
 

 

Gesetz über Anpassungen der Tiroler Landesrechtsordnung zum 
Zweck der Erleichterung des Ausbaus von Energie aus 
erneuerbaren Quellen (Erstes Tiroler Erneuerbaren Ausbaugesetz) 

 

Textgegenüberstellung/Begutachtung 

 

Artikel 1 

Änderung des Tiroler Elektrizitätsgesetzes 2012 

1. Teil 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Geltungsbereich, Ziele 

(1) Dieses Gesetz gilt für 

 a) die Erzeugung, die Umwandlung, die Speicherung, die Übertragung 
und die Verteilung von Elektrizität und die Versorgung mit Elektrizität 
und 

 b) die Organisation der Elektrizitätswirtschaft, soweit in den Abs. 2 bis 4 
nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht, soweit für die Erzeugung, die Umwandlung, 
die Speicherung, die Übertragung und die Verteilung von Elektrizität und die 
Versorgung mit Elektrizität Anlagen verwendet werden, die 

 a) in untrennbarem Zusammenhang mit Anlagen stehen, die einer 
Bewilligung oder Genehmigung nach den eisenbahn-, luftfahrts-, 
schifffahrts- oder fernmelderechtlichen Vorschriften bedürfen, 

 b) Bestandteile militärischer Anlagen, wie Befestigungs- und 
Sperranlagen, Munitionslager, Meldeanlagen, Übungsstätten und 
dergleichen, sind oder 

 c) mobiler Art sind und nur kurzfristig den Elektrizitätsbedarf decken 
sollen, wie bei der Abwehr oder Bekämpfung von Katastrophen und 
bei Aufräumungsarbeiten nach Katastrophen, im Rahmen der land- 
und forstwirtschaftlichen Nutzung sowie bei Versammlungen, 
Wahlkundgebungen, Veranstaltungen und dergleichen. 

(3) Der 2. Teil dieses Gesetzes gilt nicht, soweit für die Erzeugung, die 
Umwandlung, die Speicherung, die Übertragung und die Verteilung von 
Elektrizität und die Versorgung mit Elektrizität Anlagen verwendet werden, 
die in untrennbarem Zusammenhang mit Anlagen stehen, die einer 
Bewilligung oder Genehmigung nach den abfallwirtschafts-, gewerbe-, 
luftreinhalte-, mineralrohstoff- oder wasserrechtlichen Vorschriften bedürfen. 
Die §§ 5 und 15 bis 20 gelten jedoch sinngemäß. 

(4) Der 2. Teil dieses Gesetzes gilt weiters nicht, soweit für die 
Erzeugung, die Übertragung und die Verteilung von Elektrizität und die 
Versorgung mit Elektrizität Anlagen verwendet werden, die 

 a) eine Engpassleistung von höchstens 50 kW erzeugen oder 

 b) dem Tiroler Starkstromwegegesetz 1969, LGBl. Nr. 11/1970, oder 
dem Starkstromwegegesetz 1968 unterliegen. 

(5) Ziel dieses Gesetzes ist es, 

 a) eine effiziente Energiegewinnung nach dem jeweiligen Stand der 
Technik zu gewährleisten, 

 b) der Tiroler Bevölkerung und Wirtschaft kostengünstige Elektrizität in 
hoher Qualität zur Verfügung zu stellen, 

 c) eine Marktorganisation für die Elektrizitätswirtschaft nach dem EU-
Primärrecht und den Grundsätzen des Elektrizitätsbinnenmarktes nach 
der Richtlinie 2019/944/EU zu schaffen, 

 d) durch die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen die Netz- und 
Versorgungssicherheit zu erhöhen und nachhaltig zu gewährleisten, 

 e) die Weiterentwicklung der Erzeugung von elektrischer Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen samt den zugehörigen 
Speichertechnologien zu unterstützen und den Zugang zum 
Elektrizitätsnetz aus erneuerbaren Energiequellen zu gewährleisten, 

 f) das öffentliche Interesse an der Versorgung mit elektrischer Energie, 
insbesondere aus heimischen, erneuerbaren Ressourcen, bei der 
Bewertung von Infrastrukturprojekten zu berücksichtigen, 



2 

 

 g) einen Ausgleich für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im 
Allgemeininteresse zu schaffen, die den Elektrizitätsunternehmen 
auferlegt sind und die sich auf die Sicherheit, einschließlich der 
Versorgungssicherheit, die Regelmäßigkeit, die Qualität und den Preis 
der Lieferungen sowie auf den Umweltschutz beziehen, 

 h) die Bevölkerung und die Umwelt vor Gefährdungen und 
unzumutbaren Belästigungen durch Stromerzeugungsanlagen zu 
schützen, 

 i) die bei der Erzeugung zum Einsatz gelangende Energie effizient 
einzusetzen und 

 j) das Potential der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und KWK-
Technologien nach der Anlage II zum ElWOG 2010 als Mittel zur 
Energieeinsparung und Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
nachhaltig zu nutzen,. 

 k) die Umsetzung des überragenden öffentlichen Interesses an der 
Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen. 

 

§ 4 

Begriffsbestimmungen 

(1) Agentur ist die Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden nach der Verordnung (EU) 2019/942. 

(1a) Aggregierung ist eine von einer natürlichen oder juristischen Person 
ausgeübte Tätigkeit, bei der mehrere Kundenlasten oder erzeugte Elektrizität 
zum Kauf, Verkauf oder zur Versteigerung auf einem Elektrizitätsmarkt 
gebündelt werden bzw. wird. 

(2) Anschlussleistung ist die für die Netznutzung an der Übergabestelle 
vertraglich vereinbarte Leistung. 

(2a) Ausfallsreserve ist jener Anteil der Sekundärregelung, der 
automatisch oder manuell angesteuert werden kann und vorrangig der 
Abdeckung des Ausfalls des größten Kraftwerkblocks in der Regelzone dient. 

(3) Ausgleichsenergie ist die Differenz zwischen dem vereinbarten 
Fahrplanwert und dem tatsächlichen Bezug oder der tatsächlichen Lieferung 
der Bilanzgruppe je definierter Messperiode, wobei die elektrische Energie je 
Messperiode tatsächlich erfasst oder rechnerisch ermittelt werden kann. 

(4) Betriebsstätte ist ein räumlich zusammenhängendes Gebiet, auf dem 
regelmäßig eine auf Gewinn oder einen sonstigen wirtschaftlichen Vorteil 
gerichtete Tätigkeit selbstständig ausgeübt wird. 

(5) Bilanzgruppe ist die Zusammenfassung von Lieferanten und Kunden 
zu einer virtuellen Gruppe, innerhalb der ein Ausgleich zwischen Aufbringung 
(Bezugsfahrpläne, Einspeisungen) und Abgabe (Lieferfahrpläne, 
Ausspeisungen) erfolgt. 

(6) Bilanzgruppenkoordinator ist eine natürliche oder juristische Person 
oder eingetragene Personengesellschaft, die eine Verrechnungsstelle betreibt. 

(7) Bilanzgruppenverantwortlicher ist eine gegenüber anderen 
Marktteilnehmern und dem Bilanzgruppenkoordinator zuständige Stelle einer 
Bilanzgruppe, welche die Bilanzgruppe vertritt. 

(7a) Bruttoendenergieverbrauch von Energieprodukten, die der Industrie, 
dem Verkehr, Haushalten, dem Dienstleistungssektor einschließlich dem 
Bereich öffentliche Dienstleistungen sowie der Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft zu energetischen Zwecken geliefert wird, ist der durch die 
Energiewirtschaft für die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung entstehenden 
Elektrizitäts- und Wärmeverbrauch und die bei der Verteilung und 
Übertragung auftretenden Elektrizitäts- und Wärmeverluste. 

(7ba) Bürgerenergiegemeinschaft ist eine Rechtsperson, die elektrische 
Energie erzeugt, verbraucht, speichert oder verkauft, im Bereich der 
Aggregierung tätig ist oder Energiedienstleistungen für ihre Mitglieder erbringt 
und von Mitgliedern bzw. Gesellschaftern nach § 16b Abs. 3 ElWOG 2010 
kontrolliert wird. 

(7cb) Demonstrationsprojekt ist ein Vorhaben, das eine in der Union 
völlig neue Technologie beinhaltet, die eine wesentliche, weit über den Stand 
der Technik hinausgehende Innovation darstellt. 

(8) Direktleitung ist entweder eine Leitung, die einen einzelnen 
Produktionsstandort mit einem einzelnen Kunden verbindet, oder eine Leitung, 
die einen Elektrizitätserzeuger und ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
zum Zweck der direkten Versorgung mit ihrer eigenen Betriebsstätte, ihrem 
Tochterunternehmen und zugelassenen Kunden verbindet; Leitungen innerhalb 
von Wohnhausanlagen gelten nicht als Direktleitungen. 

(8a) Hauptleitung ist die Verbindungsleitung zwischen 
Hausanschlusskasten und den Zugangsklemmen der Vorzählersicherungen. 
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(9) Einspeiser ist ein Erzeuger oder ein Elektrizitätsunternehmen, der 
(das) elektrische Energie in ein Netz abgibt. 

(10) Elektrische Leitungsanlagen sind jene elektrischen Anlagen, die der 
Fortleitung von Elektrizität dienen; hierzu zählen auch Umspann-, Umform- 
und Schaltanlagen. 

(11) Elektrizitätsunternehmen ist eine natürliche oder juristische Person 
oder eine eingetragene Personengesellschaft, die in Gewinnabsicht von den 
Funktionen der Erzeugung, der Übertragung, der Verteilung, der Lieferung 
oder des Kaufs von elektrischer Energie mindestens eine wahrnimmt und die 
kommerzielle, technische oder wartungsbezogene Aufgaben im 
Zusammenhang mit diesen Funktionen wahrnimmt, mit Ausnahme der 
Endverbraucher. 

(11a) Energiespeicherung im Elektrizitätsnetz ist die Verschiebung der 
endgültigen Nutzung elektrischer Energie auf einen späteren Zeitpunkt als den 
ihrer Erzeugung oder die Umwandlung elektrischer Energie in eine 
speicherbare Energieform, die Speicherung solcher Energie und ihre 
anschließende Rückumwandlung in elektrische Energie oder Nutzung als ein 
anderer Energieträger. 

(11b) Energiespeicheranlage im Elektrizitätsnetz ist eine Anlage, in der 
Energiespeicherung erfolgt. 

(11c) Energiespeicheranlage am selben Standort ist eine Kombination aus 
einer Energiespeicheranlage und einer Anlage zur Erzeugung von erneuerbarer 
Energie, die an denselben Netzanschlusspunkt angeschlossen sind. 

(12) Horizontal integriertes Elektrizitätsunternehmen ist ein 
Unternehmen, das mindestens eine der Funktionen kommerzielle Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung von Elektrizität oder Versorgung mit Elektrizität 
wahrnimmt und das außerdem eine weitere Tätigkeit außerhalb des 
Elektrizitätsbereichs ausübt. 

(13) Vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen ist ein Unternehmen 
oder eine Gruppe von Unternehmen, in der dieselbe Person berechtigt ist, 
direkt oder indirekt Kontrolle auszuüben, wobei das betreffende Unternehmen 
bzw. die betreffende Gruppe mindestens eine der Funktionen Übertragung oder 
Verteilung und mindestens eine der Funktionen Erzeugung von Elektrizität 
oder Versorgung mit Elektrizität wahrnimmt. 

(14) Verbundenes Elektrizitätsunternehmen ist (sind) 

 a) ein verbundenes Unternehmen im Sinn des § 228 Abs. 3 UGB, 

 b) ein assoziiertes Unternehmen im Sinn des § 263 Abs. 1 UGB oder 

 c) zwei oder mehrere Unternehmen, deren Aktionäre ident sind. 

(14) Verbundenes Elektrizitätsunternehmen ist (sind) 

 a) ein verbundenes Unternehmen im Sinn des § 189a Ziffer 8 UGB, 

 b) ein assoziiertes Unternehmen im Sinn des § 189a Ziffer 9 UGB oder 

 c) zwei oder mehrere Unternehmen, deren Aktionäre ident sind. 

(14a) Endgültige Stilllegungen sind Maßnahmen, die den Betrieb der 
Erzeugungsanlage endgültig ausschließen oder bewirken, dass eine Anpassung 
der Einspeisung nicht mehr angefordert werden kann. 

(14b) Temporäre Stilllegungen sind vorläufige Maßnahmen mit 
Ausnahme von Revisionen und technisch bedingten Störungen, die bewirken, 
dass die Erzeugungsanlage innerhalb von 72 Stunden nicht mehr anfahrbereit 
gehalten wird, aber wieder betriebsbereit gemacht werden kann. Hiermit wird 
keine Betriebseinstellung der Anlage bewirkt. 

(14c) Temporäre saisonale Stilllegungen sind temporäre Stilllegungen 
nach Abs. 14b, die von einem Betreiber einer Erzeugungsanlage für den 
Zeitraum von jeweils 1. Mai bis jeweils 30. September eines Kalenderjahres 
nach § 23a ElWOG 2010 verbindlich angezeigt werden. Für die Festlegung 
von Beginn und Ende des Stilllegungszeitraumes steht dem Betreiber der 
Erzeugungsanlage eine Toleranzbreite von jeweils einem Monat nach oben 
sowie nach unten zu.“ 

(14d) Engpassmanagement bezeichnet die Gesamtheit von kurz-, mittel- 
oder langfristigen Maßnahmen, welche nach Maßgabe der systemtechnischen 
Anforderungen ergriffen werden können, um unter Berücksichtigung der Netz- 
und Versorgungssicherheit Engpässe im Übertragungsnetz zu vermeiden oder 
zu beseitigen. 

(15) Endverbraucher ist eine natürliche oder juristische Person oder 
eingetragene Personengesellschaft, die Elektrizität für den Eigenverbrauch 
kauft. 

(15a) Energieeffizienz an erster Stelle ist die größtmögliche 
Berücksichtigung alternativer kosteneffizienter Energieeffizienzmaßnahmen 
für eine effizientere Energienachfrage und Energieversorgung, insbesondere 
durch kosteneffiziente Einsparungen beim Energieendverbrauch, Initiativen für 
eine Laststeuerung und eine effizientere Umwandlung, Übertragung und 
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Verteilung von Energie bei allen Entscheidungen über Planung sowie Politiken 
und Investitionen im Energiebereich, und gleichzeitig die Ziele dieser 
Entscheidungen zu erreichen. 

(16) Energieeffizienz-/Nachfragesteuerung ist ein globales oder 
integriertes Konzept zur Steuerung der Höhe und des Zeitpunkts des 
Elektrizitätsverbrauchs, das den Primärenergieverbrauch senken und 
Spitzenlasten verringern soll, indem Investitionen zur Steigerung der 
Energieeffizienz oder anderen Maßnahmen, wie unterbrechbaren 
Lieferverträgen, Vorrang vor Investitionen zur Steigerung der 
Erzeugungskapazität eingeräumt wird, wenn sie unter Berücksichtigung der 
positiven Auswirkungen eines geringeren Energieverbrauchs auf die Umwelt 
und der damit verbundenen Aspekte einer größeren Versorgungssicherheit und 
geringerer Verteilungskosten die wirksamste und wirtschaftlichste Option 
darstellen. 

(16a) Energieeffizienz ist das Verhältnis zwischen dem Ertrag an 
Leistung, Dienstleistungen, Waren oder Energie und dem Energieeinsatz. 

(17) Engpassleistung ist die durch den leistungsschwächsten Teil 
begrenzte höchstmögliche Dauerleistung der gesamten Stromerzeugungsanlage 
mit allen Maschinensätzen, beurteilt als funktionale, bauliche und technische 
Einheit. 

(18) Entnehmer ist ein Endverbraucher oder ein Netzbetreiber, der 
elektrische Energie aus einem Übertragungs- oder Verteilernetz entnimmt. 

(19) ENTSO (Strom) ist der Europäische Verbund der 
Übertragungsnetzbetreiber für Strom nach Art. 29 der Verordnung (EU) 
943/2019. 

(20) Erneuerbare Energiequelle ist eine erneuerbare, nichtfossile 
Energiequelle (Wind, Sonne [Solarthermie und Photovoltaik], aerothermische, 
geothermische, hydrothermische Energie, Wellen- und Gezeitenenergie, 
Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Biogas); aerothermische 
Energie ist jene Energie, die in Form von Wärme in der Umgebungsluft 
gespeichert ist, geothermischer Energie jene, die in Form von Wärme unter der 
festen Erdoberfläche gespeichert ist, und hydrothermische Energie jene, die in 
Form von Wärme in Oberflächengewässern gespeichert ist. 

(20) Energie aus erneuerbaren Quellen oder erneuerbare Energie ist eine 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen Energiequellen, das heißt Wind, Sonne 
(Solarthermie und Photovoltaik) und geothermische Energie, Salzgradient-

Energie, Umgebungsenergie, Gezeiten-, Wellen- und sonstige Meeresenergie, 
Wasserkraft, Energie aus Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Biogas. 

(20a) Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft ist eine Rechtsperson, die es 
ermöglicht, die innerhalb der Gemeinschaft erzeugte Energie gemeinsam zu 
nutzen; deren Mitglieder oder Gesellschafter müssen im Nahbereich nach 
§ 16c Abs. 2 ElWOG 2010 angesiedelt sein. 

(21) Erzeuger ist eine natürliche oder juristische Person oder eine 
eingetragene Personengesellschaft, die Elektrizität erzeugt. 

(22) Erzeugung ist die Produktion von Elektrizität. 

(23) Erzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Erzeugung) ist die 
Summe von Strom, mechanischer Energie und Nutzwärme aus KWK. 

(24) Erzeugungsanlage ist ein Kraftwerk oder Kraftwerkspark. 

(24a) Gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen sind Erzeugungsanlagen, die 
elektrische Energie zur Deckung des Verbrauchs der teilnehmenden 
Berechtigten erzeugen. 

(24b) Teilnehmender Berechtigter ist eine juristische oder natürliche 
Person oder eingetragene Personengesellschaft, die mit ihrer Verbrauchsanlage 
einer gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage zugeordnet ist. 

(24c) Kleinsterzeugungsanlagen sind eine oder mehrere 
Erzeugungsanlagen, deren Engpassleistung in Summe weniger als 0,8 kW pro 
Anlage eines Netzbenutzers beträgt. 

(25) Dezentrale Erzeugungsanlage ist eine Erzeugungsanlage, die an ein 
öffentliches Mittel- oder Niederspannungsverteilernetz (Bezugspunkt 
Übergabestelle) angeschlossen ist und somit Verbrauchernähe aufweist, oder 
eine Erzeugungsanlage, die der Eigenversorgung dient. 

(25a) Erhebliche Modernisierung ist eine Modernisierung, deren Kosten 
mehr als 50 v.H. der Investitionskosten für eine neue vergleichbare Anlage 
betragen. 

(26) Fahrplan ist jene Unterlage, die angibt, in welchem Umfang 
elektrische Leistung als prognostizierter Leistungsmittelwert in einem 
konstanten Zeitraster (Messperioden) an bestimmten Netzpunkten eingespeist 
und entnommen oder zwischen Bilanzgruppen ausgetauscht wird. 

(27) Gesamtwirkungsgrad ist die Summe der jährlichen Erzeugung von 
Strom, mechanischer Energie und Nutzwärme im Verhältnis zum Brennstoff, 
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der für die in KWK erzeugte Wärme und die Bruttoerzeugung von Strom und 
mechanischer Energie eingesetzt wurde. 

(28) Haushaltskunden sind Kunden, die Elektrizität für den 
Eigenverbrauch im Haushalt kaufen; dies schließt gewerbliche und berufliche 
Tätigkeiten nicht mit ein. 

(29) Hilfsdienste sind alle Dienstleistungen, die zum Betrieb eines 
Übertragungs- oder Verteilernetzes erforderlich sind. 

(29a) Innovative Technologie im Bereich erneuerbare Energie ist eine 
Technologie zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen, durch die 
auf mindestens eine Weise eine vergleichbare, auf dem neuesten Stand der 
Technik befindliche Technologie im Bereich erneuerbare Energie verbessert 
wird, oder die eine nicht vollständige kommerzialisierte und eindeutig mit 
einem Risiko verbundene Technologie im Bereich erneuerbare Energie nutzbar 
macht. 

(30) Kennzeichnungspflichtiges Werbematerial ist jedes an 
Endverbraucher gerichtete Werbematerial, das auf den Verkauf von 
elektrischer Energie ausgerichtet ist; hierunter fallen: 

 a) Werbemittel für den Produktenverkauf für Einzelkunden, wie etwa 
Produktenbroschüren, 

 b) sonstige standardisierte Produkt-Printmedien, die für den Verkauf 
ausgerichtet sind, 

 c) online bezogene Produktwerbung. 

(31) Kleinunternehmen sind Unternehmen im Sinn des § 1 Abs. 1 Z 1 
KSchG, die weniger als 50 Personen beschäftigen, weniger als 100.000 
kWh/Jahr an Elektrizität verbrauchen und einen Jahresumsatz oder eine 
Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Millionen Euro haben. 

(32) Kontrolle sind Rechte, Verträge oder andere Mittel, die einzeln oder 
zusammen unter Berücksichtigung aller tatsächlichen oder rechtlichen 
Umstände die Möglichkeit gewähren, einen bestimmenden Einfluss auf die 
Tätigkeit eines Unternehmens auszuüben, insbesondere durch 

 a) Eigentums- oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder an Teilen des 
Vermögens des Unternehmens oder 

 b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf die 
Zusammensetzung, die Beratungen oder Beschlüsse der Organe des 
Unternehmens gewähren. 

(33) Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die gleichzeitige Erzeugung 
thermischer Energie und elektrischer und/oder mechanischer Energie in einem 
Prozess. 

(34) Hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung ist die KWK, die den in der 
Anlage IV zum ElWOG 2010 festgelegten Kriterien entspricht. 

(35) In KWK erzeugter Strom ist Strom, der in einem Prozess erzeugt 
wurde, der an die Erzeugung von Nutzwärme gekoppelt ist und der nach der in 
der Anlage III zum ElWOG 2010 festgelegten Methode berechnet wird. 

(36) Kraft-Wärme-Verhältnis (Stromkennzahl) ist das anhand der 
Betriebsdaten des spezifischen Blocks berechnete Verhältnis von KWK-Strom 
zu Nutzwärme im vollständigen KWK-Betrieb. 

(37) KWK-Block ist ein Block, der im KWK-Betrieb betrieben werden 
kann. 

(38) KWK-Kleinanlage ist ein KWK-Block mit einer installierten 
Kapazität von unter 1 MW. 

(39) KWK-Kleinstanlage ist eine KWK-Anlage mit einer Kapazität von 
höchstens 50 kW. 

(40) Kraftwerk ist eine Anlage, die dazu bestimmt ist, durch 
Energieumwandlung elektrische Energie zu erzeugen; ein Kraftwerk kann aus 
mehreren Erzeugungseinheiten bestehen und es umfasst auch alle zugehörigen 
Hilfsbetriebe und Nebeneinrichtungen. 

(41) Kraftwerkspark ist eine Gruppe von Kraftwerken, die über einen 
gemeinsamen Netzanschluss verfügt. 

(42) Kunden sind Endverbraucher, Stromhändler und 
Elektrizitätsunternehmen, die elektrische Energie kaufen. 

(43) Lastprofil ist eine in Zeitintervallen dargestellte Bezugsmenge oder 
Liefermenge eines Einspeisers oder Entnehmers. 

(44) Lieferant ist eine natürliche oder juristische Person oder eine 
eingetragene Personengesellschaft, die Elektrizität anderen natürlichen oder 
juristischen Personen zur Verfügung stellt. Soweit Energie von einer 
gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage und innerhalb einer 
Bürgerenergiegemeinschaft sowie einer Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaft 
den Mitgliedern bzw. den teilnehmenden Berechtigten zur Verfügung gestellt 
wird, begründet dieser Vorgang keine Lieferanteneigenschaft. 
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(45) Marktregeln sind die Summe aller Vorschriften, Regelungen und 
Bestimmungen auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis, die Marktteilnehmer 
im Elektrizitätsmarkt einzuhalten haben, um ein geordnetes Funktionieren 
dieses Marktes zu ermöglichen und zu gewährleisten. 

(46) Marktteilnehmer sind Bilanzgruppenverantwortliche, Versorger, 
Stromhändler, Erzeuger, Lieferanten, Netzbenutzer, Kunden, Endverbraucher, 
Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften, Bürgerenergiegemeinschaften, 
Bilanzgruppenkoordinatoren, Strombörsen, Übertragungsnetzbetreiber, 
Verteilernetzbetreiber und Regelzonenführer. 

(46a) Nachweis ist eine Bestätigung, die den Primärenergieträger, aus 
dem eine bestimmte Einheit elektrischer Energie erzeugt wurde, belegt. 
Hierunter fallen insbesondere Nachweise für Strom aus fossilen 
Energiequellen, Herkunftsnachweise für Strom aus hocheffizienter KWK 
sowie Herkunftsnachweise gemäß § 10 ÖSG 2012. 

(46b) Herkunftsnachweis ist eine Bestätigung, die den 
Primärenergieträger, aus dem eine bestimmte Einheit elektrischer Energie 
erzeugt wurde, belegt. Hierunter fallen insbesondere Herkunftsnachweise für 
Strom aus fossilen Energiequellen, Herkunftsnachweise für Strom aus 
hocheffizienter KWK sowie Herkunftsnachweise nach § 10 ÖSG 2012 und 
§ 83 EAG. 

(47) Netzanschluss ist die physische Verbindung der Anlage eines 
Kunden oder Erzeugers von elektrischer Energie mit dem Netzsystem. 

(48) Netzbenutzer ist jede natürliche oder juristische Person oder 
eingetragene Personengesellschaft, die Elektrizität in ein Netz einspeist oder 
daraus entnimmt. 

(49) Netzbereich ist jener Teil eines Netzes, für dessen Benutzung 
dieselben Preisansätze gelten. 

(50) Netzbetreiber ist ein Betreiber von Übertragungs- oder 
Verteilernetzen mit einer Nennfrequenz von 50 Hz. 

(51) Netzebene ist ein im Wesentlichen durch das Spannungsniveau 
bestimmter Teilbereich des Netzes. 

(51a) Netzreserve ist die Vorhaltung von zusätzlicher Erzeugungsleistung 
oder reduzierter Verbrauchsleistung zur Beseitigung von Engpässen im 
Übertragungsnetz im Rahmen des Engpassmanagements, welche gesichert 
innerhalb von zehn Stunden Vorlaufzeit aktivierbar ist. 

(51b) Netzreservevertrag ist ein Vertrag, der zwischen dem 
Regelzonenführer und einem Anbieter abgeschlossen wird und die Erbringung 
von Netzreserve nach Abs. 51a zum Inhalt hat. 

(51c) Saisonaler Netzreservevertrag ist ein Netzreservevertrag nach 
Abs. 51b, der für den Zeitraum einer Winter- oder Sommersaison 
abgeschlossen wird. Als Sommersaison gilt dabei der Zeitraum nach Abs. 14c, 
die Wintersaison hingegen umfasst den Zeitraum von jeweils 1. Oktober eines 
Kalenderjahres bis jeweils 30. April des darauffolgenden Kalenderjahres. In 
beiden Fällen besteht für Beginn und Ende des Vertrags eine 
Toleranzbandbreite von jeweils einem Kalendermonat nach oben sowie nach 
unten. 

(52) Netzzugang ist die Nutzung eines Netzsystems. 

(53) Netzzugangsberechtigter ist eine natürliche oder juristische Person 
oder eingetragene Personengesellschaft, die Netzzugang begehrt; dazu zählen 
insbesondere auch Elektrizitätsunternehmen, soweit dies zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlich ist. 

(54) Netzzugangsvertrag ist die individuelle Vereinbarung zwischen dem 
Netzzugangsberechtigten und einem Netzbetreiber, die den Netzanschluss und 
die Inanspruchnahme des Netzes regelt. 

(55) Netzzutritt ist die erstmalige Herstellung eines Netzanschlusses oder 
die Erhöhung der Anschlussleistung eines bestehenden Netzanschlusses. 

(56) Notstromaggregate sind Stromerzeugungsanlagen, die ausschließlich 
der Deckung des Elektrizitätsbedarfs bei Störung der öffentlichen 
Elektrizitätsversorgung dienen. 

(57) Nutzwärme ist die in einem KWK-Prozess zur Befriedigung eines 
wirtschaftlich vertretbaren Wärme- oder Kühlbedarfs erzeugte Wärme. 

(58) Primärregelung ist eine automatisch wirksam werdende 
Wiederherstellung des Gleichgewichtes zwischen Erzeugung und Verbrauch 
mit Hilfe eines definierten frequenzabhängigen Verhaltens von Erzeugungs- 
und/oder Verbrauchseinheiten, welche im Zeitbereich bis höchstens 
30 Sekunden nach Störungseintritt vollständig aktivierbar sein muss. 

(59) Regelzone ist die kleinste Einheit des Verbundsystems, die mit einer 
Leistungs-Frequenz-Regelung ausgerüstet und betrieben wird. 

(60) Regelzonenführer ist derjenige, der für die Leistungs-Frequenz-
Regelung in einer Regelzone verantwortlich ist, wobei diese Funktion auch 



7 

 

seitens eines dritten Unternehmens, das seinen Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat hat, erfüllt werden kann. 

(60a) Repowering ist die Modernisierung von Kraftwerken, die 
erneuerbare Energie produzieren, einschließlich des vollständigen oder 
teilweisen Austauschs von Anlagen oder Betriebssystemen und -geräten zum 
Austausch von Kapazität oder zur Steigerung von Effizienz oder Kapazität der 
Anlage. 

(61) Reservestrom ist der Strom, der über das Elektrizitätsnetz in den 
Fällen geliefert wird, in denen der KWK-Prozess unter anderem durch 
Wartungsarbeiten unterbrochen oder abgebrochen ist. 

(61a) Salzgradient-Energie ist Energie, die durch den Unterschied im 
Salzgehalt zwischen zwei Flüssigkeiten, beispielsweise Süßwasser und 
Salzwasser, erzeugt wird. 

(62) Sekundärregelung ist die automatisch wirksam werdende und 
erforderlichenfalls ergänzend manuell angesteuerte Rückführung der Frequenz 
und der Austauschleistung mit anderen Regelzonen auf die Sollwerte nach 
einer Störung des Gleichgewichts zwischen der erzeugten und der 
verbrauchten Wirkleistung mit Hilfe von zentralen oder dezentralen 
Regeleinrichtungen. Die Sekundärregelung umfasst auch die Ausfallsreserve. 
Die Wiederherstellung der Sollfrequenz kann im Bereich von mehreren 
Minuten liegen. 

(63) Sicherheit ist sowohl die Sicherheit der Elektrizitätsversorgung und -
bereitstellung als auch die Betriebssicherheit. 

(63a) Solarenergieanlagen sind Anlagen zur Umwandlung von 
Sonnenenergie in thermische oder elektrische Energie, insbesondere 
Solarthermie- und Photovoltaikanlagen. 

(64) Stand der Technik ist der auf den einschlägigen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer 
Verfahren, Einrichtungen oder Bau- und Betriebsweisen, deren 
Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist; bei der Bestimmung des Standes 
der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder 
Bau- und Betriebsweisen heranzuziehen; bei Stromerzeugungsanlagen im Sinn 
des Kapitels II der Richtlinie 2010/75/EU (Abs. 67) sind im Einzelfall die 
Kriterien des Anhangs III dieser Richtlinie besonders zu berücksichtigen. 

(65) Standardisiertes Lastprofil ist ein durch ein geeignetes Verfahren für 
eine bestimmte Einspeiser- oder Entnehmergruppe charakteristisches 
Lastprofil. 

(66) Stromerzeugungsanlage ist eine Anlage zur Erzeugung von 
elektrischer Energie mit allen der Erzeugung, Übertragung und Verteilung 
dienenden Nebenanlagen, wie Anlagen zur Umformung von elektrischer 
Energie, Schaltanlagen und dergleichen, soweit sie nicht unter das Tiroler 
Starkstromwegegesetz 1969 fallen. 

(67) Stromerzeugungsanlage im Sinn des Kapitels II der Richtlinie 
2010/75/EU ist eine Stromerzeugungsanlage mit einer 
Brennstoffwärmeleistung von mehr als 50 MW. 

(68) Stromhändler ist ein Lieferant, der Elektrizität in Gewinnabsicht 
verkauft. 

(69) Systembetreiber ist ein Netzbetreiber, der über die technisch-
organisatorischen Einrichtungen verfügt, um alle zur Aufrechterhaltung des 
Netzbetriebes notwendigen Maßnahmen setzen zu können. 

(70) Übertragung ist der Transport von Elektrizität über ein 
Höchstspannungs- und Hochspannungsverbundnetz zum Zweck der 
Belieferung von Endkunden oder Verteilern, jedoch mit Ausnahme der 
Versorgung. 

(71) Übertragungsnetz ist ein Hochspannungsverbundnetz mit einer 
Spannungshöhe von 110 kV und darüber, das dem überregionalen Transport 
von elektrischer Energie dient. 

(72) Übertragungsnetzbetreiber ist eine natürliche oder juristische Person 
oder eingetragene Personengesellschaft, die verantwortlich ist für den Betrieb, 
die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Übertragungsnetzes und 
gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die 
Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene 
Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu befriedigen; 
Übertragungsnetzbetreiber sind die Austrian Power Grid AG, die TINETZ-
Tiroler Netze GmbH und die Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH bzw. 
deren Rechtsnachfolger. 

(73) Umweltverschmutzung im Sinn des Kapitels II der Richtlinie 
2010/75/EU ist die durch menschliche Tätigkeiten direkt oder indirekt 
bewirkte Freisetzung von Stoffen, Erschütterungen, Wärme oder Lärm in Luft, 
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Wasser oder Boden, die der menschlichen Gesundheit oder der Umweltqualität 
schaden oder zu einer Schädigung von Sachwerten oder zu einer unzumutbaren 
Beeinträchtigung oder Störung des durch die Umwelt bedingten 
Wohlbefindens eines gesunden, normal empfindenden Menschen oder von 
anderen zulässigen Nutzungen der Umwelt führen kann. 

(74) Verbindungsleitungen sind Anlagen, die zur Verbundschaltung von 
Elektrizitätsnetzen dienen. 

(75) Verbundnetz ist eine Anzahl von Übertragungs- und Verteilernetzen, 
die durch eine oder mehrere Verbindungsleitungen miteinander verbunden 
sind. 

(76) Versorger ist eine natürliche oder juristische Person oder eine 
eingetragene Personengesellschaft, die die Versorgung wahrnimmt. 

(77) Versorgung ist der Verkauf einschließlich des Weiterverkaufs von 
Elektrizität an Kunden. 

(78) Verteilernetzbetreiber ist eine natürliche oder juristische Person oder 
eine eingetragene Personengesellschaft, die verantwortlich ist für den Betrieb, 
die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in einem 
bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen 
Netzen sowie für die Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, 
eine angemessene Nachfrage nach Verteilung von Elektrizität zu befriedigen. 

(79) Verteilung ist der Transport von Elektrizität über Hoch-, Mittel- oder 
Niederspannungsverteilernetze zum Zweck der Belieferung von Kunden, 
jedoch mit Ausnahme der Versorgung. 

(80) Wesentliche Änderung einer Anlage ist eine Änderung der Lage, der 
Beschaffenheit, des Zwecks oder des Betriebes einer Anlage zur Erzeugung, 
Übertragung oder Verteilung von Elektrizität, die geeignet ist, die 
Erfordernisse nach § 5 zu berühren; der Austausch von gleichartigen 
Maschinen und Geräten sowie Maßnahmen zur Instandhaltung oder 
Instandsetzung von Anlagen gelten nicht als wesentliche Änderungen; als 
wesentliche Änderung gilt jedenfalls die Erhöhung der 
Brennstoffwärmeleistung einer Stromerzeugungsanlage im Sinn des Kapitels II 
der Richtlinie 2010/75/EU um 50 MW. 

(81) Wirkungsgrad ist der auf der Grundlage des unteren Heizwerts der 
Brennstoffe berechnete Wirkungsgrad. 

(82) Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung sind die 
Wirkungsgrade einer alternativen getrennten Erzeugung von Wärme und 
Strom, die durch KWK ersetzt werden soll. 

(83) Wirtschaftlich vertretbarer Bedarf ist der Bedarf, der die benötigte 
Wärme- oder Kühlungsleistung nicht überschreitet und der sonst durch andere 
Energieproduktionsprozesse als KWK zu Marktbedingungen gedeckt würde. 

(84) Zählpunkt ist die Einspeise- bzw. die Entnahmestelle, an der eine 
Strommenge messtechnisch erfasst und registriert wird. Dabei sind in einem 
Netzbereich liegende Zählpunkte eines Netzbenutzers zusammenzufassen, 
wenn sie der Anspeisung von kundenseitig galvanisch oder transformatorisch 
verbundenen Anlagen, die der Straßenbahnverordnung 1999, BGBl. II 
Nr. 76/2000, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 127/2018, 
unterliegen, dienen; im Übrigen ist eine Zusammenfassung mehrerer 
Zählpunkte nicht zulässig. 

(84a) Zeitreihe bezeichnet den zeitlichen Verlauf der entnommenen oder 
eingespeisten Energie in Viertelstundenwerten über eine zeitliche Periode. 

(85) Zusatzstrom ist der Strom, der über das Elektrizitätsnetz in den 
Fällen geliefert wird, in denen die Stromnachfrage die elektrische Erzeugung 
des KWK-Prozesses übersteigt. 

 

2. Teil 

Stromerzeugungsanlagen, elektrische Leitungsanlagen, 
Umwandlungs- und Energiespeicheranlagen 

1. Abschnitt 

Bewilligungspflichtige und anzeigepflichtige Anlagen 

§ 5 

Allgemeine Erfordernisse, Energieeffizienz an erster Stelle, Kosten-
Nutzen-Analyse 

Allgemeine Erfordernisse, Energieeffizienz an erster Stelle, überragendes 
öffentliches Interesse, Kost-Nutzen-Analyse 

(1) Stromerzeugungsanlagen, elektrische Leitungsanlagen, 
Umwandlungs- und Energiespeicheranlagen sind unbeschadet sonstiger 
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bundes- und landesrechtlicher Vorschriften in allen ihren Teilen so zu 
errichten, zu ändern, zu betreiben, instand zu halten und instand zu setzen, dass 
sie 

 a) dem Stand der Technik, insbesondere den bau-, sicherheits- und 
brandschutztechnischen Erfordernissen sowie den Erfordernissen einer 
effizienten Energiegewinnung entsprechen, 

 b) durch ihren Bestand und Betrieb 

 1. weder das Leben oder die Gesundheit von Menschen noch die 
Sicherheit von Sachen, sonstigen dinglichen Rechten oder 
öffentlich-rechtlichen Nutzungsrechten in Form von Wald- und 
Weidenutzungsrechten, besonderen Felddienstbarkeiten oder 
Teilwaldrechten gefährden, wobei die Möglichkeit einer bloßen 
Verminderung des Verkehrswertes nicht als Gefährdung gilt, und 

 2. Menschen weder durch Lärm, Geruch, Rauch, Erschütterung, 
Wärme, Licht- und Schatteneinwirkung oder mechanische 
Schwingungen noch auf andere Weise unzumutbar belästigen; ob 
Belästigungen zumutbar sind, ist danach zu beurteilen, wie sich die 
durch die Anlage verursachten Änderungen der tatsächlichen 
örtlichen Verhältnisse auf ein gesundes, normal empfindendes Kind 
und auf einen gesunden, normal empfindenden Erwachsenen 
auswirken, 

 c) die Natur, das Landschaftsbild und das Ortsbild nicht wesentlich 
beeinträchtigen, 

 d) das Ergebnis der Kosten-Nutzen-Analyse berücksichtigt wird, 

 e) keine nachteiligen Auswirkungen auf den Betrieb des Verteilernetzes 
haben (bestmögliche Verbundwirtschaft), 

 f) zur Verminderung von Emissionen sowie zum Erreichen des in Art. 3 
Abs. 1 der Richtlinie 2018/2001/EU genannten Unionsziels, bis 2030 
mindestens 32 % 42,5 v.H. des Bruttoendenergieverbrauchs der Union 
durch Energie aus erneuerbaren Quellen zu decken, beitragen, 

 g) Laststeuerung, Energiespeicherung, Optimierung des Betriebes oder 
Repowering bestehender Anlagen als Alternative zu neuen 
Stromerzeugungsanlagen nach technischer und wirtschaftlicher 
Möglichkeit ausschöpfen, 

 h) die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen nicht gefährden und 

 i) keinem Raumordnungsprogramm widersprechen bzw. mit den Zielen 
und Grundsätzen der überörtlichen Raumordnung im Sinn der §§ 1 
und 2 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022, LGBl. Nr. 62/2022, in 
der jeweils geltenden Fassung vereinbar sind. 

(2) Vom Erfordernis der Berücksichtigung der Ergebnisse der Kosten-
Nutzen-Analyse kann abgesehen werden, wenn zwingende Gründe vorliegen, 
dass auf Grund von Rechtsvorschriften, von Eigentumsverhältnissen oder der 
Finanzlage des Betreibers die Errichtung und der Betrieb einer hocheffizienten 
KWK-Anlage nicht möglich ist. 

(3) Bis zum Erreichen der Klimaneutralität ist im Bewilligungsverfahren, 
bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von 
erneuerbarer Energie, dem Anschluss dieser Anlagen an das Netz selbst sowie 
bei Speicheranlagen davon auszugehen, dass sie im überragenden öffentlichen 
Interesse liegen und der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit dienen. Ist im 
Einzelfall eine Interessenabwägung vorzunehmen, so ist das überragende 
öffentliche Interesse entsprechend zu berücksichtigen. 

 

§ 7a 

Besondere Verfahrensbestimmungen für Anlagen erneuerbarer Energie 

(1) Das Genehmigungsverfahren für Anlagen erneuerbarer Energie 
erstreckt sich auf alle behördlichen Stufen von der Bestätigung der 
Vollständigkeit nach Abs. 2 bis zur Mitteilung der endgültigen Entscheidung 
über das Ergebnis des Genehmigungsverfahrens durch die Behörde und 
umfasst: 

 a) die Vollständigkeitsbestätigung nach Abs. 2 

 b) das Vorprüfungsverfahren nach § 9 

 c) die Errichtungsbewilligung nach § 12 

 d) die Anzeige nach § 24 und 

 e) die Betriebsbewilligung nach § 13 Abs. 3. 

(2) Die Behörde hat innerhalb von 45 Tagen nach Einlangen eines 
Ansuchens oder einer Anzeige nach Abs. 1 lit. b bis e dem Antragsteller 
entweder mitzuteilen, dass das Ansuchen im Hinblick auf § 8 oder die Anzeige 
im Hinblick auf § 24 vollständig ist, oder ihm nach § 13 Abs. 3 AVG den 
Auftrag zu erteilen, das Ansuchen oder die Anzeige zu verbessern. Im Fall 
eines Auftrages nach § 13 Abs. 3 AVG hat die Behörde dem Antragsteller 
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längstens innerhalb von vier Wochen nach Erfüllung dieses 
Verbesserungsauftrages mitzuteilen, dass das Ansuchen im Hinblick auf § 8 
oder die Anzeige im Hinblick auf § 24 vollständig ist. Mit Zustellung der 
Mitteilung über die Vollständigkeit des Ansuchens beginnen die in den Abs. 2 
bis 7 genannten Entscheidungsfristen zu laufen. Lässt die Behörde die im 
ersten bzw. im zweiten Satz genannte Frist ohne entsprechende Mitteilung oder 
Aufforderung verstreichen, so beginnen die Entscheidungsfristen mit Ablauf 
dieser Frist zu laufen. Ergibt sich im Zug des Genehmigungsverfahrens, dass 
bestimmte Angaben oder Projektunterlagen fehlen, so hat die Behörde dem 
Antragsteller unverzüglich die Verbesserung der Projektunterlagen 
aufzutragen. 

(3) Die Behörde hat über das Ansuchen um die Erteilung einer 
Bewilligung für eine Anschlussleitung von einer bestehenden Anlage zur 
Erzeugung erneuerbarer Energie, die einem Repowering unterzogen werden 
soll und bei der die Kapazität um nicht mehr als 15 v.H. erhöht werden soll, an 
das Netz innerhalb von drei Monaten ab dem nach Abs. 2 festgestellten 
Zeitpunkt zu entscheiden, sofern keine begründeten Sicherheitsbedenken 
bestehen und keine technische Inkompatibilität mit Netzkomponenten vorliegt. 

(4) Die Behörde hat über das Ansuchen um die Erteilung einer 
Bewilligung für eine Photovoltaikanlage oder einen Energiespeicher am selben 
Standort, einschließlich gebäudeintegrierter Photovoltaikanlagen, auf 
bestehenden oder künftigen künstlichen Strukturen, mit Ausnahme künstlicher 
Wasserflächen, sofern das Hauptziel dieser künstlichen Strukturen nicht in der 

Erzeugung von elektrischer Energie oder der Energiespeicherung besteht,  

innerhalb von drei Monaten ab dem nach Abs. 2 festgestellten Zeitpunkt zu 
entscheiden. 

(5) Die Behörde hat unbeschadet der Abs. 3 und 4 über das Ansuchen um 
die Erteilung einer Bewilligung für den Bau und den Betrieb von Anlagen zur 
Erzeugung von erneuerbarer Energie, Energiespeichern am selben Standort, 
einschließlich Anlagen zur Speicherung von Strom sowie Anlagen, die für den 
Anschluss solcher Anlagen an das Netz erforderlich sind, innerhalb von zwei 
Jahren ab dem nach Abs. 2 festgestellten Zeitpunkt zu entscheiden. In durch 
außergewöhnliche Umstände hinreichend begründeten Fällen kann diese Frist 
um bis zu sechs Monate verlängert werden. In diesen Fällen hat die Behörde 
den Antragsteller über die außergewöhnlichen Umstände, die diese 
Verlängerung rechtfertigen, zu informieren. 

(6) Die Behörde hat über das Ansuchen um die Erteilung einer 
Bewilligung für das Repowering von bestehenden Anlagen zur Erzeugung 
erneuerbarer Energie und für Energiespeicher am selben Ort sowie um die 
Erteilung einer Bewilligung für eine Anschlussleitung von solchen Anlagen an 
das Netz innerhalb eines Jahres ab dem nach Abs. 2 festgestellten Zeitpunkt zu 
entscheiden. In durch außergewöhnliche Umstände hinreichend begründeten 
Fällen kann diese Frist um bis zu drei Monate verlängert werden. In diesen 
Fällen hat die Behörde den Antragsteller über die außergewöhnlichen 
Umstände, die diese Verlängerung rechtfertigen, zu informieren. 

(7) Hat die Anzeige eine Photovoltaikanlage mit einer Engpassleistung 
von höchstens 100 kWpeak zum Gegenstand, so hat die Behörde abweichend 
von § 24 Abs. 2 innerhalb eines Monats nach Vorliegen des vollständigen 
Projekts nach § 24 Abs. 2 lit. a bis d vorzugehen. Wird innerhalb der 
genannten Frist der Ausführung des angezeigten Vorhabens weder zugestimmt 
noch seine Ausführung untersagt oder stimmt die Behörde der Ausführung des 
angezeigten Vorhabens vorzeitig zu, so darf es ausgeführt werden. 

(8) In die Dauer des Genehmigungsverfahrens sind folgende Zeiträume 
nicht einzurechnen: 

 a) die Zeit für die Errichtung oder das Repowering der Anlagen zur 
Erzeugung erneuerbarer Energie, ihrer Netzanschlüsse und – im 
Hinblick auf die Gewährleistung der Netzstabilität, -zuverlässigkeit 
und -sicherheit – der damit verbundenen erforderlichen 
Netzinfrastrukturen; 

 b) die Dauer der erforderlichen behördlichen Etappen für umfassende 
Modernisierungen des Netzes, die notwendig sind, um die 
Netzstabilität, -zuverlässigkeit und -sicherheit sicherzustellen; 

 c) die Dauer für gerichtliche Rechtsbehelfe und Rechtsmittel, andere 
Gerichtsverfahren sowie alternative Streitbeilegungsverfahren 
einschließlich Beschwerdeverfahren und nichtgerichtlichen 
Berufungsverfahren und Rechtsbehelfe. 

 



11 

 

2. Abschnitt 

Verfahrensbestimmungen für bewilligungspflichtige Anlagen 

§ 8 

Ansuchen 

(1) Um die Erteilung einer Errichtungsbewilligung ist bei der Behörde 
schriftlich anzusuchen. 

(2) Dem Ansuchen sind das von einem nach den berufsrechtlichen 
Vorschriften hierzu Befugten erstellte Projekt (Vorhaben) und alle sonstigen 
zur Beurteilung der Zulässigkeit des Vorhabens nach diesem Gesetz 
erforderlichen Unterlagen bei physischer Einbringung in zweifacher 
Ausfertigung anzuschließen. Jedenfalls sind anzuschließen: 

 a) eine technische Beschreibung des Vorhabens, aus der der Name des 
Verfassers, der Zweck, der Umfang, die Engpassleistung, die 
eingesetzten Primärenergieträger und sonstigen Betriebsmittel, 
Maßnahmen zur Energieeffizienz, die Betriebsweise, die 
Einsatzzeiten, die Antriebsart, die Maschinenleistung, das 
Jahresarbeitsvermögen, die Standortwahl, die Inanspruchnahme von 
öffentlichem Gut, die Stromart und alle geplanten Maschinen und 
Einrichtungen hervorgehen, insbesondere auch Angaben über den 
Beitrag der Erzeugungskapazitäten zur Erreichung des Zieles der 
Europäischen Union, die Deckung des Bruttoenergieverbrauches 
durch Energie aus erneuerbaren Energiequellen zu erhöhen, sowie 
Angaben über den Beitrag von Erzeugungskapazitäten zur 
Verringerung der Emissionen, 

 b) die erforderlichen Pläne, Beschreibungen und Zeichnungen, 
insbesondere ein Lageplan, aus dem die vom Vorhaben betroffenen 
Grundstücke hervorgehen, ein Übersichtskartenplan, Bau- und 
Betriebsbeschreibungen, Zeichnungen, Systemdarstellungen 
(Übersichtsschaltplan), 

 c) Angaben über die zu erwartenden Auswirkungen im Sinn des § 5 und 
die zu ihrer Vermeidung oder Verminderung vorgesehenen 
Maßnahmen, 

 d) der Nachweis des Eigentums am Grundstück, auf dem das Vorhaben 
ausgeführt werden soll, oder, wenn der Antragsteller nicht 
Grundeigentümer ist, die Zustimmungserklärung des 

Grundeigentümers, es sei denn, dass für das Vorhaben eine 
Enteignung oder die Einräumung von Zwangsrechten möglich ist, 

 e) ein Verzeichnis der an das Grundstück nach lit. d angrenzenden 
Grundstücke unter Angabe der Grundstücksnummern, Einlagezahlen, 
Katastralgemeinde(n), der Namen der jeweiligen Eigentümer und 
deren Adressen, 

 f) die Namen und Adressen der an den Grundstücken nach lit. d und e 
dinglich Berechtigten, mit Ausnahme von Pfandgläubigern, und jener 
Personen, denen daran öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte im Sinn 
des § 5 Abs. 1 lit. b Z 1 zustehen, 

 g) eine sicherheitstechnische Analyse und Angaben über die zur 
Vermeidung von Störfällen oder zur Verminderung ihrer 
Auswirkungen vorgesehenen Maßnahmen und 

 h) Angaben über das Zusammenwirken mit bestehenden 
Elektrizitätsunternehmen. 

(2a) Bei thermischen Stromerzeugungsanlagen mit einer thermischen 
Gesamtnennleistung von mehr als 20 MW, ist eine Kosten-Nutzen-Analyse 
nach Maßgabe des Anhangs IX Teil 2 der Richtlinie 2012/27/EU 
durchzuführen und dem Ansuchen als zusätzliche Unterlage anzuschließen. 
Dabei sind zu bewerten: 

 a) im Fall der Planung einer neuen Anlage die Kosten und Nutzen von 
Vorkehrungen für den Betrieb als hocheffiziente KWK-Anlage, 

 b) im Fall der erheblichen Modernisierung einer Anlage die Kosten und 
der Nutzen einer Umrüstung zu einer hocheffizienten KWK-Anlage 

Die Landesregierung kann mit Verordnung Grundsätze erlassen, um die 
Methodik der Kosten-Nutzen-Analyse nach Maßgabe des Anhangs IX Teil 2 
der Richtlinie 2012/27/EU näher zu regeln. 

(2a) Bei der Planung oder der erheblichen Modernisierung einer 
thermischen Stromerzeugungsanlage mit einem durchschnittlichen jährlichen 
Gesamtenergieinput von mehr als 10 MW ist eine Kosten-Nutzen-Analyse 
nach Maßgabe des Anhangs XI der Richtlinie (EU) 2023/1791 durchzuführen 
und dem Ansuchen als zusätzliche Unterlage anzuschließen, um die 
wirtschaftliche Durchführbarkeit einer Steigerung der Energieeffizienz zu 
beurteilen. Hierzu sind die Kosten und der Nutzen von Vorkehrungen für den 
Betrieb der Anlage als hocheffiziente KWK-Anlage zu bewerten. Die 
Landesregierung kann mit Verordnung Grundsätze erlassen, um die Methodik 
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der Kosten-Nutzen-Analyse nach Maßgabe des Anhangs XI der Richtlinie 
(EU) 2023/1791 näher zu regeln. 

(3) Bei Stromerzeugungsanlagen im Sinn des Kapitels II der Richtlinie 
2010/75/EU sind dem Ansuchen weiters Unterlagen anzuschließen über 

 a) die Brennstoffwärmeleistung, 

 b) den Zustand des Anlagengeländes, 

 c) die Quellen der Emissionen aus der Stromerzeugungsanlage, 

 d) die Art und Menge der vorhersehbaren Emissionen aus der 
Stromerzeugungsanlage, 

 e) die zu erwartenden erheblichen Auswirkungen der Emissionen auf die 
Umwelt, 

 f) Maßnahmen zur Überwachung der Emissionen, 

 g) Maßnahmen zur Vermeidung oder, sofern dies nicht möglich ist, 
Verminderung der Emissionen, 

 h) die wichtigsten vom Antragsteller gegebenenfalls geprüften 
Alternativen in einer Übersicht und 

 i) eine allgemein verständliche Zusammenfassung der vorstehenden 
Angaben. 

(4) Lassen die in den Abs. 2 und 3 angeführten Unterlagen eine 
Beurteilung des Vorhabens nicht zu, so kann die Behörde die Vorlage weiterer 
hiefür erforderlicher Unterlagen verlangen. Die Behörde kann die Vorlage 
zusätzlicher Ausfertigungen aller oder einzelner Unterlagen nach Abs. 2 und 3 
verlangen, wenn dies zur Beurteilung öffentlicher Interessen durch 
Sachverständige oder öffentliche Dienststellen erforderlich ist. Die Behörde 
kann von der Vorlage einzelner Unterlagen nach den Abs. 2 und 3 absehen, 
soweit sie für die Beurteilung des Vorhabens voraussichtlich nicht von 
Bedeutung sind. 

(5) Bei einem Ansuchen um die Erteilung einer Errichtungsbewilligung 
für die wesentliche Änderung einer Anlage können sich die Unterlagen nach 
den Abs. 2 und 3 auf die betroffenen Teile beschränken, wenn Auswirkungen 
auf den bestehenden Betrieb nicht zu erwarten sind. 

(6) Wird das Ansuchen elektronisch eingebracht, so ist der Behörde 
mitzuteilen, ob der Antragsteller oder sein bevollmächtigter Vertreter im 
Teilnehmerverzeichnis nach § 28a des Zustellgesetzes registriert ist und an der 
elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis teilnimmt. Unterbleibt eine 

solche Mitteilung oder ergibt sich während des Verfahrens trotz ursprünglich 
gegenteiliger Mitteilung, dass der Antragsteller oder sein bevollmächtigter 
Vertreter an der elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis nicht 
teilnimmt, so kann die Behörde erforderlichenfalls die Vorlage physischer 
Ausfertigungen von Antragsunterlagen, auf die sich die Erledigung bezieht, für 
Zwecke der Zustellung binnen angemessener Frist verlangen. Dasselbe gilt, 
wenn die Vorlage physischer Ausfertigungen einzelner Beilagen zur 
Durchführung des Verfahrens aus technischen oder organisatorischen Gründen 
oder im Hinblick auf das Auflageverfahren nach § 10 Abs. 4 erforderlich ist. 

(7) Mit einem elektronischen Ansuchen vorgelegte Beilagen, die keine 
inhaltliche Einheit bilden, sind als getrennte Anhänge zu übermitteln. Beilagen 
sind mit einer Bezeichnung zu versehen, die ihren Inhalt zum Ausdruck bringt. 
Ansuchen und Beilagen dürfen nur dann in gescannter Form eingebracht 
werden, wenn diese nicht in originär elektronischer Form zur Verfügung 
stehen. 

(8) Werden allfällige von der Behörde nach Abs. 1 verlangte physische 
Ausfertigungen nicht fristgerecht übermittelt und kann das Verfahren aus 
diesem Grund nicht fortgesetzt oder beendet werden, so kann die Behörde das 
Ansuchen in jeder Lage des Verfahrens zurückweisen. 

 

§ 9 

Vorprüfungsverfahren 

(1) Die Behörde hat vor der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung 
nach § 10 Abs. 2 

 a) den Antragsteller ungeachtet des § 8 Abs. 6 erforderlichenfalls 
aufzufordern, die Unterlagen nach § 8 Abs. 2 und 3 entsprechend zu 
ergänzen, und 

 a) den Antragsteller erforderlichenfalls, sofern nicht ein Bescheid nach 
§ 7a vorliegt, aufzufordern, die Unterlagen nach § 8 Abs. 2 und 3 nach 
§ 13 Abs. 3 AVG entsprechend zu ergänzen, und den Antragsteller 
ungeachtet des § 8 Abs. 6 erforderlichenfalls aufzufordern, die 
Unterlagen nach § 8 Abs. 2 und 3 entsprechend zu ergänzen, und 

 b) das Vorhaben im Hinblick auf die Erfordernisse nach § 5 vorläufig zu 
prüfen (Vorprüfungsverfahren). 

(2) Im Vorprüfungsverfahren hat nur der Antragsteller Parteistellung. 
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(3) Die Behörde hat einen Antrag auf Erteilung einer 
Errichtungsbewilligung innerhalb von drei Monaten nach Vorliegen sämtlicher 
entscheidungswesentlicher Unterlagen abzuweisen, wenn sich bereits im 
Vorprüfungsverfahren ergibt, dass das Vorhaben den Erfordernissen nach § 5 
auch im Fall, dass die Errichtungsbewilligung befristet, unter Bedingungen 
oder mit Auflagen erteilt wird, nicht entsprechen wird. Liegen keine derartigen 
Gründe vor, so hat die Behörde unverzüglich die mündliche Verhandlung 
anzuberaumen. 

 

§ 9a 

Besondere Verfahrensbestimmungen für Erzeugungsanlagen von 
erneuerbarer Energie, Anlaufstelle 

(1) Zur Beratung und Unterstützung von Antragstellern zur Erlangung der 
erforderlichen Bewilligung für Anlagen zur Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen wird im Amt der Tiroler Landesregierung eine 
Anlaufstelle im Sinn des Art. 16 Abs. 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2018/2001 
eingerichtet. Die Anlaufstelle leistet auf Ersuchen des Antragstellers während 
des gesamten Bewilligungsverfahrens Beratung und Unterstützung im Hinblick 
auf die Beantragung und die Erteilung der elektrizitätsrechtlichen Bewilligung 
für die Errichtung oder den Betrieb von Anlagen zur Produktion von Energie 
aus erneuerbaren Quellen nach diesem Gesetz sowie hinsichtlich der dafür 
sonst noch erforderlichen zusätzlichen Bewilligungen oder Genehmigungen, 
die nach anderen Gesetzen vorgesehen sind. 

(2) Die Anlaufstelle erstellt ein Verfahrenshandbuch. Das 
Verfahrenshandbuch hat alle nötigen Informationen für Antragsteller im 
Bereich der Produktion von Energie aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung 
zu stellen. Das Verfahrenshandbuch ist bei Bedarf zu aktualisieren und auf der 
Internetseite des Landes zu veröffentlichen. Im Verfahrenshandbuch ist auf 
kleinere Projekte durch entsprechende Informationen besonders Bedacht zu 
nehmen. Im Verfahrenshandbuch ist auf die Einrichtung und das 
Informationsangebot der Anlaufstelle hinzuweisen. 

(3) Die Anlaufstelle hat auf eine zügige Verfahrensabwicklung der 
zuständigen Behörden hinzuwirken. Zu diesem Zweck ist die Anlaufstelle 
berechtigt, bei den Behörden Zeitpläne über die voraussichtliche 
Verfahrensdauer und die Verfahrensabwicklung anzufordern und dem 
Antragsteller zur Verfügung zu stellen. 

(3) Die Anlaufstelle hat auf eine zügige Verfahrensabwicklung der 
zuständigen Behörden hinzuwirken. Die Anlaufstelle hat darauf hinzuwirken, 
dass alle gesetzlich festgelegten Fristen für das Genehmigungsverfahren 
eingehalten werden. Zu diesem Zweck ist die Anlaufstelle berechtigt, bei den 
Behörden Zeitpläne über die voraussichtliche Verfahrensdauer und die 
Verfahrensabwicklung anzufordern und dem Antragsteller zur Verfügung zu 
stellen. 

(4) Das Land Tirol kann sich zur Unterstützung bei der Besorgung der 
Aufgaben der Anlaufstelle eines privaten Rechtsträges bedienen, der in der 
wirtschaftlichen oder technischen Beratung und Unterstützung von 
Projektwerbern, insbesondere in Energiefragen, tätig ist. In diesem Fall hat das 
Land Tirol mit dem betreffenden Rechtsträger einen Vertrag abzuschließen, 
der insbesondere nähere Regelungen über den Inhalt und Umfang seiner 
Tätigkeit, die Kontrolle und Aufsicht durch das Land Tirol sowie die Gebarung 
und das zu leistende Entgelt zu enthalten hat. 

(5) Interessenkonflikte, die im Verfahren zwischen dem Antragsteller und 
anderen Parteien oder Beteiligten auftreten, sind nach Möglichkeit einer 
gütlichen Einigung zuzuführen. Die Behörde kann aus diesem Anlass das 
Verfahren zur Einschaltung eines Mediationsverfahrens unterbrechen. Die 
Ergebnisse des Mediationsverfahrens können der Behörde übermittelt und von 
dieser im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten im weiteren 
Genehmigungsverfahren und in der Entscheidung berücksichtigt werden. Das 
Mediationsverfahren hat auf Kosten des Antragstellers zu erfolgen. Auf Antrag 
des Antragstellers ist das Bewilligungs- oder Genehmigungsverfahrens 
fortzuführen. 

 

3. Abschnitt 

Verfahrensbestimmungen für anzeigepflichtige Anlagen 

§ 24 

Anzeige, Instandhaltung 

(1) Eine Anzeige nach § 7 ist bei der Behörde schriftlich einzubringen. 
Der Anzeige sind alle zur Beurteilung der Zulässigkeit des Vorhabens nach 
diesem Gesetz erforderlichen Unterlagen bei physischer Einbringung in 
zweifacher Ausfertigung anzuschließen. Jedenfalls sind anzuschließen: 
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 a) eine technische Beschreibung des Vorhabens, aus der die Art, der 
Zweck, der Umfang, die Engpassleistung, die eingesetzten 
Primärenergieträger und die sonstigen Betriebsmittel, Maßnahmen zur 
Energieeffizienz, der Gesamtwirkungsgrad, die Betriebsweise, die 
Einsatzzeiten, die Antriebsart, die Maschinenleistung, das 
Jahresarbeitsvermögen, die Standortwahl, die Inanspruchnahme von 
öffentlichem Gut, die Stromart und alle sonstigen geplanten 
Maschinen und Einrichtungen hervorgehen, sowie Angaben über die 
zur Vermeidung von Notfällen oder zur Verminderung ihrer 
Auswirkungen vorgesehenen Maßnahmen, 

 b) die erforderlichen Pläne, Beschreibungen und Zeichnungen, 
insbesondere ein Lageplan, aus dem die vom Vorhaben betroffenen 
Grundstücke hervorgehen, 

 c) Angaben über die zu erwartenden Auswirkungen im Sinn des § 5 
Abs. 1 lit. b und c und die zu ihrer Vermeidung oder Verminderung 
vorgesehenen Maßnahmen, 

 d) Angaben zum Grundstück, auf dem das Vorhaben ausgeführt werden 
soll, oder, sofern der Anzeigende nicht Grundeigentümer ist, die 
Zustimmungserklärung des Grundeigentümers. Zur Überprüfung des 
Eigentums an den Grundflächen hat die Behörde eine Abfrage im 
Grundbuch durchzuführen. 

(2) Liegt eine vollständige Anzeige vor, so hat die Behörde innerhalb von 
drei Monaten 

 a) der Ausführung des angezeigten Vorhabens schriftlich zuzustimmen, 
wenn sich ergibt, dass keine der Voraussetzungen nach den folgenden 
lit. b, c und d vorliegt, 

 b) die Zustimmung zur Ausführung des angezeigten Vorhabens mit 
schriftlichem Bescheid befristet, mit Auflagen oder unter 
Bedingungen zu erteilen, soweit dies zur Sicherstellung der 
Erfordernisse nach § 5 Abs. 1 erforderlich ist, 

 c) die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens mit schriftlichem 
Bescheid zu erteilen, wenn die Voraussetzungen nach § 12 Abs. 2 
zweiter Satz vorliegen, 

 d) die Ausführung des angezeigten Vorhabens mit schriftlichen Bescheid 
zu untersagen, wenn sich ergibt, dass es einer Errichtungsbewilligung 
bedarf oder den für die Erteilung einer Bewilligung geltenden 
Voraussetzungen widerspricht. 

(3) Besteht Grund zur Annahme, dass ein Bescheid nach Abs. 2 lit. b oder 
c nicht fristgerecht rechtswirksam zugestellt werden kann, so hat ihn die 
Behörde nach § 23 des Zustellgesetzes ohne vorhergehenden Zustellversuch zu 
hinterlegen. 

(4) Wird innerhalb der im Abs. 2 genannten Frist der Ausführung des 
angezeigten Vorhabens weder zugestimmt noch seine Ausführung untersagt 
oder stimmt die Behörde der Ausführung des angezeigten Vorhabens vorzeitig 
zu, so darf es ausgeführt werden. 

(4) Wird innerhalb der im Abs. 2 oder § 7a Abs. 7 genannten Frist der 
Ausführung des angezeigten Vorhabens weder zugestimmt noch seine 
Ausführung untersagt oder stimmt die Behörde der Ausführung des 
angezeigten Vorhabens vorzeitig zu, so darf es ausgeführt werden. 

(5) In den Fällen des Abs. 2 lit. a und b und 4 ist dem Anzeigenden eine 
mit einem Vermerk, wonach die Ausführung des Vorhabens zulässig ist, 
versehene Ausfertigung der eingereichten Unterlagen zu übersenden. 

(6) Ergibt sich, dass den Erfordernissen nach § 5 sonst nicht hinreichend 
entsprochen wird, so hat die Behörde im Fall des Abs. 2 lit. a die nach dem 
Stand der Technik und der medizinischen oder sonst in Betracht kommenden 
Wissenschaften erforderlichen Auflagen vorzuschreiben oder im Fall des 
Abs. 2 lit. b entsprechende andere oder zusätzliche Auflagen vorzuschreiben. 
Solche Auflagen sind nur insoweit zulässig, als der damit verbundene 
Aufwand in einem vertretbaren Verhältnis zum erzielbaren Erfolg steht. 

(7) Auflagen nach Abs. 2 lit. b und 6 sind auf Antrag mit Bescheid 
aufzuheben oder abzuändern, wenn und soweit die Voraussetzungen für ihre 
Vorschreibung nicht mehr vorliegen. 

(8) §§ 17, 18 und 19 gelten sinngemäß. Für die elektronische Einbringung 
gilt § 8 Abs. 6 bis 8 sinngemäß. 

 

§ 29a 

Begriffsbestimmungen 

(1) Emission ist die von Punktquellen oder diffusen Quellen der Anlage 
ausgehende direkte oder indirekte Freisetzung von Stoffen, Erschütterungen, 
Wärme oder Lärm in die Luft, das Wasser oder den Boden. 
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(2) Emissionsgrenzwert ist die im Verhältnis zu bestimmten spezifischen 
Parametern ausgedrückte Masse, die Konzentration und/oder das Niveau einer 
Emission, die in einem oder mehreren Zeiträumen nicht überschritten werden 
dürfen. 

(3) Umweltqualitätsnorm ist die Gesamtheit von Anforderungen, die zu 
einem gegebenen Zeitpunkt in einer gegebenen Umwelt oder einem 
bestimmten Teil davon nach den Rechtsvorschriften der Union erfüllt werden 
müssen. 

(4) Beste verfügbare Techniken (BVT) bezeichnet den effizientesten und 
fortschrittlichsten Entwicklungsstand der Tätigkeiten und entsprechenden 
Betriebsmethoden, der bestimmte Techniken als praktisch geeignet erscheinen 
lässt, als Grundlage für die Emissionsgrenzwerte und sonstige 
Genehmigungsauflagen zu dienen, um Emissionen in und Auswirkungen auf 
die gesamte Umwelt zu vermeiden oder, wenn dies nicht möglich ist, zu 
vermindern: 

 a) Techniken sind sowohl die angewandte Technologie als auch die Art 
und Weise, wie die Anlage geplant, gebaut, gewartet, betrieben und 
stillgelegt wird, 

 b) verfügbare Techniken sind jene Techniken, die in einem Maßstab 
entwickelt sind, der unter Berücksichtigung des Kosten/Nutzen-
Verhältnisses die Anwendung unter in dem betreffenden industriellen 
Sektor wirtschaftlich und technisch vertretbaren Verhältnissen 
ermöglicht, gleich, ob diese Techniken in Österreich verwendet oder 
hergestellt werden, sofern sie zu vertretbaren Bedingungen für den 
Betreiber zugänglich sind, 

 c) beste Techniken sind die Techniken, die am wirksamsten zur 
Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus für die Umwelt 
insgesamt sind. 

(5) BVT-Merkblatt ist ein aus dem nach Art. 13 der Richtlinie 
2010/75/EU organisierten Informationsaustausch hervorgehendes Dokument, 
das für bestimmte Tätigkeiten erstellt wird und insbesondere die angewandten 
Techniken, die derzeitigen Emissions- und Verbrauchswerte, die für die 
Festlegung der besten verfügbaren Techniken sowie der BVT-
Schlussfolgerungen berücksichtigten Techniken sowie alle Zukunftstechniken 
beschreibt, wobei den Kriterien in Anhang III der Richtlinie 2010/75/EU 
besonders Rechnung getragen wird. 

(6) BVT-Schlussfolgerungen ist ein Dokument, das die Teile eines BVT-
Merkblatts (Abs. 5) mit den Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren 
Techniken, ihrer Beschreibung, Informationen zur Bewertung ihrer 
Anwendbarkeit, den mit den besten verfügbaren Techniken assoziierten 
Emissionswerten, den dazugehörigen Überwachungsmaßnahmen, den 
dazugehörigen Verbrauchswerten sowie gegebenenfalls einschlägigen 
Standortsanierungsmaßnahmen enthält. 

(7) Mit den besten verfügbaren Techniken assoziierte Emissionswerte 
bezeichnet den Bereich von Emissionswerten, die unter normalen 
Betriebsbedingungen unter Verwendung einer besten verfügbaren Technik 
oder einer Kombination von besten verfügbaren Techniken entsprechend der 
Beschreibung in den BVT-Schlussfolgerungen erzielt werden, ausgedrückt als 
Mittelwert für einen vorgegebenen Zeitraum unter spezifischen 
Referenzbedingungen. 

(8) Zukunftstechnik ist eine neue Technik für eine industrielle Tätigkeit, 
die bei gewerblicher Nutzung entweder ein höheres allgemeines 
Umweltschutzniveau oder zumindest das gleiche Umweltschutzniveau und 
größere Kostenersparnisse bieten könnte als bestehende beste verfügbare 
Techniken. 

(9) Betreiber ist jede natürliche oder juristische Person, die die Anlage 
vollständig oder teilweise betreibt oder besitzt oder der die ausschlaggebende 
wirtschaftliche Verfügungsmacht über deren technischen Betrieb übertragen 
worden ist. 

(10) Öffentlichkeit sind natürliche oder juristische Personen sowie nach 
den Bestimmungen des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 
anerkannte Umweltorganisationen. 

(11) Betroffene Öffentlichkeit ist die von einer Entscheidung über die 
Erteilung oder Aktualisierung einer Genehmigung oder von 
Genehmigungsauflagen betroffene oder wahrscheinlich betroffene 
Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit mit einem Interesse daran., 

(12) Bericht über den Ausgangszustand ist eine Information über den 
Stand der Verschmutzung des Bodens und des Grundwassers durch die 
relevanten gefährlichen Stoffe; dieser enthält jene Informationen, die 
erforderlich sind, um den Stand der Boden- und Grundwasserverschmutzung 
zu ermitteln, damit ein quantifizierter Vergleich mit dem Zustand bei der 
endgültigen Einstellung der Tätigkeiten vorgenommen werden kann. Der 
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Bericht über den Ausgangszustand muss mindestens folgende Informationen 
enthalten: 

 a) Informationen über die derzeitige Nutzung und, falls verfügbar, über 
die frühere Nutzung des Geländes und 

 b) falls verfügbar, bestehende Informationen über Boden- und 
Grundwassermessungen, die den Zustand zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Berichts widerspiegeln, oder alternativ dazu neue 
Boden- und Grundwassermessungen bezüglich der Möglichkeit einer 
Verschmutzung des Bodens und des Grundwassers durch die 
gefährlichen Stoffe, die durch die betreffende Anlage verwendet, 
erzeugt oder freigesetzt werden sollen. 

(13) Boden ist die oberste Schicht der Erdkruste, die sich zwischen dem 
Grundgestein und der Oberfläche befindet. Der Boden besteht aus 
Mineralpartikeln, organischem Material, Wasser, Luft und lebenden 
Organismen. 

(14) Umweltinspektionen sind alle Maßnahmen, einschließlich 
Besichtigungen vor Ort, Überwachung der Emissionen und Überprüfung 
interner Berichte und Folgedokumente, Überprüfung der Eigenkontrolle, 
Prüfung der angewandten Techniken und der Eignung des 
Umweltmanagements der Anlage, die von der zuständigen Behörde oder in 
ihrem Namen zur Prüfung und Förderung der Einhaltung der 
Genehmigungsauflagen durch die Anlagen und gegebenenfalls zur 
Überwachung ihrer Auswirkungen auf die Umwelt getroffen werden. 

(15) Brennstoffe sind alle festen, flüssigen oder gasförmigen brennbaren 
Stoffe. 

(16) Feuerungsanlage ist jede technische Einrichtung, in der Brennstoffe 
im Hinblick auf die Nutzung der dabei erzeugten Wärme oxidiert werden. 

(17) Schornstein ist eine Konstruktion, die einen oder mehrere Kanäle 
aufweist, über die Abgase in die Luft abgeleitet werden. 

(18) Betriebsstunden ist der in Stunden ausgedrückte Zeitraum, in dem 
sich eine Feuerungsanlage vollständig oder teilweise in Betrieb befindet und 
Emissionen in die Luft abgibt, ohne die Zeitabschnitte des An- und Abfahrens. 

(19) Schwefelabscheidegrad ist das Verhältnis der Schwefelmenge, die 
von einer Feuerungsanlage in einem bestimmten Zeitraum nicht in die Luft 

abgeleitet wird, zu der Schwefelmenge des Festbrennstoffs, der im gleichen 
Zeitraum in die Feuerungsanlage eingebracht und verbraucht wird. 

(20) Einheimischer fester Brennstoff ist ein natürlich vorkommender 
fester Brennstoff, der in einer eigens für diesen Brennstoff konzipierten 
Feuerungsanlage verfeuert wird und der vor Ort gewonnen wird. 

(21) Maßgeblicher Brennstoff unter den Brennstoffen, die in einer 
Destillations- oder Konversionsrückstände aus der Rohölraffinierung allein 
oder zusammen mit anderen Brennstoffen für den Eigenverbrauch 
verfeuernden Mehrstofffeuerungsanlage verwendet werden, ist der Brennstoff 
mit dem höchsten Emissionsgrenzwert nach Anhang V Teil 1 der Richtlinie 
2010/75/EU oder – im Fall von mehreren Brennstoffen mit gleichem 
Emissionsgrenzwert – jener Brennstoff, der von diesen Brennstoffen die größte 
Wärmemenge liefert. 

(22) Biomasse sind 

 a) Produkte land- oder forstwirtschaftlichen Ursprungs aus pflanzlichem 
Material, die als Brennstoff zur energetischen Rückgewinnung 
verwendet werden können, 

 b) nachstehende Abfälle: 

 1. pflanzliche Abfälle aus der Land- und Forstwirtschaft, 

 2. pflanzliche Abfälle aus der Nahrungsmittelindustrie, falls die 
erzeugte Wärme genutzt wird, 

 3. faserige pflanzliche Abfälle aus der Herstellung von natürlichem 
Zellstoff und aus der Herstellung von Papier aus Zellstoff, sofern 
sie am Herstellungsort mitverbrannt werden und die erzeugte 
Wärme genutzt wird, 

 4. Korkabfälle, 

 5. Holzabfälle mit Ausnahme von Holzabfällen, die infolge einer 
Behandlung mit Holzschutzmitteln oder infolge einer Beschichtung 
halogenorganische Verbindungen oder Schwermetalle enthalten 
können, und zu denen insbesondere solche Holzabfälle aus Bau- 
und Abbruchabfällen gehören. 

(23) Mehrstofffeuerungsanlage ist eine Feuerungsanlage, die gleichzeitig 
oder wechselweise mit zwei oder mehr Brennstoffen beschickt werden kann. 

(24) Gasturbine ist jede rotierende Maschine, die thermische Energie in 
mechanische Arbeit umwandelt und hauptsächlich aus einem Verdichter, aus 
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einer Brennkammer, in der Brennstoff zur Erhitzung des Arbeitsmediums 
oxidiert wird, und aus einer Turbine besteht. 

(25) Gasmotor ist ein nach dem Ottoprinzip arbeitender 
Verbrennungsmotor mit Fremdzündung des Kraftstoffs bzw. – im Fall von 
Zweistoffmotoren – mit Selbstzündung des Kraftstoffs. 

(26) Dieselmotor ist ein nach dem Dieselprinzip arbeitender 
Verbrennungsmotor mit Selbstzündung des Kraftstoffs. 

 

§ 66a 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Belieferung mit elektrischer 
Energie 

(1) Versorger haben Allgemeine Geschäftsbedingungen für die 
Belieferung mit elektrischer Energie für Kunden, deren Verbrauch nicht über 
einen Lastprofilzähler gemessen wird, zu erstellen. Die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sowie ihre Änderungen sind der Regulierungsbehörde 
vor ihrem Inkrafttreten in elektronischer Form anzuzeigen und in geeigneter 
Weise (z. B. auf der Internetseite der Versorger) zu veröffentlichen. 

(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblätter zwischen 
Stromhändlern oder sonstigen Lieferanten und Kunden, deren Verbrauch nicht 
über einen Lastprofilzähler gemessen wird, haben zumindest zu enthalten: 

 a) den Namen und die Adresse des Stromhändlers oder sonstigen 
Lieferanten, 

 b) die erbrachten Leistungen und die angebotene Qualität sowie den 
voraussichtlichen Zeitpunkt für den Beginn der Belieferung, 

 c) den Energiepreis in Cent/kWh einschließlich allfälliger Zuschläge und 
Abgaben, 

 d) die Vertragsdauer, die Bedingungen für eine Verlängerung und 
Beendigung der Leistungen und des Vertragsverhältnisses sowie das 
Vorhandensein eines Rücktrittsrechts, 

 e) etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei 
Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Leistungsqualität, 
einschließlich fehlerhafter und verspäteter Abrechnung, 

 f) Hinweise auf die zur Verfügung stehenden Beschwerdemöglichkeiten 
sowie auf die Freiheit von Wechselgebühren bei einem 
Lieferantenwechsel (§ 76 ElWOG 2010), 

 g) die Bedingungen, zu denen eine Belieferung im Sinn des § 66 Abs. 1 
bis 5 erfolgt, 

 h) Modalitäten, nach welchen der Kunde verpflichtet ist, 
Teilbetragszahlungen zu leisten, wobei eine Zahlung zumindest zehn 
Mal jährlich jedenfalls anzubieten ist. 

(3) Die Stromhändler und sonstigen Lieferanten haben ihre Kunden 
nachweislich vor dem Abschluss eines Vertrages über die wesentlichen 
Vertragsinhalte zu informieren und ihnen zu diesem Zweck ein entsprechendes 
Informationsblatt auszuhändigen. Dies gilt auch, wenn der Vertragsabschluss 
durch einen Vermittler angebahnt wird. Dem Kunden sind auf Verlangen die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

(4) Stromhändler und sonstige Lieferanten sind berechtigt, das 
Vertragsverhältnis zur Grundversorgung aus wichtigem Grund unter 
Einhaltung der Vorgaben des § 82 Abs. 3 ElWOG 2010 durch Kündigung zu 
beenden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein Stromhändler 
oder sonstiger Lieferant bereit ist, einen Liefervertrag außerhalb der 
Grundversorgung abzuschließen. Davon unberührt bleibt das Recht des 
Stromhändlers oder sonstiger Lieferanten, die Verpflichtungen aus dem 
Vertragsverhältnis zur Grundversorgung für den Fall einer nicht bloß 
geringfügigen und anhaltenden Zuwiderhandlung, wie etwa der mehrmaligen 
Missachtung von Mahnungen, so lange auszusetzen, als die Zuwiderhandlung 
andauert. Bei einer nicht bloß geringfügigen und anhaltenden 
Zuwiderhandlung im Rahmen des Vertragsverhältnisses zur Grundversorgung 
ist der Stromhändler oder sonstige Lieferant unter Einhaltung der Vorgaben 
des § 82 Abs. 3 ElWOG 2010 berechtigt, den Verteilernetzbetreiber mit der 
vorübergehenden Trennung der Kundenanlage vom Verteilernetz zu 
beauftragen. 

 

§ 80 

Berichtspflichten 

(1) Der nach § 43 Abs. 2 lit. e benannte Gleichbehandlungsbeauftragte hat 
der Landesregierung und der Regulierungsbehörde jährlich spätestens bis zum 
30. Juni des Folgejahres einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen zu 
übermitteln und diesen in geeigneter Weise (z. B. auf der Internetseite der 
Regulierungsbehörde) zu veröffentlichen. 
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(2) Die Landesregierung hat 

 a) dem für die Angelegenheiten des Elektrizitätswesens zuständigen 
Bundesminister jährlich 

 1. eine im Einklang mit der in der Anlage III zum ElWOG 2010 und 
der Entscheidung 2008/952/EG dargelegten Methode erstellte 
Statistik über die Erzeugung von Strom und Wärme aus KWK in 
Tirol, 

 2. eine Statistik über die KWK-Kapazitäten und die für KWK 
eingesetzten Brennstoffe und 

 3. einen Bericht über ihre Überwachungstätigkeit nach § 63 Abs. 3, 
der insbesondere jene Maßnahmen zu enthalten hat, die zur 
Gewährleistung der Zuverlässigkeit des Nachweissystems ergriffen 
wurden, 

vorzulegen sowie 

 b) der Regulierungsbehörde 

 1. allfällige Verstöße von Verteilerunternehmen gegen die 
Bestimmungen der §§ 42, 43 Abs. 2 und 50 Abs. 3 unverzüglich 
mitzuteilen und 

 2. jährlich einen zusammenfassenden Bericht über allfällige nach § 43 
Abs. 2 lit. d getroffene Maßnahmen vorzulegen und diesen in 
geeigneter Weise (z. B. auf der Internetseite des Landes Tirol) zu 
veröffentlichen. 

(3) Elektrizitätsunternehmen, die auch Netzbetreiber sind, haben der 
Landesregierung auf Verlangen innerhalb einer angemessen festzusetzenden 
Frist über ihre Erfahrungen in Bezug auf das Funktionieren des 
Elektrizitätsbinnenmarktes schriftlich zu berichten. 

(4) Zum Nachweis der Erfüllung unionsrechtlicher Verpflichtungen, 
insbesondere hinsichtlich des Anteils der Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen, zur Vorbereitung energiestrategischer Entscheidungen 
sowie zum Zweck des Energiemonitorings haben die Netzbetreiber jährlich der 
Tiroler Landesregierung bis zum 31. März des Folgejahres die neu an ihr Netz 
angeschlossenen Erzeugungsanlagen von erneuerbarer Energie zu melden. Die 
Landesregierung kann durch Verordnung nähere Bestimmungen über die zu 
meldenden Daten, insbesondere zur Art der Anlage und ihrer Leistungsdaten, 
den Ort der Einspeisung, die Inbetriebnahme sowie das Datenformat und die 
Datenübertragung erlassen. Die Landesregierung kann sich bei der statistischen 

Auswertung nicht personenbezogener Daten eines privaten Rechtsträgers 
bedienen, der in Energiefragen tätig ist. 

 

§ 85 

Verweisungen 

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, beziehen sich 
Verweisungen auf Landesgesetze auf die jeweils geltende Fassung. 

(2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, beziehen sich 
Verweisungen auf Bundesgesetze auf die im Folgenden jeweils angeführte 
Fassung: 

 1. Akkreditierungsgesetz 2012 – AkkG 2012, BGBl. I Nr. 28/2012, in 
der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 40/2014, 

 2. ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – ASchG, BGBl. Nr. 450/1994, 
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 115/2022, 

 3. Asylgesetz 2005 – AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, zuletzt 
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 221/2022, 

 4. Bundesgesetz, mit dem die Ausübungsvoraussetzungen, die 
Aufgaben und die Befugnisse der Verrechnungsstellen für 
Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie geregelt 
werden, BGBl. I Nr. 121/2000, zuletzt geändert durch das Gesetz 
BGBl. I Nr. 107/2017, 

 5. Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 – 
ElWOG 2010, BGBl. I Nr. 110/2010, zuletzt geändert durch das 
Gesetz BGBl. I Nr. 5/2023, 

 6. Emissionszertifikategesetz 2011 – EZG 2011, BGBl. I 
Nr. 118/2011, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I 
Nr. 142/2020, 

 7. Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz – EAG, BGBl. I Nr. 150/2021, in der 
Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 233/2022, 

 8. Gaswirtschaftsgesetz 2011 – GWG 2011, BGBl. I Nr. 107/2011, 
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 23/2023, 

 9. Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBl. Nr. 194/1994, zuletzt 
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 204/2022, 

 10. Konsumentenschutzgesetz – KSchG, BGBl. Nr. 140/1979, zuletzt 
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 109/2022, 
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 11. Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz – NAG, BGBl. I 
Nr. 100/2005, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I 
Nr. 221/2022, 

 12. Ökostromgesetz – ÖSG, BGBl. I Nr. 149/2002, zuletzt geändert 
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 104/2009, 

 13. Ökostromgesetz 2012 – ÖSG 2012, BGBl. I Nr. 75/2011, zuletzt 
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 150/2021, 

 14. Starkstromwegegesetz 1968, BGBl. Nr. 70/1968, zuletzt geändert 
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 150/2021, 

 15. Übereinkommen über die grenzüberschreitenden Auswirkungen 
von Industrieunfällen (Helsinki-Konvention), BGBl. III 
Nr. 119/2000, zuletzt geändert durch die Kundmachung BGBl. III 
Nr. 103/2022, 

 16. Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000, BGBl. 
Nr. 697/1993, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I 
Nr. 26/2023, 

 17. Unternehmensgesetzbuch – UGB, dRGBl. S. 219/1897, zuletzt 
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 186/2022. 

(2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, beziehen sich 
Verweisungen auf Bundesgesetze auf die im Folgenden jeweils angeführte 
Fassung: 

 1. Akkreditierungsgesetz 2012 – AkkG 2012, BGBl. I Nr. 28/2012, in 
der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 40/2014, 

 2. ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – ASchG, BGBl. Nr. 450/1994, 
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 115/2022, 

 3. Asylgesetz 2005 – AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, zuletzt 
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 221/2022, 

 4. Bundesgesetz, mit dem die Ausübungsvoraussetzungen, die 
Aufgaben und die Befugnisse der Verrechnungsstellen für 
Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie geregelt 
werden, BGBl. I Nr. 121/2000, zuletzt geändert durch das Gesetz 
BGBl. I Nr. 107/2017, 

 5. Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 – 
ElWOG 2010, BGBl. I Nr. 110/2010, zuletzt geändert durch das 
Gesetz BGBl. I Nr. 145/2023, 

 6. Emissionszertifikategesetz 2011 – EZG 2011, BGBl. I 
Nr. 118/2011, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I 
Nr. 196/2023, 

 7. Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz – EAG, BGBl. I Nr. 150/2021, in der 
Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 198/2023, 

 8. Gaswirtschaftsgesetz 2011 – GWG 2011, BGBl. I Nr. 107/2011, 
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 145/2023, 

 9. Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBl. Nr. 194/1994, zuletzt 
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 75/2023, 

 10. Konsumentenschutzgesetz – KSchG, BGBl. Nr. 140/1979, zuletzt 
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 109/2022, 

 11. Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz – NAG, BGBl. I 
Nr. 100/2005, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I 
Nr. 175/2023, 

 12. Ökostromgesetz – ÖSG, BGBl. I Nr. 149/2002, zuletzt geändert 
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 104/2009, 

 13. Ökostromgesetz 2012 – ÖSG 2012, BGBl. I Nr. 75/2011, zuletzt 
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 198/2023, 

 14. Starkstromwegegesetz 1968, BGBl. Nr. 70/1968, zuletzt geändert 
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 150/2021, 

 15. Übereinkommen über die grenzüberschreitenden Auswirkungen 
von Industrieunfällen (Helsinki-Konvention), BGBl. III 
Nr. 119/2000, zuletzt geändert durch die Kundmachung BGBl. III 
Nr. 103/2022, 

 16. Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000, BGBl. 
Nr. 697/1993, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I 
Nr. 26/2023, 

 17. Unternehmensgesetzbuch – UGB, dRGBl. S. 219/1897, zuletzt 
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 187/2023. 

(3) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, beziehen sich 
Verweisungen auf EU-Verordnungen und EU-Entscheidungen auf die im 
Folgenden jeweils angeführte Fassung:  

 a) Verordnung (EU) 2019/942 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden, ABl. 2019 Nr. L 158, S. 22, 
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 b) Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt, ABl. 2019 Nr. L 158, S. 54, 

 c) Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der Kommission 2001/681/EG 
und 2006/193/EG, ABl. 2009 Nr. L 342, S. 1, 

 d) Delegierte Verordnung (EU) 2015/2402 der Kommission zur 
Überarbeitung der harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte für 
die getrennte Erzeugung von Strom und Wärme gemäß der Richtlinie 
2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung des Durchführungsbeschlusses 2011/877/EU der 
Kommission, ABl. 2015 Nr. L 333, S. 54, 

 e) Entscheidung 2008/952/EG der Kommission zur Festlegung 
detaillierter Leitlinien für die Umsetzung und Anwendung des 
Anhangs II der Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates, ABl. 2008 Nr. L 338, S. 55. 

 

§ 86 

Umsetzung von Unionsrecht 

(1) Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien umgesetzt: 

 a) Richtlinie 2003/109/EG des Rates betreffend die Rechtsstellung der 
langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, ABl. 2004 
Nr. L 16, S. 44, in der Fassung der Richtlinie 2011/51/EU, ABl. 2011 
Nr. L 132, S. 1, 

 b) Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-
Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 
92/42/EWG, ABl. 2004 Nr. L 52, S. 50, in der Fassung der 
Verordnung (EG) Nr. 219/2009, ABl. 2009 Nr. L 87, S. 109, (KWK-
Richtlinie), 

 c) Richtlinie 2004/38/EG des Rates über das Recht der Unionsbürger und 
ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten, ABl. 2004 Nr. L 229, S. 35, 

 d) Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/15/EG und 
2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 
2006/32/EG, ABl. 2012 Nr. L 315, S. 1, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2019/944/EU, 
ABl. 2019 Nr. L 158, S. 125, 

 e) Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. 2006 Nr. L 376, S. 36, 

 f) Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG 
und 2003/30/EG, ABl. 2009 Nr. L 140, S. 16, 

 g) Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG, ABl. 2009 Nr. L 211, 
S. 55, 

 h) Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung), ABl. 2010 Nr. L 334, S. 17; 

 i) Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, 
für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit 
Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden 
Schutzes, ABl. 2011 Nr. L 337, S. 9, 

 j) Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen 
Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 
96/82/EG des Rates, ABl. 2012 Nr. L 197, S. 1 (Seveso III- 
Richtlinie), 

 k) Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen, ABl. 2018 Nr. L 328, S. 82, 

 k) Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen, ABl. 2018 Nr. L 328, S. 82, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie (EU) 2023/2431, ABl. L, 2023/2431, 31.10.2023. 
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 l) Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates 
mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und 
zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU, ABl. 2019 Nr. L 158, 
S. 125;. 

 m) Richtlinie (EU) 2023/1791 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Energieeffizienz und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2023/955 (Neufassung) ABl. 2023 Nr. L 231, S. 1. 

(2) Durch dieses Gesetz werden weiters die in der Verordnung (EU) 
2019/943 der Durchführung durch die Mitgliedstaaten vorbehaltenen 
Bestimmungen durchgeführt. 

 

 

Artikel 2 

Änderung des Tiroler Naturschutzgesetzes 2005 

 

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Maßnahme der üblichen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung ist 
jede Tätigkeit zur Hervorbringung und Gewinnung land- und 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse mit Hilfe der Naturkräfte unter Anwendung 
der nach dem jeweiligen Stand der Technik, der Betriebswirtschaft und der 
Biologie gebräuchlichen Verfahren. Zum jeweiligen Stand der Technik gehört 
insbesondere auch die Verwendung von Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen und 
sonstigen Arbeitsgeräten, die aufgrund ihrer Bauart und Ausrüstung für diese 
Verwendung bestimmt sind. 

(2) Geschlossene Ortschaft ist ein Gebiet, das mit mindestens fünf Wohn- 
oder Betriebsgebäuden zusammenhängend bebaut ist, wobei der 
Zusammenhang bei einem Abstand von höchstens 50 Metern zwischen zwei 
Gebäuden noch nicht als unterbrochen gilt. Zur geschlossenen Ortschaft 
gehören auch Parkanlagen, Sportanlagen und vergleichbare andere weitgehend 
unbebaute Grundstücke, die überwiegend von einem solchen Gebiet umgeben 
sind. Land- und forstwirtschaftliche Gebäude, die nach den 

raumordnungsrechtlichen Vorschriften im Freiland errichtet werden dürfen, 
gelten nicht als Betriebsgebäude. 

(3) Werbeeinrichtung ist eine im Landschaftsbild in Erscheinung tretende 
Einrichtung, die der Anpreisung oder der Ankündigung dient oder die sonst auf 
etwas hinweisen oder die Aufmerksamkeit erregen soll. 

(4) Antennentragmast ist ein dem Betrieb eines öffentlichen 
Mobilkommunikationsnetzes dienender Mast einschließlich der Antenne und 
aller sonstigen Bauteile. 

(5) Naturhöhle ist ein für Menschen zugänglicher Hohlraum, der durch 
natürliche Vorgänge gebildet wurde und allseits oder überwiegend von 
anstehendem Gestein umschlossen ist. 

(6) Auwald ist eine mit Holzgewächsen bestockte Fläche entlang einem 
fließenden natürlichen Gewässer, die in ihrer ökologischen Charakteristik 
durch den schwankenden Wasser- und/oder Grundwasserstand eines 
Fließgewässers geprägt ist oder in ihrer Entstehung geprägt wurde. Dazu 
gehören insbesondere auch Grauerlen-, Eschen-Hartholz-, Eichen-, Ulmen-
Hartholz-, Weiden-Weichholzauen und Augebüsche sowie Kiefern- und 
Rotföhren-Trockenauwälder. 

(7) Gewässer ist ein von ständig vorhandenem oder periodisch 
auftretendem Wasser geprägter Lebensraum, der die Gesamtheit von 
Wasserwelle, Wasserkörper, Wasserbett, Sediment und Ufer einschließlich der 
dort vorkommenden Tiere und Pflanzen umfaßt. 

(8) Feuchtgebiet ist ein vom Wasser geprägter, in sich geschlossener und 
vom Nachbargebiet abgrenzbarer Lebensraum mit den für diesen 
charakteristischen Pflanzen- und Tiergemeinschaften. Dazu gehören 
insbesondere auch Röhrichte und Großseggensümpfe, Quellfluren und 
Quellsümpfe, Flach- und Zwischenmoore, Hochmoore, Moor- und 
Bruchwälder. 

(9) Im Sinne dieses Gesetzes sind weiters: 

 1. „Habitat-Richtlinie“ die Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und 
Pflanzen; 

 2. „Vogelschutz-Richtlinie“ die Richtlinie 2009/147/EG über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten; 
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 3. „natürlicher Lebensraum“ durch geographische, abiotische und 
biotische Merkmale gekennzeichnete völlig natürliche oder 
naturnahe terrestrische oder aquatische Gebiete; 

 4. „Habitat einer Art“ durch spezifische abiotische und biotische 
Faktoren bestimmter Lebensraum, in dem diese Art in einem der 
Stadien ihres Lebenskreislaufs vorkommt; 

 5. „Prioritäre natürliche Lebensraumtypen“ die im Anhang I der 
Habitat-Richtlinie genannten natürlichen Lebensraumtypen, die mit 
einem Sternchen (*) versehen sind; 

 6. „Europäische Vogelschutzgebiete“ Gebiete zur Erhaltung wild 
lebender Vogelarten im Sinne des Art. 4 Abs. 1 und 2 der 
Vogelschutz-Richtlinie; 

 7. „Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraumes“ die 
Gesamtheit der Einwirkungen, die den betreffenden Lebensraum 
und die darin vorkommenden charakteristischen Arten beeinflussen 
und die sich langfristig auf seine natürliche Ausdehnung, seine 
Struktur und seine Funktionen sowie das Überleben seiner 
charakteristischen Arten auswirken können; 

 8. „Arten von gemeinschaftlichem Interesse“ die im Anhang II 
und/oder IV oder V der Habitat-Richtlinie genannten Arten; 

 9. „Prioritäre Arten“ die im Anhang II der Habitat-Richtlinie 
genannten Arten, die mit einem Sternchen (*) versehen sind; 

 10. „Erhaltungszustand einer Art“ die Gesamtheit der Einflüsse, die 
sich langfristig auf die Verbreitung und die Größe der Populationen 
der betreffenden Art auswirken können; 

 11. „Erhaltungsziele“ die Erhaltung oder Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes der im Anhang I der Habitat-
Richtlinie genannten natürlichen Lebensräume und der im Anhang 
II dieser Richtlinie genannten Tier- und Pflanzenarten, die in einem 
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung vorkommen, sowie der 
im Anhang I und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-Richtlinie 
genannten Vogelarten einschließlich ihrer Lebensräume, die in 
einem Europäischen Vogelschutzgebiet vorkommen; 

 12. „Natura 2000-Gebiete“ jene Gebiete, die von der Europäischen 
Kommission in die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung nach Art. 4 Abs. 2, Unterabschnitt 3 der Habitat-
Richtlinie aufgenommen worden sind, und die nach Art. 4 Abs. 1 

oder 2 der Vogelschutz-Richtlinie erklärten oder als solche 
anerkannten Europäischen Vogelschutzgebiete (Art. 7 der Habitat-
Richtlinie); 

 13. „Exemplar“ jedes Tier oder jede Pflanze, lebend oder tot, der in den 
Anhängen IV und V der Habitat-Richtlinie angeführten Arten, jedes 
Teil oder jedes aus dem Tier oder der Pflanze gewonnene Produkt 
sowie jede andere Ware, die aufgrund eines Begleitdokuments, der 
Verpackung, eines Zeichens, eines Etiketts oder eines anderen 
Sachverhalts als Teil oder Derivat von Tieren oder Pflanzen der 
erwähnten Arten identifiziert werden kann. 

(10) Als Vorhaben der Energiewende im Sinn dieses Gesetzes gelten die 
Stromerzeugung aus Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik. 

(10) Im Sinn dieses Gesetzes sind ferner: 

 1. „RED III-Richtlinie“ die Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Förderung 
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen. 

 2. „Erneuerbare Energie“ die Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen, das heißt Wind, Sonne (Solarthermie und 
Photovoltaik) und geothermische Energie, Salzgradient-Energie, 
Umgebungsenergie, Gezeiten-, Wellen- und sonstige 
Meeresenergie, Wasserkraft, Energie aus Biomasse, Deponiegas, 
Klärgas und Biogas. 

 3. „Repowering“ die Modernisierung von Kraftwerken, die 
erneuerbare Energie produzieren, einschließlich des vollständigen 
oder teilweisen Austauschs von Anlagen oder Betriebssystemen 
und -geräten zum Ausbau von Kapazität oder zur Steigerung der 
Effizienz oder der Kapazität der Anlage, 

 4. „Solarenergieanlagen“ Anlagen zur Umwandlung von 
Sonnenenergie in thermische oder elektrische Energie, 
insbesondere Solarthermie- und Photovoltaikanlagen. 

(11) Anerkannte Umweltorganisation ist eine nach den Bestimmungen des 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 örtlich für das Land Tirol 
anerkannte Umweltorganisation. 
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§ 11 

Ruhegebiete 

(1) Die Landesregierung kann außerhalb geschlossener Ortschaften 
gelegene Gebiete, die für die Erholung in der freien Natur dadurch besonders 
geeignet sind, dass sie sich wegen des Fehlens von lärmerregenden Betrieben, 
von Seilbahnen für die Personenbeförderung sowie von Straßen mit 
öffentlichem Verkehr durch weitgehende Ruhe auszeichnen, durch 
Verordnung zu Ruhegebieten erklären, wenn die Erhaltung dieser Gebiete für 
die Erholung von besonderer Bedeutung ist oder voraussichtlich sein wird. 

(2) In Ruhegebieten sind verboten: 

 a) die Errichtung von lärmerregenden Betrieben; 

 b) die Errichtung von Seilbahnen für die Personenbeförderung; 

 c) der Neubau von Straßen mit öffentlichem Kraftfahrzeugverkehr; 

 d) jede erhebliche Lärmentwicklung; jedenfalls nicht als erhebliche 
Lärmentwicklung im Sinn dieser Bestimmung gilt der mit der 
Ausführung von Vorhaben der Energiewende, für die eine 
naturschutzrechtliche Bewilligung vorliegt oder nicht erforderlich ist, 
verbundene Baulärm im hierfür notwendigen Ausmaß; 

 e) die Durchführung von Außenlandungen und Außenabflügen mit 
motorbetriebenen Luftfahrzeugen; davon ausgenommen sind 
Außenlandungen und Außenabflüge im Rahmen der Wildfütterung, 
der Viehbergung und der Versorgung von Vieh in Notzeiten, der Ver- 
oder Entsorgung von Schutzhütten und Gastgewerbebetrieben, für 
wissenschaftliche Zwecke, zur Sanierung von Schutzwäldern, im 
Rahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung, der Instandhaltung 
oder Instandsetzung von Rundfunk- und Fernmeldeeinrichtungen und 
von Einrichtungen der Elektrizitätsversorgungsunternehmen und zur 
Ausführung von Vorhaben der Energiewende, sofern der angestrebte 
Zweck auf andere Weise nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig 
großen Aufwand erreicht werden könnte. 

 d) jede erhebliche Lärmentwicklung; jedenfalls nicht als erhebliche 
Lärmentwicklung im Sinn dieser Bestimmung gilt der mit der 
Errichtung, Aufstellung, Anbringung oder Änderung von Anlagen 
notwendigerweise verbundenen Baulärm, sofern für diese Vorhaben 
eine naturschutzrechtliche Bewilligung vorliegt oder nicht erforderlich 
ist; 

 e) die Durchführung von Außenlandungen und Außenabflügen mit 
motorbetriebenen Luftfahrzeugen; davon ausgenommen sind 
Außenlandungen und Außenabflüge im Rahmen der Wildfütterung, 
der Viehbergung und der Versorgung von Vieh in Notzeiten, der Ver- 
oder Entsorgung von Schutzhütten und Gastgewerbebetrieben, für 
wissenschaftliche Zwecke, zur Sanierung von Schutzwäldern, im 
Rahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung, der Instandhaltung 
oder Instandsetzung von Rundfunk- und Fernmeldeeinrichtungen und 
von Einrichtungen der Elektrizitätsversorgungsunternehmen, sofern 
der angestrebte Zweck auf andere Weise nicht oder nur mit einem 
unverhältnismäßig großen Aufwand erreicht werden könnte, sowie 
Außenlandungen und Außenabflüge nach Abs. 3 lit. f. 

(3) In Verordnungen nach Abs. 1 sind, soweit dies zur Erhaltung des 
Ruhegebietes erforderlich ist, entweder für den gesamten Bereich des 
Ruhegebietes oder für Teile davon an eine naturschutzrechtliche Bewilligung 
zu binden: 

 a) die Errichtung, Aufstellung und Anbringung aller oder bestimmter 
Arten von Anlagen, soweit sie nicht unter Abs. 2 lit. a oder b fallen, 
sowie die Änderung von Anlagen, sofern die Interessen des 
Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 berührt werden; 

 b) der Neubau, der Ausbau und die Verlegung von Straßen und Wegen, 
soweit sie nicht unter Abs. 2 lit. c fallen; 

 c) die Errichtung von oberirdischen elektrischen Leitungsanlagen mit 
einer Spannung von 36 kV und darüber sowie von Luftkabelleitungen; 

 d) Geländeabtragungen und Geländeaufschüttungen außerhalb 
eingefriedeter bebauter Grundstücke; 

 e) die Verwendung von Kraftfahrzeugen.; 

 f) Außenlandungen und Außenabflüge für die Errichtung, Aufstellung, 
Anbringung oder Änderung von Anlagen. 

 

§ 14 

Sonderbestimmungen für Natura 2000-Gebiete 

(1) Diese Bestimmungen dienen der Errichtung und dem Schutz des 
zusammenhängenden europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“, 
insbesondere dem Schutz der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und 
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der Europäischen Vogelschutzgebiete. Die zu treffenden Maßnahmen haben 
den Fortbestand oder erforderlichenfalls die Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten 
in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet zu gewährleisten. 

(2) Die Landesregierung hat den das Land Tirol betreffenden Teil der 
Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nach Art. 4 Abs. 2 der 
Habitat-Richtlinie und die nach Art. 4 Abs. 1 oder 2 der Vogelschutz-
Richtlinie erklärten oder als solche anerkannten Europäischen 
Vogelschutzgebiete zusammen mit einer planlichen Darstellung, aus der die 
Zuordnung der Grundstücke oder Teile davon zu den besonderen 
Schutzgebieten ersichtlich ist, durch Verordnung zu bestimmen („Natura 2000-
Gebiete“). 

(3) Die Landesregierung hat für Natura 2000-Gebiete durch Verordnung 

 a) die jeweiligen Erhaltungsziele, insbesondere den Schutz oder die 
Wiederherstellung prioritärer natürlicher Lebensraumtypen und/oder 
prioritärer Arten und 

 b) erforderlichenfalls, unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses 
Gesetzes, 

 1. die zur Erreichung eines günstigen Erhaltungszustandes 
notwendigen Regelungen und 

 2. die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen (Bewirtschaftungspläne) 

festzulegen, die den ökologischen Erfordernissen der natürlichen 
Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II der Habitat-
Richtlinie und der im Anhang I und im Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-
Richtlinie genannten Arten entsprechen. Maßnahmen der üblichen land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzung gelten insoweit nicht als Beeinträchtigung des 
günstigen Erhaltungszustandes, als in Bewirtschaftungsplänen nichts anderes 
bestimmt wird. Die Erlassung eines Bewirtschaftungsplanes durch Verordnung 
ist nicht erforderlich, wenn die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen im 
Rahmen des Vertragsnaturschutzes nach § 4 Abs. 1 oder auf andere geeignete 
Weise festgelegt werden können. 

(4) Pläne oder Projekte (Vorhaben), die nicht unmittelbar mit der 
Verwaltung des Natura 2000-Gebietes in Verbindung stehen oder hiefür nicht 
notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder im 
Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten erheblich beeinträchtigen 
können, bedürfen einer naturschutzrechtlichen Bewilligung 

(Verträglichkeitsprüfung), soweit im Abs. 13 erster Satz nichts anderes 
bestimmt ist. Die Behörde hat auf schriftlichen Antrag des Projektwerbers oder 
Planungsträgers binnen sechs Wochen mit Bescheid festzustellen, ob für ein 
Vorhaben eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Diese Feststellung 
kann jedoch auch von Amts wegen erfolgen. Der Projektwerber oder 
Planungsträger hat der Behörde die zur Identifikation des Vorhabens und zur 
Beurteilung, ob dieses Auswirkungen im Sinn des ersten Satzes auf das Natura 
2000-Gebiet haben kann, erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

(5) Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung nach Abs. 4 erster Satz ist die 
Verträglichkeit des Vorhabens mit den für das Natura 2000-Gebiet festgelegten 
Erhaltungszielen zu prüfen. Die naturschutzrechtliche Bewilligung ist, 
unbeschadet einer sonstigen Bewilligungs- oder Anzeigepflicht nach diesem 
Gesetz, einer Verordnung aufgrund dieses Gesetzes oder nach einem der in der 
Anlage zu § 48 Abs. 1 genannten Gesetze bzw. einer Bewilligungspflicht nach 
dem Tiroler Nationalparkgesetz Hohe Tauern, LGBl. Nr. 103/1991, in der 
geltenden Fassung auf Antrag des Projektwerbers oder desjenigen, dem der 
Plan zuzurechnen ist, zu erteilen, 

 a) wenn das Natura 2000-Gebiet nicht erheblich beeinträchtigt wird oder 

 b) wenn es bei Vorliegen einer erheblichen Beeinträchtigung des Natura 
2000-Gebietes keine andere zufriedenstellende Lösung gibt und das 
Vorhaben 

 1. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, 
oder 

 2. im Fall der erheblichen Beeinträchtigung eines prioritären 
natürlichen Lebensraumtyps und/oder einer prioritären Art aus 
zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses im 
Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen 
Sicherheit oder maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die 
Umwelt oder – nach Stellungnahme der Europäischen Kommission 
– auch aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses durchzuführen ist. 

(5a) Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung 
erneuerbarer Energie und den Anschluss solcher Anlagen an das Netz sowie 
die Errichtung und den Betrieb des betreffenden Netzes selbst und von 
Anlagen zur Speicherung erneuerbarer Energie ist, unbeschadet der Abs. 5b 
und 5c, bis zum Erreichen der Klimaneutralität vom Vorliegen eines 
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zwingenden öffentlichen Interesses nach Abs. 5 lit. b Z 1 und 2 sowie einer 
überragenden Bedeutung dieses öffentlichen Interesses auszugehen; im Fall 
einer erheblichen Beeinträchtigung eines prioritären natürlichen 
Lebensraumtyps und/oder einer prioritären Art ist weiters davon auszugehen, 
dass diese Vorhaben der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen 
Sicherheit im Sinn des Abs. 5 lit. b Z 2 dienen. 

(5b) Auf Anlagen, die aufgrund des geplanten Standortes, der Anlagenart 
oder bestimmter technischer Eigenschaften der Anlagen zu einer 
schwerwiegenden Beeinträchtigung jener natürlichen Lebensräume und 
Habitate jener Arten führen würden, für die das Natura 2000-Gebiet 
ausgewiesen wurde, ist Abs. 5a nicht anzuwenden. Die Prioritäten des 
integrierten nationalen Energie- und Klimaplans sind dabei zu berücksichtigen. 
Die Nichtanwendung des Abs. 5a ist im Verträglichkeitsprüfungsbescheid zu 
begründen; die Gründe sind der Europäischen Kommission zur Kenntnis zu 
bringen. 

(5c) Weiters kann die Landesregierung durch Verordnung einzelne Natura 
2000-Gebiete oder Teile von Natura 2000-Gebieten von der Anwendung des 
Abs. 5a ausnehmen, um eine schwerwiegende Beeinträchtigung jener 
natürlichen Lebensräume und Habitate jener Arten, für die das jeweilige 
Gebiet ausgewiesen wurde, zu vermeiden. Sind solche Beeinträchtigungen nur 
bei Errichtung und Betrieb bestimmter Anlagen nach Abs. 5a bzw. bestimmten 
Arten von Technologie oder Projekten mit bestimmten technischen 
Eigenschaften zu erwarten, so ist die Ausnahme auf diese zu beschränken. Die 
Prioritäten des integrierten nationalen Energie- und Klimaplans sind dabei zu 
berücksichtigen. Die Verordnung und die Gründe für ihre Erlassung sind der 
Europäischen Kommission zur Kenntnis zu bringen. 

(6) Für die Verträglichkeitsprüfung gilt § 29 Abs. 5 bis 13 sinngemäß. In 
Bewilligungen nach Abs. 5 lit. b sind jedenfalls jene Ausgleichsmaßnahmen 
vorzuschreiben, die zur Sicherstellung der globalen Kohärenz von Natura 2000 
erforderlich sind. Die Behörde hat die Europäische Kommission im Weg der 
Landesregierung über die getroffenen Ausgleichsmaßnahmen zu unterrichten. 

(7) Dem Antrag auf Durchführung der Verträglichkeitsprüfung sind 
folgende Unterlagen anzuschließen: 

 a) eine Naturverträglichkeitserklärung, die folgende Angaben zu 
enthalten hat: 

 1. Angaben zu Art, Lage und Umfang des Vorhabens samt der 
erforderlichen Pläne, Skizzen und dergleichen, 

 2. eine Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen des 
Vorhabens auf die für das Natura 2000-Gebiet festgelegten 
Erhaltungsziele oder, sofern solche Erhaltungsziele noch nicht 
festgelegt sind, auf die im Standarddatenblatt enthaltenen 
Lebensräume, wild lebenden Pflanzen- und Tierarten bzw. Vögel, 
sowie Angaben über die bei Bewertung der Auswirkungen 
angewandte Methode, 

 3. bei Vorhaben, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Natura 
2000-Gebietes führen, eine Darstellung möglicher Alternativen, 
einschließlich der sogenannten „Null-Variante“, und einen 
Vorschlag für Ausgleichsmaßnahmen; 

 b) außer bei Plänen, die sich auf Natura 2000-Gebiete beziehen, der 
Nachweis des Eigentums an den davon betroffenen Grundstücken 
oder, wenn der Antragsteller nicht Grundeigentümer ist, die 
Zustimmungserklärung des Grundeigentümers, es sei denn, dass 
aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Vorschriften eine Enteignung 
oder die Einräumung von Zwangsrechten zugunsten des Vorhabens 
möglich ist; 

 c) der Nachweis des Eigentums an dem von Ausgleichsmaßnahmen 
betroffenen Grundstück oder, wenn der Antragsteller nicht 
Grundeigentümer ist, die Zustimmungserklärung des 
Grundeigentümers oder des sonst über das Grundstück 
Verfügungsberechtigten. 

Die Naturverträglichkeitserklärung ist bei physischer Einbringung in dreifacher 
Ausfertigung vorzulegen. Bei Vorhandensein von mehr als einer 
Standortgemeinde ist dem Antrag für jede weitere Standortgemeinde eine 
zusätzliche Ausfertigung anzuschließen. Für die elektronische Einbringung gilt 
§ 43 Abs. 3 bis 5 sinngemäß. 

(8) Wird durch ein Vorhaben das Natura 2000-Gebiet erheblich 
beeinträchtigt, so hat der Antragsteller 

 a) das Vorliegen zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen 
Interesses nach Abs. 5 lit. b glaubhaft zu machen und auf Verlangen 
die entsprechenden Unterlagen vorzulegen sowie 

 b) im Fall, dass die Naturverträglichkeitserklärung keine Angaben nach 
Abs. 7 lit. a Z 3 enthielt, diese auf Verlangen vorzulegen. 
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(9) Die Behörde hat der Standortgemeinde eine Ausfertigung der 
Naturverträglichkeitserklärung zu übermitteln. Diese ist bei der Behörde und 
bei der Standortgemeinde mindestens vier Wochen lang zur öffentlichen 
Einsicht aufzulegen. Jedermann kann hievon Abschriften selbst anfertigen oder 
auf eigene Kosten Kopien oder Ausdrucke erstellen lassen. Soweit die Behörde 
die die Sache betreffenden Akten elektronisch führt, kann die Akteneinsicht 
auf Verlangen in jeder technisch möglichen Form gewährt werden. 
Erforderlichenfalls hat die Behörde der Gemeinde eine ausreichende Anzahl 
von Kopien oder Ausdrucken der Naturverträglichkeitserklärung zur 
Verfügung zu stellen. Während der Dauer der öffentlichen Auflage ist das 
Vorhaben auf der Internetseite des Landes Tirol sowie jeweils an der Amtstafel 
der Behörde, der Standortgemeinde und der Natura 2000-Gemeinden 
kundzumachen. Diese Kundmachung hat jedenfalls zu enthalten: 

 a) den Gegenstand des Antrages und eine Kurzbeschreibung des 
Vorhabens, 

 b) die Tatsache, dass über das Vorhaben eine Verträglichkeitsprüfung 
nach Abs. 4 durchzuführen ist, welche Behörde für die Entscheidung 
zuständig ist und die Art der möglichen Entscheidung, 

 c) Ort und Zeit der öffentlichen Auflage der 
Naturverträglichkeitserklärung, 

 d) den Hinweis, dass sich anerkannte Umweltorganisationen nach 
Abs. 10 am Verfahren der Naturverträglichkeitsprüfung beteiligen 
können, sowie einen Hinweis auf die Bestimmung des § 43 Abs. 9 
zweiter Satz. 

(10) Anerkannte Umweltorganisationen im Sinn des § 3 Abs. 11 haben, 
sofern sie während der Dauer der Kundmachung auf der Internetseite des 
Landes Tirol nach Abs. 9 sechster Satz die Verfahrensbeteiligung verlangt oder 
eine schriftliche Stellungnahme eingebracht haben, das Recht auf 

 a) Einsichtnahme in den Verwaltungsakt, 

 b) Teilnahme an der mündlichen Verhandlung, 

 c) Äußerung zum Ergebnis der Beweisaufnahme, 

 d) Erstattung von Stellungnahmen betreffend die Einhaltung der für die 
Verträglichkeitsprüfung geltenden Rechtsvorschriften, 

 e) Zustellung des Bescheides im Sinn des Abs. 4 erster Satz. 

Stellungnahmen nach lit. d müssen bis zum Ende der mündlichen 
Verhandlung, wenn eine solche aber nicht stattfindet, innerhalb einer Frist von 

zwei Wochen nach der behördlichen Aufforderung zur Äußerung zum 
Ergebnis der Beweisaufnahme erstattet werden. 

(11) In ihrer Entscheidung hat die Behörde auch das nach Abs. 10 
erstattete Vorbringen anerkannter Umweltorganisationen angemessen zu 
berücksichtigen. Der Bescheid über die Erteilung einer naturschutzrechtlichen 
Bewilligung im Sinn des Abs. 4 erster Satz ist bei der Behörde für die Dauer 
von mindestens vier Wochen zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Die 
Auflage ist während der Auflagefrist auf der Internetseite des Landes Tirol 
kundzumachen. 

(12) Für Pläne im Sinn des Abs. 4 erster Satz darf die 
aufsichtsbehördliche Genehmigung nach dem Tiroler 
Raumordnungsgesetz 2016 erst nach Vorliegen der naturschutzrechtlichen 
Bewilligung nach Abs. 4 erster Satz erteilt werden. § 71 Abs. 4 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2016 ist nicht anzuwenden. 

(13) Verordnungen von Landesbehörden, die als Pläne im Sinn des Abs. 4 
erster Satz anzusehen sind, dürfen erst dann erlassen werden, wenn die 
Behörde die Verträglichkeit der geplanten Verordnung mit den für dieses 
Gebiet festgelegten Erhaltungszielen geprüft hat und wenn das Natura 2000-
Gebiet nicht erheblich beeinträchtigt wird. Abs. 5 und Abs. 6 zweiter Satz 
gelten sinngemäß. 

(14) Eingriffe, Nutzungen und sonstige Handlungen, die zu einer 
Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und Habitate der Arten der 
Natura 2000-Gebiete führen können, sind zu unterlassen. Dasselbe gilt für 
Störungen jener Arten, die die Grundlage für die Ausweisung eines Gebietes 
als Natura 2000-Gebiet bilden, sofern sie sich auf die Ziele der Habitat-
Richtlinie erheblich auswirken können. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat 
solche Handlungen und Störungen mit Bescheid zu untersagen. Sofern sie 
bereits zu Verschlechterungen geführt haben, hat sie demjenigen, der dies 
veranlasst hat, oder, wenn dieser nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
festgestellt werden kann, dem Grundeigentümer oder dem sonst über das 
Grundstück Verfügungsberechtigten mit Bescheid die zur Wiederherstellung 
des früheren Zustandes erforderlichen Maßnahmen auf seine Kosten 
aufzutragen; ist die Wiederherstellung des früheren Zustandes nicht möglich 
oder kann der frühere Zustand nicht oder nur mit einem unverhältnismäßigen 
Aufwand festgestellt werden, so ist dieser zu verpflichten, den geschaffenen 
Zustand auf seine Kosten so zu ändern, dass den Interessen nach Abs. 1 
bestmöglich entsprochen wird. 
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(15) Bei Gefahr im Verzug können durch Ausübung unmittelbarer 
behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt 

 a) die weitere Ausführung der Eingriffe, Nutzungen und sonstigen 
Handlungen nach Abs. 14 eingestellt und 

 b) die unerlässlichen Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. 

(16) Die auf Natura 2000-Gebiete anzuwendenden Bestimmungen dieses 
Gesetzes gelten bis zur Festlegung der Erhaltungsziele nach Abs. 3 lit. a für die 
nach Abs. 2 bestimmten Natura 2000-Gebiete und sinngemäß für jene Gebiete, 
die von der Landesregierung der Europäischen Kommission zur Aufnahme in 
die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung namhaft gemacht 
wurden, mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Erhaltungsziele der Schutz der 
in den Standarddatenblättern enthaltenen Lebensräume und der wild lebenden 
Pflanzen- und Tierarten bzw. Vögel tritt und in den der Europäischen 
Kommission namhaft gemachten und noch nicht in die Liste der Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommenen Gebieten jedenfalls keine 
Vorhaben bewilligt werden dürfen, durch die die ökologischen Merkmale 
dieser Gebiete erheblich beeinträchtigt werden, was insbesondere dann der Fall 
ist, wenn ein Eingriff die Fläche eines Gebiets wesentlich verringert, zum 
Aussterben von in diesem Gebiet vorkommenden prioritären Arten führt oder 
aber die Zerstörung des Gebiets oder die Beseitigung seiner für die 
Namhaftmachung repräsentativen Merkmale zur Folge hat. Die Bezeichnung 
der der Europäischen Kommission namhaft gemachten Gebiete ist zusammen 
mit einer planlichen Darstellung, aus der die Zuordnung der Grundstücke oder 
Teile davon zu den vorgeschlagenen Gebieten ersichtlich ist, im 
Verordnungsblatt für Tirol zu verlautbaren. Die Standarddatenblätter sind auf 
der Internetseite des Landes zu veröffentlichen. 

(17) Die Landesregierung hat den Erhaltungszustand der natürlichen 
Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen zu überwachen und 
zu dokumentieren. Die prioritären natürlichen Lebensraumtypen, die 
prioritären Arten und die Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie sind 
dabei besonders zu berücksichtigen. 

§ 19 

Naturschutzabgabe 

(1) Für die Inanspruchnahme der Natur durch Vorhaben nach Abs. 3, für 
die eine naturschutzrechtliche Bewilligung oder eine Bewilligung nach dem 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 erteilt wurde, ist eine 

Naturschutzabgabe zu entrichten. Der Abgabepflicht unterliegen nicht 
Vorhaben von Körperschaften öffentlichen Rechts innerhalb ihres 
Wirkungsbereiches, ausgenommen Vorhaben im Rahmen der Führung 
erwerbswirtschaftlicher Unternehmen. 

(2) Die Naturschutzabgabe ist eine ausschließliche Landesabgabe. Ihr 
Ertrag ist zu 60 v.H. für Maßnahmen des Klimaschutzes, insbesondere zur 
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, zu verwenden. Die restlichen 
40 v.H. des Abgabenertrages sind wie folgt zu verwenden: 

 a) zur Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung und zur Pflege der 
Natur im Sinn der Ziele nach § 1 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 und 2; 

 b) zur Deckung der Kosten für Maßnahmen zum Ausgleich der Eingriffe 
in die Natur, die durch Vorhaben im Sinn des Abs. 3 bewirkt werden; 

 c) zur Förderung von Forschungsvorhaben, naturkundefachlichen 
Erhebungen und der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet des 
Naturschutzes. 

(3) Zur Entrichtung der Naturschutzabgabe ist der Inhaber der 
Bewilligung für eines der in den lit. a bis e genannten Vorhaben verpflichtet. 
Die Höhe der Naturschutzabgabe beträgt: 

 a) für den maschinellen Abbau von mineralischen Rohstoffen 
25 Cent je Kubikmeter; 

 b) für die Errichtung oder den Ausbau von Seilbahnen 2,– Euro 
je Meter Trasse; 

 c) für die Errichtung oder den Ausbau von Sportanlagen 1,–
 Euro je Quadratmeter, höchstens jedoch 40.000,– Euro; 

 d) für Anlagen zur Erzeugung von Schnee 30,– Euro je tausend 
Kubikmeter jährlicher Wasserentnahmemenge; 

 e) für die Ableitung oder Entnahme von Wasser zum Betrieb 
von Stromerzeugungsanlagen 1,– Euro je Sekundenliter Ausbauwassermenge. 
Die Höhe der Naturschutzabgabe beträgt: 

 a) für den maschinellen Abbau von mineralischen Rohstoffen 27,50 Cent 
je Kubikmeter; 

 b) für die Errichtung oder den Ausbau von Seilbahnen 2,20  Euro je 
Meter Trasse; 

 c) für die Errichtung oder den Ausbau von Sportanlagen 1,10 Euro je 
Quadratmeter, höchstens jedoch 44.000,– Euro; 
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 d) für Anlagen zur Erzeugung von Schnee 33,– Euro je tausend 
Kubikmeter jährlicher Wasserentnahmemenge; 

 e) für die Ableitung oder Entnahme von Wasser zum Betrieb von 
Stromerzeugungsanlagen 1,10 – Euro je Sekundenliter 
Ausbauwassermenge. 

(4) Der Abgabenanspruch entsteht mit dem Eintritt der Rechtskraft der 
Bewilligung. Die Abgabe wird mit dem Beginn der Ausführung des 
betreffenden Vorhabens fällig. Der Abgabepflichtige hat den Beginn der 
Ausführung des Vorhabens innerhalb einer Woche der Landesregierung 
anzuzeigen. 

(5) Die Landesregierung kann die Beträge nach Abs. 3 mit Verordnung 
bis zum Doppelten erhöhen, um den Ertrag aus der Naturschutzabgabe den 
Kosten für Maßnahmen nach Abs. 2 lit. a und b anzupassen. 

(5a) Die Beträge nach Abs. 3 oder die mit Verordnung nach Abs. 5 
festgelegten Beträge erhöhen oder vermindern sich jährlich in dem Ausmaß, 
das sich aus der Änderung des von der Statistik Austria verlautbarten 
Verbraucherpreisindex 2020 oder des an seine Stelle tretenden Index für den 
Juni des vorangegangenen Jahres gegenüber dem Juni des 
zweitvorangegangenen Jahres ergibt, wobei die Erhöhung höchstens 5 v.H. 
betragen darf. Die sich ändernden Beträge sind kaufmännisch auf volle Cent zu 
runden. Die Landesregierung hat die geänderten Beträge durch Verordnung 
kundzumachen. Die zuletzt kundgemachten Beträge bilden die Ausgangsbasis 
für die nächste Valorisierung. Erfolgt eine Erhöhung der Beträge nach Abs. 5, 
so bilden diese die Ausgangsbasis für die nächste Valorisierung. Für das Jahr 
2024 ist keine Valorisierung vorzunehmen. 

(5b) Verordnungen nach Abs. 5a können rückwirkend, in einem solchen 
Fall jedoch frühestens mit dem 1. Jänner jenes Kalenderjahres, für das die 
Anpassung erfolgt, in Kraft gesetzt werden. 

(6) Wurde ein Vorhaben ohne Bewilligung ausgeführt, so ist die 
Naturschutzabgabe nach Abs. 3 nachträglich vorzuschreiben. Das Ausmaß der 
Inanspruchnahme der Natur ist in der Entscheidung nach § 17 Abs. 1 oder 4 
festzusetzen. Der Abgabenanspruch entsteht mit der Rechtskraft dieser 
Entscheidung. Zugleich wird die Abgabe fällig. 

(7) Eine Naturschutzabgabe von mehr als 10.000,– Euro und weniger als 
100.000,– Euro kann in höchstens drei Teilbeträgen, eine Naturschutzabgabe 
von mehr als 100.000,– Euro kann in höchstens fünf Teilbeträgen festgesetzt 

werden. Dabei sind die bei der Ausführung des Vorhabens zu erwartenden 
wirtschaftlichen Verhältnisse angemessen zu berücksichtigen. 

(8) Wird das für das Entstehen des Abgabenanspruches maßgebliche 
Vorhaben zu einem wesentlichen Teil nicht ausgeführt, so kann der 
Abgabepflichtige innerhalb eines Jahres nach der Beendigung des Vorhabens 
die Erstattung des auf den nicht ausgeführten Teil des Vorhabens entfallenden 
Abgabenbetrages beantragen. 

§ 23 

Geschützte Pflanzenarten und Pilze 

(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung 

 a) die im Anhang IV lit. b der Habitat-Richtlinie genannten 
Pflanzenarten und 

 b) andere wild wachsende Pflanzenarten und Pilze, die in ihrem Bestand 
allgemein oder in bestimmten Gebieten gefährdet sind, deren 
Erhaltung aber zur Wahrung der Interessen des Naturschutzes nach § 1 
Abs. 1 geboten ist, 

zu geschützten Arten zu erklären. 

(2) Hinsichtlich der im Anhang IV lit. b der Habitat-Richtlinie genannten 
Pflanzenarten sind in allen ihren Lebensstadien verboten: 

 a) absichtliches Pflücken, Sammeln, Abschneiden, Ausgraben oder 
Vernichten von Exemplaren in deren Verbreitungsräumen in der Natur 
und 

 b) Besitz, Transport, Handel oder Austausch und Angebot zum Verkauf 
oder zum Austausch von aus der Natur entnommenen Exemplaren 
solcher Pflanzen, soweit es sich nicht um Exemplare handelt, die vor 
dem 1. Jänner 1995 rechtmäßig entnommen worden sind. 

(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung für Pflanzenarten nach 
Abs. 1 lit. b, soweit dies zur Sicherung des Bestandes bestimmter 
Pflanzenarten, insbesondere zur Aufrechterhaltung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der wild wachsenden Pflanzenarten des Anhanges V lit. b 
der Habitat-Richtlinie, erforderlich ist, 

 a) verbieten, 

 1. Pflanzen solcher Arten sowie deren Teile (Wurzeln, Zwiebeln, 
Knollen, Blüten, Blätter, Zweige, Früchte und dergleichen) und 
Entwicklungsformen von ihrem Standort zu entfernen, zu 
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beschädigen oder zu vernichten, im frischen oder getrockneten 
Zustand zu befördern, feilzubieten, zu veräußern oder zu erwerben; 

 2. den Standort von Pflanzen solcher Arten so zu behandeln, dass ihr 
weiterer Bestand an diesem Standort unmöglich wird; 

 3. Pflanzen auf eine bestimmte Art zu entnehmen. 

Die Verbote nach Z 1 können auf bestimmte Mengen und 
Entwicklungsformen von Pflanzen sowie auf bestimmte Tage, Zeiträume und 
Gebiete, die Verbote nach Z 2 auf bestimmte Zeiträume und Gebiete 
beschränkt werden; 

 b) Regelungen über die künstliche Vermehrung von Pflanzenarten unter 
streng kontrollierten Bedingungen erlassen, um die Entnahme von 
Exemplaren aus der Natur zu verringern. 

(4) Die Landesregierung hat die Auswirkungen von Verordnungen nach 
Abs. 1 zu überwachen und zu beurteilen. 

(5) Sofern es keine andere zufrieden stellende Lösung gibt und die 
Populationen der betroffenen Pflanzenart in ihrem natürlichen 
Verbreitungsgebiet ohne Beeinträchtigung in einem günstigen 
Erhaltungszustand verweilen, können Ausnahmen von den Verboten nach den 
Abs. 2 und 3 lit. a bewilligt oder hinsichtlich der im Abs. 1 lit. b genannten 
Pflanzenarten auch durch Verordnung der Landesregierung festgelegt werden 

 a) zum Schutz der übrigen Pflanzen und wild lebenden Tiere und zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume, 

 b) zur Verhütung ernster Schäden insbesondere an Kulturen, Gewässern 
und Eigentum, 

 c) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder 
aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder 
positiver Folgen für die Umwelt, 

 d) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichtes, der 
Bestandsauffüllung und Wiederansiedlung und der für diese Zwecke 
erforderlichen Aufzucht, einschließlich der künstlichen Vermehrung 
von Pflanzen, 

 e) um unter strenger Kontrolle, selektiv und im beschränkten Ausmaß 
das Entnehmen oder Halten einer begrenzten, von der Behörde 
spezifizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter Pflanzenarten zu 
erlauben. 

(6) Wer behauptet, Pflanzen geschützter Arten, die er besitzt, befördert, 
anbietet oder verarbeitet, durch Zucht in Tirol gewonnen oder aus einem 
anderen Bundesland oder aus dem Ausland eingeführt zu haben, hat dies der 
Behörde auf Verlangen nachzuweisen. 

(7) Die Wiederansiedlung von Pflanzen, die nicht heimischer Art sind, 
bedarf einer naturschutzrechtlichen Bewilligung. Eine solche Bewilligung darf 
nur erteilt werden, wenn weder eine weitgehende Veränderung der 
vorhandenen Pflanzen- und Tierwelt noch sonst eine Beeinträchtigung der 
Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 zu erwarten ist. 

(8) Die Abs. 3 bis 7 gelten für Pilze sinngemäß. 

§ 24 

Geschützte Tierarten 

(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung 

 a) die im Anhang IV lit. a der Habitat-Richtlinie genannten Tierarten und 

 b) andere Arten von wild lebenden, nicht jagdbaren Tieren, die in ihrem 
Bestand allgemein oder in bestimmten Gebieten gefährdet sind, deren 
Erhaltung aber zur Wahrung der Interessen des Naturschutzes nach § 1 
Abs. 1 geboten ist, ausgenommen Vögel (§ 25), 

zu geschützten Arten zu erklären. 

(2) Hinsichtlich der im Anhang IV lit. a der Habitat-Richtlinie genannten 
Tierarten sind in allen ihren Lebensstadien verboten: 

 a) alle absichtlichen Formen des Fangens oder des Tötens von aus der 
Natur entnommenen Exemplaren; 

 b) jedes absichtliche Stören, insbesondere während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten; 

 c) jedes absichtliche Zerstören oder Entnehmen von Eiern aus der Natur; 

 d) jedes Beschädigen oder Vernichten der Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten und 

 e) Besitz, Transport, Handel oder Austausch und Angebot zum Verkauf 
oder Austausch von aus der Natur entnommenen Exemplaren, soweit 
es sich nicht um Exemplare handelt, die vor dem 1. Jänner 1995 
rechtmäßig entnommen worden sind. 

(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung für Tierarten nach 
Abs. 1 lit. b, soweit dies zur Sicherung des Bestandes bestimmter Tierarten 
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erforderlich ist, insbesondere zur Aufrechterhaltung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der wild lebenden Tierarten nach Anhang V lit. a der 
Habitat-Richtlinie, 

 a) verbieten, 

 1. Tiere zu beunruhigen, zu verfolgen, zu fangen, zu halten, im 
lebenden oder toten Zustand zu verwahren, zu befördern, 
feilzubieten, zu veräußern, zu erwerben oder zu töten; 

 2. Entwicklungsformen von Tieren (wie etwa Eier, Larven und 
Puppen) geschützter Arten aus ihrer natürlichen Umgebung zu 
entfernen, zu beschädigen oder zu vernichten, zu verwahren, zu 
befördern, feilzubieten, zu veräußern oder zu erwerben; 

 3. Teile von Tieren zu verwahren, zu befördern, feilzubieten, zu 
veräußern oder zu erwerben; 

 4. Behausungen von Tieren zu entfernen oder zu zerstören; 

 5. den Lebensraum (z. B. den Einstandsort) von Tieren und ihrer 
Entwicklungsformen so zu behandeln, dass ihr weiterer Bestand in 
diesem Lebensraum unmöglich wird. 

Die Verbote nach den Z 1 bis 4 können auf eine bestimmte Anzahl von 
Tieren und ihrer Entwicklungsformen, auf bestimmte Entwicklungsformen und 
auf bestimmte Zeiträume und Gebiete, die Verbote nach Z 5 auf bestimmte 
Zeiträume und Gebiete beschränkt werden; 

 b) Regelungen über das Züchten von Tierarten in Gefangenschaft unter 
streng kontrollierten Bedingungen erlassen, um die Entnahme von 
Exemplaren aus der Natur zu verringern. 

(4) Die Landesregierung hat die Auswirkungen von Verordnungen nach 
Abs. 1 zu überwachen und zu beurteilen. 

(5) Sofern es keine andere zufrieden stellende Lösung gibt und die 
Populationen der betroffenen Tierart in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen, 
können Ausnahmen von den Verboten nach den Abs. 2 und 3 lit. a bewilligt 
oder hinsichtlich der im Abs. 1 lit. b genannten Tierarten auch durch 
Verordnung der Landesregierung festgelegt werden 

 a) zum Schutz der übrigen wild lebenden Tiere und Pflanzen und zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume, 

 b) zur Verhütung erheblicher Schäden, insbesondere an Kulturen, 
Viehbeständen, Wäldern, Fischwässern, Gewässern und sonstigem 
Eigentum, 

 c) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder 
aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder 
positiver Folgen für die Umwelt, 

 d) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichtes, der 
Bestandsauffüllung und Wiederansiedlung und der für diese Zwecke 
erforderlichen Aufzucht, 

 e) um unter strenger Kontrolle, selektiv und im beschränkten Ausmaß 
das Entnehmen oder Halten einer begrenzten, von der Behörde 
spezifizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter Tierarten zu 
erlauben. 

(6) Wer behauptet, Tiere geschützter Arten, die er besitzt, befördert, 
anbietet oder verarbeitet, durch Zucht in Tirol gewonnen oder aus einem 
anderen Bundesland oder aus dem Ausland eingeführt zu haben, hat dies der 
Behörde auf Verlangen nachzuweisen. 

(7) Das Aussetzen von Tieren, die nicht den jagd- oder 
fischereirechtlichen Vorschriften unterliegen und nicht heimischer Art sind, 
bedarf einer naturschutzrechtlichen Bewilligung. Eine solche Bewilligung darf 
nur erteilt werden, wenn weder eine weitgehende Veränderung der 
vorhandenen Pflanzen- und Tierwelt noch sonst eine Beeinträchtigung der 
Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 zu erwarten ist. 

(8) Sofern das Entnehmen, Fangen oder Töten von Tieren in allen ihren 
Lebensstadien zulässig ist, ist der Gebrauch von allen nicht selektiven Geräten, 
durch die das örtliche Verschwinden von Populationen dieser Tierarten 
hervorgerufen werden könnte oder diese schwer gestört werden könnten, 
insbesondere die Verwendung der im Anhang VI lit. a der Habitat-Richtlinie 
genannten Fang- und Tötungsgeräte sowie jede Form des Fangens oder Tötens 
mittels der im Anhang VI lit. b dieser Richtlinie genannten Transportmittel 
verboten. Die Landesregierung kann, unbeschadet dieser Verbote, durch 
Verordnung weitere Bestimmungen über das Fangen und Sammeln von wild 
lebenden Tieren geschützter Arten einschließlich ihrer Entwicklungsformen 
erlassen, um eine sachgemäße Ausübung dieser Tätigkeiten sicherzustellen, 
wobei auch bestimmte Fangarten sowie die Verwendung bestimmter 
Fangmittel verboten werden können. 
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§ 25 

Geschützte Vogelarten 

(1) Die unter die Vogelschutz-Richtlinie fallenden Vogelarten, 
ausgenommen die im Anhang II Teil 1 und 2 genannten Arten, für die in Tirol 
eine Jagdzeit festgelegt ist, sind geschützt. Verboten sind: 

 a) das absichtliche Töten oder Fangen, ungeachtet der angewandten 
Methode; 

 b) das absichtliche Zerstören oder Beschädigen von Nestern und Eiern 
und das Entfernen von Nestern; 

 c) das Sammeln der Eier in der Natur und der Besitz dieser Eier, auch im 
leeren Zustand; 

 d) das absichtliche Stören, insbesondere während der Brut- und 
Aufzuchtzeit, sofern sich dieses Stören auf den Schutz der Vogelarten 
erheblich auswirkt; 

 e) das Halten von Vögeln aller Arten, die nicht bejagt oder gefangen 
werden dürfen; 

 f) die Behandlung des Lebensraumes von Vögeln in einer Weise, dass 
ihr weiterer Bestand in diesem Lebensraum erheblich beeinträchtigt 
oder unmöglich wird; dieses Verbot gilt jedoch auch für die im 
Anhang II Teil 1 und 2 der Vogelschutz-Richtlinie genannten Arten, 
für die in Tirol eine Jagdzeit festgelegt ist; 

 g) der Verkauf von lebenden und toten Vögeln und von deren ohne 
weiteres erkennbaren Teilen oder aus diesen Tieren gewonnenen 
Erzeugnissen sowie deren Befördern und Halten für den Verkauf und 
das Anbieten zum Verkauf; dieses Verbot gilt nicht für die im Anhang 
III Teil 1 der Vogelschutz-Richtlinie genannten Vogelarten, sofern die 
Vögel rechtmäßig getötet oder gefangen oder sonst rechtmäßig 
erworben worden sind. 

(2) Die Behörde kann Ausnahmen vom Verbot nach Abs. 1 lit. g erster 
Halbsatz für die im Anhang III Teil 2 der Vogelschutz-Richtlinie genannten 
Vogelarten bewilligen, sofern die Vögel rechtmäßig getötet oder gefangen oder 
sonst rechtmäßig erworben worden sind. Die Bewilligung darf erst nach 
Konsultation der Europäischen Kommission erteilt werden. Die Behörde hat in 
regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Erteilung der Bewilligung noch vorliegen. 

(3) Sofern es keine andere zufrieden stellende Lösung gibt, können 
Ausnahmen von den Verboten nach Abs. 1 bewilligt werden 

 a) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit, 

 b) im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt, 

 c) zur Abwendung erheblicher Schäden an Kulturen, Viehbeständen, 
Wäldern, Fischwässern und Gewässern, 

 d) zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt, 

 e) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, zur Aufstockung der 
Bestände, zur Wiederansiedlung und zur Aufzucht im Zusammenhang 
mit diesen Maßnahmen, 

 f) um unter streng überwachten Bedingungen das Fangen, das Halten 
oder jede andere vernünftige Nutzung bestimmter Vogelarten in 
geringen Mengen zu ermöglichen. 

Eine naturschutzrechtliche Bewilligung ist nicht erforderlich, wenn ein 
Auftrag der Bezirksverwaltungsbehörde nach § 52 Abs. 1 des Tiroler 
Jagdgesetzes 2004, LGBl. Nr. 41, vorliegt. 

(4) Bewilligungen nach Abs. 3 haben zu enthalten: 

 a) die Vogelarten, für die die Ausnahmen gelten, 

 b) die zugelassenen Fang- oder Tötungsmittel, -einrichtungen und -
methoden, 

 c) die Art der Risiken und die zeitlichen und örtlichen Umstände, unter 
denen diese Ausnahme erteilt wird, und 

 d) die der Einhaltung der Bewilligung dienenden Kontrollmaßnahmen. 

(5) Für Vorhaben der Energiewende können Ausnahmen vom Verbot 
nach Abs. 1 lit. f weiters bewilligt werden, wenn es keine andere 
zufriedenstellende Lösung gibt und sonstige zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder 
wirtschaftlicher Art oder anderweitiger positiver Folgen für die Umwelt die 
Erteilung der Bewilligung rechtfertigen. Durch geeignete und verhältnismäßige 
Auflagen sind die Beeinträchtigungen auf ein möglichst geringes Ausmaß zu 
beschränken. 

(6) Sofern das Entnehmen, Fangen oder Töten von Vögeln zulässig ist, ist 
die Verwendung sämtlicher Mittel, Einrichtungen oder Methoden, mit denen 
Vögel in Mengen oder wahllos gefangen oder getötet werden oder die 
gebietsweise das Verschwinden einer Vogelart nach sich ziehen könnten, 
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insbesondere die Verwendung der im Anhang IV lit. a der Vogelschutz-
Richtlinie genannten Mittel, Einrichtungen und Methoden sowie jegliche 
Verfolgung aus den im Anhang IV lit. b dieser Richtlinie genannten 
Beförderungsmitteln heraus und unter den dort genannten Bedingungen 
verboten. 

(7) Das Aussetzen wild lebender, nicht heimischer Vogelarten, die nicht 
den jagdrechtlichen Vorschriften unterliegen, bedarf einer 
naturschutzrechtlichen Bewilligung. Eine solche Bewilligung darf nur erteilt 
werden, wenn weder eine weitgehende Veränderung der vorhandenen 
Pflanzen- und Tierwelt noch sonst eine Beeinträchtigung der Interessen des 
Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 zu erwarten ist. Vor der Erteilung einer 
Bewilligung für das Aussetzen von Vogelarten, die im europäischen 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten nicht heimisch sind, ist die Europäische 
Kommission zu konsultieren. 

§ 23 

Geschützte Pflanzenarten und Pilze 

(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung 

 a) die im Anhang IV lit. b der Habitat-Richtlinie genannten 
Pflanzenarten und 

 b) andere wild wachsende Pflanzenarten und Pilze, die in ihrem Bestand 
allgemein oder in bestimmten Gebieten gefährdet sind, deren 
Erhaltung aber zur Wahrung der Interessen des Naturschutzes nach § 1 
Abs. 1 geboten ist, 

zu geschützten Arten zu erklären. 

(2) Hinsichtlich der in Anhang IV lit. b der Habitat-Richtlinie genannten 
Pflanzenarten ist es in all ihren Lebensstadien verboten, 

 a) diese vorsätzlich in ihren Verbreitungsräumen in der Natur zu 
pflücken, zu sammeln, abzuschneiden, auszugraben oder zu vernichten 
(Eingriffsverbote), 

 b) Exemplare dieser Arten zu besitzen (Besitzverbot), 

 c) Exemplare dieser Arten zu verkaufen, zu kaufen, zu tauschen sowie 
zum Verkauf oder Tausch anzubieten und zu befördern 
(Vermarktungsverbote). 

(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung für Pflanzenarten nach 
Abs. 1 lit. b, soweit dies zur Sicherung des Bestandes bestimmter 

Pflanzenarten, insbesondere zur Aufrechterhaltung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der wild wachsenden Pflanzenarten des Anhanges V lit. b 
der Habitat-Richtlinie, erforderlich ist, 

 a) verbieten, 

 1. Pflanzen solcher Arten sowie deren Teile (Wurzeln, Zwiebeln, 
Knollen, Blüten, Blätter, Zweige, Früchte und dergleichen) und 
Entwicklungsformen von ihrem Standort zu entfernen, zu 
beschädigen oder zu vernichten, im frischen oder getrockneten 
Zustand zu befördern, feilzubieten, zu veräußern oder zu erwerben, 

 2. den Standort von Pflanzen solcher Arten so zu behandeln, dass ihr 
weiterer Bestand an diesem Standort unmöglich wird, 

 3. Pflanzen auf eine bestimmte Art zu entnehmen; 

die Verbote nach Z 1 können auf bestimmte Mengen und 
Entwicklungsformen von Pflanzen sowie auf bestimmte Tage, Zeiträume 
und Gebiete, die Verbote nach Z 2 auf bestimmte Zeiträume und Gebiete 
beschränkt werden; 

 b) Regelungen über die künstliche Vermehrung von Pflanzenarten unter 
streng kontrollierten Bedingungen erlassen, um die Entnahme von 
Exemplaren aus der Natur zu verringern. 

(4) Hinsichtlich der im Anhang IV lit. b der Habitat-Richtlinie genannten 
Pflanzenarten liegt ein Verstoß 

 a) gegen das Verbot des Sammelns und Ausgrabens nach Abs. 2 lit. a 
nicht vor, wenn Exemplare der Pflanzenarten im Rahmen einer 
erforderlichen Maßnahme, die auf deren Schutz vor Vernichtung und 
die Erhaltung der ökologischen Funktion ihrer Vorkommensorte 
gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen 
unvermeidbar sind, 

 b) gegen das Besitzverbot nach Abs. 2 lit. b nicht vor, wenn Exemplare 
von Pflanzen rechtmäßig 

 1. vor dem 1. Jänner 1995 aus der Natur entnommen worden sind, 

 2. in der Union durch künstliche Vermehrung gewonnen worden sind 
oder 

 3. aus Drittstaaten in die Union gelangt sind. 

 c) gegen die Vermarktungsverbote nach Abs. 2 lit. c nicht vor, wenn 
Exemplare von Pflanzen rechtmäßig 
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 1. vor dem 1. Jänner 1995 aus der Natur entnommen worden sind oder 

 2. in der Union durch künstliche Vermehrung gewonnen worden sind. 

Hinsichtlich der durch eine Verordnung nach Abs. 3 geschützten Pflanzenarten 
gelten die lit. a, b Z. 2 und 3 und c Z. 2 sinngemäß. Weiters liegt ein Verstoß 
gegen ein in dieser Verordnung vorgesehenes Verbot nach Abs. 3 lit. a Z. 2 
nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von einem Vorhaben betroffenen 
Standorte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird,  

(5) Sofern es keine andere zufrieden stellende Lösung gibt und die 
Populationen der betroffenen Pflanzenart in ihrem natürlichen 
Verbreitungsgebiet ohne Beeinträchtigung in einem günstigen 
Erhaltungszustand verweilen, können Ausnahmen von den Verboten nach den 
Abs. 2 und 3 lit. a bewilligt oder hinsichtlich der im Abs. 1 lit. b genannten 
Pflanzenarten auch durch Verordnung der Landesregierung festgelegt werden 

 a) zum Schutz der übrigen Pflanzen und wild lebenden Tiere und zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume, 

 b) zur Verhütung ernster Schäden insbesondere an Kulturen, Gewässern 
und Eigentum, 

 c) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder 
aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder 
positiver Folgen für die Umwelt, 

 d) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichtes, der 
Bestandsauffüllung und Wiederansiedlung und der für diese Zwecke 
erforderlichen Aufzucht, einschließlich der künstlichen Vermehrung 
von Pflanzen, 

 e) um unter strenger Kontrolle, selektiv und im beschränkten Ausmaß 
das Entnehmen oder Halten einer begrenzten, von der Behörde 
spezifizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter Pflanzenarten zu 
erlauben. 

(6) Wer behauptet, dass 

 a) das Sammeln oder Ausgraben geschützter Pflanzen dem Abs. 4 lit. a, 

 b) der Besitz von Exemplaren geschützter Pflanzen dem Abs.4 lit. b, 

 c) die Vermarktung von Exemplaren geschützter Pflanzen dem Abs. 4 
lit. c 

 d) die Beschädigung oder Zerstörung der Standorte geschützter Pflanzen 
dem Abs. 4 letzter Satz 

entspricht, hat in den Fällen der lit. a und d der Behörde die Durchführung der 
Eingriffe mindestens vier Wochen vorher anzuzeigen, sofern diese davon nicht 
bereits Kenntnis hat, und in den Fällen der lit. b und c der Behörde auf deren 
Verlangen das Vorliegen der Voraussetzungen für die Ausnahmen vom Besitz- 
und Vermarktungsverbot nachzuweisen. 

(7) Die Wiederansiedlung von Pflanzen, die nicht heimischer Art sind, 
bedarf einer naturschutzrechtlichen Bewilligung. Eine solche Bewilligung darf 
nur erteilt werden, wenn weder eine weitgehende Veränderung der 
vorhandenen Pflanzen- und Tierwelt noch sonst eine Beeinträchtigung der 
Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 zu erwarten ist. 

(8) Die Landesregierung hat die Auswirkungen von Verordnungen nach 
Abs. 1 zu überwachen und zu beurteilen. 

(9) Die Abs. 4 bis 8 gelten für Pilze sinngemäß. 

§ 24 

Geschützte Tierarten 

(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung 

 a) die im Anhang IV lit. a der Habitat-Richtlinie genannten Tierarten und 

 b) andere Arten von wild lebenden, nicht jagdbaren Tieren, die in ihrem 
Bestand allgemein oder in bestimmten Gebieten gefährdet sind, deren 
Erhaltung aber zur Wahrung der Interessen des Naturschutzes nach § 1 
Abs. 1 geboten ist, ausgenommen Vögel (§ 25), 

zu geschützten Arten zu erklären. 

(2) Hinsichtlich der in Anhang IV lit. a der Habitat-Richtlinie genannten 
Tierarten ist es in all ihren Lebensstadien verboten, 

 a) vorsätzlich wild lebende Tiere zu fangen oder zu töten, 

 b) vorsätzlich wild lebende Tiere zu stören, insbesondere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten, 

 c) vorsätzlich Eier wild lebender Tiere zu zerstören oder aus der Natur zu 
entnehmen, 

 d) Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender Tiere zu beschädigen 
oder zu zerstören (Eingriffsverbote), 

 e) Exemplare dieser Arten zu besitzen (Besitzverbot), 
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 f) Exemplare dieser Arten zu verkaufen, zu kaufen, zu tauschen sowie 
zum Verkauf oder Tausch anzubieten und zu befördern 
(Vermarktungsverbote). 

(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung für Tierarten nach 
Abs. 1 lit. b, soweit dies zur Sicherung des Bestandes bestimmter Tierarten 
erforderlich ist, insbesondere zur Aufrechterhaltung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der wild lebenden Tierarten nach Anhang V lit. a der 
Habitat-Richtlinie, 

 a) verbieten, 

 1. Tiere zu beunruhigen, zu verfolgen, zu fangen, zu halten, im 
lebenden oder toten Zustand zu verwahren, zu befördern, 
feilzubieten, zu veräußern, zu erwerben oder zu töten, 

 2. Entwicklungsformen von Tieren (wie etwa Eier, Larven und 
Puppen) geschützter Arten aus ihrer natürlichen Umgebung zu 
entfernen, zu beschädigen oder zu vernichten, zu verwahren, zu 
befördern, feilzubieten, zu veräußern oder zu erwerben, 

 3. Teile von Tieren zu verwahren, zu befördern, feilzubieten, zu 
veräußern oder zu erwerben, 

 4. Behausungen von Tieren zu entfernen oder zu zerstören, 

 5. den Lebensraum (z. B. den Einstandsort) von Tieren und ihrer 
Entwicklungsformen so zu behandeln, dass ihr weiterer Bestand in 
diesem Lebensraum unmöglich wird. 

Die Verbote nach den Z 1 bis 4 können auf eine bestimmte Anzahl von 
Tieren und ihrer Entwicklungsformen, auf bestimmte 
Entwicklungsformen und auf bestimmte Zeiträume und Gebiete, die 
Verbote nach Z 5 auf bestimmte Zeiträume und Gebiete beschränkt 
werden; 

 b) Regelungen über das Züchten von Tierarten in Gefangenschaft unter 
streng kontrollierten Bedingungen erlassen, um die Entnahme von 
Exemplaren aus der Natur zu verringern. 

(4) Hinsichtlich der in Anhang IV lit. a der Habitat-Richtlinie genannten 
Tierarten liegt ein Verstoß: 

 a) gegen das Tötungsverbot nach Abs. 2 lit a nicht vor, wenn 

 1. durch ein Vorhaben das Tötungsrisiko für die Tiere nicht 
signifikant erhöht wird und diese Beeinträchtigung bei Anwendung 

der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht 
vermieden werden kann oder 

 2. im Zusammenhang mit der Ausführung von Projekten im Bereich 
erneuerbarer Energie außerhalb von Beschleunigungsgebieten im 
Sinne des Art. 15c Abs. 1 RED III-Richtlinie die erforderlichen 
Maßnahmen getroffen werden, um damit verbundene Tötungen so 
weit wie möglich zu verhindern, 

 b) gegen das Fangverbot nach Abs. 2 lit. a und das Entnahmeverbot nach 
Abs. 2 lit c nicht vor, wenn 

 1. Tiere oder ihre Eier im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 
die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder der Eier vor 
Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion ihrer 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigung 
unvermeidbar ist oder 

 2. verletzt oder krank aufgefundene Tiere, unbeschadet der jagd- und 
fischerrechtlichen Bestimmungen, aus der Natur entnommen 
werden, um sie zu gesund pflegen, und die örtlich zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde von der Entnahme unverzüglich 
verständigt wird; die betreffenden Tiere sind außerdem 
unverzüglich freizulassen, sobald sie sich selbständig erhalten 
können und auf Verlangen der Bezirksverwaltungsbehörde dieser 
oder einer von ihr genannten Stelle zu übergeben; 

 c) gegen das Störungsverbot nach Abs. 2 lit. b nicht vor, wenn im 
Zusammenhang mit der Ausführung von Projekten im Bereich 
erneuerbarer Energie außerhalb von Beschleunigungsgebieten im 
Sinne des Art. 15c Abs. 1 RED III-Richtlinie die erforderlichen 
Maßnahmen getroffen werden, um damit verbundene Störungen so 
gering wie möglich zu halten, 

 d) gegen das Verbot des Beschädigens oder Vernichtens von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach Abs. 2 lit d nicht vor, wenn die 
ökologische Funktion der von einem Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird, 

 e) gegen das Besitzverbot nach Abs. 2 lit. e nicht vor, wenn Exemplare 
von Tieren rechtmäßig 

 1. vor dem 1. Jänner 1995 aus der Natur entnommen worden sind, 
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 2. in der Union gezüchtet und nicht herrenlos geworden sind oder 

 3. aus Drittstaaten in die Union gelangt sind, 

 f) gegen die Vermarktungsverbote nach Abs. 2 lit. f nicht vor, wenn 
Exemplare von Tieren rechtmäßig 

 1. vor dem 1. Jänner 1995 aus der Natur entnommen worden sind oder 

 2. in der Union gezüchtet und nicht herrenlos geworden sind. 

Für Exemplare der durch eine Verordnung nach Abs. 3 geschützten Tierarten 
gelten die lit. a, b, c, d, e Z. 2 und 3 und f Z. 2 sinngemäß. 

(5) Sofern es keine andere zufrieden stellende Lösung gibt und die 
Populationen der betroffenen Tierart in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen, 
können Ausnahmen von den Verboten nach den Abs. 2 und 3 lit. a bewilligt 
oder hinsichtlich der im Abs. 1 lit. b genannten Tierarten auch durch 
Verordnung der Landesregierung festgelegt werden 

 a) zum Schutz der übrigen wild lebenden Tiere und Pflanzen und zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume, 

 b) zur Verhütung erheblicher Schäden, insbesondere an Kulturen, 
Viehbeständen, Wäldern, Fischwässern, Gewässern und sonstigem 
Eigentum, 

 c) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder 
aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder 
positiver Folgen für die Umwelt, 

 d) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichtes, der 
Bestandsauffüllung und Wiederansiedlung und der für diese Zwecke 
erforderlichen Aufzucht, 

 e) um unter strenger Kontrolle, selektiv und im beschränkten Ausmaß 
das Entnehmen oder Halten einer begrenzten, von der Behörde 
spezifizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter Tierarten zu 
erlauben. 

(6) Wer behauptet, dass 

 a) die Tötung geschützter Tiere dem Abs. 4 lit. a, 

 b) der Fang geschützter Tiere bzw. die Entnahme der Eier geschützter 
Tiere aus der Natur dem Abs. 4 lit. b Z. 1, 

 c) die Störung geschützter Tiere dem Abs.4 lit. c, 

 d) die Beschädigung oder Vernichtung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten geschützter Tiere dem Abs. 4 lit. d, 

 e) der Besitz von Exemplaren geschützter Tiere dem Abs. 4 lit. e, 

 f) die Vermarktung von Exemplaren geschützter Tiere dem Abs. 4 lit. f 

entspricht, hat in den Fällen der lit. a, b, c und d der Behörde die Durchführung 
der Eingriffe mindestens vier Wochen vorher anzuzeigen, sofern diese davon 
nicht bereits Kenntnis hat, und in den Fällen der lit. e und f der Behörde auf 
deren Verlangen das Vorliegen der Voraussetzungen für die Ausnahmen vom 
Besitz- oder Vermarktungsverbot nachzuweisen. 

(7) Das Aussetzen von Tieren, die nicht den jagd- oder 
fischereirechtlichen Vorschriften unterliegen und nicht heimischer Art sind, 
bedarf einer naturschutzrechtlichen Bewilligung. Eine solche Bewilligung darf 
nur erteilt werden, wenn weder eine weitgehende Veränderung der 
vorhandenen Pflanzen- und Tierwelt noch sonst eine Beeinträchtigung der 
Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 zu erwarten ist. 

(8) Sofern das Entnehmen, Fangen oder Töten von Tieren in allen ihren 
Lebensstadien zulässig ist, ist der Gebrauch von allen nicht selektiven Geräten, 
durch die das örtliche Verschwinden von Populationen dieser Tierarten 
hervorgerufen werden könnte oder diese schwer gestört werden könnten, 
insbesondere die Verwendung der im Anhang VI lit. a der Habitat-Richtlinie 
genannten Fang- und Tötungsgeräte sowie jede Form des Fangens oder Tötens 
mittels der im Anhang VI lit. b dieser Richtlinie genannten Transportmittel, 
verboten. Die Landesregierung kann, unbeschadet dieser Verbote, durch 
Verordnung weitere Bestimmungen über das Fangen und Sammeln von wild 
lebenden Tieren geschützter Arten einschließlich ihrer Entwicklungsformen 
erlassen, um eine sachgemäße Ausübung dieser Tätigkeiten sicherzustellen, 
wobei auch bestimmte Fangarten sowie die Verwendung bestimmter 
Fangmittel verboten werden können. 

(9) Die Landesregierung hat die Auswirkungen von Verordnungen nach 
Abs. 1 zu überwachen und zu beurteilen. 

§ 25 

Geschützte Vogelarten 

(1) Die unter die Vogelschutz-Richtlinie fallenden Vogelarten, 
ausgenommen die im Anhang II Teil A und B genannten Arten, für die in Tirol 
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eine Jagdzeit festgelegt ist, sind geschützt. Hinsichtlich der geschützten 
Vogelarten ist es verboten, 

 a) vorsätzlich wild lebende Vögel zu töten oder zu fangen, ungeachtet 
der angewandten Methode, 

 b) vorsätzlich Nester und Eier wild lebender Vögel zu zerstören oder zu 
beschädigen und Nester zu entfernen, 

 c) Eier wild lebender Vögel zu sammeln und zu besitzen, auch im leeren 
Zustand, 

 d) vorsätzlich wild lebende Vögel zu stören, insbesondere während der 
Brut- und Aufzuchtzeit, sofern sich dieses Stören auf den Schutz der 
Vogelarten erheblich auswirkt, 

 e) Vögel, die nicht bejagt oder gefangen werden dürfen, zu halten, 

 f) den Lebensraum wild lebender Vögel in einer Weise zu behandeln, 
dass ihr weiterer Bestand in diesem Lebensraum erheblich 
beeinträchtigt oder unmöglich wird; dieses Verbot gilt jedoch auch für 
die im Anhang II Teil A und B der Vogelschutz-Richtlinie genannten 
Arten, für die in Tirol eine Jagdzeit festgelegt ist, 

 g) lebende und tote Vögel und deren ohne weiteres erkennbaren Teilen 
oder aus diesen Tieren gewonnenen Erzeugnissen zu verkaufen, für 
den Verkauf anzubieten sowie für den Verkauf zu befördern und zu 
halten (Vermarktungsverbot). 

(2) Hinsichtlich der geschützten Vogelarten liegt ein Verstoß 

 a) gegen das Tötungsverbot nach Abs. 1 lit a nicht vor, wenn 

 1. durch ein Vorhaben das Tötungsrisiko für die betroffene Vogelart 
nicht signifikant erhöht wird und diese Beeinträchtigung bei 
Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 
Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann oder 

 2. im Zusammenhang mit der Ausführung von Projekten im Bereich 
erneuerbarer Energie außerhalb von Beschleunigungsgebieten im 
Sinn des Art. 15c Abs. 1 der RED III-Richtlinie die erforderlichen 
Maßnahmen getroffen werden, um damit verbundene Tötungen so 
weit wie möglich zu verhindern, 

 b) gegen das Fangverbot nach Abs. 1 lit. a und das Haltungsverbot nach 
Abs. 1 lit. e nicht vor, wenn verletzt oder krank aufgefundene Vögel, 
unbeschadet der jagdrechtlichen Bestimmungen, aus der Natur 
entnommen und gehalten werden, um sie zu gesund pflegen, und die 

örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde von der Entnahme 
unverzüglich verständigt wird; die betreffenden Vögel sind außerdem 
unverzüglich freizulassen, sobald sie sich selbständig erhalten können 
und auf Verlangen der Bezirksverwaltungsbehörde dieser oder einer 
von ihr genannten Stelle zu übergeben, 

 c) gegen das Verbot der Zerstörung, Beschädigung und Entfernung von 
Nestern nach Abs. 1 lit b sowie der Behandlung des Lebensraumes 
von Vögeln in einer Weise, dass ihr weiter Bestand in diesem 
Lebensraum erheblich beeinträchtigt wird, nach Abs. 1 lit. f nicht vor, 
wenn die ökologische Funktion der von einem Vorhaben betroffenen 
Brut- und Aufzuchtstätte und des betroffenen Vogellebensraumes im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, 

 d) gegen das Störungsverbot nach lit. d nicht vor, wenn im 
Zusammenhang mit der Ausführung von Projekten im Bereich 
erneuerbarer Energie außerhalb von Beschleunigungsgebieten im Sinn 
des Art. 15c Abs. 1 der RED III-Richtlinie die erforderlichen 
Maßnahmen getroffen werden, um damit verbundene Störungen so 
gering wie möglich zu halten, 

 e) gegen das Vermarktungsverbot nach lit. g nicht vor, wenn 

 1. Vögel vor dem 1. Jänner 1995 rechtmäßig aus der Natur 
entnommen worden sind oder es sich um Teile solcher Vögel oder 
daraus gewonnen Erzeugnissen handelt oder 

 2. Vögel der im Anhang III Teil A der Vogelschutz-Richtlinie 
genannten Arten rechtmäßig getötet oder gefangen oder sonst 
rechtmäßig erworben worden sind. 

Die Behörde kann mit Verordnung weitere Ausnahmen vom Verbot nach 
Abs. 1 lit. g für im Anhang III Teil B der Vogelschutz-Richtlinie genannte 
Vogelarten, die rechtmäßig getötet oder gefangen oder sonst rechtmäßig 
erworben worden sind, vorsehen. Eine solche Verordnung darf erst nach 
Konsultation der Europäischen Kommission erlassen werden. Die Behörde hat 
in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Erlassung der Verordnung noch vorliegen. 

(3) Sofern es keine andere zufrieden stellende Lösung gibt, können 
Ausnahmen von den Verboten nach Abs. 1 bewilligt werden 

 a) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit, 

 b) im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt, 
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 c) zur Abwendung erheblicher Schäden an Kulturen, Viehbeständen, 
Wäldern, Fischwässern und Gewässern, 

 d) zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt, 

 e) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, zur Aufstockung der 
Bestände, zur Wiederansiedlung und zur Aufzucht im Zusammenhang 
mit diesen Maßnahmen, 

 f) um unter streng überwachten Bedingungen das Fangen, das Halten 
oder jede andere vernünftige Nutzung bestimmter Vogelarten in 
geringen Mengen zu ermöglichen, 

 g) aus anderen zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen 
Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder 
anderweitiger positiver Folgen für die Umwelt; dies gilt jedoch nur für 
das Verbot nach Abs. 1 lit. f. 

Eine naturschutzrechtliche Bewilligung ist nicht erforderlich, wenn ein Auftrag 
der Bezirksverwaltungsbehörde nach § 52 Abs. 1 des Tiroler 
Jagdgesetzes 2004, LGBl. Nr. 41, vorliegt. 

(4) Bewilligungen nach Abs. 3 haben zu enthalten: 

 a) die Vogelarten, für die die Ausnahmen gelten, 

 b) die zugelassenen Fang- oder Tötungsmittel, -einrichtungen und -
methoden, 

 c) die Art der Risiken und die zeitlichen und örtlichen Umstände, unter 
denen diese Ausnahme erteilt wird, und 

 d) die der Einhaltung der Bewilligung dienenden Kontrollmaßnahmen. 

(5) Wer behauptet, dass 

 a) die Tötung geschützter Vögel dem Abs. 2 lit. a, 

 b) die Zerstörung, Beschädigung und Entfernung von Nestern 
geschützter Vögel bzw. die Behandlung des Lebensraumes von 
Vögeln in einer Weise, dass ihr weiterer Bestand in diesem 
Lebensraum erheblich beeinträchtigt wird, dem Abs. 2 lit. c, 

 c) die Störung geschützter Vögel dem Abs. 2 lit. d, 

 d) die Vermarktung von Exemplaren geschützter Vögel dem Abs.2 lit. e 

entspricht, hat in den Fällen der lit. a, b und c der Behörde die Durchführung 
der Eingriffe mindestens vier Wochen vorher anzeigen, sofern diese davon 
nicht bereits Kenntnis hat, und im Fall der lit. d der Behörde auf deren 

Verlangen das Vorliegen der Voraussetzungen für die Ausnahmen vom 
Vermarktungsverbot nachzuweisen. 

(6) Sofern das Entnehmen, Fangen oder Töten von Vögeln zulässig ist, ist 
die Verwendung sämtlicher Mittel, Einrichtungen oder Methoden, mit denen 
Vögel in Mengen oder wahllos gefangen oder getötet werden oder die 
gebietsweise das Verschwinden einer Vogelart nach sich ziehen könnten, 
insbesondere die Verwendung der im Anhang IV lit. a der Vogelschutz-
Richtlinie genannten Mittel, Einrichtungen und Methoden, sowie jegliche 
Verfolgung aus den im Anhang IV lit. b dieser Richtlinie genannten 
Beförderungsmitteln heraus und unter den dort genannten Bedingungen 
verboten. 

(7) Das Aussetzen wild lebender, nicht heimischer Vogelarten, die nicht 
den jagdrechtlichen Vorschriften unterliegen, bedarf einer 
naturschutzrechtlichen Bewilligung. Eine solche Bewilligung darf nur erteilt 
werden, wenn weder eine weitgehende Veränderung der vorhandenen 
Pflanzen- und Tierwelt noch sonst eine Beeinträchtigung der Interessen des 
Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 zu erwarten ist. Vor der Erteilung einer 
Bewilligung für das Aussetzen von Vogelarten, die im europäischen 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten nicht heimisch sind, ist die Europäische 
Kommission zu konsultieren. 

§ 25a 

Artenschutzrechtliche Schutzzonen 

(1) Sofern es zur Sicherstellung des Fortpflanzungserfolges einer nach 
§ 24 Abs. 1 oder durch Verordnung nach § 24 Abs. 3 geschützten Tierart oder 
einer nach § 25 Abs. 1 geschützten Vogelart notwendig ist, kann die 
Bezirksverwaltungsbehörde für die Dauer der Fortpflanzungs-, Brut- und 
Aufzuchtzeit das Betreten des Umgebungsbereiches der Fortpflanzungsstätten 
oder Nester verbieten. Der in der Verordnung planlich darzustellende Bereich, 
für den das Betretungsverbot gilt, ist auf das zur Erreichung des damit 
verfolgten Zweckes erforderlich Mindestmaß zu begrenzen. Dasselbe gilt für 
die Geltungsdauer des Verbotes. Diese ist nach Möglichkeit bereits in der 
Verordnung festzulegen. Ist dies nicht möglich, ist die Verordnung nach dem 
Ende der Aufzuchtzeit unverzüglich aufzuheben. 

(2) Vor Erlassung der Verordnung ist den betroffenen Grundeigentümern 
und den betroffenen Gemeinden der Entwurf der geplanten Verordnung mit 
der Gelegenheit zur Stellungnahme zur Kenntnis zu bringen. 
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(3) Der Bereich, für den ein Betretungsverbot nach Abs. 1 verordnet ist, 
ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit geeignete Tafeln ausreichend zu 
kennzeichnen. § 33 Abs. 2, 5 und 6 gelten sinngemäß. 

(4) Das Betretungsverbot nach Abs. 1 gilt nicht, wenn der Zutritt im 
Zusammenhang mit einem Eingriff erfolgt, für den eine 
Ausnahmegenehmigung nach den § 24 Abs. 5 bzw. § 25 Abs. 3 erteilt wurde. 

 

§ 29 

Naturschutzrechtliche Bewilligungen, aufsichtsbehördliche 
Genehmigungen 

(1) Eine naturschutzrechtliche Bewilligung ist, soweit in den Abs. 2 und 3 
nichts anderes bestimmt ist, zu erteilen, 

 a) wenn das Vorhaben, für das die Bewilligung beantragt wird, die 
Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 nicht beeinträchtigt oder 

 b) wenn andere öffentliche Interessen an der Erteilung der Bewilligung 
die Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 überwiegen. 

(1a) Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung 
erneuerbarer Energie und den Anschluss solcher Anlagen an das Netz sowie 
die Errichtung und den Betrieb des betreffenden Netzes selbst und von 
Anlagen zur Speicherung erneuerbarer Energie ist, unbeschadet Abs. 1b, bis 
zum Erreichen der Klimaneutralität vom Vorliegen eines öffentlichen 
Interesses nach Abs. 1 lit. b und von einer überragenden Bedeutung dieses 
öffentlichen Interesses auszugehen. 

(1b) Die Landesregierung kann mit Verordnung gebiets- und 
anlagenbezogene Kriterien für die Geltung des Abs. 1a festlegen, um 
schwerwiegende Beeinträchtigungen der Interessen nach § 1 Abs. 1 zu 
vermeiden. 

(2) Eine naturschutzrechtliche Bewilligung 

 a) für die Errichtung von Anlagen in Gletscherschigebieten nach § 5 
Abs. 1 lit. e Z 3 (§ 6 lit. c), eine über die Instandhaltung oder 
Instandsetzung hinausgehende Änderung einer bestehenden Anlage im 
Bereich der Gletscher, ihrer Einzugsgebiete und ihrer im Nahbereich 
gelegenen Moränen (§ 6 lit. f), für Vorhaben nach den §§ 7 Abs. 1 und 
2, 8, 9 Abs. 1 und 2, 27 Abs. 3 und 28 Abs. 3, 

 b) für Vorhaben, für die in Verordnungen nach den §§ 10 Abs. 1 oder 11 
Abs. 1 eine Bewilligungspflicht festgesetzt ist, 

 c) für Ausnahmen von den in Verordnungen nach den §§ 13 Abs. 1, 21 
Abs. 1 und 27 Abs. 4 §§ 13 Abs. 1, 21 Abs. 1, 25a Abs. 1 und 27 
Abs. 4 festgesetzten Verboten  

darf nur erteilt werden, 

 1. wenn das Vorhaben, für das die Bewilligung beantragt wird, die 
Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 nicht beeinträchtigt 
oder 

 2. wenn andere langfristige öffentliche Interessen an der Erteilung der 
Bewilligung die Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 
überwiegen. In Naturschutzgebieten darf außerdem ein erheblicher, 
unwiederbringlicher Verlust der betreffenden Schutzgüter nicht zu 
erwarten sein. 

(2a) Die Voraussetzungen nach Abs. 2 Z 2 gelten bei der Entscheidung 
über 

 a) die neuerliche Erteilung der naturschutzrechtlichen Bewilligung für 
naturschutzrechtlich befristet bewilligte Wasserkraftanlagen, 

 b) die Erteilung der naturschutzrechtlichen Bewilligung für die Änderung 
naturschutzrechtlich bewilligter Wasserkraftanlagen, wenn die 
beabsichtigten Änderungen der Erreichung der unionsrechtlich 
vorgegebenen Umweltziele für Oberflächengewässer (guter 
ökologischer und guter chemischer Zustand bzw. bei erheblich 
veränderten Oberflächengewässern gutes ökologisches Potential und 
guter chemischer Zustand) dienen, oder 

 c) die Erteilung der naturschutzrechtlichen Bewilligung für die Änderung 
von Wasserkraftanlagen mit einer Höchstleistung von 500 kW, die in 
ihrer bestehenden Form zulässigerweise ohne naturschutzrechtliche 
Bewilligung errichtet wurden, wenn die Änderungen der Erreichung 
der Umweltziele nach lit. b dienen, 

mit der Maßgabe, dass als Beeinträchtigungen der Interessen des 
Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 lediglich die nachteiligen Auswirkungen auf 
den ökologischen Zustand der Gewässer samt den hierfür maßgeblichen 
Uferbereichen zu berücksichtigen sind. Soweit dies erforderlich ist, um 
erhebliche Beeinträchtigungen der sonstigen Interessen des Naturschutzes zu 
vermeiden, kann die Bewilligung mit entsprechenden Auflagen erteilt werden. 
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(2b) Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung 
erneuerbarer Energie mit einer Kapazität von mindestens 5 MW und den 
Anschluss solcher Anlagen an das Netz sowie die Errichtung und den Betrieb 
des betreffenden Netzes selbst und von Anlagen zur Speicherung erneuerbarer 
Energie ist, unbeschadet Abs. 2c und ausgenommen in Schutzgebieten nach 
den §§ 10, 11, 13 und 21 und im Geltungsbereich einer Verordnung nach § 27 
Abs. 4, bis zum Erreichen der Klimaneutralität vom Vorliegen eines 
langfristigen öffentlichen Interesses nach Abs. 2 lit. c Z 2 und von einer 
überragenden Bedeutung dieses langfristigen öffentlichen Interesses 
auszugehen. 

(2c) Die Landesregierung kann durch Verordnung gebiets- und 
anlagenbezogene Kriterien für die Geltung des Abs. 1b festlegen, um 
schwerwiegende Beeinträchtigungen der Interessen nach § 1 Abs. 1 zu 
vermeiden. 

(3) Eine naturschutzrechtliche Bewilligung 

 a) für die Errichtung von Anlagen in Gletscherschigebieten nach § 5 
Abs. 1 lit. e Z 2, 

 b) für Ausnahmen von den Verboten nach den §§ 23 Abs. 2 und 3 lit. a, 
24 Abs. 2 und 3 lit. a und 25 Abs. 1 und 

 c) für die Wiederansiedlung oder Aussetzung von Pflanzen, Tieren oder 
Vögeln nach den §§ 23 Abs. 7, 24 Abs. 7 und 25 Abs. 7  

darf nur erteilt werden, wenn die jeweiligen Voraussetzungen vorliegen. 
Für Projekte der Energiewende darf außer im Hinblick auf die in den 
Anhängen IV lit. b und V lit. b bzw. in den Anhängen IV lit. a und V lit. a der 
Habitat-Richtlinie genannten Pflanzen- bzw. Tierarten eine 
naturschutzrechtliche Bewilligung für Ausnahmen von den Verboten nach § 23 
Abs. 2 und 3 lit. a bzw. nach § 24 Abs. 2 und Abs. 3 lit. a auch dann erteilt 
werden, wenn die Voraussetzung, wonach die betroffene Pflanzen- bzw. 
Tierart in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet in einem günstigen 
Erhaltungszustand verweilt, nicht vorliegt oder nicht nachgewiesen ist. Für die 
Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie 
und den Anschluss solcher Anlagen an das Netz sowie die Errichtung und den 
Betrieb des betreffenden Netzes selbst und von Anlagen zur Speicherung 
erneuerbarer Energie ist bis zum Erreichen der Klimaneutralität davon 
auszugehen, dass sie den Interessen der Volksgesundheit und der öffentlichen 
Sicherheit im Sinn der §§ 23 Abs. 5 lit. c, 24 Abs. 5 lit. c und 25 Abs. 3 lit. a 
dienen und daran weiters ein zwingendes öffentliches Interesse im Sinn des 

§§ 23 Abs. 5 lit. c, 24 Abs. 5 lit. c und 25 Abs. 3 lit. g von überragender 
Bedeutung besteht; diese Annahmen gelten nicht in Naturschutzgebieten nach 
§ 21 Abs. 1, wenn sich die Anlagen aufgrund des geplanten Standortes, der 
Anlagenart oder bestimmter technischer Eigenschaften nachteilig auf die den 
Schutzweck des Gebietes bildenden Pflanzen-, Tier- und Vogelarten auswirken 
und die Nichtanwendung hinsichtlich der in den Anhängen IV lit. b und V lit. b 
bzw. in den Anhängen IV lit. a und V lit. a der Habitat-Richtlinie genannten 
Pflanzen- bzw. Tierarten und der durch dieses Gesetz geschützten Vogelarten 
zudem nicht im Widerspruch zu den Prioritäten des integrierten nationalen 
Energie- und Klimaplans steht. Die Nichtanwendung hinsichtlich der in den 
Anhängen IV lit. b und V lit. b bzw. in den Anhängen IV lit. a und V lit. a der 
Habitat-Richtlinie genannten Pflanzen bzw. Tierarten und der durch dieses 
Gesetz geschützten Vogelarten ist im Bescheid zu begründen; die Gründe sind 
der Europäischen Kommission zur Kenntnis zu bringen. Außer im Hinblick auf 
die in den Anhängen V lit. b und V lit. a der Habitat-Richtlinie genannten 
Pflanzen- bzw. Tierarten dürfen für diese Vorhaben Ausnahmen von den 
Verboten nach § 23 Abs. 3 lit. a bzw. nach § 24 Abs. 3 lit. a auch dann 
bewilligt werden, wenn die Voraussetzung, wonach die betroffenen Pflanzen- 
bzw. Tierart in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet in einem günstigen 
Zustand verweilt, nicht vorliegt oder nicht nachgewiesen ist. 

(3a) Für die Errichtung von Solarenergieanlagen, deren Kapazität nicht 
mehr als 11 kW beträgt und sofern die bestehende Kapazität der 
Solarenergieanlage die bestehende Kapazität des Anschlusses an das 
Verteilernetz nicht übersteigt, gilt eine Genehmigung nach den Abs. 1, 2 und 3 
als erteilt, wenn über den Bewilligungsantrag nicht innerhalb eines Monats 
nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden wird. Ist die Behörde 
nicht in der Lage, innerhalb dieser Frist abschließend zu prüfen, ob das 
Vorhaben zulässig ist oder ob Auflagen oder Bedingungen notwendig sind, hat 
sie dies dem Antragsteller vor Ablauf der Frist schriftlich mitzuteilen. In 
diesem Fall verlängert sich die Frist auf vier Monate. Besteht Grund zur 
Annahme, dass eine solche Entscheidung oder Mitteilung nicht fristgerecht 
rechtswirksam zugestellt werden kann, hat die Behörde nach § 23 Zustellgesetz 
ohne vorhergehenden Zustellversuch zu hinterlegen. Wird über den Antrag 
innerhalb der Frist von einem Monat oder der verlängerten Frist von vier 
Monaten nicht entschieden, so darf das Vorhaben ausgeführt werden. In 
diesem Fall hat die Behörde dem Antragsteller eine mit einem entsprechenden 
Vermerkt ersehene Ausfertigung der eingereichten Unterlagen auszuhändigen.  
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(4) Trotz Vorliegens der Voraussetzungen nach Abs. 1 lit. b, Abs. 2 Z 2, 
Abs. 3 lit. a ist die Bewilligung zu versagen, wenn der angestrebte Zweck mit 
einem im Verhältnis zum erzielbaren Erfolg vertretbaren Aufwand auf eine 
andere Weise erreicht werden kann, durch die die Interessen des Naturschutzes 
nach § 1 Abs. 1 nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß beeinträchtigt 
werden. 

(5) Eine Bewilligung ist befristet, mit Auflagen oder unter Bedingungen 
zu erteilen, soweit dies erforderlich ist, um Beeinträchtigungen der Interessen 
des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1, in den Fällen des Abs. 2 Z 2 und Abs. 3 
insbesondere unter Berücksichtigung des betreffenden Schutzzweckes, zu 
vermeiden oder auf ein möglichst geringes Ausmaß zu beschränken. 

(6) Ergibt sich nach der Erteilung der Bewilligung, dass die Interessen des 
Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 trotz Einhaltung der in der Bewilligung 
vorgeschriebenen Auflagen in einem erheblichen Ausmaß beeinträchtigt sind, 
so hat die Behörde die zur Vermeidung der Beeinträchtigungen oder zu deren 
Beschränkung auf ein geringes Ausmaß erforderlichen anderen oder 
zusätzlichen Auflagen vorzuschreiben. Solche Auflagen sind nur insoweit 
zulässig, als der damit verbundene Aufwand in einem vertretbaren Verhältnis 
zum erzielbaren Erfolg steht. 

(7) Auflagen sind auf Antrag mit Bescheid aufzuheben, wenn und soweit 
die Voraussetzungen für ihre Vorschreibung nicht mehr vorliegen. 

(8) Eine Bewilligung ist zu versagen, wenn eine Voraussetzung für ihre 
Erteilung nicht vorliegt. 

(9) Eine naturschutzrechtliche Bewilligung erlischt, wenn 

 a) der Inhaber der Bewilligung auf diese verzichtet; 

 b) eine für das Vorhaben sonst noch erforderliche bundes- oder 
landesgesetzliche Bewilligung rechtskräftig versagt oder unwirksam 
wird; 

 c) die Bewilligung nach § 45 Abs. 10 widerrufen wird; 

 d) das Vorhaben nicht innerhalb der in der Bewilligung festgesetzten 
Frist ausgeführt worden ist; wurde eine Frist für die Ausführung des 
Vorhabens nicht festgesetzt, so erlischt die Bewilligung, wenn 
innerhalb von zwei Jahren nach dem Eintritt ihrer Rechtskraft mit der 
Ausführung des Vorhabens nicht begonnen oder das Vorhaben 
innerhalb von drei Jahren nach dem Beginn seiner Ausführung nicht 
vollendet worden ist. Diese Fristen sind auf Antrag um höchstens zwei 

Jahre zu verlängern, wenn der Inhaber der Bewilligung glaubhaft 
macht, dass er an der rechtzeitigen Vollendung des Vorhabens ohne 
sein Verschulden verhindert gewesen ist, und wenn sich in der 
Zwischenzeit die naturschutzrechtlichen Vorschriften nicht derart 
geändert haben, dass die Bewilligung nach den neuen Vorschriften 
nicht mehr erteilt werden dürfte; 

 e) die Bewilligung befristet erteilt wurde, durch Zeitablauf; wird bei 
bestehenden Wasserkraftanlagen frühestens fünf Jahre und spätestens 
sechs Monate vor dem Ablauf der Bewilligungsdauer um die 
neuerliche Bewilligung angesucht, so wird dadurch der Fristablauf bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung über das Ansuchen gehemmt. 

(10) Ist eine Bewilligung erloschen, so hat der ehemalige Inhaber der 
Bewilligung eine aufgrund der Bewilligung errichtete, aufgestellte oder 
angebrachte Anlage unverzüglich zu entfernen und alle Maßnahmen zu treffen, 
die erforderlich sind, um Beeinträchtigungen der Interessen des Naturschutzes 
nach § 1 Abs. 1 soweit wie möglich zu beseitigen. Kommt er dieser 
Verpflichtung nicht nach, so hat ihm die Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Bescheid die Durchführung dieser Maßnahmen aufzutragen. 

(11) Abs. 10 findet auch Anwendung, wenn der Betrieb einer bewilligten 
Anlage eingestellt wurde. 

(12) Trifft eine Verpflichtung nach Abs. 10 oder 11 nicht den 
Grundeigentümer, so hat dieser die zu ihrer Erfüllung notwendigen 
Maßnahmen zu dulden. 

(13) Kann ein Auftrag nach Abs. 10 oder 11 nicht an den Eigentümer der 
Anlage oder an den sonst hierüber Verfügungsberechtigten gerichtet werden, 
so ist er an den Eigentümer des Grundstückes oder an den sonst hierüber 
Verfügungsberechtigten zu richten. 

(14) Verordnungen der Gemeinde nach § 3 Abs. 6 des Tiroler 
Campinggesetzes 2001, LGBl. Nr. 37, die Schutzgebiete nach den §§ 10, 11, 
13, 21 und 22 berühren können, bedürfen – unbeschadet der für Natura 2000-
Gebiete geltenden Bestimmungen – zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
aufsichtsbehördlichen Genehmigung. Die entsprechenden Beschlüsse des 
Gemeinderates sind unverzüglich der Bezirkshauptmannschaft, im Gebiet der 
Stadt Innsbruck der Landesregierung, vorzulegen. Die Genehmigung ist zu 
versagen, wenn der Beschluss des Gemeinderates die Interessen des 
Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 beeinträchtigen kann. Liegt kein Grund für die 
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Versagung vor, so ist die Genehmigung zu erteilen. Die Entscheidung über die 
Erteilung oder Versagung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung hat mit 
schriftlichem Bescheid zu erfolgen. Wird der Verordnung die 
aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt, so ist diese unter Angabe der 
Behörde, der Zahl und des Datums der Genehmigung kundzumachen. Eine 
Verordnung, die ohne Vorliegen einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung 
oder trotz Versagung der Genehmigung kundgemacht worden ist, ist nichtig. 

§ 34 

Entschädigung 

(1) Hat 

 a) die Ausweisung eines Natura 2000-Gebietes oder eine Verordnung, 
mit der ein Gebiet zu einem Schutzgebiet nach den §§ 10, 11, 13, 21 
oder 22 erklärt wurde, 

 b) eine Verordnung nach § 27 Abs. 4 oder 

 c) eine Entscheidung nach § 18 Abs. 2 oder 3 oder nach § 27 Abs. 1 

eine erhebliche Ertragsminderung oder eine erhebliche Erschwerung der 
Bewirtschaftung eines Grundstückes zur Folge, so hat der Eigentümer 
gegenüber dem Land Tirol Anspruch auf eine angemessene Entschädigung 
(§ 365 ABGB), soweit diese Nachteile nicht durch wirtschaftliche Vorteile 
ausgeglichen werden, die sich aus der Ausweisung zum Natura 2000-Gebiet, 
der betreffenden Verordnung oder der betreffenden Entscheidung ergeben, 

 d) eine Verordnung nach § 25a Abs. 1. 

(2) Der Eigentümer eines Grundstückes hat gegenüber dem Land Tirol 
Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für jene die Kosten der 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung übersteigenden Kosten, die ihm aus der 
Erfüllung der Verpflichtungen nach § 27 Abs. 6 und § 31 Abs. 3 lit. b 
erwachsen, soweit diese Kosten nicht durch wirtschaftliche Vorteile 
ausgeglichen werden, die sich aus der Erklärung zum Naturdenkmal ergeben. 

(3) Der Eigentümer eines Grundstückes, das in ein Natura 2000-Gebiet, in 
ein Schutzgebiet nach den §§ 10, 11, 13, 21 oder 22 oder in ein nach § 27 
Abs. 4 festgelegtes Gebiet einbezogen wird oder das in enger räumlicher Nähe 
zu einem solchen Gebiet liegt, hat, wenn er im Vertrauen auf die nach den 
raumordnungs- und baurechtlichen Vorschriften zulässige Bebauung dieses 
Grundstückes bis zu dem im § 14 Abs. 2 und 16 (Verlautbarung im 
Landesgesetzblatt bzw. im Verordnungsblatt für Tirol), § 30 Abs. 3 (Beginn 

der Auflegungsfrist) oder § 31 Abs. 3 (Zustellung der Verständigung) 
genannten Zeitpunkt nachweisbar Kosten für die Baureifmachung seines 
Grundstückes aufgewendet hat, gegenüber dem Land Tirol Anspruch auf eine 
angemessene Entschädigung, wenn aufgrund des § 14 Abs. 5 oder einer 
Verordnung nach den §§ 10, 11, 13, 21, 22 oder 27 Abs. 4 die 
naturschutzrechtliche Bewilligung für ein Bauvorhaben versagt wird. 

(4) Der Anspruch auf Entschädigung ist, soweit eine gütliche Einigung 
über die Höhe der Entschädigung nicht zustande kommt, bei sonstigem Verlust 
innerhalb von zwei Jahren bei der Landesregierung geltend zu machen. Diese 
Frist beginnt 

 a) soweit es sich um Natura 2000-Gebiete handelt, mit dem Ablauf des 
Tages der Verlautbarung im Landesgesetzblatt bzw. im 
Verordnungsblatt für Tirol (§ 14 Abs. 2 und 16), in den übrigen Fällen 
des Abs. 1 lit. a und b mit dem Inkrafttreten der Verordnung, die den 
Nachteil zur Folge hat, für den eine Entschädigung gebührt; 

 b) in den Fällen des Abs. 1 lit. c mit dem Eintritt der Rechtskraft der 
Entscheidung; 

 c) in den Fällen des Abs. 2 mit dem Eintritt der Rechtskraft der 
Entscheidung über die Erklärung zum Naturdenkmal bzw. mit der 
Zustellung der Verständigung nach § 31 Abs. 2; 

 d) in den Fällen des Abs. 3 mit dem Eintritt der Rechtskraft der 
Entscheidung, mit der die Bewilligung für ein Bauvorhaben versagt 
wird. 

(5) Die Entschädigung ist in Geld zu leisten. Der Wert der besonderen 
Vorliebe hat außer Betracht zu bleiben. Die Landesregierung hat die 
Entschädigung nach Anhören mindestens eines allgemein beeideten und 
gerichtlich zertifizierten Sachverständigen mit Bescheid festzusetzen. Auf das 
Verfahren ist, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, der 12. 
Abschnitt des Tiroler Straßengesetzes, LGBl. Nr. 13/1989, sinngemäß 
anzuwenden. 

(6) Verliert ein Grundstück durch eine der im Abs. 1 genannten 
Maßnahmen für den Eigentümer auf Dauer seine wirtschaftliche Nutzbarkeit, 
so ist es auf Verlangen des Eigentümers durch das Land Tirol einzulösen. Die 
Entschädigung ist, soweit eine gütliche Einigung hierüber oder über die 
Bereitstellung eines Ersatzgrundstückes durch das Land Tirol nicht erzielt 
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werden kann, von der Landesregierung mit Bescheid festzusetzen. Für die 
Festsetzung der Entschädigung gilt Abs. 5 sinngemäß. 

 

§ 41 

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 

Die Abgabe von Äußerungen nach § 30 Abs. 2 und § 35 Abs. 4 sowie das 
den Gemeinden nach § 43 Abs. 7 § 43 Abs. 8 zukommende Recht sind 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde. 

§ 43 

Verfahren 

(1) Ansuchen um die Erteilung einer naturschutzrechtlichen Bewilligung 
sind schriftlich einzubringen. 

(2) Im Antrag auf Erteilung einer naturschutzrechtlichen Bewilligung sind 
die Art, die Lage und der Umfang des Vorhabens anzugeben. Dem Antrag ist, 
soweit es sich nicht um die Verwendung von Kraftfahrzeugen auf Straßen in 
Schutzgebieten handelt, der Nachweis des Eigentums am betroffenen 
Grundstück oder, wenn der Antragsteller nicht Grundeigentümer ist, die 
Zustimmungserklärung des Grundeigentümers anzuschließen, es sei denn, dass 
aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Vorschriften eine Enteignung oder die 
Einräumung von Zwangsrechten zugunsten des Vorhabens möglich ist. Dem 
Antrag sind ferner bei physischer Einbringung in zweifacher Ausfertigung alle 
Unterlagen anzuschließen, 

 a) die für die Beurteilung der Zulässigkeit des Vorhabens nach diesem 
Gesetz, nach Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes und nach den in 
der Anlage zu § 48 Abs. 1 genannten Gesetzen, insbesondere 
hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, 
des Erholungswertes der Landschaft und des Naturhaushaltes 
erforderlich sind, wie Pläne, Skizzen, Beschreibungen, pflanzen- und 
tierkundliche Zustandserhebungen und dergleichen, und 

 b) aus denen erkennbar ist, wie Beeinträchtigungen der Interessen des 
Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 vermieden oder verringert werden 
können, wie landschaftspflegerische Begleitpläne, Bepflanzungspläne, 
Naturerhaltungspläne und dergleichen. 

(3) Wird der Antrag elektronisch eingebracht, so ist der Behörde 
mitzuteilen, ob der Antragsteller oder sein bevollmächtigter Vertreter im 

Teilnehmerverzeichnis nach § 28a des Zustellgesetzes registriert ist und an der 
elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis teilnimmt. Unterbleibt eine 
solche Mitteilung oder ergibt sich während des Verfahrens trotz ursprünglich 
gegenteiliger Mitteilung, dass der Antragsteller oder sein bevollmächtigter 
Vertreter an der elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis nicht 
teilnimmt, so kann die Behörde erforderlichenfalls die Vorlage physischer 
Ausfertigungen von Antragsunterlagen, auf die sich die Erledigung bezieht, für 
Zwecke der Zustellung binnen angemessener Frist verlangen. Dasselbe gilt, 
wenn die Vorlage physischer Ausfertigungen einzelner Beilagen zur 
Durchführung des Verfahrens aus technischen oder organisatorischen Gründen 
erforderlich ist. 

(4) Mit einem elektronischen Antrag vorgelegte Beilagen, die keine 
inhaltliche Einheit bilden, sind als getrennte Anhänge zu übermitteln. Beilagen 
sind mit einer Bezeichnung zu versehen, die ihren Inhalt zum Ausdruck bringt. 
Antrag und Beilagen dürfen nur dann in gescannter Form eingebracht werden, 
wenn diese nicht in originär elektronischer Form zur Verfügung stehen. 

(5) Werden allfällige von der Behörde nach Abs. 1 verlangte physische 
Ausfertigungen nicht fristgerecht übermittelt und kann das Verfahren aus 
diesem Grund nicht fortgesetzt oder beendet werden, so kann die Behörde den 
Antrag in jeder Lage des Verfahrens zurückweisen. 

(6) Beeinträchtigt ein Vorhaben die Interessen des Naturschutzes nach § 1 
Abs. 1, so hat der Antragsteller das Vorliegen jener öffentlichen Interessen 
(§ 29 Abs. 1 lit. b) oder langfristigen öffentlichen Interessen (§ 29 Abs. 2 lit. c 
Z 2), die die Interessen des Naturschutzes überwiegen, glaubhaft zu machen, 
und auf Verlangen die entsprechenden Unterlagen vorzulegen. 

(7) Einem Antrag um die Erteilung der Bewilligung nach § 6 lit. j ist bei 
Kraftfahrzeugen überdies der Nachweis des Eigentums oder des sonstigen 
Verfügungsrechtes hierüber, bei behördlich nicht zugelassenen 
Kraftfahrzeugen sind überdies Unterlagen anzuschließen, aus denen die Bauart 
und die Ausrüstung des Fahrzeuges hervorgehen. Ferner sind in einem solchen 
Antrag der beabsichtigte Verwendungszweck und Einsatzbereich des 
Fahrzeuges anzugeben. Der Fahrzeuglenker hat die Entscheidung, mit der eine 
naturschutzrechtliche Bewilligung nach § 6 lit. j erteilt worden ist, mitzuführen 
und den Organen der öffentlichen Aufsicht auf Verlangen vorzuweisen. 

(8) In allen Verfahren zur Entscheidung über ein Ansuchen um die 
Erteilung einer naturschutzrechtlichen Bewilligung haben die vom 
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betreffenden Vorhaben berührten Gemeinden zur Wahrnehmung ihrer 
Interessen in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches 
Parteistellung im Sinn des § 8 AVG. 

(8a) Dem Standortanwalt (§ 2 Abs. 6 des 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000) kommt in allen Verfahren über 
Ansuchen um Erteilung einer naturschutzrechtlichen Bewilligung, in denen die 
Landesregierung zur Entscheidung zuständig ist (§ 42 Abs. 2), ausgenommen 
Bewilligungen nach § 15 Abs. 1, Parteistellung zu. Er ist berechtigt, im 
Verfahren allfällige am Vorhaben bestehende öffentliche Interessen 
vorzubringen. 

(9) Anerkannte Umweltorganisationen im Sinn des § 3 Abs. 11 sind 
berechtigt, 

 a) gegen Bescheide über Bewilligungen nach § 14 Abs. 4 erster Satz, 

 b) gegen Bescheide über Feststellungen nach § 14 Abs. 4 zweiter Satz, 

 c) gegen Bescheide, insoweit damit 

 1. hinsichtlich der in den Anhängen IV lit. b und V lit. b bzw. in den 
Anhängen IV lit. a und V lit. a der Habitat-Richtlinie genannten 
Pflanzen- und Tierarten Ausnahmen von den Verboten nach § 23 
Abs. 2 und 3 lit. a bzw. nach § 24 Abs. 2 und 3 lit. a oder 

 2. hinsichtlich der durch dieses Gesetz geschützten Vogelarten 
Ausnahmen von den Verboten nach § 25 Abs. 1 lit. a bis e und g 
erteilt werden, sowie 

 d) gegen Bescheide über Bewilligungen nach den §§ 23 Abs. 7, 24 
Abs. 7 und 25 Abs. 7 

Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht zu erheben. Werden in einer 
Beschwerde gegen Bescheide nach lit. a Gründe erstmals vorgebracht, so sind 
diese nur zulässig, wenn die anerkannte Umweltorganisation am Unterbleiben 
der Geltendmachung während der Dauer der Kundmachung nach § 14 Ab. 9 
sechster Satz oder im Zuge des Verwaltungsverfahrens kein Verschulden oder 
nur ein minderer Grad des Versehens trifft und sie dies hinreichend glaubhaft 
macht. 

(10) Die Behörde hat Bescheide nach Abs. 6 lit. b, c und d nach Abs. 9 
lit. b, c und d auf der Internetseite des Landes Tirol für die Dauer von 
mindestens vier Wochen kundzumachen. Zwei Wochen nach dem Tag dieser 
Kundmachung gilt der Bescheid gegenüber den anerkannten 

Umweltorganisationen als zugestellt. Ab dem Tag der Kundmachung ist ihnen 
Einsicht in den Verwaltungsakt zu gewähren. 

(11) Ein Ansuchen um die Erteilung einer naturschutzrechtlichen 
Bewilligung gilt als zurückgezogen, wenn eine für das Vorhaben sonst noch 
erforderliche bundes- oder landesgesetzliche Bewilligung rechtskräftig versagt 
oder unwirksam wird. Wird gegen die Versagung der Bewilligung Revision an 
den Verwaltungsgerichtshof oder Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof 
erhoben, so tritt diese Wirkung erst mit der Zurückweisung oder Abweisung 
der Revision bzw. Beschwerde oder im Fall der Aufhebung der Bewilligung 
mit der neuerlichen Versagung derselben im fortgesetzten Verfahren ein. 

(12) Entscheidungen über die Erteilung oder Versagung einer 
naturschutzrechtlichen Bewilligung für Vorhaben in Schutzgebieten (§§ 10, 
11, 13, 21 und 22) sind den vom Land Tirol oder von sonstigen 
Privatrechtsträgern, an denen das Land Tirol beteiligt ist, mit der Betreuung 
des jeweiligen Schutzgebietes betrauten Personen zur Kenntnis zu bringen. 

(13) Mit Ablauf eines Jahres nach dem Ende der im § 29 Abs. 9 lit. d 
genannten Fristen für die Vollendung der Ausführung des Vorhabens erwächst 
eine naturschutzrechtliche Bewilligung auch gegenüber jenen Parteien und 
Beschwerdeberechtigten in Rechtskraft, denen die Entscheidung nicht oder 
nicht vollständig zugestellt worden ist, es sei denn, sie hätten ihre 
Parteistellung bzw. ihr Beschwerderecht bis dahin geltend gemacht. 

§ 43a 

Besondere Verfahrensbestimmungen für Anlagen erneuerbarer Energie 

(1) Das Genehmigungsverfahren für Anlagen erneuerbarer Energie 
erstreckt sich auf alle behördlichen Stufen von der Bestätigung der 
Vollständigkeit nach Abs. 2 bis zur Mitteilung der endgültigen Entscheidung 
über das Ergebnis des Genehmigungsverfahrens durch die Behörde und 
umfasst: 

 a) die Vollständigkeitsbestätigung nach Abs. 2, 

 b) die Bewilligung solcher Vorhaben nach § 6, 

 c) die Bewilligung solcher Vorhaben nach § 7, 

 d) die Bewilligung solcher Vorhaben nach § 8, 

 e) die Bewilligung solcher Vorhaben nach § 9, 

 f) die Bewilligung solcher Vorhaben, aufgrund von Verordnungen nach 
den §§ 10 Abs. 1 und 11, 
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 g) die Bewilligung solcher Vorhaben aufgrund von Verordnungen nach 
den §§ 13 Abs. 1, 21 Abs. 1 und 27 Abs. 4, 

 h) die Verträglichkeitsprüfung solcher Vorhaben nach § 14 Abs. 4, 

 i) die Bewilligung solcher Vorhaben aufgrund der Verbote nach §§ 23 
Abs. 2 und 3 lit. d, 24Abs. 2 und 3 lit. a und 25 Abs. 1. 

(2) Die Behörde hat innerhalb von 45 Tagen nach Einlangen eines 
Ansuchens nach Abs. 1 lit. b bis i dem Antragsteller entweder mitzuteilen, dass 
das Ansuchen im Hinblick auf Abs. 10 und § 43 Abs. 2 und 3 vollständig ist, 
oder ihm nach § 13 Abs. 3 AVG aufzutragen, das Ansuchens zu verbessern. Im 
Fall eines Auftrages nach § 13 Abs. 3 AVG hat die Behörde dem Antragsteller 
längstens innerhalb von vier Wochen nach Erfüllung dieses 
Verbesserungsauftrages mitzuteilen, dass das Ansuchen im Hinblick auf 
Abs. 10 und § 43 Abs. 2 und 3 vollständig ist. Mit Zustellung der Mitteilung 
über die Vollständigkeit des Ansuchens beginnen die in den Abs. 3 bis 8 
genannten Entscheidungsfristen zu laufen. Lässt die Behörde die im ersten 
bzw. im zweiten Satz genannte Frist ohne entsprechende Mitteilung oder 
Aufforderung verstreichen, so beginnen die Entscheidungsfristen mit Ablauf 
dieser Frist zu laufen. Ergibt sich im Zug des Genehmigungsverfahrens, dass 
bestimmte Angaben oder Projektunterlagen fehlen, so hat die Behörde dem 
Antragsteller unverzüglich die Verbesserung der Projektunterlagen 
aufzutragen. 

(3) Die Behörde hat über das Ansuchen um die Erteilung einer 
Bewilligung für eine Anschlussleitung von einer bestehenden Anlage zur 
Erzeugung erneuerbarer Energie, die einem Repowering unterzogen werden 
soll und bei der die Kapazität um nicht mehr als 15 v.H. erhöht werden soll, an 
das Netz innerhalb von drei Monaten ab dem nach Abs. 2 festgestellten 
Zeitpunkt zu entscheiden, sofern keine begründeten Sicherheitsbedenken 
bestehen und keine technische Inkompatibilität mit Netzkomponenten vorliegt. 

(4) Die Behörde hat über das Ansuchen um die Erteilung einer 
Bewilligung für eine Solarenergieanlage und einen Energiespeicher am selben 
Standort, einschließlich gebäudeintegrierter Solaranlagen, auf bestehenden 
oder künftigen künstlichen Strukturen, mit Ausnahme künstlicher 
Wasserflächen, sofern das Hauptziel dieser künstlichen Strukturen nicht in der 
Erzeugung von Solarenergie oder der Energiespeicherung besteht, innerhalb 
von drei Monaten ab dem nach Abs. 2 festgestellten Zeitpunkt zu entscheiden. 

(5) Die Behörde hat über das Ansuchen um die Erteilung einer 
Bewilligung für eine Solarenergieanlage mit einer Kapazität von höchstens 11 
kW, auch für Eigenversorger im Bereich erneuerbare Elektrizität und 
Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften innerhalb eines Monats ab dem nach 
Abs. 2 festgestellten Zeitpunkt zu entscheiden. 

(6) Die Behörde hat über das Ansuchen um die Erteilung einer 
Bewilligung für den Bau und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von 
erneuerbarer Energie, Energiespeichern am selben Standort, einschließlich 
Anlagen zur Speicherung von Strom sowie Anlagen, die für den Anschluss 
solcher Anlagen an das Netz und die Integration von erneuerbarer Energie an 
Wärme- und Kältenetze erforderlich sind, innerhalb von zwei Jahren ab dem 
nach Abs. 2 festgestellten Zeitpunkt zu entscheiden. In durch 
außergewöhnliche Umstände hinreichend begründeten Fällen kann diese Frist 
um bis zu sechs Monate verlängert werden. In diesen Fällen hat die Behörde 
den Antragsteller über die außergewöhnlichen Umstände, die diese 
Verlängerung rechtfertigen, zu informieren. 

(7) Die Behörde hat über das Ansuchen um die Erteilung einer 
Bewilligung für das Repowering von bestehenden Anlagen zur Erzeugung 
erneuerbarer Energie, für neue Anlagen mit einer Stromerzeugungskapazität 
unter 150 kW und für Energiespeicher am selben Ort sowie um die Erteilung 
einer Bewilligung für eine Anschlussleitung von solchen Anlagen an das Netz 
innerhalb eines Jahres ab dem nach Abs. 2 festgestellten Zeitpunkt zu 
entscheiden. In durch außergewöhnliche Umstände hinreichend begründeten 
Fällen kann diese Frist um bis zu drei Monate verlängert werden. In diesen 
Fällen hat die Behörde den Antragsteller über die außergewöhnlichen 
Umstände, die diese Verlängerung rechtfertigen, zu informieren. 

(8) Die Behörde hat über das Ansuchen um die Erteilung einer 
Bewilligung für eine Wärmepumpe mit einer Kapazität von höchstens 50 MW 
innerhalb eines Monats ab dem nach Abs. 2 festgestellten Zeitpunkt und über 
das Ansuchen um die Erteilung einer Bewilligung für eine Erdwärmepumpe 
innerhalb von drei Monaten ab dem nach Abs. 2 festgestellten Zeitpunkt zu 
entscheiden. 

(9) In die Dauer des Genehmigungsverfahrens sind folgende Zeiträume 
nicht einzurechnen: 

 d. die Zeit für die Errichtung oder das Repowering der Anlagen zur 
Erzeugung erneuerbarer Energie, ihrer Netzanschlüsse und – im 
Hinblick auf die Gewährleistung der Netzstabilität, - zuverlässigkeit 
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und –sicherheit – der damit verbundenen erforderlichen 
Netzinfrastrukturen, 

 e. die Dauer der erforderlichen behördlichen Etappen für umfassende 
Modernisierungen des Netzes, die notwendig sind, um die 
Netzstabilität, - zuverlässigkeit und –sicherheit sicherzustellen, 

 f. die Dauer für gerichtliche Rechtsbehelfe und Rechtsmittel, andere 
Gerichtsverfahren sowie alternative Streitbeilegungssverfahren 
einschließlich Beschwerdeverfahren und nichtgerichtlichen 
Berufungsverfahren und Rechtsbehelfe. 

(10) Einem Antrag auf Erteilung einer Bewilligung von 
Solarenergieanlagen nach Abs. 5 ist überdies der Nachweis anzuschließen, 
dass die Kapazität der Anlage die bestehende Kapazität des Anschlusses an das 
Verteilernetz nicht übersteigt. 

(11) Wenn Anlagen erneuerbarer Energie Gegenstand einer 
Verträglichkeitsprüfung nach § 14 Abs. 4 sind, kann der Antragsteller zur 
Feststellung des erforderlichen Umfangs und Detailliierungsgrades der nach 
§ 14 Abs. 7 lit. a in die Naturverträglichkeitserklärung aufzunehmenden 
Informationen der Behörde vor Antragstellung einen Entwurf für diesen Teil 
der Erklärung vorlegen. Die Behörde hat dem Antragsteller innerhalb eines 
Monats mitzuteilen, ob und welche zusätzlichen Informationen in die 
Naturverträglichkeitserklärung aufzunehmen sind. Die Behörde darf den 
Umfang aufzunehmender Informationen in der Folge nicht mehr erweitern. 

(12) Ist für Anlagen erneuerbarer Energie neben einer 
Verträglichkeitsprüfung nach § 14 Abs. 4 erster Satz eine weitere Bewilligung 
nach diesem Gesetz oder einer Verordnung aufgrund dieses Gesetzes oder eine 
sonstige Bewilligung nach landesrechtlichen Vorschriften erforderlich und 
werden diese Bewilligungen unter einem beantragt, so hat die Behörde die 
Verfahren zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden und 
mit den von einer anderen Behörde geführten Verfahren zu koordinieren. 

(13) § 9a des Tiroler Elektrizitätsgesetzes 2012, LGBL. Nr. 134/2011, in 
der jeweils geltenden Fassung ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 45 

Strafbestimmungen 

(1) Wer 

 a) ein nach den §§ 6, 7 Abs. 1 und 2, 8, 9 Abs. 1 und 2, 14 Abs. 4, 27 
Abs. 3 und 28 Abs. 3 bewilligungspflichtiges Vorhaben ohne 
naturschutzrechtliche Bewilligung ausführt; 

 b) ein Vorhaben, für das in Verordnungen nach den §§ 10 Abs. 1 oder 11 
Abs. 1 eine Bewilligungspflicht festgelegt ist, ohne 
naturschutzrechtliche Bewilligung ausführt, 

 c) ein Vorhaben, für das in Verordnungen nach § 21 Abs. 1 ein Verbot 
festgelegt oder für das nach § 22 Abs. 2 zweiter Satz die Erteilung 
einer Ausnahmebewilligung vorgesehen ist, ohne 
Ausnahmebewilligung ausführt; 

 d) einem Verbot nach den §§ 5, 11 Abs. 2 oder 22 Abs. 2 erster Satz 
zuwiderhandelt; 

 e) entgegen dem § 23 Abs. 7, § 24 Abs. 7 oder § 25 Abs. 7 Pflanzen, 
Tiere oder Vögel ohne Bewilligung in der freien Natur wiederansiedelt 
bzw. aussetzt; 

 f) ein nach den §§ 23 Abs. 2 und 3 lit. a, 24 Abs. 2 und 3 lit. a oder 25 
Abs. 1 verbotenes Vorhaben ohne Ausnahmebewilligung ausführt; 

 g) eine nach § 25a Abs. 1 festgelegte artenschutzrechtliche Schutzzone 
ohne erforderliche Ausnahmebewilligung betritt; 

 g) h) ein Vorhaben, für das in Verordnungen nach den §§ 13 Abs. 1 oder 27 
Abs. 4 ein Verbot festgesetzt ist, ohne Ausnahmebewilligung ausführt; 

 h) i) einem Verbot nach den §§ 24 Abs. 8 erster Satz, 25 Abs. 6, 26 oder 28 
Abs. 1 oder 2 oder einem in einer Verordnung nach § 24 Abs. 8 
zweiter Satz festgesetzten Verbot zuwiderhandelt; 

 i) j) Personen erwerbsmäßig in Naturhöhlen führt, ohne dazu nach § 28a 
Abs. 1 oder 9 befugt zu sein; 

 j) k) den ihm nach den §§ 30 Abs. 3 oder 31 Abs. 3 lit. a obliegenden 
Verpflichtungen zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 30.000,– Euro zu 
bestrafen. 

(2) Wer 

 a) vorgeschriebene Ausgleichsmaßnahmen nach § 14 Abs. 6 nicht oder 
nicht vollständig durchführt; 
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 b) eine nach § 15 Abs. 1 bewilligungspflichtige Werbeeinrichtung ohne 
naturschutzrechtliche Bewilligung errichtet, aufstellt, anbringt oder 
ändert; 

 c) entgegen dem § 16 einen Antennentragmasten ohne die erforderliche 
Anzeige, trotz Untersagung oder vorzeitig ohne Zustimmung nach § 
16 Abs. 4 errichtet oder ändert oder einem Auftrag zur Entfernung 
nicht nachkommt; 

 d) Anlagen, die der Eigentümer eines Naturdenkmales in Erfüllung der 
ihm nach § 27 Abs. 6 obliegenden Verpflichtung errichtet hat, 
vorsätzlich beschädigt, entfernt oder zerstört; 

 e) der ihm nach § 31 Abs. 3 lit. b obliegenden Verpflichtung nicht 
nachkommt; 

 f) entgegen dem § 33 Abs. 5 und 7 §§ 25a Abs. 3 und 33 Abs. 5 und 7 
eine der dort genannten Tafeln vorsätzlich beschädigt, zerstört oder 
unbefugt entfernt; 

 g) seine Verpflichtungen als ökologische Bauaufsicht gröblich 
vernachlässigt; 

 h) einem der in der Anlage zu § 48 Abs. 1 genannten Gesetze 
zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 20.000,– Euro zu 
bestrafen. 

(3) Wer 

 a) außer in den Fällen der Abs. 1 und 2 einer Bestimmung dieses 
Gesetzes oder einer Verordnung aufgrund dieses Gesetzes 
zuwiderhandelt; 

 b) einer Anordnung nach den §§ 14 Abs. 14, 15 Abs. 5, 7 oder 8, 17 
Abs. 1 und 4, 18, 27 Abs. 6 oder 29 Abs. 10 nicht nachkommt, oder 
sonst in Entscheidungen enthaltene Auflagen oder Vorschreibungen 
nicht einhält, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 15.000,– Euro zu 
bestrafen. 

(4) Im Wiederholungsfall oder bei Vorliegen sonstiger erschwerender 
Umstände können Geldstrafen nach den Abs. 1 bis 3 bis zur doppelten Höhe 
verhängt werden. 

(5) Die Geldstrafen fließen dem Land Tirol für Zwecke der Förderung 
von Maßnahmen zur Erhaltung und zur Pflege der Natur im Sinn der Ziele 
nach § 1 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 und 2 zu. 

(6) Der Versuch ist strafbar. 

(7) Wurde ein Vorhaben ohne naturschutzrechtliche Bewilligung oder 
entgegen einem Verbot nach diesem Gesetz, einer Verordnung aufgrund dieses 
Gesetzes oder einem der in der Anlage zu § 48 Abs. 1 genannten Gesetze oder 
ohne die nach § 16 Abs. 1 erster Satz erforderliche Anzeige ausgeführt, so 
endet das strafbare Verhalten erst mit der Beseitigung des rechtswidrigen 
Zustandes. 

(8) Neben der Verhängung einer Geldstrafe kann bei Vorliegen 
erschwerender Umstände der Verfall von gesetzwidrig von ihrem Standort 
entfernten, transportierten, feilgebotenen oder erworbenen Pflanzen und 
Pilzen, von gesetzwidrig gefangenen, gehaltenen, besessenen, transportierten, 
feilgebotenen, erworbenen oder getöteten Tieren und ihren 
Entwicklungsformen, von gesetzwidrig besessenen, transportierten, 
feilgebotenen oder erworbenen Teilen von Tieren sowie der zur Begehung der 
Tat verwendeten Geräte, ferner der Verfall von rechtswidrig gesammelten 
Mineralien und Fossilien, von rechtswidrig abgebauten Bodenbestandteilen 
und von rechtswidrig entfernten Naturgebilden ausgesprochen werden. Der 
Verfall von Gegenständen ist nach Maßgabe des § 17 VStG zulässig, sofern 
der Wert eines solchen Gegenstandes in einem angemessenen Verhältnis zum 
Grad des Verschuldens und zum Ausmaß der Schädigung der Interessen des 
Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 steht. 

(9) Als verfallen erklärte lebende Tiere sind unverzüglich in Freiheit zu 
setzen oder, wenn sie hiefür nicht geeignet sind, Tiergärten, Tierheimen, 
Tierschutzvereinen oder tierliebenden Personen zu übergeben oder, wenn dies 
nicht möglich ist, möglichst schmerzlos zu töten. Als verfallen erklärte 
Pflanzen sind gemeinnützigen Zwecken (wie der Verwendung in 
wissenschaftlichen Instituten, Spitälern oder Schulen) zuzuführen oder, wenn 
dies nicht tunlich ist, zu vernichten. 

(10) Naturschutzrechtliche Bewilligungen sind zu widerrufen, wenn der 
Inhaber einer solchen Bewilligung 

 a) wegen einer Übertretung naturschutzrechtlicher Vorschriften 
rechtskräftig bestraft worden ist oder 

 b) eine Bestrafung nur nach § 45 Abs. 1 Z 3 VStG unterblieben ist, 
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sofern die Ausübung der Bewilligung die Begehung dieser 
Verwaltungsübertretungen ermöglicht oder erleichtert hat und der Widerruf im 
Hinblick auf die Schwere der Tat nicht unverhältnismäßig ist. 

 

§ 47 

Umsetzung von Unionsrecht 

Mit diesem Gesetz werden folgende Richtlinien umgesetzt: 

 1. Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen, ABl. 1992 
Nr. 206, S. 7, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/17/EU, 
ABl. 2013 Nr. L 158, S. 193, 

 2. Richtlinie 2003/109/EG des Rates betreffend die Rechtsstellung der 
langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, ABl. 2004 
Nr. L 16, S. 44, in der Fassung der Richtlinie 2011/51/EU, ABl. 2011 
Nr. L 132, S. 1, 

 3. Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich 
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, 
ABl. 2004 Nr. L 229, S. 35, in der Fassung der Verordnung (EU) 
Nr. 492/2011, ABl 2001 Nr. L 151, S. 1, 

 4. Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. 2005 
Nr. L 255, S. 22, zuletzt geändert durch den Delegierten Beschluss 
(EU) 2017/2113 der Kommission, ABl. 2017 Nr. L 317, S. 119, 

 5. Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden 
Industrie und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG - Erklärung des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission, ABl. 2006 
Nr. L 102, S. 15, in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 596/2009, 
ABl. 2009 Nr. L 188, S. 14, 

 6. Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl. 2010 Nr. L 20, 
S. 7, in der Fassung der Richtlinie 2013/17/EU, ABl. 2013 Nr. L 158, 
S. 193, 

 7. Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, 
für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit 
Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden 
Schutzes, ABl. 2011 Nr. L 337, S. 9,in der Fassung der Berichtigung, 
ABl. 2017 Nr. L 167, S. 58, 

 8. Richtlinie (EU) 2021/1883 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hoch qualifizierten 
Beschäftigung und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/50/EG des 
Rates, ABl. Nr. L 382, S. 1., 

 9. Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen, ABl. 2018 Nr. L 328, S. 82, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie (EU) 2023/2431, ABl. L, 2023/2431, 31.10.2023. 

§ 48 

Übergangsbestimmungen 

(1) Die in der Anlage angeführten, nach § 45 Abs. 1 des Tiroler 
Naturschutzgesetzes 1991 als Gesetze geltenden Verordnungen über die 
Erklärung von Gebieten zu Naturschutzgebieten nach § 4 und nach § 20 Abs. 3 
des Naturschutzgesetzes LGBl. Nr. 31/1951 bleiben so lange in Geltung, bis 
durch Verordnungen, die aufgrund dieses Gesetzes erlassen werden, eine 
anderweitige Regelung getroffen wird. 

(2) Anhängige Verfahren um die Erteilung einer naturschutzrechtlichen 
Bewilligung für Vorhaben, die nach diesem Gesetz keiner 
naturschutzrechtlichen Bewilligung mehr bedürfen, sind einzustellen. Der 
Antragsteller, die Landesumweltanwältin bzw. der Landesumweltanwalt und 
die Gemeinde sind davon zu verständigen. 

(3) Anlagen, für deren Errichtung, Aufstellung oder Anbringung eine 
naturschutzrechtliche Bewilligung nach dem Tiroler Naturschutzgesetz 1991 
noch nicht erforderlich gewesen ist, bedürfen keiner naturschutzrechtlichen 
Bewilligung nach diesem Gesetz, wenn mit der Ausführung des Vorhabens 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits begonnen worden ist. 

(4) § 15 Abs. 5 sowie 7 bis 10 und § 18 gelten auch für die in diesen 
Bestimmungen jeweils erwähnten Anlagen und Maßnahmen, die vor dem 
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Inkrafttreten dieses Gesetzes errichtet, aufgestellt, angebracht oder ausgeführt 
wurden. 

(5) § 17 gilt für die dort erwähnten, vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
errichteten, aufgestellten oder angebrachten Anlagen nur dann, wenn sie, 
obwohl nach einer naturschutzrechtlichen Vorschrift bewilligungspflichtig, 
ohne die erforderliche naturschutzrechtliche Bewilligung errichtet, aufgestellt 
oder angebracht wurden. 

(6) Die Naturdenkmäler, die Schauhöhlen, das Naturhöhlenbuch, das 
Naturhöhlenführerverzeichnis, die Naturhöhlenführerausweise, das 
Naturinventar, die Tafeln zur Kennzeichnung von Schutzgebieten und 
Naturdenkmälern und das Naturdenkmalbuch nach dem Tiroler 
Naturschutzgesetz 1991 gelten als entsprechende Einrichtungen nach diesem 
Gesetz. 

(7) Die derzeitigen Mitglieder des Naturschutzbeirates und der 
Prüfungskommission für die Naturhöhlenführerprüfung und deren jeweilige 
Ersatzmitglieder sowie die Landesumweltanwältin bzw. der 
Landesumweltanwalt, die Naturschutzbeauftragten und deren jeweilige 
Stellvertreter bleiben bis zum Ablauf ihrer Amtsdauer im Amt. 

(8) Das Naturschutzgebiet Mieminger und Rietzer Innauen, das als 
Sonderschutzgebiet im Sinne des § 22 dieses Gesetzes gilt, ist unverzüglich 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes mit geeigneten Tafeln ausreichend zu 
kennzeichnen. 

(9) Die nach § 26 Abs. 5 des Tiroler Naturschutzgesetzes 1991 verliehene 
Befugnis zur Naturhöhlenführerin bzw. zum Naturhöhlenführer gilt als 
entsprechende Befugnis nach diesem Gesetz. 

(10) Naturschutzrechtliche Bewilligungen, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes rechtskräftig sind, bleiben unberührt. 

(11) Bewilligungen nach § 2 Abs. 4 und 5 des Gesetzes über die 
Verwendung von Geländefahrzeugen außerhalb von Straßen mit öffentlichem 
Verkehr, LGBl. Nr. 76/1972, gelten als Bewilligungen nach § 6 lit. j. 
Bestätigungen nach § 4 Abs. 3 dieses Gesetzes sind bei der entsprechenden 
Verwendung des Kraftfahrzeuges mitzuführen und den Organen der 
öffentlichen Aufsicht auf Verlangen vorzuweisen. 

(12) Anerkannte Umweltorganisationen im Sinn des § 3 Abs. 11 sind 
berechtigt, 

 a) gegen Bescheide über Bewilligung von Projekten nach § 14 Abs. 4 
dieses Gesetzes in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 144/2018, 

 b) gegen Bescheide, insoweit damit 

 1. hinsichtlich der in den Anhängen IV lit. b und V lit. b bzw. in den 
Anhängen IV lit. a und V lit. a der Habitat-Richtlinie genannten 
Pflanzen- und Tierarten Ausnahmen von den Verboten nach § 23 
Abs. 2 und 3 lit. a bzw. nach § 24 Abs. 2 und 3 lit. a oder 

 2. hinsichtlich der durch dieses Gesetz geschützten Vogelarten 
Ausnahmen von den Verboten nach § 25 Abs. 1 lit. a bis e und g 
erteilt werden, sowie 

 c) gegen Bescheide über Bewilligungen nach den §§ 23 Abs. 7, 24 
Abs. 7 und 25 Abs. 7, 

die zwischen dem 28. März 2018 und dem Inkrafttreten des Gesetzes LGBl. 
Nr. 163/2019 in Rechtskraft erwachsen sind oder zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des angeführten Gesetzes bereits erlassen, aber noch nicht in 
Rechtskraft erwachsen sind, Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht zu 
erheben. Die Beschwerde ist binnen sechs Wochen ab dem Inkrafttreten des 
Gesetzes LGBl. Nr. 163/2019 bei der Behörde einzubringen und hat keine 
aufschiebende Wirkung. Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes 
LGBl. Nr. 163/2019 bis zum Ende der Beschwerdefrist ist den anerkannten 
Umweltorganisationen Einsicht in den Verwaltungsakt zu gewähren. 

(13) Abs. 12 findet keine Anwendung, wenn 

 a) der Umweltorganisation ein Bescheid gemäß Abs. 12 lit. a, b und c vor 
Inkrafttreten des Gesetzes LGBl. Nr. 163/2019 zugestellt wurde, 

 b) die Umweltorganisation in einem vor Inkrafttreten des Gesetzes LGBl. 
Nr. 163/2019 durchgeführten Verfahren zur Erteilung einer 
Bewilligung für Ausnahmen von den artenschutzrechtlichen Verboten 
ihre Stellung als Partei gemäß § 42 Abs. 1 AVG verloren hat oder 

 c) einer Umweltorganisation in einem bei Inkrafttreten des Gesetzes 
LGBl. Nr. 163/2019 noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen 
Verfahren Parteistellung zuerkannt worden ist; in diesem Fall bleibt 
die Parteistellung aufrecht. 

(14) Soweit in landesrechtlichen Vorschriften auf Bestimmungen des 
Tiroler Naturschutzgesetzes 1991 verwiesen wird, treten an deren Stelle die 
entsprechenden Bestimmungen dieses Gesetzes. 
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(15) § 11 Abs. 2 lit. d und e und Abs. 3 lit. f sind auf die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes naturschutzrechtlich bewilligten Vorhaben sowie 
auf naturschutzrechtlich nicht bewilligungspflichtige Vorhaben, mit deren 
Ausführung im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits begonnen 
wurden, nicht anzuwenden. Auf diese Vorhaben sind die § 11 Abs. 2 lit. d und 
e des Tiroler Naturschutzgesetzes 2005 in der Fassung vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes weiter anzuwenden. 

Artikel 3 

Änderung der Tiroler Bauordnung 2022 

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene Anlagen, zu 
deren fachgerechten Herstellung bautechnische Kenntnisse erforderlich sind. 

(2) Gebäude sind überdeckte, allseits oder überwiegend umschlossene 
bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und die dazu 
bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. 

(3) Aufenthaltsräume sind Räume in Gebäuden, die zum länger dauernden 
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, wie Wohn- und Schlafräume, 
Arbeits- und Geschäftsräume, Unterrichtsräume und dergleichen. 

(4) Wohnungen sind baulich in sich abgeschlossene Teile eines Gebäudes, 
die zur Unterkunft und Haushaltsführung von Menschen bestimmt sind. 

(5) Wohnanlagen sind Gebäude mit mehr als sechs Wohnungen. Mehrere 
in einem räumlichen Naheverhältnis stehende Gebäude, die zusammen mehr 
als sechs Wohnungen enthalten, gelten als eine Wohnanlage, wenn sie eine 
einheitliche Gesamtplanung aufweisen und für sie eine gemeinsame 
Verwaltung vorgesehen ist. 

(6) Freizeitwohnsitze sind Gebäude, Wohnungen oder sonstige Teile von 
Gebäuden im Sinn des § 13 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022. 

(7) Neubau ist die Errichtung eines neuen Gebäudes, auch wenn nach dem 
Abbruch oder der Zerstörung eines Gebäudes Teile davon, wie Fundamente 
oder Mauern, weiterverwendet werden. 

(8) Zubau ist die Vergrößerung eines Gebäudes durch die Herstellung 
neuer oder die Erweiterung bestehender Räume. 

(9) Umbau ist die bauliche Änderung eines Gebäudes, durch die dessen 
Außenmaße nicht geändert werden und die geeignet ist, die mechanische 
Festigkeit und Standsicherheit, den Brandschutz, die Energieeffizienz oder das 
äußere Erscheinungsbild des Gebäudes wesentlich zu berühren. 

(10) Nebengebäude sind Gebäude, die aufgrund ihres 
Verwendungszweckes einem auf demselben Grundstück befindlichen Gebäude 
funktionell und hinsichtlich der Größe untergeordnet und nicht für 
Wohnzwecke bestimmt sind, wie Garagen, Geräteschuppen, Gartenhäuschen 
und dergleichen. Nebenanlagen sind sonstige bauliche Anlagen, die aufgrund 
ihres Verwendungszweckes einem auf demselben Grundstück befindlichen 
Gebäude funktionell untergeordnet sind, wie Überdachungen, Stellplätze, 
Zufahrten und dergleichen. 

(11) Die mittlere Wandhöhe ist der Abstand zwischen dem Niveau des an 
ein Gebäude anschließenden Geländes und dem Schnitt der äußeren 
Wandfläche mit der Dachhaut, wobei Höhenunterschiede, die sich aus der 
Neigung einer Dachfläche bzw. des anschließenden Geländes ergeben, bis 
insgesamt höchstens 3 m gemittelt werden. Übersteigt die Neigung einer 
Dachfläche den Winkel von 45°, so ist dieser Schnitt unter der Annahme zu 
ermitteln, dass die Dachneigung 45° beträgt, wobei vom höchsten Punkt jener 
Dachfläche auszugehen ist, deren Neigung den Winkel von 45° übersteigt. 
Wurde das Geländeniveau durch die Bauführung oder im Hinblick auf eine 
beabsichtigte Bauführung verändert, so ist vom Geländeniveau vor dieser 
Veränderung auszugehen. Andernfalls ist vom bestehenden Geländeniveau 
auszugehen. Dies gilt auch dann, wenn eine Geländeveränderung mehr als 
zehn Jahre zurückliegt. Ist jedoch in einem Bebauungsplan eine Höhenlage 
festgelegt, so ist in allen Fällen von dieser auszugehen. 

(12) Bauplatz ist ein Grundstück, auf dem eine bauliche Anlage errichtet 
werden soll oder besteht. Grundstück ist eine Grundfläche, die im 
Grundsteuerkataster oder im Grenzkataster mit einer eigenen Nummer 
bezeichnet ist oder die in einem Zusammenlegungsverfahren als 
Grundabfindung gebildet wurde. Bauplätze müssen eine einheitliche Widmung 
aufweisen; dies gilt nicht für Sonderflächen nach § 43 für Sonnenkollektoren 
oder Photovoltaikanlagen, für Sonderflächen nach § 43 für bauliche Anlagen 
zum Schutz vor Naturgefahren, soweit sie nicht nach § 1 Abs. 3 lit. s vom 
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Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen sind, sowie für Sonderflächen 
nach den §§ 47, 50 und 50a des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022. 

(13) Gekuppelte Bauweise ist die Errichtung zweier baulicher Anlagen an 
jeweils einer gemeinsamen Grundstücksgrenze, sofern die Überlappung beider 
baulicher Anlagen zumindest 50 v.H. beträgt. 

(14) Garagen sind Gebäude oder Gebäudeteile, die zum Einstellen von 
Kraftfahrzeugen bestimmt sind. 

(15) Stellplätze sind außerhalb von Gebäuden liegende Flächen, die zum 
Abstellen von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern bestimmt sind. 

(16) Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge sind Flächen außerhalb 
öffentlicher Verkehrsflächen wie Stellplätze, Garagen oder Parkdecks sowie 
jene Bereiche öffentlicher Garagen, Parkdecks und Parkplätze, die den 
ständigen Benützern und Besuchern einer bestimmten baulichen Anlage zur 
ausschließlichen Nutzung vorbehalten sind. 

(17) Erker sind an der Fassade vorspringende Gebäudeteile, die 
vorwiegend der Gestaltung der Fassade dienen und die im Verhältnis zur 
Fassade und zum betreffenden Innenraum von untergeordneter Größe sind. 

(18) Untergeordnete Bauteile sind: 

 a) Dachkapfer, Fänge, Windfänge, offene Balkone und dergleichen, 
Schutzdächer und an baulichen Anlagen angebrachte 
Werbeeinrichtungen; dies jedoch nur, wenn sie im Hinblick auf ihre 
Abmessungen im Verhältnis zur Fläche und zur Länge der betroffenen 
Fassaden bzw. Dächer untergeordnet sind; 

 b) Freitreppen, Sonnenschutzlamellen und dergleichen, 
fassadengestaltende Bauteile, wie Gesimse, Lisenen, Rahmen und 
dergleichen, weiters Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen, 
sofern sie in die Außenhaut von baulichen Anlagen integriert sind oder 
der Abstand des Sonnenkollektors bzw. der Photovoltaikanlage zur 
Dach- bzw. Wandhaut, im rechten Winkel von dieser aus gemessen, 
an keinem Punkt 30 cm übersteigt, sowie Liftüberfahrten; dies jedoch 
nur, wenn sie im Hinblick auf ihre Abmessungen im Verhältnis zur 
Fläche der betreffenden Fassaden bzw. Dächer untergeordnet sind; 

 c) Vordächer, wenn sie im Hinblick auf ihre Abmessungen im Verhältnis 
zur Gesamtfläche der betreffenden Dächer untergeordnet sind. Als 
Gesamtfläche der betreffenden Dächer gelten jene Flächen, die im 

unmittelbaren baulichen Zusammenhang mit den jeweiligen 
Vordächern stehen sowie die Vordachflächen selbst. 

(19) Kulturschutzanlagen sind überwiegend aus Folien bestehende 
bauliche Anlagen, die keine dauerhafte Fundamentierung und 
Tragkonstruktion oder eine dauerhafte Fundamentierung ausschließlich mittels 
Punktfundamenten und eine darauf aufgesetzte Tragkonstruktion aufweisen, 
und zum Schutz von im gewachsenen Boden oder über gewachsenem Boden 
produzierten landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Kulturen verwendet 
werden, wobei dies auch die Frostfreihaltung umfasst. Sie können an den 
Stirnseiten im erforderlichen Ausmaß verschließbar sein, weiters können die 
Stirnseiten sowie die Seitenteile, diese jedoch nur bis zu einer Höhe von 1 m 
über dem anschließenden Gelände, aufgrund technischer Notwendigkeiten 
auch aus anderen Materialien ausgeführt werden. 

(20) Folientunnels sind unbeschadet der Form der Hülle aus Folien 
bestehende bauliche Anlagen, die keine dauerhafte Fundamentierung und 
Tragkonstruktion oder eine dauerhafte Fundamentierung ausschließlich mittels 
Punktfundamenten und eine darauf aufgesetzte Tragkonstruktion aufweisen 
und die nur für die Dauer des jahreszeitlich notwendigen Schutzes oder als 
vorübergehender Witterungsschutz von landwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten Flächen verwendet werden, wobei außerhalb dieser Zeiträume die 
Umhüllung entfernt oder zusammengerollt wird. Sie können an den Stirnseiten 
im erforderlichen Ausmaß verschließbar sein. 

(21) Weideunterstände sind höchstens dreiseitig umschlossene bauliche 
Anlagen in Holzbauweise mit einer Fundamentierung ausschließlich mittels 
Punktfundamenten, die auf Weideflächen situiert sind und Weidetieren 
während der Weidezeit als Unterstand zum Schutz vor Witterungseinflüssen 
(Wind, Niederschlag, Hitze, Kälte etc.) dienen. 

(22) Bienenstock ist eine für die Unterbringung eines Bienenvolkes 
bestimmte Einrichtung. 

(23) Bienenstand ist der Standort aller in einem räumlichen 
Zusammenhang einzeln oder in Gruppen gehaltenen, besiedelten Bienenstöcke 
oder deren Aufstellvorrichtungen. 

(24) Bienenhaus ist eine bauliche Anlage, die der Bienenwirtschaft dient 
und so ausgestaltet ist, dass ausschließlich Bienenstöcke und Einrichtungen, 
die zur Bienenwirtschaft unbedingt erforderlich sind, enthalten sein können. 
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(25) Werbeeinrichtung ist eine im Orts- oder Straßenbild in Erscheinung 
tretende Einrichtung, die der Anpreisung oder der Ankündigung dient oder die 
sonst auf etwas hinweisen oder die Aufmerksamkeit erregen soll. 

(26) Antennentragmast ist ein dem Betrieb eines Kommunikationsnetzes, 
über das mobile Kommunikationsdienste öffentlich angeboten werden, 
dienender Mast einschließlich der Antenne und aller sonstigen Bauteile. 

(27) Verkehrsflächen sind die den straßenrechtlichen Vorschriften 
unterliegenden Straßen, die in einem Zusammenlegungsverfahren als 
gemeinsame Anlagen errichteten Wege, die Güterwege und die Forststraßen, 
die den güter- und seilwegerechtlichen bzw. den forstrechtlichen Vorschriften 
unterliegen, sowie jene Grundflächen, die von den in einem Bebauungsplan 
festgelegten Straßenfluchtlinien umfasst sind. 

(27) Verkehrsflächen sind 

 a) den straßenrechtlichen Vorschriften unterliegende öffentliche Straßen 
(§ 2 Abs. 3 des Tiroler Straßengesetzes, LGBl. Nr. 13/1989, in der 
jeweils geltenden Fassung), 

 b) in einem Zusammenlegungsverfahren als gemeinsame Anlagen 
errichtete Wege, 

 c) den güter- und seilwegerechtlichen Vorschriften unterliegende 
Güterwege, 

 d) den forstrechtlichen Vorschriften unterliegende Forststraßen und 

 e) von in einem Bebauungsplan festgelegten Straßenfluchtlinien 
umfasste Grundflächen. 

(28) Geschlossene Ortschaft ist ein Gebiet, das mit mindestens fünf 
Wohn- oder Betriebsgebäuden zusammenhängend bebaut ist, wobei der 
Zusammenhang bei einem Abstand von höchstens 50 m zwischen zwei 
Gebäuden noch nicht als unterbrochen gilt. Zur geschlossenen Ortschaft 
gehören auch Parkanlagen, Sportanlagen und vergleichbare andere weitgehend 
unbebaute Grundstücke, die überwiegend von einem solchen Gebiet umgeben 
sind. Land- oder forstwirtschaftliche Gebäude, die nach § 1 Abs. 3 lit. k vom 
Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen sind oder die nach § 41 Abs. 2 
des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 im Freiland errichtet werden dürfen, 
gelten nicht als Betriebsgebäude. 

(29) Baubeginn ist der Tag, an dem mit den Erd- oder Bauarbeiten, die 
der Herstellung der baulichen Anlage dienen, begonnen wird. 

(30) Stand der Technik ist der auf den einschlägigen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher bautechnischer 
Verfahren, Einrichtungen und Bauweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt 
oder sonst erwiesen ist. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind 
insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Bauweisen 
heranzuziehen. 

(31) Energieausweis ist ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz 
eines Gebäudes. 

(32) Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes ist die Energiemenge, die 
veranschlagt wird, um den unterschiedlichen Erfordernissen im Rahmen der 
Standardnutzung eines Gebäudes, insbesondere hinsichtlich Beheizung, 
Warmwasserbereitung, Kühlung, Lüftung und Beleuchtung, gerecht zu 
werden. 

(33) Größere Renovierung ist die Renovierung eines Gebäudes, bei der 
mehr als 25 v. H. der Oberfläche der Gebäudehülle einer Renovierung 
unterzogen werden, es sei denn, die Gesamtkosten der Renovierung der 
Gebäudehülle und der gebäudetechnischen Systeme betragen höchstens 
25 v. H. des Gebäudewertes, wobei der Wert des Grundstücks, auf dem das 
Gebäude errichtet wurde, nicht mitzurechnen ist. 

(34) Hocheffiziente alternative Systeme sind insbesondere: 

 a) dezentrale Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von Energie 
aus erneuerbaren Quellen; 

 b) Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen; 

 c) Fern- oder Nahwärme-Systeme oder Fern- oder Nahkälte-Systeme, 
wenn diese überwiegend auf Energie aus erneuerbaren Quellen oder 
auf Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen beruhen; 

 d) Wärmepumpen. 

(35) Gebäudekomponente ist ein gebäudetechnisches System oder eine 
Komponente der Gebäudehülle. 

(36) Seveso-Betrieb ist ein Betrieb, der dem Geltungsbereich der 
Richtlinie 2012/18/EU unterliegt. 

(37) Schwerer Unfall ist ein Ereignis, insbesondere eine Emission, ein 
Brand oder eine Explosion größeren Ausmaßes, das sich aus unkontrollierten 
Vorgängen in einem Seveso-Betrieb ergibt, das unmittelbar oder später 
innerhalb oder außerhalb des Seveso-Betriebes zu einer ernsten Gefahr für die 
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menschliche Gesundheit oder die Umwelt führt und bei dem ein oder mehrere 
gefährliche Stoffe im Sinn von Art. 3 Z 10 der Richtlinie 2012/18/EU beteiligt 
sind. 

(38) Gefährdungsbereich eines Seveso-Betriebes ist jener angemessene 
Sicherheitsabstand von der Betriebsanlage, der sich aufgrund von 
mengenschwellenbezogenen Abstandsmodellen oder standardisierten 
Einzelfallbetrachtungen ergibt. 

(39) Im Sinn der Richtlinie 2014/61/EU 

 a) sind gebäudeinterne physische Infrastrukturen: physische 
Infrastrukturen oder sonstige Anlagen im Bereich von Gebäuden, die 
dazu bestimmt sind, leitungsgebundene oder drahtlose Zugangsnetze 
aufzunehmen, sofern solche Zugangsnetze geeignet sind, elektronische 
Kommunikationsdienste bereitzustellen und den Zugangspunkt des 
Gebäudes mit dem Netzabschlusspunkt zu verbinden; 

 b) sind hochgeschwindigkeitsfähige gebäudeinterne physische 
Infrastrukturen: gebäudeinterne physische Infrastrukturen, die dazu 
bestimmt sind, Komponenten von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die 
elektronische Kommunikation aufzunehmen oder die Versorgung mit 
solchen Netzen zu ermöglichen; 

 c) sind umfangreiche Renovierungen: bewilligungspflichtige 
Bauvorhaben im Bereich von Gebäuden, die strukturelle 
Veränderungen an den gesamten gebäudeinternen physischen 
Infrastrukturen oder einem wesentlichen Teil davon umfassen; 

 d) ist der Zugangspunkt: ein physischer Punkt innerhalb oder außerhalb 
von Gebäuden, der für Unternehmen, die öffentliche 
Kommunikationsnetze bereitstellen oder für deren Bereitstellung 
zugelassen sind, zugänglich ist und den Anschluss an die 
hochgeschwindigkeitsfähigen gebäudeinternen physischen 
Infrastrukturen ermöglicht. 

(40) Photovoltaikanlagen sind Anlagen zur Umwandlung von 
Sonnenenergie in elektrische Energie mit allen dazugehörenden baulichen und 
elektrotechnischen Anlagenteilen, gegebenenfalls bis zum Netzanschlusspunkt. 
Mehrere Anlagen von ein und demselben Betreiber, die über einen 
gemeinsamen Netzanschlusspunkt verfügen, gelten als eine Anlage. 

(40) Energie aus erneuerbaren Quellen oder erneuerbare Energie ist 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen Energiequellen, das heißt Wind, Sonne 

(Solarthermie und Photovoltaik) und geothermische Energie, Salzgradient-
Energie, Umgebungsenergie, Gezeiten-, Wellen- und sonstige Meeresenergie, 
Wasserkraft, Energie aus Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Biogas. 

(41) Solarenergieanlagen sind Anlagen zur Umwandlung von 
Sonnenenergie in thermische oder elektrische Energie, insbesondere 
Solarthermie- und Photovoltaikanlagen. 

(42) Photovoltaikanlagen sind Anlagen zur Umwandlung von 
Sonnenenergie in elektrische Energie mit allen dazugehörenden baulichen und 
elektrotechnischen Anlagenteilen, gegebenenfalls bis zum Netzanschlusspunkt. 
Mehrere Anlagen von ein und demselben Betreiber, die über einen 
gemeinsamen Netzanschlusspunkt verfügen, gelten als eine Anlage. 

(43) Salzgradient-Energie ist Energie, die durch den Unterschied im 
Salzgehalt zwischen zwei Flüssigkeiten, beispielsweise Süßwasser und 
Salzwasser, erzeugt wird. 

 

§ 5 

Abstände baulicher Anlagen von den Verkehrsflächen 

(1) Der Abstand baulicher Anlagen von den Verkehrsflächen wird durch 
die in einem Bebauungsplan festgelegten Baufluchtlinien oder durch 
Bebauungsregeln nach § 31b Abs. 2 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 
bestimmt, soweit in den Abs. 2 und 3 nichts anderes festgelegt ist. 

(2) Oberirdische bauliche Anlagen, die ausschließlich dem Schutz von 
Sachen oder Tieren dienen, deren mittlere Wandhöhe bzw. Höhe auf der der 
Verkehrsfläche zugekehrten Seite 2,80 m, im Gewerbe- und Industriegebiet 
3,50 m, nicht übersteigt, untergeordnete Bauteile, Stellplätze und Zufahrten, 
frei stehende Werbeeinrichtungen, Einfriedungen einschließlich Schutzdächer 
bei den Eingängen, Freitreppen, Stützmauern, Geländer, Brüstungen und 
dergleichen, überdachte Terrassen, Schankgärten, Bühnenaufbauten, 
Unterflursysteme zur Sammlung von Abfällen, die weder gefährliche Abfälle 
noch Problemstoffe im Sinn des § 2 Abs. 4 Z 3 und 4 des 
Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 sind sowie erforderliche bauliche Anlagen zur 
Aufstellung von Wärmepumpen und Klimaanlagen dürfen vor die 
Baufluchtlinie ragen oder vor dieser errichtet werden, wenn dadurch weder das 
Orts- und Straßenbild noch die Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs 
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beeinträchtigt werden. Jedenfalls dürfen vor die Baufluchtlinie ragen bzw. vor 
dieser errichtet werden: 

 a) Vordächer bis zu 2 m und erdgeschoßige Windfänge bis zu 1,50 m; 

 b) offene Balkone und Erker bis zu 1,50 m; 

 c) Fassadenbegrünungen sowie fassadengestaltende Bauteile wie 
Gesimse, Lisenen, Rahmen und dergleichen bis zu 0,50 m; 

 d) unmittelbar über dem Erdgeschoß angebrachte Schutzdächer und an 
baulichen Anlagen angebrachte Werbeeinrichtungen bis zu 2,50 m; 

 e) Terrassen und dergleichen; 

 f) unterirdische bauliche Anlagen wie Keller, Tiefgaragen, 
Verbindungsgänge und dergleichen. 

§ 59 Abs. 3 zweiter Satz des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 bleibt 
unberührt. 

(3) Schutzdächer bei Eingängen in Einfriedungen mit einer Höhe von 
höchstens 3 m, Schankgärten, Bühnenaufbauten, Unterflursysteme zur 
Sammlung von Abfällen, die weder gefährliche Abfälle noch Problemstoffe im 
Sinn des § 2 Abs. 4 Z 3 und 4 des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 sind, und die 
im Abs. 2 lit. a bis d und f genannten baulichen Anlagen und Bauteile dürfen 
auch vor die Straßenfluchtlinie ragen, wenn dadurch das Orts- und Straßenbild 
nicht beeinträchtigt wird und die Zustimmung des Straßenverwalters vorliegt. 
§ 59 Abs. 3 zweiter Satz des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 bleibt 
unberührt. 

(4) Bestehen für einen Bauplatz weder ein Bebauungsplan noch 
Bebauungsregeln, so müssen bauliche Anlagen von den Verkehrsflächen 
mindestens so weit entfernt sein, dass weder das Orts- und Straßenbild noch 
die Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs beeinträchtigt werden. Soweit 
bestehende Gebäude einen einheitlichen Abstand von den Verkehrsflächen 
aufweisen, ist auch bei weiteren baulichen Anlagen mindestens dieser Abstand 
einzuhalten. Abs. 2 ist anzuwenden. Zu Landesstraßen hin ist ein Abstand von 
mindestens 5 m, gemessen von der maßgebenden Bezugslinie nach § 49 Abs. 3 
des Tiroler Straßengesetzes, LGBl. Nr. 13/1989, in der jeweils geltenden 
Fassung, einzuhalten; mit Zustimmung des Straßenverwalters kann dieser 
Abstand verringert werden, wenn die Schutzinteressen der Straße nach § 2 
Abs. 9 des Tiroler Straßengesetzes nicht beeinträchtigt werden. 

(5) Verkehrsflächen überspannende bauliche Anlagen sind zulässig, wenn 
dadurch das Orts- und Straßenbild nicht beeinträchtigt wird und die 
Zustimmung des Straßenverwalters vorliegt. 

(6) Steht in den Fällen der Abs. 3 und 5 der Straßenverwalter noch nicht 
fest, so ist anstelle seiner Zustimmung die Zustimmung der Gemeinde 
erforderlich. 

(7) Die in den Abs. 3 und 5 genannten baulichen Anlagen und Bauteile 
dürfen sich über die Grenzen des Bauplatzes zu den Verkehrsflächen hinweg 
erstrecken. 

 

§ 6 

Abstände baulicher Anlagen von den übrigen Grundstücksgrenzen 
und von anderen baulichen Anlagen 

(1) Sofern nicht aufgrund der in einem Bebauungsplan festgelegten 
geschlossenen Bauweise oder aufgrund einer darin festgelegten besonderen 
Bauweise zusammenzubauen oder ein anderer Abstand einzuhalten ist oder 
aufgrund der in einem Bebauungsplan festgelegten Baugrenzlinien ein anderer 
Abstand einzuhalten ist, muss jeder Punkt auf der Außenhaut von baulichen 
Anlagen gegenüber den Grenzen des Bauplatzes zu den angrenzenden 
Grundstücken mindestens einen horizontalen Abstand aufweisen, der 

 a) im Gewerbe- und Industriegebiet und im Kerngebiet das 0,4fache des 
lotrechten Abstandes zwischen dem betreffenden Punkt und dem 
Geländeniveau darunter, jedenfalls aber drei Meter, zum übrigen 
Bauland, zum Freiland, zu Sonderflächen nach den §§ 47a, 48, 48a, 49 
und 49b des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022, zu 
Vorbehaltsflächen jedoch das 0,6fache dieses Abstandes, jedenfalls 
aber vier Meter, 

 b) im übrigen Bauland, auf Sonderflächen nach den §§ 47a, 48, 48a, 49 
und 49b des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 und auf 
Vorbehaltsflächen das 0,6fache des lotrechten Abstandes zwischen 
dem betreffenden Punkt und dem Geländeniveau darunter, jedenfalls 
aber vier Meter, 

 c) auf Sonderflächen nach den §§ 43 bis 47, 49a, 50 und 50a des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2022 das 0,4fache des lotrechten Abstandes 
zwischen dem betreffenden Punkt und dem Geländeniveau darunter, 
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jedenfalls aber drei Meter, zum Bauland außer zum Gewerbe- und 
Industriegebiet und Kerngebiet, zu Sonderflächen nach den §§ 47a, 
48, 48a, 49 und 49b des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022, zu 
Vorbehaltsflächen jedoch das 0,6fache dieses Abstandes, jedenfalls 
aber vier Meter, 

 d) im Freiland das 0,4fache des lotrechten Abstandes zwischen dem 
betreffenden Punkt und dem Geländeniveau darunter, jedenfalls aber 
drei Meter, zum Bauland, zu Sonderflächen nach den §§ 47a, 48, 48a, 
49 und 49b des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022, zu 
Vorbehaltsflächen jedoch das 0,6fache dieses Abstandes, jedenfalls 
aber vier Meter, 

beträgt. Auf Sonderflächen für Widmungen mit Teilfestlegungen nach § 51 des 
Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 sind die Abstände nach der jeweiligen Art 
der Widmung für die Ebene oder Teilfläche einer Ebene einzuhalten. Wurde 
das Geländeniveau durch die Bauführung oder im Hinblick auf eine 
beabsichtigte Bauführung verändert, so ist bei der Berechnung der Abstände 
nach lit. a bis d vom Geländeniveau vor dieser Veränderung auszugehen. 
Andernfalls ist vom bestehenden Geländeniveau auszugehen. Dies gilt auch 
dann, wenn eine Geländeveränderung mehr als zehn Jahre zurückliegt. Ist 
jedoch in einem Bebauungsplan eine Höhenlage festgelegt, so ist in allen 
Fällen von dieser auszugehen. 

(2) Wird eine bauliche Anlage wieder aufgebaut oder lotrecht erweitert, 
so ist bei Vorliegen eines Lageplanes, aus dem sich das der Baubewilligung 
oder Bauanzeige zugrunde gelegene Gelände ergibt, von diesem 
Geländeniveau auszugehen. Anderenfalls ist von jenem Gelände auszugehen, 
das sich aufgrund der geradlinigen Interpolierung der an die Außenhaut der 
baulichen Anlage anschließenden Geländekonturen ergibt. 

(3) Bei der Berechnung der Mindestabstände nach Abs. 1 bleiben außer 
Betracht und dürfen innerhalb der entsprechenden Mindestabstandsflächen 
errichtet werden: 

 a) untergeordnete Bauteile, sofern sie nicht mehr als 1,50 m in die 
Mindestabstandsflächen ragen und ein ausreichender Brandschutz zum 
angrenzenden Grundstück gewährleistet ist; 

 b) Fänge sowie Dachkapfer bis zu einer Länge von insgesamt 33 v. H. 
der Wandlänge auf der betreffenden Gebäudeseite und bis zu einer 
Höhe von 1,40 m, wobei vom lotrechten Abstand zwischen dem 

untersten Schnittpunkt des Dachkapfers mit der Dachhaut und dem 
höchsten Punkt des Dachkapfers auszugehen ist; 

 c) Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen, sofern sie in die 
Außenhaut von baulichen Anlagen integriert sind oder der Abstand 
des Sonnenkollektors bzw. der Photovoltaikanlage zur Dach- bzw. 
Wandhaut, im rechten Winkel von dieser aus gemessen, an keinem 
Punkt 30 cm übersteigt sowie Fassadenbegrünungen, sofern der 
Abstand der Fassadenbegrünung zur Wandhaut, im rechten Winkel 
von dieser aus gemessen, an keinem Punkt 30 cm übersteigt. Im Fall 
der Anbringung auf Flachdächern darf davon abweichend die Neigung 
des Sonnenkollektors bzw. der Photovoltaikanlage höchstens 15° 
betragen; dabei hat bei Flachdächern ohne Attika der jeweilige 
Abstand zum Dachrand hin zumindest der Aufbauhöhe der 
Photovoltaikanlage zu entsprechen. 

 c) Solarenergieanlagen, sofern sie in die Außenhaut von baulichen 
Anlagen integriert sind oder der Abstand der Solarenergieanlage zur 
Dach- bzw. Wandhaut, im rechten Winkel von dieser aus gemessen, 
an keinem Punkt 30 cm übersteigt sowie Fassadenbegrünungen, sofern 
der Abstand der Fassadenbegrünung zur Wandhaut, im rechten Winkel 
von dieser aus gemessen, an keinem Punkt 30 cm übersteigt. Im Fall 
der Anbringung auf Flachdächern darf davon abweichend die Neigung 
der Solarenergieanlage höchstens 15° betragen; dabei hat bei 
Flachdächern ohne Attika der jeweilige Abstand zum Dachrand hin 
zumindest der Aufbauhöhe der Solarenergieanlage zu entsprechen. 

(4) Folgende bauliche Anlagen oder Bauteile dürfen in die 
Mindestabstandsflächen von 3 bzw. 4 m ragen oder innerhalb dieser errichtet 
werden: 

 a) oberirdische bauliche Anlagen, die ausschließlich dem Schutz von 
Sachen oder Tieren dienen und deren mittlere Wandhöhe bzw. Höhe 
auf der der Grundstücksgrenze zugekehrten Seite 2,80 m, im 
Gewerbe- und Industriegebiet 3,50 m, nicht übersteigt, wenn sie in den 
Mindestabstandsflächen keine Fangmündungen aufweisen, wobei 
natürliche Be- und Entlüftungsöffnungen im erforderlichen Ausmaß 
zulässig sind, einschließlich der Zufahrten; oberirdische bauliche 
Anlagen, die dem Schutz von Tieren dienen, dürfen in den 
Mindestabstandsflächen auch keine sonstigen Öffnungen ins Freie 
aufweisen; Bienenstände, soweit diese nicht nach § 1 Abs. 3 lit. m 
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vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen sind, und 
Bienenhäuser, wenn die Grenzabstände zu Nachbargrundstücken nach 
§ 3 des Tiroler Bienenwirtschaftsgesetzes 2019, LGBl. Nr. 1/2020, in 
der jeweils geltenden Fassung, eingehalten werden; die Ausstattung 
von oberirdischen baulichen Anlagen mit begehbaren Dächern ist nur 
zulässig, wenn diese höchstens 1,50 m über dem anschließenden 
Gelände liegen oder wenn der betroffene Nachbar dem nachweislich 
zustimmt; begehbare Dächer dürfen mit einer höchstens 1 m hohen 
Absturzsicherung ausgestattet sein und eine mittlere Höhe auf der der 
Grundstücksgrenze zugekehrten Seite 2,80 m, im Gewerbe- und 
Industriegebiet 3,50 m, nicht übersteigen; 

 b) erforderliche bauliche Anlagen zur Aufstellung von Wärmepumpen 
und Klimaanlagen; 

 c) freistehende Photovoltaikanlagen mit höchstens 100 m² Fläche, sofern 
der Abstand der Photovoltaikanlage zum darunterliegenden Gelände 
an keinem Punkt 30 cm übersteigt, wobei davon abweichend auf 
ebenem Gelände eine Neigung von höchstens 15° jedenfalls zulässig 
ist; dabei darf dieser Abstand an keinem Punkt 2 m übersteigen, außer 
der betroffene Nachbar stimmt einem größeren Abstand nachweislich 
zu; 

 d) Pergolen, überdachte Terrassen und dergleichen, sofern deren mittlere 
Wandhöhe bzw. Höhe auf der der Grundstücksgrenze zugekehrten 
Seite 2,80 m, im Gewerbe- und Industriegebiet 3,50 m, nicht 
übersteigt, sonstige überwiegend offene oberirdische bauliche 
Anlagen, die dem Aufenthalt von Menschen dienen, sowie 
Kinderspielplätze und offene Schwimmbecken, soweit diese nicht 
nach § 1 Abs. 3 lit. n vom Geltungsbereich dieses Gesetzes 
ausgenommen sind; überdachte Terrassen jedoch nur, wenn der 
betroffene Nachbar dem nachweislich zustimmt; 

 e) Stützmauern, Geländer, Brüstungen, Einfriedungen und dergleichen 
bis zu einer Höhe von insgesamt 2 m, im Gewerbe- und 
Industriegebiet bis zu einer Höhe von insgesamt 2,80 m, jeweils vom 
höheren anschließenden Gelände gemessen, außer der betroffene 
Nachbar stimmt einer größeren Höhe nachweislich zu; 

 f) Stellplätze einschließlich der Zufahrten, erforderliche bauliche 
Anlagen zur Aufstellung von Ladestationen sowie ebenerdige 
Gebäudezugänge einschließlich Freitreppen; 

 g) unterirdische bauliche Anlagen, wenn sie in den 
Mindestabstandsflächen keine Fangmündungen aufweisen; 

 h) Flutlichtanlagen und sonstige Beleuchtungseinrichtungen mit 
Zustimmung des betroffenen Nachbarn. 

(5) Ist eine Baugrenzlinie festgelegt, so gilt Abs. 3 und 4 lit. e sinngemäß. 
Soweit keine Baugrenzlinien für unterirdische Geschoßebenen festgelegt sind, 
gilt weiters Abs. 4 lit. g sinngemäß. Darüber hinaus dürfen nur Pflasterungen, 
Zufahrten und dergleichen, Kinderspielplätze sowie Unterflursysteme zur 
Sammlung von Abfällen, die weder gefährliche Abfälle noch Problemstoffe im 
Sinn des § 2 Abs. 4 Z 3 und 4 des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 sind, vor die 
Baugrenzlinie ragen oder vor dieser errichtet werden. § 59 Abs. 5 zweiter Satz 
und Abs. 6 zweiter Satz des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 bleibt 
unberührt. 

(6) Auf einem Bauplatz dürfen mehrere Gebäude oder sonstige bauliche 
Anlagen errichtet werden, wenn die nach ihrem Verwendungszweck 
erforderliche Belüftung und Belichtung gewährleistet ist, den Erfordernissen 
des Brandschutzes entsprochen und das Orts- und Straßenbild nicht erheblich 
beeinträchtigt wird. 

(7) Die Mindestabstandsflächen von 3 bzw. 4 m dürfen insgesamt nur im 
Ausmaß von höchstens 15 v. H. der Fläche des Bauplatzes mit oberirdischen 
baulichen Anlagen im Sinn des Abs. 3 lit. a und Abs. 4 verbaut werden. Dabei 
bleiben bauliche Anlagen nach Abs. 4 lit. b, c, e und f sowie Vordächer, 
Pflasterungen und dergleichen unberücksichtigt. Oberirdische bauliche 
Anlagen nach Abs. 4 lit. a, c und d dürfen überdies nur in einem solchen 
Ausmaß errichtet werden, dass innerhalb der Mindestabstandsflächen zu jedem 
angrenzenden Grundstück und zu jeder Seite hin mindestens die Hälfte der 
gemeinsamen Grenze von solchen baulichen Anlagen frei bleibt, außer der 
betroffene Nachbar stimmt einer weitergehenden Verbauung nachweislich zu. 
Gemeinsame Grenzen von weniger als 3 m Länge auf einer Seite bleiben 
unberücksichtigt. 

(8) An eine im Zeitpunkt der Erteilung der Baubewilligung oder der 
Erstattung der Bauanzeige an der Grundstücksgrenze bestehende bauliche 
Anlage darf bis zur Länge und bis zur Höhe der Wand oder des Bauteiles an 
der Grundstücksgrenze angebaut werden, wenn zur betreffenden Seite hin 
keine Baugrenzlinie festgelegt ist und wenn dadurch das Orts- und Straßenbild 
nicht erheblich beeinträchtigt wird. An bauliche Anlagen, die nach dem 
bewilligten bzw. dem aus der baulichen Zweckbestimmung hervorgehenden 
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Verwendungszweck nur zum Schutz von Sachen oder Tieren bestimmt sind, 
dürfen nur bauliche Anlagen mit einem solchen Verwendungszweck angebaut 
werden. 

(9) Bauliche Anlagen dürfen aufgrund eines gemeinsamen Antrages der 
Eigentümer der betreffenden Bauplätze oder der daran Bauberechtigten an der 
Grundstücksgrenze in gekuppelter Bauweise errichtet werden, wenn 

 a) ein Bebauungsplan nicht besteht und das Orts- und Straßenbild 
dadurch nicht erheblich beeinträchtigt wird oder 

 b) dies aufgrund des Bebauungsplanes zulässig ist. 

Besteht aufgrund eines solchen gemeinsamen Antrages zumindest für einen der 
betroffenen Bauplätze eine Baubewilligung oder Bauanzeige, so ist die 
Errichtung von baulichen Anlagen mit Ausnahme von Nebenanlagen und 
Nebengebäuden in offener Bauweise nicht weiter zulässig. Für eine im 
Zeitpunkt der Erteilung der Baubewilligung oder der Erstattung der 
Bauanzeige aufgrund eines solchen gemeinsamen Antrages an der 
Grundstücksgrenze bereits bestehende bauliche Anlage gilt Abs. 8 mit der 
Maßgabe, dass in dem im § 2 Abs. 13 genannten Mindestausmaß jedenfalls 
zusammenzubauen ist. 

(10) Erfüllt ein nach früheren baurechtlichen Vorschriften rechtmäßig 
bestehendes Gebäude die Voraussetzungen nach den Abs. 1, 3 bis 5 oder 7 
nicht, so sind ein Umbau, ein geringfügiger Zubau, eine sonstige Änderung 
dieses Gebäudes oder eine Änderung seines Verwendungszweckes auch dann 
zulässig, wenn 

 a) von den betreffenden Voraussetzungen nicht weiter als bisher 
abgewichen wird; dies gilt auch im Fall des Bestehens einer 
besonderen Bauweise, 

 b) den Erfordernissen des Brandschutzes entsprochen wird, 

 c) bei einer Änderung des Verwendungszweckes weiters keine 
zusätzlichen nachteiligen Auswirkungen auf die angrenzenden 
Grundstücke, insbesondere durch Lärm, zu erwarten sind und 

 d) kein Widerspruch zum Bebauungsplan besteht. 

An jener Seite des Gebäudes, an der die Mindestabstände unterschritten 
werden, darf die Wandhöhe gegenüber dem bestehenden Gebäude nicht 
vergrößert werden. Dieser Absatz gilt sinngemäß für die Änderung sonstiger 
baulicher Anlagen. 

(11) Abs. 10 ist weiters auf den Wiederaufbau von Gebäuden im Fall 
ihres Abbruches oder ihrer sonstigen Zerstörung anzuwenden, wenn die 
Baubewilligung hierfür innerhalb eines Jahres nach der Zerstörung des 
betreffenden Gebäudes erteilt wird. In diese Frist sind die Zeiten des 
Bauverfahrens, eines Verfahrens vor dem Landesverwaltungsgericht, dem 
Verwaltungsgerichtshof oder dem Verfassungsgerichtshof und einer Bausperre 
im Sinn des § 75 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 nicht einzurechnen. 
Dies gilt sinngemäß für die Wiedererrichtung sonstiger baulicher Anlagen mit 
der Maßgabe, dass bei anzeigepflichtigen Bauvorhaben anstelle der Erteilung 
der Baubewilligung auf das Wirksamwerden der Bauanzeige abzustellen ist. 

(12) Bei baulichen Anlagen, deren Errichtung an der Bauplatzgrenze 
zulässig ist, dürfen Dächer und Einrichtungen zur Ableitung von 
Niederschlagswasser über die Bauplatzgrenze ragen, wenn der betroffene 
Nachbar dem nachweislich zustimmt. 

 

§ 10 

Ladestationen für Elektrofahrzeuge 

Die Landesregierung hat durch Verordnung, soweit dies zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2018/844 oder des aufgrund der Richtlinie 2014/94/EU 
bestehenden nationalen Strategierahmens zur Schaffung einer ausreichenden 
Anzahl an Ladestationen für Elektrofahrzeuge erforderlich ist, nähere 
Vorschriften über die im Zusammenhang mit dem Nachweis von 
Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge zu errichtenden Infrastrukturen zu 
erlassen. Die Landesregierung hat durch Verordnung, soweit dies zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/844 oder der Verordnung (EU) 
2023/1804 des Europäischen Parlaments und des Rates über den Aufbau der 
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 
2014/94/EU, ABl. 2023 Nr. L 234, S. 1 erforderlich ist, nähere Vorschriften 
über die im Zusammenhang mit dem Nachweis von Abstellmöglichkeiten für 
Kraftfahrzeuge zu errichtenden Infrastrukturen zu erlassen. Dabei sind jene 
Arten von Bauvorhaben festzulegen, bei denen solche Infrastrukturen zu 
schaffen sind, wobei zwischen bestimmten Arten von Bauvorhaben 
differenziert werden kann. Weiters kann zwischen öffentlich und nicht 
öffentlich zugänglichen Ladestationen differenziert werden. Es können ferner 
entweder jene technischen Vorkehrungen bestimmt werden, die für die 
nachträgliche Installation der Ladestationen zu treffen sind, oder es kann 
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bestimmt werden, dass Ladestationen zu installieren sind. Diese 
Verpflichtungen können in kombinierter Form vorgesehen und insbesondere 
an nähere zeitliche Vorgaben gebunden werden. Auch kann ein zahlenmäßiges 
Verhältnis zwischen den insgesamt nachzuweisenden Abstellmöglichkeiten 
und der Anzahl jener Abstellmöglichkeiten festgelegt werden, hinsichtlich der 
entsprechende Vorkehrungen vorzusehen bzw. bei denen Ladestationen zu 
installieren sind. 

 

§ 26 

Energieausweisdatenbank 

(1) Die Landesregierung hat ein unabhängiges Kontrollsystem für 
Energieausweise einzurichten. 

(2) Die Kontrolle der Energieausweise obliegt der Landesregierung. Zu 
diesem Zweck hat der Aussteller eines Energieausweises nach § 24 Abs. 1 die 
Daten des Energieausweises der Landesregierung zur Verarbeitung in einer 
zentralen Datenbank in elektronischer Form zu übermitteln. 

(3) Nach der Übermittlung der Daten nach Abs. 2 sind diese nach 
Maßgabe des § 1 Abs. 4 des Bundesgesetzes über das Gebäude- und 
Wohnungsregister (GWR-Gesetz) mit den dort gespeicherten Daten 
abzugleichen. 

(4) Die Landesregierung hat die Energieausweise nach den Kriterien des 
Anhanges II der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden zu überprüfen. Ergibt die Kontrolle eines Energieausweises Mängel, 
so hat die Landesregierung den Aussteller zur Behebung der Mängel innerhalb 
einer angemessenen Frist aufzufordern. Kommt der Aussteller trotz 
wiederholter Aufforderung der Mängelbehebung nicht nach, so hat die 
Landesregierung dem Aussteller die Behebung der Mängel mit schriftlichem 
Bescheid aufzutragen. 

(5) Der Aussteller eines Energieausweises darf auf die Daten der von ihm 
ausgestellten und übermittelten Dokumente der Datenbank zugreifen, soweit 
ihn der Eigentümer des jeweiligen Gebäudes oder der sonst hierüber 
Verfügungsberechtigte dazu ermächtigt. 

(6) Die Landesregierung hat unter Bedachtnahme auf den Anhang II der 
Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden durch 
Verordnung nähere Bestimmungen über das unabhängige Kontrollsystem zu 

erlassen. Hinsichtlich der Energieausweise ist weiters die von der 
Landesregierung zu betreibende und den Baubehörden zur Verfügung zu 
stellende Energieausweisdatenbank einschließlich des Zuganges, der 
Schnittstellen, der Übermittlungsvorgänge und der Mindestanforderungen an 
die Datensicherheit zu regeln. 

(5) Die Behörde darf im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereiches 
auf die in der Energieausweisdatenbank erfassten Daten zugreifen, soweit dies 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Aussteller eines 
Energieausweises dürfen auf die in der Energieausweisdatenbank erfassten 
Daten hinsichtlich der von ihnen ausgesellten und übermittelten Dokumente 
zugreifen, soweit sie der Eigentümer des jeweiligen Gebäudes oder der sonst 
hierüber Verfügungsberechtigte dazu ermächtigt hat. 

(6) Die Landesregierung hat unter Bedachtnahme auf den Anhang II der 
Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden durch 
Verordnung nähere Bestimmungen über das unabhängige Kontrollsystem zu 
erlassen. Hinsichtlich der Energieausweise ist weiters die von der 
Landesregierung zu betreibende Energieausweisdatenbank einschließlich des 
Zuganges, der Schnittstellen, der Übermittlungsvorgänge und der 
Mindestanforderungen an die Datensicherheit zu regeln. 

 

5. Abschnitt 

Verfahrensbestimmungen 

§ 28 

Bewilligungspflichtige und anzeigepflichtige Bauvorhaben, Ausnahmen 

(1) Einer Baubewilligung bedürfen, soweit sich aus den Abs. 2 und 3 
nichts anderes ergibt: 

 a) der Neu-, Zu- und Umbau von Gebäuden; 

 b) die sonstige Änderung von Gebäuden oder Gebäudeteilen, wenn 
dadurch allgemeine bautechnische Erfordernisse wesentlich berührt 
werden; 

 c) die Änderung des Verwendungszweckes von Gebäuden oder 
Gebäudeteilen, wenn sie auf die Zulässigkeit des Gebäudes oder 
Gebäudeteiles nach den bau- oder raumordnungsrechtlichen 
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Vorschriften von Einfluss sein kann; hierbei ist vom bewilligten 
Verwendungszweck bzw. bei Gebäuden oder Gebäudeteilen, für die 
aufgrund früherer baurechtlicher Vorschriften ein Verwendungszweck 
nicht bestimmt wurde, von dem aus der baulichen Zweckbestimmung 
hervorgehenden Verwendungszweck auszugehen; keiner 
Baubewilligung bedarf in Gebäuden mit mehreren Wohnungen die 
Verwendung von höchstens drei Wohnungen mit insgesamt höchstens 
zwölf Betten zur gewerblichen Beherbergung von Gästen, wenn der 
Gewerbetreibende im betreffenden Gebäude seinen Hauptwohnsitz hat 
und in diesem neben allfälligen Wohnungen für seine Angehörigen 
keine weiteren Wohnungen bestehen, die der Befriedigung eines 
ganzjährigen, mit dem Mittelpunkt der Lebensbeziehungen 
verbundenen Wohnbedürfnisses dienen, soweit die Verwendung von 
Wohnungen zur gewerblichen Beherbergung von Gästen vor dem 
1. September 2021 begonnen wurde; 

 d) die Verwendung von bisher anderweitig verwendeten Gebäuden, 
Wohnungen oder sonstigen Gebäudeteilen als Freizeitwohnsitz, sofern 
nicht eine Ausnahmebewilligung nach § 13 Abs. 8 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2022 vorliegt, die Verwendung von im 
Freiland gelegenen Freizeitwohnsitzen auch zu einem anderen Zweck 
als dem eines Freizeitwohnsitzes sowie die Zusammenlegung oder 
sonstige Änderung von Freizeitwohnsitzen, sofern diese nicht nach 
lit. a bis c oder f einer Baubewilligung bedarf; 

 e) die Verwendung von Räumlichkeiten im Sinn des § 13 Abs. 2 des 
Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 im Rahmen von 
Gastgewerbebetrieben zur Beherbergung von Gästen; 

 f) die Errichtung und die Änderung von sonstigen baulichen Anlagen, 
wenn dadurch allgemeine bautechnische Erfordernisse wesentlich 
berührt werden. 

(2) Die sonstige Änderung von Gebäuden sowie die Errichtung und die 
Änderung von sonstigen baulichen Anlagen sind, sofern sie nicht nach Abs. 1 
lit. b oder f einer Baubewilligung bedürfen, der Behörde anzuzeigen. Jedenfalls 
sind der Behörde anzuzeigen: 

 a) die Anbringung und Änderung von untergeordneten Bauteilen und von 
Balkonverglasungen bei bestehenden baulichen Anlagen; 

 b) die Errichtung und Änderung von Stützmauern und Einfriedungen bis 
zu einer Höhe von insgesamt 2 m, sofern diese nicht unter Abs. 3 lit. c 
fallen; 

 c) die Errichtung und Änderung von Terrassen, Pergolen und dergleichen 
sowie mobile offene Schwimmbecken, soweit diese nicht nach § 1 
Abs. 3 lit. n vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen sind; 

 d) die Errichtung und Änderung von ortsüblichen Städeln in 
Holzbauweise, Weidezelten mit mehr als 40 m² Grundfläche und 
Weideunterständen, die landwirtschaftlichen Zwecken dienen, von 
Gerätehütten in Holzbauweise, die forstwirtschaftlichen Zwecken 
dienen, von Bienenhäusern in Holzbauweise sowie von 
Kulturschutzanlagen bis zu einer Grundfläche von 250 m²; 

 e) die Errichtung und Änderung von Sportplätzen, Reitplätzen und 
dergleichen sowie von allgemein zugänglichen Kinderspielplätzen und 
Kinderspielplätzen von Wohnanlagen; 

 f) die größere Renovierung von Gebäuden, sofern sie nicht im Rahmen 
eines nach Abs. 1 bewilligungspflichtigen Bauvorhabens erfolgt; 

 g) die Errichtung, Aufstellung und Änderung von Flugdächern und 
Überdachungen für Terrassen bis 15 m² Grundfläche, von Containern 
bis zu einem Volumen von 30 m³, die ausschließlich dem Schutz von 
Sachen oder Tieren dienen, soweit diese nicht nach § 1 Abs. 3 lit. p 
vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen sind, sowie von 
Parkplätzen bis zu einer Fläche von insgesamt 200 m².; 

 h) die Anbringung oder Änderung von Sonnenkollektoren und 
Photovoltaikanlagen mit einer Fläche von mehr als 100 m² an 
baulichen Anlagen, sofern sie in die Wandfläche integriert sind oder 
der Abstand des Sonnenkollektors bzw. der Photovoltaikanlage zur 
Wandhaut, im rechten Winkel von dieser aus gemessen, an keinem 
Punkt 30 cm übersteigt; 

 i) die Anbringung oder Änderung von Sonnenkollektoren und 
Photovoltaikanlagen mit einer Fläche von mehr als 100 m², sofern sie 
in die Dachfläche integriert sind oder der Abstand des 
Sonnenkollektors bzw. der Photovoltaikanlage zur Dachhaut im 
rechten Winkel von dieser aus gemessen, an keinem Punkt 30 cm 
übersteigt. Im Fall der Anbringung auf Flachdächern darf davon 
abweichend die Neigung des Sonnenkollektors bzw. der 
Photovoltaikanlage höchstens 15° betragen; dabei hat bei 
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Flachdächern ohne Attika der jeweilige Abstand zum Dachrand hin 
zumindest der Aufbauhöhe der Photovoltaikanlage zu entsprechen; 

 j) die Anbringung oder Änderung von freistehenden Sonnenkollektoren 
und Photovoltaikanlagen mit einer Fläche von mehr als 100 m², sofern 
der Abstand des Sonnenkollektors bzw. der Photovoltaikanlage zum 
darunterliegenden Gelände an keinem Punkt 30 cm übersteigt, wobei 
davon abweichend auf ebenem Gelände eine Neigung von höchstens 
15° jedenfalls zulässig ist. 

(3) Weder einer Baubewilligung noch einer Bauanzeige bedürfen: 

 a) Baumaßnahmen im Inneren von Gebäuden, wenn dadurch allgemeine 
bautechnische Erfordernisse nicht wesentlich berührt werden; der 
Austausch von Fenstern und Balkontüren, wenn durch diese 
Maßnahmen die äußere Gestaltung des Gebäudes nicht wesentlich 
berührt wird; 

 b) Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an baulichen Anlagen, 
wenn dadurch allgemeine bautechnische Erfordernisse nicht 
wesentlich berührt werden; 

 c) die Errichtung und Änderung von Einfriedungen bis zu einer Höhe 
von insgesamt 1,50 m und von Stützmauern bis zu einer Höhe von 1 m 
außer gegenüber Verkehrsflächen; 

 d) die Errichtung, Aufstellung und Änderung von frei stehenden 
Werbeeinrichtungen außerhalb geschlossener Ortschaften; 

 e) die Errichtung und Änderung von baulichen Anlagen für freistehende 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge; 

 f) die Anbringung oder Änderung von Sonnenkollektoren und 
Photovoltaikanlagen bis zu einer Fläche von 100 m² an baulichen 
Anlagen, sofern sie in die Wandfläche integriert sind oder der Abstand 
des Sonnenkollektors bzw. der Photovoltaikanlage zur Wandhaut, im 
rechten Winkel von dieser aus gemessen, an keinem Punkt 30 cm 
übersteigt; 

 g) die Anbringung oder Änderung von Sonnenkollektoren und 
Photovoltaikanlagen bis zu einer Fläche von 100 m², sofern sie in die 
Dachfläche integriert sind oder der Abstand des Sonnenkollektors 
bzw. der Photovoltaikanlage zur Dachhaut, im rechten Winkel von 
dieser aus gemessen, an keinem Punkt 30 cm übersteigt. Im Fall der 
Anbringung auf Flachdächern darf davon abweichend die Neigung des 

Sonnenkollektors bzw. der Photovoltaikanlage höchstens 15° 
betragen; dabei hat bei Flachdächern ohne Attika der jeweilige 
Abstand zum Dachrand hin zumindest der Aufbauhöhe der 
Photovoltaikanlage zu entsprechen; 

 h) die Anbringung oder Änderung von freistehenden Sonnenkollektoren 
und Photovoltaikanlagen bis zu einer Fläche von 100 m², sofern der 
Abstand des Sonnenkollektors bzw. der Photovoltaikanlage zum 
darunterliegenden Gelände an keinem Punkt 30 cm übersteigt, wobei 
davon abweichend auf ebenem Gelände eine Neigung von höchstens 
15° jedenfalls zulässig ist. 

 fi) die Errichtung und Änderung von Geräteschuppen, Holzschuppen und 
dergleichen bis zu einer Grundfläche von 15 m² und einer Höhe von 
2,80 m, sofern sie vom betreffenden Bauplatz oder einer 
Verkehrsfläche aus an zumindest drei Seiten von außen zugänglich 
sind; 

 gj) die Errichtung und Änderung von Hagelschutznetzen, von 
Weidezelten bis 40 m² Grundfläche sowie von Folientunnels, soweit 
diese nicht nach § 1 Abs. 3 lit. k vom Geltungsbereich dieses Gesetzes 
ausgenommen sind; 

 hk) die Errichtung, Aufstellung und Änderung von Bienenständen, soweit 
diese nicht nach § 1 Abs. 3 lit. m vom Geltungsbereich dieses 
Gesetzes ausgenommen sind. 

 

§ 31 

Bauunterlagen 

(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere Bestimmungen 
über den Inhalt und die Form der Bauunterlagen zu erlassen. Dabei sind 
jedenfalls die Anforderungen an die Bauunterlagen für bewilligungspflichtige 
Neu-, Zu- und Umbauten von Gebäuden, für sonstige bewilligungspflichtige 
und für anzeigepflichtige Bauvorhaben zu bestimmen. Darüber hinaus kann 
auch nach der Art der Bauvorhaben sowie nach sonstigen Merkmalen, wie 
insbesondere Größe, Art oder Verwendungszweck von baulichen Anlagen, 
unterschieden werden. Insgesamt ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die 
Bauunterlagen in übersichtlicher und leicht fassbarer Form alle zur Beurteilung 
der Zulässigkeit des Bauvorhabens nach den bau- und 
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raumordnungsrechtlichen Vorschriften erforderlichen Angaben enthalten 
müssen. 

(2) Bei bewilligungspflichtigen Neu- und Zubauten von Gebäuden haben 
die Bauunterlagen jedenfalls einen Lageplan zu umfassen, aus dem zumindest 
die Katastergrenzen des Bauplatzes und die Schnittpunkte mit den Grenzen der 
angrenzenden Grundstücke, die Umrisse und die Außenmaße des Neu- bzw. 
Zubaus und der am Bauplatz bereits bestehenden Gebäude, dessen bzw. deren 
Abstände gegenüber den Grenzen des Bauplatzes sowie das Fußbodenniveau 
des Erdgeschoßes des Neu- bzw. Zubaus, bezogen auf die absolute Höhe oder 
auf einen angegebenen Fixpunkt, ersichtlich sind. Dem Lageplan sind die 
äußeren Wandfluchten nach Baufertigstellung zugrunde zu legen. 

(3) Bei Bauvorhaben nach § 23 Abs. 1 lit. a, b und c haben die 
Bauunterlagen einen Energieausweis zu umfassen, sofern nicht nach § 23 
Abs. 3 eine Ausnahme von der Energieausweispflicht besteht. Bei Neubauten 
und größeren Renovierungen von Gebäuden ist in den Bauunterlagen weiters 
die Alternativenprüfung darzulegen. Die Landesregierung kann durch 
Verordnung nähere Bestimmungen über die zu erbringenden Nachweise und 
die Form der Alternativenprüfung erlassen. § 20 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(3) Bei Bauvorhaben nach § 23 Abs. 1 lit. a, b und c haben die 
Bauunterlagen einen Energieausweis zu umfassen, sofern nicht nach § 23 
Abs. 3 eine Ausnahme von der Energieausweispflicht besteht. Die Pflicht zur 
Vorlage des Energieausweises entfällt, soweit dieser nach § 23 Abs. 6 in der 
Energieausweisdatenbank registriert ist. Zur Überprüfung der Registrierung hat 
die Behörde eine Abfrage in der Energieausweisdatenbank durchzuführen. Bei 
Neubauten und größeren Renovierungen von Gebäuden ist in den 
Bauunterlagen weiters die Alternativenprüfung darzulegen. Die 
Landesregierung kann durch Verordnung nähere Bestimmungen über die zu 
erbringenden Nachweise und die Form der Alternativenprüfung erlassen. § 20 
Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(4) Die Behörde kann dem Bauwerber, wenn die der Verordnung nach 
Abs. 1 entsprechenden Bauunterlagen zur Beurteilung der Zulässigkeit des 
Bauvorhabens nicht ausreichen, die Vorlage weiterer Bauunterlagen, 
insbesondere auch die Darstellung der Höhenverhältnisse des Geländes durch 
Höhenkoten, Höhenschichtlinien und dergleichen, auftragen. Die Behörde 
kann dem Bauwerber weiters die Darstellung des Bauvorhabens als Modell 
oder mittels Computersimulation auftragen, wenn dies insbesondere aufgrund 
seiner Größe oder Komplexität für die Zwecke des Verfahrens erforderlich ist. 

Aus diesem Grund kann dem Bauwerber weiters die Vorlage weiterer 
Ausfertigungen der Bauunterlagen aufgetragen werden. Im Fall des geplanten 
Neubaus von Gebäuden für Beherbergungsgroßbetriebe oder der wesentlichen 
Änderung des äußeren Erscheinungsbildes derartiger Gebäude ist der Behörde 
zwingend als Teil der Bauunterlagen ein Modell des Bauvorhabens samt 
Darstellung des umgebenden Baubestandes vorzulegen. 

(5) Die Bauunterlagen sind vom Bauwerber und von ihrem Verfasser zu 
unterfertigen. Die Bauunterlagen müssen von einer dazu befugten Person oder 
Stelle verfasst sein. 

 

§ 34 

Baubewilligung 

(1) Die Behörde hat über ein Bauansuchen mit schriftlichem Bescheid zu 
entscheiden. Wird keine Bauverhandlung durchgeführt, so hat die 
Entscheidung spätestens innerhalb von drei Monaten nach dem Einlangen des 
Bauansuchens zu erfolgen. 

(2) Das Bauansuchen ist zurückzuweisen, wenn einem 
Mängelbehebungsauftrag nach § 13 Abs. 3 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 oder einem Auftrag nach § 32 Abs. 11 
nicht entsprochen wird. 

(3) Das Bauansuchen ist ohne weiteres Verfahren abzuweisen, wenn 
bereits aufgrund des Ansuchens offenkundig ist, dass 

 a) das Bauvorhaben, 

 1. außer im Fall von Gebäuden im Sinn des § 1 Abs. 3 lit. d dem 
Flächenwidmungsplan, 

 2. einem Bebauungsplan, Festlegungen des örtlichen 
Raumordnungskonzeptes nach § 31b Abs. 2 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2022 hinsichtlich der Bebauung oder 

 3. örtlichen Bauvorschriften 

widerspricht oder 

 b) durch das Bauvorhaben entgegen dem § 13 Abs. 6 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2022 ein Freizeitwohnsitz neu geschaffen oder 
entgegen dem § 15 Abs. 1 oder 2 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2022 ein Freizeitwohnsitz wieder aufgebaut 
oder erweitert werden soll oder 
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 c) das Bauvorhaben nach § 44 Abs. 10, § 55 Abs. 1 und 2, § 75 Abs. 3 
zweiter Satz, § 84 Abs. 7, § 120 Abs. 2 dritter Satz, Abs. 4 dritter Satz 
oder Abs. 5 erster Satz oder § 121 Abs. 3 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2022 unzulässig ist oder 

 d) bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 29 Abs. 2 lit. d der 
Bewilligungsbescheid der Agrarbehörde oder der Umlegungsbehörde 
oder eine entsprechende Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts 
für das Bauvorhaben nicht vorliegt. 

(4) Das Bauansuchen ist weiters abzuweisen, wenn 

 a) im Zug des Verfahrens ein Abweisungsgrund nach Abs. 3 
hervorkommt oder wenn der Bauwerber ungeachtet eines Auftrages 
der Behörde die Angaben nach § 29 Abs. 4 oder 5 nicht macht, 

 b) der Bauplatz für die vorgesehene Bebauung nicht geeignet ist (§ 3) 
oder den Anforderungen an die Anordnung baulicher Anlagen 
gegenüber den Bauplatzgrenzen nicht entspricht (§ 4), 

 c) der Bauplatz außer im Fall von Sonderflächen im Sinn des § 2 Abs. 12 
keine einheitliche Widmung aufweist, 

 d) eine zulässigerweise erhobene Einwendung nach § 33 Abs. 5 insoweit 
zutrifft, als nach den für den Betrieb anzuwendenden 
Rechtsvorschriften zusätzliche Maßnahmen oder betriebliche 
Einschränkungen zu erwarten sind, bei denen der damit verbundene 
Aufwand in keinem vertretbaren Verhältnis zum damit erzielbaren 
Erfolg steht und der Einwendung nicht mit Auflagen oder 
Bedingungen nach Abs. 7 begegnet werden kann, 

 e) das Bauvorhaben kein hocheffizientes alternatives System vorsieht, 
obwohl die Alternativenprüfung ergibt, dass zumindest einem 
hocheffizienten alternativen System der Vorzug zu geben ist, oder 

 f) das Bauvorhaben § 3 des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes, BGBl. I 
Nr. 8/2024, widerspricht, oder 

 gf) das Bauvorhaben sonst baurechtlichen Vorschriften widerspricht. 

(5) Bauvorhaben, die auch einer naturschutzrechtlichen Bewilligung 
bedürfen, sind abweichend vom § 18 Abs. 3 nicht daraufhin zu prüfen, ob im 
Hinblick auf ihre Einbindung in die Umgebung das Landschaftsbild erheblich 
beeinträchtigt wird. 

(6) Liegen keine Gründe für die Zurückweisung oder Abweisung des 
Bauansuchens vor, so hat die Behörde die Baubewilligung zu erteilen. 

(7) Die Baubewilligung ist befristet, mit Auflagen oder unter 
Bedingungen zu erteilen, soweit dies zur Wahrung der nach den baurechtlichen 
und raumordnungsrechtlichen Vorschriften geschützten Interessen erforderlich 
ist und das Bauvorhaben dadurch nicht in seinem Wesen verändert wird. Die 
Baubewilligung kann auch mit der Auflage erteilt werden, dass der Behörde im 
Zug der Bauausführung oder nach der Bauvollendung bestimmte technische 
Unterlagen vorzulegen sind, wie insbesondere Nachweise über die Erfüllung 
von Auflagen und Lagepläne mit den Inhalten nach § 31 Abs. 2. 

(8) Ist in den Fällen des § 3 Abs. 2 erster Satz oder 3 ein 
Sicherheitskonzept erforderlich (§ 29 Abs. 3), so ist die Baubewilligung mit 
der Auflage der Einhaltung dieses Sicherheitskonzeptes zu erteilen. Das 
Sicherheitskonzept ist Bestandteil der Baubewilligung. Bestehen für den 
Bauplatz textliche Festlegungen nach § 37 Abs. 3, 4 oder 5 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2022, so ist in der Baubewilligung die Einhaltung 
dieser Festlegungen erforderlichenfalls durch Auflagen oder Bedingungen 
sicherzustellen. 

(9) Die Behörde hat dem Bauwerber die Baubewilligung in zweifacher 
Ausfertigung und unter Anschluss zweier mit dem Genehmigungsvermerk 
versehener Ausfertigungen der Bauunterlagen zuzustellen. Der 
Genehmigungsvermerk hat das Datum und die Geschäftszahl der 
Baubewilligung zu enthalten. 

(10) Ergibt sich nach der Erteilung der Baubewilligung, dass trotz 
bewilligungsgemäßer Ausführung des Bauvorhabens eine Gefahr für das 
Leben oder die Gesundheit von Menschen besteht, so hat die Behörde dem 
Inhaber der Baubewilligung mit schriftlichem Bescheid 

 a) andere oder zusätzliche Auflagen im Sinn des Abs. 7 vorzuschreiben 
oder 

 b) in den Fällen des § 3 Abs. 2 erster Satz oder 3 gegebenenfalls auch die 
Vorlage eines Sicherheitskonzeptes oder die Änderung eines 
bestehenden Sicherheitskonzeptes aufzutragen; dabei ist auf die 
Rechtsfolge nach Abs. 11 dritter und vierter Satz hinzuweisen. 

Diese Maßnahmen sind nur insoweit zulässig, als der mit den Auflagen bzw. 
dem Sicherheitskonzept oder seiner Änderung verbundene Aufwand in einem 
vertretbaren Verhältnis zum damit erzielbaren Erfolg steht. Bei Gebäuden mit 
geschichtlicher, künstlerischer oder kultureller Bedeutung sind diese 
Maßnahmen darüber hinaus nur insoweit zulässig, als dadurch die Substanz 
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und das Erscheinungsbild des Bestandes nicht wesentlich beeinträchtigt 
werden. 

(11) Im Fall des Abs. 10 lit. b hat die Behörde das vorgelegte bzw. 
geänderte Sicherheitskonzept zu prüfen und dieses mit schriftlichem Bescheid 
zu genehmigen, wenn es einen im Hinblick auf den Verwendungszweck 
ausreichenden Schutz vor Naturgefahren gewährleistet; das genehmigte 
Sicherheitskonzept ist Bestandteil der Baubewilligung, die als mit der Auflage 
seiner Einhaltung erteilt gilt. Ist das vorgelegte bzw. geänderte 
Sicherheitskonzept jedoch unzureichend, so ist ein Mängelbehebungsauftrag 
nach § 13 Abs. 3 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 zu 
erteilen. Wird diesem Auftrag nicht oder nicht ausreichend entsprochen, so ist 
nach § 46 Abs. 6 lit. f vorzugehen. Dies gilt auch, wenn einem Auftrag nach 
Abs. 10 lit. b nicht entsprochen wird. 

(12) Auflagen nach den Abs. 7 und 10 lit. a sind auf Antrag des Inhabers 
der Baubewilligung mit schriftlichem Bescheid aufzuheben oder abzuändern, 
soweit die Voraussetzungen für ihre Vorschreibung nicht mehr vorliegen. 

(13) Der Inhaber der Baubewilligung kann der Behörde ein geändertes 
Sicherheitskonzept vorlegen, soweit sich die dem geltenden Sicherheitskonzept 
zugrunde liegenden Voraussetzungen geändert haben. Das geänderte 
Sicherheitskonzept ist zu genehmigen, wenn es im Hinblick auf die geänderten 
Voraussetzungen ausreichend ist. Abs. 11 erster und zweiter Satz gilt 
sinngemäß. Wird das geänderte Sicherheitskonzept nicht genehmigt, so gilt das 
bisherige Sicherheitskonzept weiter. 

(14) Der Inhaber der Baubewilligung kann weiters die Aufhebung des 
Sicherheitskonzeptes beantragen, wenn sich die Voraussetzungen derart 
geändert haben, dass es nicht weiter erforderlich ist. In einem solchen Fall ist 
das Sicherheitskonzept aufzuheben. Anderenfalls gilt das bestehende 
Sicherheitskonzept weiter. 

 

§ 44 

Bauvollendung 

(1) Der Eigentümer der baulichen Anlage hat die Vollendung eines 
bewilligungspflichtigen Bauvorhabens nach § 28 Abs. 1 lit. a, b oder f 
unverzüglich der Behörde schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige über die 
Bauvollendung kann auch hinsichtlich in sich abgeschlossener Teile eines 

Gebäudes oder selbstständiger Teile einer sonstigen baulichen Anlage 
erfolgen. Der Anzeige sind gegebenenfalls die Befunde nach § 38 Abs. 4 und 5 
sowie die aufgrund der Baubewilligung vorzulegenden Unterlagen 
anzuschließen. Der Anzeige ist weiters ein neuer Energieausweis 
anzuschließen, wenn der einen Bestandteil der Bauunterlagen bildende 
Energieausweis nicht sämtliche Daten nach § 23 Abs. 4 lit. a enthält oder wenn 
sich gegenüber der Baubewilligung Abweichungen in der Bauausführung 
ergeben haben, die Auswirkungen auf die Gesamtenergieeffizienz, die 
Energieeinsparung oder den Wärmeschutz haben können. § 30 Abs. 2 zweiter 
und dritter Satz gilt sinngemäß. 

(2) Bauliche Anlagen, die nicht nach § 45 Abs. 1 einer 
Benützungsbewilligung bedürfen, oder Teile davon dürfen nach der Erstattung 
der mit den Unterlagen nach Abs. 1 dritter und vierter Satz vollständig 
belegten Anzeige über die Bauvollendung benützt werden, wenn 

 a) eine dem bewilligten Verwendungszweck entsprechende, rechtlich 
gesicherte Verbindung des Bauplatzes mit einer öffentlichen 
Verkehrsfläche vorhanden ist; 

 b) eine dem bewilligten Verwendungszweck entsprechende Wasser- und 
Energieversorgung sowie Entsorgung der Abwässer und der 
Niederschlagswässer vorhanden sind; sofern nach den 
kanalisationsrechtlichen Vorschriften Anschlusspflicht besteht, muss 
der Anschluss an die öffentliche Kanalisation ordnungsgemäß 
hergestellt sein; 

 c) die in der Baubewilligung vorgeschriebenen Abstellmöglichkeiten für 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder nach den §§ 8, 9 und 11, soweit nicht 
eine Befreiung nach § 8 Abs. 11 oder § 11 Abs. 5 erteilt wurde, 
vorhanden sind; sofern diese Abstellmöglichkeiten nicht bereits Teil 
des bewilligten Bauvorhabens sind (§ 8 Abs. 4 bzw. § 11 Abs. 4 
zweiter Satz), ist deren Vorhandensein nachzuweisen. 

(3) Anzeigepflichtige Bauvorhaben sind innerhalb von zwei Jahren nach 
dem im § 37 Abs. 2 genannten Zeitpunkt zu vollenden. Andernfalls verliert die 
Bauanzeige ihre Wirksamkeit. Der Eigentümer der baulichen Anlage hat die 
Vollendung eines anzeigepflichtigen Bauvorhabens unverzüglich der Behörde 
schriftlich anzuzeigen. Für größere Renovierungen gilt Abs. 1 vierter und 
fünfter Satz sinngemäß. 
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(4) Hat eine Bauanzeige nach Abs. 3 zweiter Satz ihre Wirksamkeit 
verloren, so hat der Bauherr, sofern Teile des Bauvorhabens bereits errichtet 
worden sind, 

 a) wenn die Bauanzeige die Errichtung einer baulichen Anlage zum 
Gegenstand hatte, die bereits errichteten Teile des Bauvorhabens zu 
beseitigen und den Bauplatz erforderlichenfalls wieder in seinen 
ursprünglichen Zustand zu versetzen oder 

 b) wenn die Bauanzeige die Änderung einer bewilligungspflichtigen oder 
anzeigepflichtigen baulichen Anlage zum Gegenstand hatte, den der 
Baubewilligung bzw. Bauanzeige entsprechenden Zustand 
herzustellen. 

Kommt der Bauherr dieser Verpflichtung nicht nach, so hat ihm die Behörde 
mit Bescheid die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen aufzutragen. Ist 
im Fall der lit. b die Herstellung des der Baubewilligung bzw. der Bauanzeige 
entsprechenden Zustandes technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht 
vertretbar, so hat die Behörde dem Bauherrn stattdessen die Beseitigung der 
baulichen Anlage und erforderlichenfalls die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes des Bauplatzes aufzutragen. 

(5) Wird im Fall des Verlustes der Wirksamkeit der Bauanzeige neuerlich 
eine Bauanzeige für das betreffende Bauvorhaben eingebracht, so ist das 
Bauvorhaben innerhalb eines Jahres von dem Zeitpunkt an, ab dem es nach 
§ 30 Abs. 4 ausgeführt werden darf, zu vollenden. § 35 Abs. 5 ist anzuwenden. 
Andernfalls verliert die neuerliche Bauanzeige ihre Wirksamkeit. In diesem 
Fall ist Abs. 4 anzuwenden. Eine nochmalige Bauanzeige für das betreffende 
Bauvorhaben ist mit schriftlichem Bescheid zurückzuweisen. 

(6) Ist anlässlich der Erteilung eines Auftrages nach Abs. 4 offenkundig, 
dass der Ausführung des Bauvorhabens nunmehr das Vorliegen eines einem 
Abweisungsgrund nach § 34 Abs. 3 entsprechenden Untersagungsgrundes 
entgegenstünde, so hat die Behörde dies in einem mit der Erteilung des 
Auftrages festzustellen. Eine solche Feststellung ist einer Untersagung der 
Ausführung des Bauvorhabens gleichzuhalten. 

(7) Die Abs. 1, 2 und 3 gelten auch für Bauvorhaben, für die eine 
Baubewilligung aufgrund der Tiroler Bauordnung, LGBl. Nr. 33/1989, zuletzt 
geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 31/1997, vorliegt und die auch nach 
diesem Gesetz bewilligungspflichtig oder zumindest anzeigepflichtig sind, 
sofern sie im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes noch nicht vollendet 

sind oder sofern eine Benützungsbewilligung in diesem Zeitpunkt noch nicht 
vorliegt. 

(8) Die Fertigstellung von Photovoltaikanlagen nach § 28 Abs. 3 lit. f, g 
und h ist der Behörde unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige hat den 
betreffenden Bauplatz zu bezeichnen sowie Angaben zur Lage und 
Engpassleistung der Anlage in kW zu enthalten. 

 

Abschnitt 7a 

Regelungen für Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie 

§ 52a 

Besondere Verfahrensbestimmungen für Anlagen zur Erzeugung von 
erneuerbarer Energie 

(1) Das Genehmigungsverfahren für Anlagen zur Erzeugung von 
erneuerbarer Energie erstreckt sich auf alle behördlichen Stufen von der 
Bestätigung der Vollständigkeit nach Abs. 2 bis zur Mitteilung der endgültigen 
Entscheidung über das Ergebnis des Genehmigungsverfahrens durch die 
Behörde und umfasst: 

 a) die Vollständigkeitsbestätigung nach Abs. 2, 

 b) das Bewilligungsverfahren nach § 32, 

 c) das Bewilligungsverfahren nach § 52b Abs. 1, 

 d) das Anzeigeverfahren nach § 30 und 

 e) das Anzeigeverfahren nach § 52b Abs. 2. 

(2) Die Behörde hat innerhalb von 45 Tagen nach Einlangen eines 
Ansuchens oder einer Anzeige nach Abs. 1 lit. b bis e dem Antragsteller 
entweder mitzuteilen, dass das Ansuchen im Hinblick auf § 29 oder die 
Anzeige im Hinblick auf § 30 vollständig ist, oder ihm nach § 13 Abs. 3 AVG 
den Auftrag zu erteilen, das Ansuchen oder die Anzeige zu verbessern. Im Fall 
eines Auftrages nach § 13 Abs. 3 AVG hat die Behörde dem Antragsteller 
längstens innerhalb von vier Wochen nach Erfüllung dieses 
Verbesserungsauftrages mitzuteilen, dass das Ansuchen im Hinblick auf § 29 
oder die Anzeige im Hinblick auf § 30 vollständig ist. Mit Zustellung der 
Mitteilung über die Vollständigkeit des Ansuchens beginnen die in den Abs. 3, 
4 und 5 genannten Entscheidungsfristen zu laufen. Lässt die Behörde die im 
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ersten bzw. im zweiten Satz genannte Frist ohne entsprechende Mitteilung oder 
Aufforderung verstreichen, so beginnen die Entscheidungsfristen mit Ablauf 
dieser Frist zu laufen. Ergibt sich im Zug des Genehmigungsverfahrens, dass 
bestimmte Angaben oder Unterlagen fehlen, so hat die Behörde dem 
Antragsteller unverzüglich die Verbesserung der Unterlagen aufzutragen. 

(3) Die Behörde hat unbeschadet der Abs. 4 und 5 über das Ansuchen um 
die Erteilung der Bewilligung für die Errichtung, Anbringung oder Änderung 
von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie sowie Anlagen, die für 
die Integration von erneuerbarer Energie an Wärme- und Kältenetze 
erforderlich sind, innerhalb von zwei Jahren ab dem nach Abs. 2 festgestellten 
Zeitpunkt zu entscheiden. In durch außergewöhnliche Umstände hinreichend 
begründeten Fällen kann diese Frist um bis zu sechs Monate verlängert 
werden. In diesen Fällen hat die Behörde den Antragsteller über die 
außergewöhnlichen Umstände, die diese Verlängerung rechtfertigen, zu 
informieren. 

(4) Die Behörde hat über Vorhaben nach § 52b Abs. 1 und 2 mit einer 
Engpassleistung von maximal 100 kW spätestens innerhalb von einem Monat 
nach dem Einlangen des vollständigen Bauansuchens zu entscheiden. Ergeht 
innerhalb dieser Frist keine Entscheidung der Behörde, so gilt die 
Genehmigung als erteilt. 

(5) Die Behörde hat über Vorhaben nach § 52b Abs. 1 lit. a und Abs. 2 
lit. a, b mit einer Engpassleistung von jeweils mehr als 100 kW spätestens 
innerhalb von drei Monaten nach dem Einlangen des vollständigen 
Bauansuchens zu entscheiden. 

(6) In die Fristen nach den Abs. 3, 4 und 5 sind die Dauer der 
erforderlichen behördlichen Etappen für umfassende Modernisierungen des 
Netzes, die notwendig sind, um die Netzstabilität, -zuverlässigkeit und -
sicherheit sicherzustellen sowie die Dauer von Verfahrens nach § 9a Abs. 5 des 
Tiroler Elektrizitätsgesetzes 2012 und von Verfahren vor dem 
Landesverwaltungsgericht, dem Verwaltungsgerichtshof oder dem 
Verfassungsgerichtshof nicht einzurechnen. 

(7) § 9a des Tiroler Elektrizitätsgesetzes 2012 ist sinngemäß anzuwenden. 

 

§ 52b 

Sonderregelungen für Solarenergieanlagen 

(1) Einer Baubewilligung bedürfen, soweit diese nicht nach § 1 Abs. 3 
lit. c vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen sind und soweit sich 
aus den Abs. 2 und 3 nichts anderes ergibt: 

 a) die Anbringung oder Änderung von Solarenergieanlagen an baulichen 
Anlagen, 

 b) die Errichtung oder Änderung von freistehenden Solarenergieanlagen. 

(2) Die Errichtung und die Änderung folgender Anlagen sind der Behörde 
anzuzeigen: 

 a) die Anbringung oder Änderung von Solarenergieanlagen mit einer 
Fläche von mehr als 100 m² an baulichen Anlagen, sofern sie in die 
Wandfläche integriert sind oder der Abstand der Solarenergieanlage 
zur Wandhaut, im rechten Winkel von dieser aus gemessen, an keinem 
Punkt 30 cm übersteigt; 

 b) die Anbringung oder Änderung von Solarenergieanlagen mit einer 
Fläche von mehr als 100 m², sofern sie in die Dachfläche integriert 
sind oder der Abstand der Solarenergieanlage zur Dachhaut im rechten 
Winkel von dieser aus gemessen, an keinem Punkt 30 cm übersteigt. 
Im Fall der Anbringung auf Flachdächern darf davon abweichend die 
Neigung der Solarenergieanlage höchstens 15° betragen; dabei hat bei 
Flachdächern ohne Attika der jeweilige Abstand zum Dachrand hin 
zumindest der Aufbauhöhe der Solarenergieanlage zu entsprechen; 

 c) die Errichtung oder Änderung von freistehenden Solarenergieanlagen 
mit einer Fläche von mehr als 100 m², sofern der Abstand der 
Solarenergieanlage zum darunterliegenden Gelände an keinem Punkt 
30 cm übersteigt, wobei davon abweichend auf ebenem Gelände eine 
Neigung von höchstens 15° jedenfalls zulässig ist. 

(3) Weder einer Baubewilligung noch einer Bauanzeige bedürfen: 

 a) die Anbringung oder Änderung von Solarenergieanlagen bis zu einer 
Fläche von 100 m², sofern sie in die Dachfläche integriert sind oder 
der Abstand der Solarenergieanlage zur Dachhaut, im rechten Winkel 
von dieser aus gemessen, an keinem Punkt 30 cm übersteigt. Im Fall 
der Anbringung auf Flachdächern darf davon abweichend die Neigung 
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der Solarenergieanlage höchstens 15° betragen; dabei hat bei 
Flachdächern ohne Attika der jeweilige Abstand zum Dachrand hin 
zumindest der Aufbauhöhe der Solarenergieanlage zu entsprechen; 

 b) die Errichtung oder Änderung von freistehenden Solarenergieanlagen 
bis zu einer Fläche von 100 m², sofern der Abstand der 
Solarenergieanlage zum darunterliegenden Gelände an keinem Punkt 
30 cm übersteigt, wobei davon abweichend auf ebenem Gelände eine 
Neigung von höchstens 15° jedenfalls zulässig ist. 

(4) Parteien im Verfahren um die Erteilung einer Bewilligung nach Abs. 1 
sind der Antragsteller, die Nachbarn im Sinn des § 33 Abs. 2 und 6 sowie der 
Straßenverwalter. Die Nachbarn sind berechtigt, die Nichteinhaltung der 
Bestimmungen über den Brandschutz geltend zu machen. Nachbarn, deren 
Grundstücke unmittelbar an den Bauplatz angrenzen oder deren Grenzen 
zumindest in einem Punkt innerhalb eines horizontalen Abstandes von 5 m zu 
einem Punkt der Bauplatzgrenze liegen, sind überdies berechtigt, die 
Nichteinhaltung der Abstandsbestimmungen nach § 6 geltend zu machen. Der 
Straßenverwalter ist berechtigt, die Nichteinhaltung der 
Abstandsbestimmungen des § 5, soweit dadurch die Sicherheit und Flüssigkeit 
des Verkehrs beeinträchtigt werden, geltend zu machen. § 33 Abs. 8 und 9 gilt 
sinngemäß. 

(5) Einem Antrag auf Erteilung einer Bewilligung nach Abs. 1 oder einer 
Anzeige nach Abs. 2 ist überdies der Nachweis anzuschließen, dass die 
Kapazität der Anlage die bestehende Kapazität des Anschlusses an das 
Verteilernetz nicht übersteigt. 

(6) Die Fertigstellung von Photovoltaikanlagen ist der Behörde 
unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige hat den betreffenden Bauplatz zu 
bezeichnen sowie Angaben zur Lage und Engpassleistung der Anlage in kW zu 
enthalten. Die Fertigstellungsmeldung ist von der Behörde an den örtlich 
zuständigen Feuerwehrkommandanten weiterzuleiten. 

 

§ 52c 

Weiters anzuwendende Bestimmungen 

(1) Für bewilligungspflichtige Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer 
Energie gelten § 34 Abs. 3, 4 und 7 bis 14, § 35 Abs. 1, 3, 4, 5, 7, 8 und 9, § 37 

Abs. 1, § 38, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44 Abs. 1 bis 6, § 45, § 46 Abs. 1, 3 bis 6 
und 8, § 47 sowie § 48 sinngemäß. 

(2) Für anzeigepflichtige Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer 
Energie gelten § 30 Abs. 1 bis 6 und 8, § 37 Abs. 2, § 38 Abs. 1 und 6, § 40, 
§ 41, § 42, § 43, § 44 Abs. 3 bis 6, § 46 Abs. 1 bis 6 und 8, § 47 sowie § 48 
sinngemäß. 

(3) Für Vorhaben nach § 52b Abs. 3 gilt § 46 Abs. 7 sinngemäß. 

(4) Abweichend von Abs. 1 ist § 37 Abs. 1 erster Satz für Vorhaben nach 
§ 52a Abs. 4 nicht anzuwenden. Weiters gilt für diese Vorhaben § 30 mit der 
Maßgabe, dass anstelle der zweimonatigen Frist in § 30 Abs. 3, 4, 5 und § 37 
Abs. 2 die in § 52b Abs. 3 angeführte einmonatige Frist anzuwenden ist. 

(5) Für die elektronische Einbringung gilt § 29a sinngemäß. 

 

§ 67 

Strafbestimmungen 

(1) Wer 

 a) als Bauherr oder Bauverantwortlicher ein bewilligungspflichtiges 
Bauvorhaben ohne eine entsprechende Baubewilligung oder 
abweichend von der Baubewilligung oder ein anzeigepflichtiges 
Bauvorhaben ohne eine entsprechende Bauanzeige, erheblich 
abweichend von der Bauanzeige, ungeachtet einer Untersagung nach 
§ 30 Abs. 3 dritter Satz oder vorzeitig ohne Vorliegen der 
Voraussetzungen nach § 37 Abs. 2 ausführt, 

 b) als Inhaber der Baubewilligung in der Baubewilligung, gegebenenfalls 
in Verbindung mit § 34 Abs. 8, 11 erster Satz oder 13 dritter Satz, oder 
nach § 34 Abs. 10 lit. a oder 12 vorgeschriebene Auflagen nicht 
erfüllt, 

 c) nach Erlöschen der Baubewilligung einem Auftrag nach § 35 Abs. 7 
zweiter oder dritter Satz, gegebenenfalls in Verbindung mit Abs. 8 
vierter Satz, nicht nachkommt, 

 d) als Inhaber der Baubewilligung Maßnahmen nach § 38 Abs. 1 zweiter 
Satz nicht durchführt, 

 e) als Bauherr entgegen dem § 38 Abs. 2 ohne entsprechende 
Kennzeichnung des Verlaufs der äußeren Wandfluchten oder ohne die 
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vorherige Vorlage der Bestätigung darüber an die Behörde mit der 
Ausführung des aufgehenden Mauerwerkes beginnt oder diese 
Kennzeichnung vorzeitig entfernt oder entgegen dem § 38 Abs. 3 ohne 
die vorherige Vorlage einer entsprechenden Bestätigung darüber, dass 
die Bauhöhen der Baubewilligung entsprechen, oder ohne die 
vorherige Kennzeichnung der obersten Ziegelreihe bzw. des oberen 
Wandabschlusses mit dem Aufsetzen der Dachkonstruktion beginnt 
oder diese Kennzeichnung vorzeitig entfernt, 

 f) eine unrichtige Bestätigung über die Kennzeichnung der äußeren 
Wandfluchten oder über die Bauhöhen nach § 38 Abs. 2 bzw. 3 
ausstellt, 

 g) als Bauherr entgegen dem § 39 Abs. 4 ungeachtet eines Auftrages zur 
Bestellung eines Bauverantwortlichen ein Bauvorhaben, einen 
Bauabschnitt oder Bauarbeiten ganz oder teilweise ohne die vorherige 
Bestellung eines geeigneten Bauverantwortlichen ausführt oder im 
Fall der vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit des 
Bauverantwortlichen die Bauausführung vor der Bestellung eines 
neuen Bauverantwortlichen fortsetzt, 

 h) einem Auftrag nicht nachkommt, mit dem ihm nach § 42 Abs. 1 bis 4, 
gegebenenfalls in Verbindung mit § 53 Abs. 6 oder § 58 Abs. 4, die 
weitere Bauführung untersagt oder die Beseitigung der bereits 
errichteten Teile des Bauvorhabens, gegebenenfalls auch die 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes des Bauplatzes, oder 
die Herstellung des der Baubewilligung bzw. Bauanzeige 
entsprechenden Zustandes aufgetragen wird, 

 i) als Bauherr einem Auftrag nach § 44 Abs. 4 nicht nachkommt, 

 j) als Eigentümer oder Bauberechtigter eine bauliche Anlage oder einen 
Teil davon benützt oder anderen zur Benützung überlässt, obwohl 

 1. diese(r) im Fall eines bewilligungspflichtigen Bauvorhabens ohne 
die erforderliche Baubewilligung oder im Fall eines 
anzeigepflichtigen Bauvorhabens ohne eine entsprechende 
Bauanzeige, erheblich abweichend von der Bauanzeige oder 
ungeachtet einer Untersagung nach § 30 Abs. 3 fünfter Satz 
errichtet oder geändert wurde oder 

 2. die Voraussetzungen nach § 44 Abs. 2, gegebenenfalls in 
Verbindung mit § 53 Abs. 6, nicht vorliegen, 

 k) als Eigentümer oder Bauberechtigter ein Gebäude im Sinn des § 45 
Abs. 1 oder einen Teil davon ohne eine entsprechende 
Benützungsbewilligung benützt oder anderen zur Benützung überlässt, 

 l) als Aussteller eines Energieausweises der Verpflichtung nach § 26 
Abs. 2, die Daten des Energieausweises der Landesregierung zur 
Verarbeitung in einer zentralen Landesdatenbank in elektronischer 
Form zu übermitteln, nicht nachkommt, 

 m) unbeschadet des § 13a Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 
eine bauliche Anlage oder einen Teil davon zu einem anderen als dem 
bewilligten bzw. als dem aus der baulichen Zweckbestimmung 
hervorgehenden Verwendungszweck benützt oder anderen zur 
Benützung überlässt oder wer entgegen dem § 44 Abs. 8 erster Satz 
oder Abs. 9 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 auf einer 
Hofstelle eine gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine Hofstelle 
anderen zur Ausübung einer solchen Tätigkeit überlässt, 

 n) als Inhaber der Benützungsbewilligung darin vorgeschriebene 
Auflagen nicht erfüllt, 

 o) einem Auftrag nicht nachkommt, mit dem ihm 

 1. nach § 46 Abs. 1, 2 oder 4 die Beseitigung einer baulichen Anlage, 
gegebenenfalls auch die Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes des Bauplatzes, oder die Herstellung des der 
Baubewilligung bzw. Bauanzeige entsprechenden Zustandes 
aufgetragen wird oder 

 2. nach § 46 Abs. 6 erster Satz die weitere Benützung einer baulichen 
Anlage ganz oder teilweise untersagt oder nach § 46 Abs. 6 zweiter 
Satz die Durchführung von Maßnahmen zur Durchsetzung dieses 
Verbotes aufgetragen wird oder 

 3. nach § 46 Abs. 7 die Durchführung von Maßnahmen zur 
Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes oder die Beseitigung 
einer baulichen Anlage, gegebenenfalls auch die Wiederherstellung 
des ursprünglichen Zustandes des Bauplatzes, aufgetragen wird 
oder 

 4. nach § 46 Abs. 9 die Durchführung von Maßnahmen aufgetragen 
wird, 

 p) einem Auftrag nach § 47 Abs. 2, gegebenenfalls in Verbindung mit 
§ 53 Abs. 6, § 56 Abs. 6 oder § 58 Abs. 4, zur Behebung von 
Baugebrechen oder zum gänzlichen oder teilweisen Abbruch einer 
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baulichen Anlage oder zur gänzlichen oder teilweisen Entfernung 
einer Werbeeinrichtung bzw. einer Aufschüttung oder Abgrabung 
nicht nachkommt oder wer eine bauliche Anlage entgegen einer 
Entscheidung nach § 47 Abs. 3, gegebenenfalls in Verbindung mit 
§ 53 Abs. 6, weiter benützt oder anderen zur Benützung überlässt oder 
Auflagen in einer solchen Entscheidung nicht erfüllt, 

 q) ein Gebäude ohne die erforderliche Abbruchanzeige, ungeachtet einer 
Untersagung nach § 50 Abs. 3 erster Satz oder vorzeitig ohne 
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 50 Abs. 5 erster Satz ganz oder 
teilweise abbricht, 

 r) als Abbruchberechtigter entgegen dem § 51 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 39 Abs. 4 ungeachtet eines Auftrages zur Bestellung eines 
Abbruchverantwortlichen den Abbruch bzw. Abbrucharbeiten ohne 
die vorherige Bestellung eines geeigneten Abbruchverantwortlichen 
ausführt oder im Fall der vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit des 
Abbruchverantwortlichen den Abbruch bzw. die Abbrucharbeiten 
ohne die Bestellung eines neuen Abbruchverantwortlichen fortsetzt, 

 s) einem Auftrag nach § 51 Abs. 1 in Verbindung mit § 42 Abs. 2 oder 
nach § 52 Abs. 1, 2 erster Satz oder 3 erster Satz, mit dem ihm die 
weitere Ausführung des Abbruchs bzw. die sofortige Einstellung der 
Abbrucharbeiten oder die Wiederherstellung des früheren Zustandes 
aufgetragen wird, nicht nachkommt, 

 t) als Abbruchberechtigter oder Abbruchverantwortlicher Auflagen in 
der Zustimmung zum Abbruch nicht erfüllt oder den Verpflichtungen 
nach § 51 Abs. 2 erster Satz nicht nachkommt oder als 
Abbruchberechtigter einem Auftrag nach § 51 Abs. 4 erster Satz nicht 
nachkommt, 

 t1) als Bauherr eine bewilligungspflichtige Anlage zur Erzeugung von 
erneuerbarer Energie ohne eine entsprechende Baubewilligung oder 
abweichend von der Baubewilligung ausführt oder wer eine 
anzeigepflichtige Anlage zur Erzeugung von erneuerbarer Energie 
ohne eine entsprechende Bauanzeige, erheblich abweichend von der 
Bauanzeige, ungeachtet einer Untersagung nach § 30 Abs. 3 dritter 
Satz oder vorzeitig ohne Vorliegen der Voraussetzungen nach § 37 
Abs. 2 ausführt, 

 t2) als Inhaber einer Bewilligung für eine Anlage zur Erzeugung von 
erneuerbarer Energie in der Bewilligung vorgeschriebene Auflagen 
nicht erfüllt, 

 u) als Inhaber einer Bewilligung für eine bauliche Anlage 
vorübergehenden Bestandes (§ 53) in der Bewilligung 
vorgeschriebene Auflagen nicht erfüllt oder nach dem Ablauf der 
Bewilligung einem Auftrag nach § 53 Abs. 7 dritter Satz nicht 
nachkommt, 

 v) als Inhaber der Bewilligung für eine bauliche Anlage 
vorübergehenden Bestandes oder als für die Beseitigung der baulichen 
Anlage Verantwortlicher den Verpflichtungen nach § 51 Abs. 2 erster 
Satz oder als Inhaber einer solchen Bewilligung einem Auftrag nach 
§ 51 Abs. 4 erster Satz, jeweils in Verbindung mit § 53 Abs. 7 dritter 
Satz, nicht nachkommt, 

 w) als Inhaber einer Bewilligung für eine bauliche Anlage 
vorübergehenden Bestandes 

 1. entgegen dem § 53 Abs. 8 in Verbindung mit § 39 Abs. 4 
ungeachtet eines Auftrages zur Bestellung eines für die Beseitigung 
der baulichen Anlage Verantwortlichen die betreffenden 
Maßnahmen ganz oder teilweise ohne die vorherige Bestellung 
eines geeigneten Verantwortlichen ausführt oder im Fall der 
vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit des Verantwortlichen die 
betreffenden Maßnahmen ohne die Bestellung eines neuen 
Verantwortlichen fortsetzt, oder 

 2. einem Auftrag nach § 53 Abs. 8 in Verbindung mit § 42 Abs. 2, mit 
dem ihm die weitere Durchführung von Maßnahmen bzw. Arbeiten 
zur Beseitigung der baulichen Anlage untersagt wird, nicht 
nachkommt, 

 x) eine anzeigepflichtige Werbeeinrichtung ohne die erforderliche 
Anzeige, ungeachtet einer Untersagung nach § 56 Abs. 4 zweiter Satz 
oder vorzeitig ohne Vorliegen der Voraussetzungen nach § 56 Abs. 5 
erster Satz errichtet, aufstellt oder ändert, Auflagen in der Zustimmung 
zur Errichtung, Aufstellung oder Änderung einer Werbeeinrichtung 
nicht erfüllt oder eine Werbeeinrichtung entgegen dem § 56 Abs. 2 
lit. b oder c vorzeitig anbringt oder nicht rechtzeitig entfernt, 

 y) einem Auftrag zur Entfernung einer Werbeeinrichtung nach § 57 
Abs. 1 oder 2 nicht nachkommt, 
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 z) eine anzeigepflichtige Aufschüttung oder Abgrabung ohne die 
erforderliche Anzeige, ungeachtet einer Untersagung nach § 58 Abs. 4 
in Verbindung mit § 56 Abs. 4 zweiter Satz oder vorzeitig ohne 
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 58 Abs. 4 in Verbindung mit 
§ 56 Abs. 5 erster Satz ausführt oder Auflagen in der Zustimmung zur 
Durchführung einer Aufschüttung oder Abgrabung nicht erfüllt, 

 z1) einen anzeigepflichtigen Antennentragmasten ohne die erforderliche 
Anzeige, ungeachtet einer Untersagung nach § 60 Abs. 3 zweiter Satz 
oder vorzeitig ohne Vorliegen der Voraussetzungen nach § 60 Abs. 5 
erster Satz errichtet oder wesentlich ändert oder Auflagen in der 
Zustimmung zur Errichtung oder wesentlichen Änderung eines 
Antennentragmastes nicht erfüllt oder einem Auftrag zur Entfernung 
eines Antennentragmastes nach § 60 Abs. 6 zweiter Satz nicht 
nachkommt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 36.300,- Euro, zu bestrafen. 

(2) Wer 

 a) als Bauherr entgegen dem § 37 Abs. 1 den Baubeginn der Behörde 
nicht anzeigt, 

 b) als Bauherr entgegen dem § 39 Abs. 2 erster Satz die Bestellung des 
Bauverantwortlichen der Behörde nicht mitteilt, 

 c) als Bauverantwortlicher den Verpflichtungen nach § 39 Abs. 3 oder 4 
zweiter Satz nicht nachkommt, 

 d) bei der Bauausführung Bestimmungen in Verordnungen nach § 40 
Abs. 1 oder 3 oder Festlegungen nach § 40 Abs. 2, gegebenenfalls in 
Verbindung mit § 53 Abs. 6, § 56 Abs. 6 oder § 58 Abs. 4, 
zuwiderhandelt, 

 e) als Bauherr oder als Bauverantwortlicher der Verpflichtung nach § 41 
Abs. 2 zweiter Satz nicht nachkommt, 

 f) als Eigentümer einer baulichen Anlage entgegen dem § 44 Abs. 1 oder 
3, gegebenenfalls in Verbindung mit § 53 Abs. 6, § 56 Abs. 6 oder 
§ 58 Abs. 4, die Vollendung eines bewilligungspflichtigen oder 
anzeigepflichtigen Bauvorhabens der Behörde nicht anzeigt oder der 
Anzeigepflicht nach § 44 Abs. 8 nicht nachkommt, 

 g) als Eigentümer einer baulichen Anlage oder als sonst hierüber 
Verfügungsberechtigter den Verpflichtungen nach § 48 Abs. 2 nicht 
nachkommt, 

 h) als Abbruchberechtigter entgegen dem § 51 Abs. 1 vierter Satz in 
Verbindung mit § 39 Abs. 2 erster Satz die Bestellung des 
Abbruchverantwortlichen der Behörde nicht mitteilt oder entgegen 
dem § 51 Abs. 5 die Vollendung des Abbruchs der Behörde nicht 
anzeigt, 

 i) als Inhaber der Bewilligung für eine bauliche Anlage 
vorübergehenden Bestandes entgegen dem § 53 Abs. 8 vierter Satz in 
Verbindung mit § 39 Abs. 2 erster Satz die Bestellung eines für die 
Beseitigung der baulichen Anlage Verantwortlichen der Behörde nicht 
mitteilt oder entgegen dem § 53 Abs. 9 erster Satz die erfolgte 
Durchführung der Maßnahmen nach § 53 Abs. 7 erster Satz der 
Behörde nicht anzeigt, 

 j) als Eigentümer eines Gebäudes nach § 23 Abs. 1 lit. d oder als sonst 
hierüber Verfügungsberechtigter einen Energieausweis nicht erstellen 
lässt, entgegen dem § 23 Abs. 5 nicht oder nicht rechtzeitig erneuert 
oder entgegen dem § 25 Abs. 1 nicht oder nicht ordnungsgemäß 
aushängt, 

 k) als Bauherr oder als Eigentümer eines Gebäudes oder sonst hierüber 
Verfügungsberechtigter seiner Verpflichtung, 
hochgeschwindigkeitsfähige gebäudeinterne physische 
Infrastrukturen, gegebenenfalls einschließlich eines Zugangspunktes, 
herzustellen bzw. aufrechtzuerhalten, nicht nachkommt, 

 l) als Eigentümer oder sonst Verfügungsberechtigter einer 
Photovoltaikanlage der Anzeigepflicht nach § 52b Abs. 6 nicht 
nachkommt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 3.600,- Euro, zu bestrafen. 

(3) Im Fall einer Übertretung nach § 67 Abs. 1 lit. a endet das strafbare 
Verhalten erst mit der Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes. 

(4) Der Versuch ist strafbar. 
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§ 70 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die Gemeinden und der Stadtmagistrat Innsbruck sind 
Verantwortliche nach Art. 4 Z 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. 2016 Nr. L 119, S. 1, in den nach §§ 62 und 63 in die Zuständigkeit des 
Bürgermeisters oder des Stadtmagistrats fallenden Angelegenheiten. Das Amt 
der Tiroler Landesregierung und die Bezirkshauptmannschaften sind 
gemeinsam Verantwortliche nach Art. 26 der Datenschutz-Grundverordnung in 
den nach §§ 62 und 63 oder aufgrund einer Verordnung nach § 19 Abs. 1 der 
Tiroler Gemeindeordnung 2001 in die Zuständigkeit der 
Bezirksverwaltungsbehörde oder der Landesregierung fallenden 
Angelegenheiten. Das Amt der Tiroler Landesregierung ist Verantwortlicher 
nach Art. 26 der Datenschutz-Grundverordnung bei der Einrichtung und der 
Führung der Energieausweisdatenbank nach § 26. 

(2) Die nach Abs. 1 Verantwortlichen dürfen folgende Daten nachstehend 
angeführter Personen verarbeiten, soweit diese Daten in Verfahren nach § 15 
Abs. 1 erforderlich sind: 

 a) von den Parteien und Beteiligten, von Grundeigentümern und diesen 
gleichzuhaltenden Personen: 

Identifikationsdaten, Erreichbarkeitsdaten, grundstücks- und 
anlagenbezogene Daten, Daten über Rechtstitel, 

 b) von Sachverständigen und Projektanten: 

Identifikationsdaten, Erreichbarkeitsdaten, Daten über Befähigungen 
und berufsrechtliche Befugnisse. 

(3) Die nach Abs. 1 Verantwortlichen dürfen folgende Daten nachstehend 
angeführter Personen verarbeiten, soweit diese Daten in Bauverfahren, in 
Verfahren über Bauanzeigen und Abbruchanzeigen, in Verfahren zur 
Erstreckung der Frist für den Baubeginn oder die Bauvollendung, in 
Feststellungsverfahren betreffend die Vermutung des Vorliegens oder 
Nichtvorliegens einer Baubewilligung, in Verfahren zur vorübergehenden 
Benützung von Nachbargrundstücken, in baupolizeilichen Verfahren 
einschließlich der Verfahren zur nachträglichen Vorschreibung von Auflagen, 
Sicherheitskonzepten und Abstellmöglichkeiten, zur Bestellung von Bau- und 

Abbruchverantwortlichen und zur Untersagung der Benützung und zur 
Räumung von Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen sowie in Verfahren 
zur Erteilung der Benützungsbewilligung erforderlich sind: 

 a) von den Parteien und Beteiligten, von Grundeigentümern und 
Bauberechtigten, von Eigentümern baulicher Anlagen oder sonst 
hierüber Verfügungsberechtigten und von Personen, die bauliche 
Anlagen benützen: 

Identifikationsdaten, Erreichbarkeitsdaten, grundstücks- und 
anlagenbezogene Daten, Daten des Energieausweises, Daten über 
Rechtstitel, Daten über die Eigenschaft, das Fehlen der Eigenschaft 
und das Erlöschen der Eigenschaft von Wohnsitzen als 
Freizeitwohnsitze, Daten über die Eigenschaft und das Fehlen der 
Eigenschaft von Gebäuden als Einkaufszentren, Daten über 
Nachweise betreffend die rechtliche Sicherstellung der Verbindung 
von Grundstücken mit öffentlichen Verkehrsflächen und die 
Schaffung von Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge und 
Fahrräder, Daten über Bescheide, 

 b) von Sachverständigen, befugten Personen oder Stellen, 
Bauverantwortlichen, Abbruchverantwortlichen und Projektanten: 

Identifikationsdaten, Erreichbarkeitsdaten, Daten über Befähigungen 
und berufsrechtliche Befugnisse. 

(4) Die nach Abs. 1 Verantwortlichen dürfen folgende Daten nachstehend 
angeführter Personen verarbeiten, soweit diese Daten in Bewilligungs- und 
Anzeigeverfahren für Vorhaben nach dem 8. Abschnitt Vorhaben nach dem 
Abschnitt 7a und dem 8. Abschnitt, in Anzeigeverfahren über 
Antennentragmasten und in sonstigen solche Vorhaben betreffenden Verfahren 
im Sinn des Abs. 2 erforderlich sind: 

 a) von den Parteien und Beteiligten, von Grundeigentümern und 
Bauberechtigten, von Eigentümern baulicher Anlagen oder sonst 
hierüber Verfügungsberechtigten und von Personen, die bauliche 
Anlagen benützen: 

Identifikationsdaten, Erreichbarkeitsdaten, grundstücks- und 
anlagenbezogene Daten, Daten über Rechtstitel, Daten über 
Nachweise betreffend die rechtliche Sicherstellung der Verbindung 
von Grundstücken mit öffentlichen Verkehrsflächen und die 
Schaffung von Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge und 
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Fahrräder, Daten über Bescheide, Daten des Energieausweises bei 
Vorhaben nach den §§ 52a, 53, 54 und 55, 

 b) von Sachverständigen, befugten Personen oder Stellen, 
Bauverantwortlichen, Abbruchverantwortlichen und Projektanten: 

Identifikationsdaten, Erreichbarkeitsdaten, Daten über Befähigungen 
und berufsrechtliche Befugnisse. 

(5) Die nach Abs. 1 Verantwortlichen dürfen von den Parteien und 
Beteiligten und von Grundeigentümern folgende Daten verarbeiten, soweit 
diese in Verfahren zur Beseitigung erheblicher Beeinträchtigungen des Orts- 
oder Straßenbildes nach § 59 Abs. 2 und 3 erforderlich sind: 

Identifikationsdaten, Erreichbarkeitsdaten, grundstücksbezogene und auf 
gelagerte oder abgestellte Gegenstände bezogene Daten, Daten über 
Bescheide. 

(6) Die nach Abs. 1 Verantwortlichen dürfen von Parteien und 
Beteiligten, von Grundeigentümern, von Eigentümern baulicher Anlagen oder 
sonst hierüber Verfügungsberechtigten und von zur Anbringung öffentlicher 
Einrichtungen Berechtigten folgende Daten verarbeiten, soweit diese Daten in 
Verfahren nach § 61 Abs. 5 erforderlich sind: 

Identifikationsdaten, Erreichbarkeitsdaten, grundstücks- und anlagenbezogene 
Daten, Daten über Bescheide. 

(7) Die nach Abs. 1 Verantwortlichen dürfen von Eigentümern baulicher 
Anlagen oder sonst hierüber Verfügungsberechtigten sowie von Ausstellern 
nach § 24 Abs. 1 folgende Daten verarbeiten, soweit diese Daten zu 
Kontrollzwecken nach § 26, zur Verfolgung statistischer oder energie- und 
umweltpolitischer Ziele, zu Forschungszwecken oder zu förderrelevanten 
Abwicklungen erforderlich sind: 

Identifikationsdaten, Erreichbarkeitsdaten, Daten des Energieausweises. 

(8) Die nach Abs. 1 Verantwortlichen haben die Daten zu löschen, sobald 
diese für die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben 
nicht mehr benötigt werden. 

(9) Als Identifikationsdaten gelten: 

 a) bei natürlichen Personen der Familien- und der Vorname, das 
Geschlecht, das Geburtsdatum, allfällige akademische Grade, 
Standesbezeichnungen und Titel, 

 b) bei juristischen Personen und Personengesellschaften die gesetzliche, 
satzungsmäßige oder firmenmäßige Bezeichnung und hinsichtlich der 
vertretungsbefugten Organe die Daten nach lit. a sowie die 
Firmenbuchnummer, die Vereinsregisterzahl, die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer und die Ordnungsnummer im 
Ergänzungsregister. 

(10) Als Erreichbarkeitsdaten gelten Wohnsitzdaten und sonstige 
Adressdaten, die Telefonnummer, elektronische Kontaktdaten, wie 
insbesondere die E-Mail-Adresse und Telefax-Nummer, oder 
Verfügbarkeitsdaten. 

 

§ 72 

Inkrafttreten, Notifikation, Umsetzung von Unionsrecht 

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. März 1998 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Tiroler Bauordnung, LGBl. Nr. 33/1989, zuletzt 
geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 31/1997, außer Kraft. 

(3) Dieses Gesetz wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der 
Richtlinie 83/189/EWG des Rates vom 28. März 1983 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen 
Vorschriften in der Fassung der Richtlinien 88/182/EWG und 94/10/EG der 
Europäischen Kommission notifiziert (Notifikationsnummer 97/0469/A). 

(4) Mit diesem Gesetz werden folgende EU-Richtlinien umgesetzt: 

 1. Richtlinie 2001/55/EG des Rates über Mindestnormen für die 
Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 
Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung 
einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme 
verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten, ABl. 2001 Nr. L 212, 
S. 12, 

 2. Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen, ABl. 2018 Nr. L 328, S. 82, 

 2. Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 



71 

 

Quellen, ABl. 2018 Nr. L 328, S. 82, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie (EU) 2023/2431, ABl. L, 2023/2431, 31.10.2023. 

 3. Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, ABl. 2010 
Nr. L 153, S. 13, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2018/844, 
ABl. 2018 Nr. L 156, S. 75, und der Verordnung (EU) 2018/1999, 
ABl. 2018 Nr. L 328, S. 1, 

 4. Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen 
Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der 
Richtlinie 96/82/EG des Rates, ABl. 2012 Nr. L 197, S. 1, 

 5. Richtlinie 2014/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von 
Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation, 
ABl. 2014 Nr. L 155, S. 1, 

 6. Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, 
ABl. 2014 Nr. L 307, S. 1, zuletzt geändert durch die  

 

 

Artikel 4 

Änderung des Tiroler Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 

 

§ 2 

Grundsätze der überörtlichen Raumordnung 

Bei der Erfüllung der Aufgabe der überörtlichen Raumordnung und bei 
der Abwägung ihrer Ziele sind folgende Grundsätze zu beachten: 

 a) Mit den natürlichen Lebensgrundlagen ist sparsam umzugehen. Sie 
sind zu pflegen und so weit wie möglich zu erhalten. Sie dürfen nicht 
derart in Anspruch genommen oder belastet werden, dass sie künftigen 
Generationen nicht mehr in ausreichendem Maß und ausreichender 
Güte zur Verfügung stehen. 

 b) Bis zur Erreichung der Klimaneutralität kommt dem Ziel der 
Sicherung der Energieversorgung unter vermehrter Ausnützung der 
heimischen erneuerbaren Energieträger (§ 1 Abs. 2 lit. l Z 3) 
überragendes öffentliches Interesse und insbesondere der Vorrang 
gegenüber der Erhaltung des Landschaftsbildes zu, sofern sich 
hierdurch kein Widerspruch zu einem Raumordnungsprogramm nach 
§ 7 oder zu rechtsverbindlichen raumbedeutsamen 
Planungsmaßnahmen des Bundes ergibt. 

 cb) In allen Landesteilen sind unter Beachtung natur- und lagebedingter 
Gegebenheiten möglichst gleichwertige Lebensbedingungen 
anzustreben. 

 dc) Die kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Eigenständigkeit 
des Landes und seiner Teile ist unter Berücksichtigung spezifischer 
regionaler Stärken zu fördern. 

 ed) Auf grenzübergreifende innerstaatliche und zwischenstaatliche 
Zusammenhänge und Verflechtungen ist unter Wahrung der Interessen 
der Bevölkerung Bedacht zu nehmen. 
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II. Teil 

Örtliche Raumordnung 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 27 

Aufgaben und Ziele der örtlichen Raumordnung 

(1) Die örtliche Raumordnung dient der geordneten räumlichen 
Entwicklung der Gemeinde. Sie hat im Einklang mit den 
Raumordnungsprogrammen und, soweit solche nicht bestehen, unter 
Bedachtnahme auf die Ziele und Grundsätze der überörtlichen Raumordnung, 
insbesondere auf den Grundsatz des § 2 lit. b, zu erfolgen. Soweit Planungen 
im Rahmen der örtlichen Raumordnung Auswirkungen über die 
Gemeindegrenzen hinaus haben und eine Abstimmung mit den weiteren 
betroffenen Gemeinden nach den maßgeblichen Verhältnissen im Hinblick auf 
die Ziele und Grundsätze der überörtlichen Raumordnung erforderlich ist, 
haben die Gemeinden sich miteinander abzustimmen. Im Übrigen ist auf die 
örtlichen Raumordnungsinteressen der Nachbargemeinden, insbesondere im 
Bereich der gemeinsamen Grenzen, Bedacht zu nehmen. 

(2) Ziele der örtlichen Raumordnung sind insbesondere: 

 a) die Erhaltung und Entwicklung des Siedlungsraumes und die 
Verhinderung der Zersiedelung durch die bestmögliche Anordnung 
und Gliederung der Bebauung, insbesondere des Baulandes im 
Hinblick auf die Erfordernisse des Schutzes des Landschaftsbildes, der 
Sicherung vor Naturgefahren, der verkehrsmäßigen Erschließung, 
insbesondere auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, der Erschließung 
mit Einrichtungen zur Wasser-, Löschwasser- und Energieversorgung, 
zur Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung sowie der Schaffung 
sonstiger infrastruktureller Einrichtungen, wie Kindergärten, Schulen 
und dergleichen, 

 b) die Ausweisung ausreichender Flächen zur Befriedigung des 
dauernden Wohnbedarfes der Bevölkerung zu leistbaren Bedingungen 
und für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Wirtschaft 
entsprechend dem bei einer zweckmäßigen und Boden sparenden 
Bebauung im jeweiligen Planungszeitraum (§ 31c) gegebenen Bedarf, 

 c) die weitestmögliche Vermeidung von Nutzungskonflikten und 
wechselseitigen Beeinträchtigungen beim Zusammentreffen 
verschiedener Widmungen, insbesondere auch unter Bedachtnahme 
auf die Standorte von Seveso-Betrieben und die für die Ansiedlung 
oder Erweiterung solcher Betriebe vorgesehenen Standorte, 

 d) die Vorsorge für die bestimmungsgemäße Verwendung des Baulandes 
und der bestehenden Bausubstanz insbesondere zur Deckung des 
Grundbedarfes an Wohnraum und an Flächen für Zwecke der 
Wirtschaft zu angemessenen Preisen, insbesondere durch Maßnahmen 
nach § 33, 

 e) die Vorsorge für eine zweckmäßige und Boden sparende, auf die 
Bedürfnisse der Bevölkerung und die Erfordernisse des Schutzes des 
Orts-, Straßen- und Landschaftsbildes abgestimmte Bebauung unter 
Berücksichtigung der Möglichkeiten verdichteter Bauformen 
einschließlich der nachträglichen Verdichtung bestehender 
Bauformen, 

 f) die Vorsorge für eine zweckmäßige und Boden sparende 
verkehrsmäßige Erschließung der bebauten und zu bebauenden 
Gebiete unter Berücksichtigung auch der Erfordernisse des 
öffentlichen Verkehrs sowie des Fußgänger- und Radverkehrs, 

 g) die Vorsorge für eine ausreichende und einwandfreie Wasser- und 
Löschwasserversorgung und eine geordnete Abwasserbeseitigung, 

 h) die Erhaltung zusammenhängender landwirtschaftlich nutzbarer 
Gebiete, insbesondere unter Berücksichtigung ihrer Bodenbonität, 

 i) die Erhaltung zusammenhängender Waldgebiete unter 
Berücksichtigung ihrer Eignung im Hinblick auf die Wirkungen des 
Waldes, 

 j) die Erhaltung ökologisch besonders wertvoller Flächen und die 
Bewahrung erhaltenswerter natürlicher oder naturnaher 
Landschaftselemente und Landschaftsteile, 

 k) die Erhaltung zusammenhängender Erholungsräume, 

 l) die Sicherung geeigneter Grundflächen für Einrichtungen des 
Gemeinbedarfs, 

 m) die Schaffung der erforderlichen Verkehrsflächen Verkehrswege der 
Gemeinde unter Berücksichtigung aller Verkehrsarten unter 
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weitestmöglicher Vermeidung von nachteiligen Auswirkungen des 
Verkehrs auf die Bevölkerung und die Umwelt, 

 n) die Bewahrung erhaltenswerter Orts- und Straßenbilder sowie 
erhaltenswerter Gebäudegruppen, 

 o) die Stärkung und Belebung gewachsener Ortskerne. 

 

2. Abschnitt 

Örtliches Raumordnungskonzept 

§ 31 

Inhalt 

(1) Im örtlichen Raumordnungskonzept sind unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der Bestandsaufnahme und der Daten des Baulandmonitorings 
Festlegungen über die geordnete räumliche Entwicklung der Gemeinde im 
Sinn der Ziele der örtlichen Raumordnung zu treffen. Das örtliche 
Raumordnungskonzept ist auf einen Planungszeitraum von zehn Jahren 
auszurichten. Im örtlichen Raumordnungskonzept sind jedenfalls festzulegen: 

 a) die Gebiete und Grundflächen, die insbesondere im Interesse der Ziele 
der örtlichen Raumordnung nach § 27 Abs. 2 lit. h, i, j und k von einer 
diesen Zielen widersprechenden Bebauung oder von jeglicher 
Bebauung mit Ausnahme der nach den §§ 41 Abs. 2, 42, 42a und 42b 
im Freiland zulässigen Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen 
freizuhalten sind, 

 b) die angestrebte Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung in der 
Gemeinde unter Bedachtnahme auf den vorhandenen Siedlungsraum, 

 c) die angestrebte wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde unter 
besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftszweige und 
Betriebsformen mit erheblichen Auswirkungen auf die sonstige 
Entwicklung der Gemeinde, insbesondere der Tourismuswirtschaft 
sowie der Großformen von Handel, Gewerbe und Industrie, 

 d) das Höchstausmaß jener Grundflächen, die im Hinblick auf die 
Festlegungen nach lit. b für Zwecke der Deckung des Wohnbedarfes 
als bauliche Entwicklungsbereiche ausgewiesen werden dürfen, sowie 
die Grundflächen, die zu diesem Zweck entsprechend gewidmet 

werden dürfen, und die zeitliche Abfolge der Widmung dieser 
Grundflächen, 

 e) das Höchstausmaß jener Grundflächen, die im Hinblick auf die 
Festlegungen nach lit. c für Zwecke der Wirtschaft als bauliche 
Entwicklungsbereiche ausgewiesen werden dürfen, sowie die 
Grundflächen, die zu diesem Zweck entsprechend gewidmet werden 
dürfen, und die zeitliche Abfolge der Widmung dieser Grundflächen, 

 f) im Fall, dass das Ausmaß des bereits gewidmeten Baulandes im 
Widerspruch zu einer Festlegung nach lit. d oder e über die zeitliche 
Abfolge der Widmung steht, jene noch unbebauten, als Bauland 
gewidmeten Grundflächen, die für eine Bebauung innerhalb des 
Planungszeitraumes grundsätzlich in Betracht kommen, die jedoch erst 
bei Vorliegen bestimmter weiterer Voraussetzungen bebaut werden 
dürfen, 

 g) die Anordnung der baulichen Entwicklungsbereiche, insbesondere 
unter Berücksichtigung der Vermeidung von Nutzungskonflikten, der 
Verkehrserfordernisse einschließlich der Anbindung an den 
öffentlichen Personennahverkehr sowie der Potenziale zur Einsparung 
von Energie, 

 h) gegebenenfalls jene als Bauland gewidmeten Grundflächen, die für 
eine Bebauung oder weitere Bebauung innerhalb des 
Planungszeitraumes grundsätzlich in Betracht kommen, die jedoch 
aufgrund einer Gefährdung durch gravitative Naturgefahren erst bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen bebaut werden dürfen, 

 i) die Grundzüge der Gliederung der baulichen Entwicklungsbereiche, 
insbesondere hinsichtlich der Intensität und Dichte der Bebauung und 
der Erhaltung von unbebauten Flächen im Bereich der baulichen 
Entwicklungsbereiche, 

 j) die für den fließenden und ruhenden Verkehr erforderlichen 
Verkehrsflächen Flächen und ihre großräumige Führung unter 
Berücksichtigung auch der Erfordernisse des öffentlichen Verkehrs 
sowie des Fußgänger- und Radverkehrs, insbesondere auch zur 
Lösung bestehender Verkehrsprobleme, 

 k) die Gebiete und Grundflächen, für die eine Baulandumlegung (§ 82) 
erforderlich ist, 

 l) die erforderlichen Einrichtungen zur Wasser-, Löschwasser- und 
Energieversorgung und zur Abwasserbeseitigung, 
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 m) die erforderlichen Bildungseinrichtungen, öffentlichen 
Kinderspielplätze sowie sozialen, kulturellen und sportlichen 
Einrichtungen, 

 n) die Maßnahmen zum Schutz bzw. zur Sanierung von Gebieten nach 
§ 28 Abs. 3 lit. e. 

(2) Bei der Festlegung der Grundflächen, die nach Abs. 1 lit. f erst bei 
Vorliegen bestimmter weiterer Voraussetzungen bebaut werden dürfen, ist 
insbesondere der Zeitraum seit dem Inkrafttreten der Widmung der 
betreffenden Grundflächen als Bauland zu berücksichtigen. Vorrangig sind 
jene Grundflächen heranzuziehen, deren erstmalige Widmung als Bauland 
mindestens 15 Jahre zurückliegt. Weiters ist der Grad der Eignung der 
betreffenden Grundflächen für eine Bebauung, insbesondere im Hinblick auf 
die Lage und die erschließungsmäßigen Voraussetzungen, zu berücksichtigen. 

 

3. Abschnitt 

Flächenwidmungsplan 

§ 35 

Inhalt 

(1) Im Flächenwidmungsplan ist unbeschadet der Planungskompetenzen 
des Bundes und des Landes unter Berücksichtigung der Ziele der örtlichen 
Raumordnung, des örtlichen Raumordnungskonzeptes und der Ergebnisse der 
Bestandsaufnahme für alle Grundflächen des Gemeindegebietes der 
Verwendungszweck durch die Widmung als Bauland, Freiland, Sonderflächen 
oder Vorbehaltsflächen festzulegen. Weiters ist der Verlauf der Straßen nach 
§ 53 Abs. 1 festzulegen. 

(2) Jene Grundflächen, für die im örtlichen Raumordnungskonzept eine 
Festlegung nach § 31 Abs. 1 lit. f oder h besteht, sind im 
Flächenwidmungsplan entsprechend zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung 
bewirkt, dass auf diesen Grundflächen unbeschadet der bestehenden Widmung 
nur die im Freiland nach § 41 Abs. 2 zulässigen Gebäude und sonstigen 
baulichen Anlagen errichtet werden dürfen. § 55 Abs. 2 lit. b und c ist 
anzuwenden. Die Kennzeichnung ist aufzuheben, sobald die im örtlichen 
Raumordnungskonzept festgelegten weiteren Voraussetzungen erfüllt sind und 

im Fall einer Festlegung nach § 31 Abs. 1 lit. f überdies ein Bedarf nach einer 
widmungsgemäßen Verwendung der betreffenden Grundflächen besteht. 

(3) Im Flächenwidmungsplan sind die im § 28 Abs. 2 und 3 genannten 
Gebiete, Grundflächen und Anlagen ersichtlich zu machen, soweit die 
entsprechenden Daten in elektronischer Form verfügbar sind. Weiters sind die 
Verkehrsflächen Straßen nach § 53 Abs. 3 ersichtlich zu machen, sobald die 
dafür erforderlichen Geodaten verfügbar sind; der Straßenverwalter hat diese 
Daten der Landesregierung zum Zweck der Übernahme in den elektronischen 
Flächenwidmungsplan unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 

(4) Die Vereinbarkeit eines Bauvorhabens mit der im 
Flächenwidmungsplan festgelegten Widmung ist nach der Art, dem 
Verwendungszweck und den Verkehrsauswirkungen der jeweiligen baulichen 
Anlage sowie nach jenen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, deren 
Durchführung technisch möglich und rechtlich sichergestellt ist, zu beurteilen. 

 

§ 39 

Gewerbe- und Industriegebiet 

(1) Im Gewerbe- und Industriegebiet dürfen errichtet werden: 

 a) Gebäude für Gewerbebetriebe mit Ausnahme von 
Gastgewerbebetrieben zur Beherbergung von Gästen, 

 b) Gebäude für Industriebetriebe, 

 c) betriebstechnisch notwendige Wohnungen, 

 d) Gebäude für Veranstaltungs- und Vergnügungsstätten, wie Theater, 
Kinos und dergleichen, 

 e) Gebäude für Einrichtungen, die der Versorgung oder den sozialen 
Bedürfnissen der Personen, die sich im Gewerbe- und Industriegebiet 
aufhalten, dienen. 

(2) Für das Gewerbe- und Industriegebiet oder für Teile davon kann 
festgelegt werden, dass nur bestimmte Arten von Betrieben zulässig oder 
bestimmte Arten von Betrieben nicht zulässig sind, soweit dies erforderlich ist, 
um 

 a) Gefahren für das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung, 
insbesondere durch Lärm, Luftverunreinigungen, Geruch oder 
Erschütterungen, hintanzuhalten, 
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 b) Nutzungskonflikte oder wechselseitige Beeinträchtigungen im 
Verhältnis zu anderweitig gewidmeten Gebieten oder zwischen 
betrieblichen Tätigkeiten innerhalb des betreffenden Gebietes 
hintanzuhalten, 

 c) eine den örtlichen Verhältnissen und den wirtschaftlichen 
Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechende sparsame und 
zweckmäßige Nutzung des Gewerbe- und Industriegebietes zu 
gewährleisten, 

 d) schwerwiegende Belastungen der Bevölkerung durch den Verkehr 
oder eine Überlastung oder im Hinblick auf die sonstigen 
Verkehrserfordernisse unverhältnismäßige Belastung von 
Verkehrsflächen Verkehrswegen durch Betriebe mit erheblichem 
Verkehrsaufkommen hintanzuhalten, 

 e) eine Überlastung oder im Hinblick auf die sonstigen 
Erschließungserfordernisse unverhältnismäßige Belastung von 
Einrichtungen zur Wasserversorgung, Energieversorgung oder 
Abwasserbeseitigung durch Betriebe mit erheblichem Wasser- oder 
Energieverbrauch oder Abwasseranfall hintanzuhalten. 

(3) Im Gewerbe- und Industriegebiet dürfen Gebäude für Anlagen von 
Seveso-Betrieben nur errichtet werden, wenn dies durch eine entsprechende 
Festlegung im Flächenwidmungsplan für zulässig erklärt worden ist. Solche 
Festlegungen dürfen nur im Einklang mit den im Abs. 2 genannten Interessen 
und weiters nur dann getroffen werden, wenn die Raumverträglichkeit des 
Vorhabens nach § 12a Abs. 1 festgestellt wurde. 

(4) Bestehen im Gewerbe- und Industriegebiet 

 a) auf Grundflächen, für die eine Festlegung nach Abs. 2 getroffen 
wurde, rechtmäßig bereits Gebäude für andere als nach dieser 
Festlegung zulässige Betriebe oder 

 b) auf Grundflächen, für die eine Festlegung nach Abs. 3 nicht getroffen 
wurde, rechtmäßig bereits Gebäude für Anlagen von Seveso-
Betrieben, 

so dürfen auf diesen Grundflächen auch Gebäude für diese Betriebe bzw. 
Anlagen von Betrieben errichtet werden, wenn dadurch die Baumasse mit 
Ausnahme jener von Nebengebäuden um insgesamt nicht mehr als 20 v. H., 
höchstens jedoch um 400 m³, vergrößert wird und die betriebliche Tätigkeit 
höchstens geringfügig erweitert wird. Dabei ist im Fall der lit. a von den 

Gegebenheiten im Zeitpunkt der Erlassung der betreffenden Festlegung 
auszugehen. Im Fall der lit. b ist von den Gegebenheiten am 30. September 
2001 bzw., wenn der Betrieb die Eigenschaft als Seveso-Betrieb mit 1. Juni 
2015 erlangt hat, von den Gegebenheiten am 31. Mai 2015 auszugehen. Liegen 
im Fall der lit. b angemessene Sicherheitsabstände nicht vor, so genügt es 
weiters, dass die bestehenden Sicherheitsabstände gewahrt bleiben. 

(5) Bestehen auf Grundflächen im Gewerbe- und Industriegebiet 
rechtmäßig bereits Wohnungen, die nicht unter Abs. 1 lit. c fallen, so sind auch 
Bauvorhaben zulässig, durch die die Baumasse der zu Wohnzwecken 
genutzten Gebäude oder Gebäudeteile um insgesamt nicht mehr als 20 v. H., 
höchstens jedoch um 300 m³, vergrößert wird. 

(6) Im Gewerbe- und Industriegebiet dürfen unter den gleichen 
Voraussetzungen wie für Gebäude auch Nebengebäude und Nebenanlagen 
errichtet und sonstige Bauvorhaben, die einem in diesem Gebiet zulässigen 
Verwendungszweck dienen, ausgeführt werden. Jedenfalls zulässig ist die 
Anbringung von Photovoltaikanlagen im Umfang des § 6 Abs. 3 lit. c der 
Tiroler Bauordnung 2022. 

 

§ 53 

Verkehrsflächen Straßen 

(1) Im Flächenwidmungsplan ist unter Berücksichtigung der 
Verkehrserfordernisse einschließlich jener des öffentlichen 
Personennahverkehrs sowie des Fußgänger- und Radverkehrs der Verlauf jener 
Straßen festzulegen, die 

 a) für den örtlichen Verkehr der Gemeinde oder größerer Teile der 
Gemeinde, 

 b) für die Herstellung der Verbindung zwischen benachbarten 
Gemeinden oder zwischen größeren Teilen der Gemeinde oder 

 c) für die in einem örtlichen Raumordnungsinteresse der Gemeinde 
gelegenen Erschließungen, insbesondere für die Haupterschließung 
des Baulandes, 

noch erforderlich sind. Auf den von einer solchen Festlegung betroffenen und 
den unmittelbar daran anschließenden Grundflächen dürfen keine baulichen 
Anlagen errichtet werden, die der Verwirklichung eines der jeweiligen 
Verkehrsbedeutung nach den lit. a, b und c entsprechenden 
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Straßenbauvorhabens nach den darauf anzuwendenden straßenrechtlichen 
Vorschriften entgegenstehen würden. Wird innerhalb von zehn Jahren, 
nachdem eine solche Festlegung getroffen wurde, eine Straßenbaubewilligung 
nicht rechtskräftig erteilt, so erlischt die Festlegung. In diese Frist sind die 
Zeiten des straßenrechtlichen Bewilligungsverfahrens, eines Verfahrens vor 
dem Landesverwaltungsgericht, dem Verwaltungsgerichtshof oder dem 
Verfassungsgerichtshof nicht einzurechnen. In der elektronischen 
Kundmachung des Flächenwidmungsplanes ist das Erlöschen der Festlegung 
ersichtlich zu machen.  

(2) Unbeschadet der jeweiligen Planungskompetenz können im 
Flächenwidmungsplan Grundflächen unabhängig von ihrer Widmung auch für 
die Errichtung überörtlicher Verkehrswege vorbehalten werden. Auf den von 
einem solchen Vorbehalt betroffenen und den unmittelbar daran 
anschließenden Grundflächen dürfen keine baulichen Anlagen errichtet 
werden, die der Verwirklichung der entsprechenden überörtlichen 
Verkehrswege nach den darauf anzuwendenden straßenrechtlichen 
Vorschriften entgegenstehen würden. Kommt innerhalb von zehn Jahren nach 
dem Inkrafttreten des Vorbehaltes eine rechtsverbindliche Planung nicht 
zustande bzw. wird innerhalb dieser Frist eine Straßenbaubewilligung nicht 
rechtskräftig erteilt, so erlischt der Vorbehalt. Abs. 1 vierter und fünfter Satz 
gilt sinngemäß. 

(3) Eine Festlegung über den Straßenverlauf nach Abs. 1 bzw. ein 
allfälliger Vorbehalt nach Abs. 2 erlischt mit dem Zeitpunkt der Fertigstellung 
der betreffenden Verkehrsflächen Straßen. In der elektronischen 
Kundmachung des Flächenwidmungsplanes ist das Erlöschen der Festlegung 
bzw. des Vorbehaltes ersichtlich zu machen. 

 

§ 56 

Inhalte 

(1) Im Bebauungsplan sind hinsichtlich der verkehrsmäßigen 
Erschließung die Straßenfluchtlinien (§ 58) und hinsichtlich der Bebauung die 
Baufluchtlinien (§ 59 Abs. 1, 2 und 3), die Bauweisen (§ 60), die 
Mindestbaudichten (§ 61) und die Bauhöhen von Gebäuden (§ 62 Abs. 1) 
festzulegen. 

(1) Im Bebauungsplan sind 

 a) hinsichtlich der verkehrsmäßigen Erschließung die Straßenfluchtlinien 
(§ 58) und hinsichtlich der Bebauung die Baufluchtlinien (§ 59 Abs. 1, 
2 und 3) sowie 

 b) die Bauweisen (§ 60), die Mindestbaudichten (§ 61) und die Bauhöhen 
von Gebäuden (§ 62 Abs. 1) 

festzulegen. 

(2) Ist im Bebauungsplan eine besondere Bauweise festgelegt, so sind in 
einem ergänzenden Bebauungsplan die Festlegungen nach § 60 Abs. 4 dritter 
und vierter Satz zu treffen. Weiters können ergänzende Festlegungen über 
Bauhöhen getroffen werden. 

(3) Im Bebauungsplan können weiters die Höchstgröße der Bauplätze, die 
Mindest- und die Höchstnutzfläche (§ 61 Abs. 5 zweiter und dritter Satz), die 
Firstrichtungen und Dachneigungen, die Baugrenzlinien (§ 59 Abs. 4, 5 und 6) 
und die Höhenlage (§ 62 Abs. 7) festgelegt sowie ergänzende Festlegungen 
über die Baudichten (§ 61) und die Bauhöhen (§ 62 Abs. 1 bis 5) getroffen 
werden. Weiters kann das zulässige Ausmaß der Veränderung des 
Geländeniveaus im Verhältnis zum Geländeniveau vor der Bauführung 
festgelegt werden. Ferner kann festgelegt werden, dass statt der 
Mindestabstände nach § 6 Abs. 1 lit. b der Tiroler Bauordnung 2022 jene nach 
§ 6 Abs. 1 lit. a der Tiroler Bauordnung 2022 einzuhalten sind. Gegenüber den 
Grenzen zu Grundstücken, für die diese Festlegung nicht gilt, sind jedoch stets 
die Mindestabstände nach § 6 Abs. 1 lit. b der Tiroler Bauordnung 2022 
einzuhalten. 

(4) Schließlich können textliche Festlegungen über die 
Fassadengestaltung, die Gestaltung der Dachlandschaften, das zulässige 
Ausmaß von Geländeveränderungen und dergleichen getroffen werden. Soweit 
eine geordnete verkehrsmäßige Erschließung anderweitig nicht sichergestellt 
werden kann, ist ferner die Festlegung der höchstzulässigen Anzahl an 
Wohnungen zulässig. 

 

§ 58 

Straßenfluchtlinien 

(1) Die Straßenfluchtlinien grenzen die unmittelbar dem Verkehr 
dienenden Flächen von Straßen und die der Gestaltung des Straßenraumes 
dienenden Flächen von den übrigen Grundflächen ab. 
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(1) Die Straßenfluchtlinien grenzen Verkehrsflächen und der Gestaltung 
des Straßenraumes dienende Flächen von den übrigen Grundflächen ab. 

(2) Die Straßenfluchtlinien sind unter Bedachtnahme auf die allgemeinen 
straßenbaulichen Erfordernisse nach § 37 Abs. 1 des Tiroler Straßengesetzes 
festzulegen. 

(3) Wird innerhalb von zehn Jahren nach dem Inkrafttreten der Festlegung 
der Straßenfluchtlinien für die betreffende Straße eine Straßenbaubewilligung 
nach § 44 des Tiroler Straßengesetzes nicht erteilt, so kann der 
Grundeigentümer die Einlösung der von den Straßenfluchtlinien umfassten 
Grundflächen durch die Gemeinde verlangen. Der Antrag auf Einlösung ist bei 
der Gemeinde schriftlich einzubringen. Kommt innerhalb eines Jahres nach der 
Einbringung des Einlösungsantrages eine Vereinbarung über die Einlösung der 
Grundflächen oder über die Bereitstellung eines Ersatzgrundstückes durch die 
Gemeinde nicht zustande und legt die Gemeinde innerhalb dieser Frist die 
Straßenfluchtlinien nicht so fest, dass die Grundflächen des Antragstellers 
davon nicht mehr umfasst sind, so gilt die Zustimmung der Gemeinde zur 
Einlösung der Grundflächen als gegeben. Im Übrigen gilt § 52 Abs. 5 vierter 
und fünfter Satz sinngemäß. 

 

§ 59 

Baufluchtlinien, Baugrenzlinien 

(1) Die Baufluchtlinien sind straßenseitig gelegene Linien, durch die der 
Abstand baulicher Anlagen von den Straßen Verkehrsflächen bestimmt wird. 
Gebäudeteile und bauliche Anlagen dürfen nur in den in der Tiroler 
Bauordnung 2022 besonders geregelten Fällen vor die Baufluchtlinie vorragen 
oder vor dieser errichtet werden. 

(2) Die Baufluchtlinien sind so festzulegen, dass das Orts- und 
Straßenbild und die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs nicht 
beeinträchtigt werden und eine ausreichende Belichtung und Belüftung der 
straßenseitig gelegenen Räume gewährleistet ist. Für verschiedene 
Höhenabschnitte können verschiedene Baufluchtlinien festgelegt werden 
(gestaffelte Baufluchtlinien). Weiters kann insbesondere im Interesse des 
Schutzes des Orts- und Straßenbildes festgelegt werden, dass an die 
Baufluchtlinien heranzubauen ist (zwingende Baufluchtlinien). 

(3) Im Fall einer Gefährdung durch Naturgefahren (§ 37 Abs. 3) sind die 
Baufluchtlinien weiters so festzulegen, dass eine solche Gefährdung von 
Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen vermieden wird; im Fall einer 
Gefährdung durch Hochwasser sind die Baufluchtlinien erforderlichenfalls 
weiters so festzulegen, dass wesentliche Hochwasserabflussbereiche und –
rückhalteräume nicht beeinträchtigt werden. In diesen Fällen ist 
erforderlichenfalls durch eine zusätzliche Festlegung zu bestimmen, dass 
abweichend von § 5 Abs. 2 und 3 der Tiroler Bauordnung 2022 die Errichtung 
von baulichen Anlagen mit Ausnahme von Zufahrten sowie Vordächern mit 
einem Mindestabstand von 4,5 Metern zum angrenzenden Gelände hin nicht 
zulässig ist. 

(4) Die Baugrenzlinien sind nicht straßenseitig gelegene Linien, durch die 
der Mindestabstand baulicher Anlagen gegenüber anderen Grundstücken als 
Straßen bestimmt wird. Dabei dürfen gegenüber bebaubaren Grundstücken nur 
größere Abstände als die Mindestabstände von 3 bzw. 4 m (§ 6 Abs. 1 der 
Tiroler Bauordnung 2022) und gegenüber nicht bebaubaren Grundstücken 
größere oder kleinere Abstände als diese Mindestabstände festgelegt werden. 
Im Übrigen sind die Baugrenzlinien so festzulegen, dass das Orts- und 
Straßenbild nicht beeinträchtigt wird und den Erfordernissen des 
Brandschutzes entsprochen wird. Abs. 2 zweiter und dritter Satz gilt 
sinngemäß. 

(5) Im Fall einer Gefährdung durch Naturgefahren (§ 37 Abs. 3) sind die 
Baugrenzlinien weiters so festzulegen, dass eine solche Gefährdung von 
Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen vermieden wird; im Fall einer 
Gefährdung durch Hochwasser sind die Baugrenzlinien erforderlichenfalls 
weiters so festzulegen, dass wesentliche Hochwasserabflussbereiche und –
rückhalteräume nicht beeinträchtigt werden. In diesen Fällen ist 
erforderlichenfalls durch eine zusätzliche Festlegung zu bestimmen, dass 
abweichend von § 6 Abs. 5 der Tiroler Bauordnung 2022 die Errichtung von 
baulichen Anlagen mit Ausnahme von Zufahrten sowie Vordächern mit einem 
Mindestabstand von 4,5 Metern zum angrenzenden Gelände hin nicht zulässig 
ist. 

(6) Wenn dies zur Erhaltung ökologisch besonders wertvoller Flächen 
erforderlich ist, sind die Baugrenzlinien so festzulegen, dass diese Flächen in 
ihrer ökologischen Funktion erhalten bleiben. Dabei ist erforderlichenfalls 
durch eine zusätzliche Festlegung zu bestimmen, dass abweichend von § 6 
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Abs. 5 der Tiroler Bauordnung 2022 die Errichtung von baulichen Anlagen mit 
Ausnahme von Vordächern nicht zulässig ist. 

 

§ 61 

Baudichten 

(1) Die Baudichten können als Baumassendichte, Bebauungsdichte, 
Nutzflächendichte oder in kombinierter Form festgelegt werden. Die 
Bebauungsdichte kann weiters für oberirdische und unterirdische bauliche 
Anlagen gesondert festgelegt werden. Der Berechnung der Baudichten sind 
unbeschadet des Abs. 3 dritter Satz die Fertigbaumaße des jeweiligen 
Gebäudes zugrunde zu legen. 

(2) Die Baumassendichte ist das zahlenmäßige Verhältnis zwischen der 
Baumasse und der Fläche des Bauplatzes mit Ausnahme jener Teile, die 
Verkehrsflächen im Sinn des § 2 Abs. 23 der Tiroler Bauordnung 2022 § 2 
Abs. 27 der Tiroler Bauordnung 2022 sind. 

(3) Baumasse ist der durch ein Gebäude umbaute Raum oberhalb der 
Erdoberfläche, der durch die Außenhaut des Gebäudes oder, soweit eine 
Umschließung nicht besteht, durch die gedachte Fläche in der Flucht der 
anschließenden Außenhaut begrenzt wird. Wurde das Gelände durch die 
Bauführung oder im Hinblick auf die beabsichtigte Bauführung verändert, so 
ist vom Geländeniveau nach dieser Veränderung auszugehen. Weist das 
veränderte Geländeniveau ausgehend vom Böschungsfuß eine Steigung von 
mehr als 33 Grad auf, so ist der Berechnung der Schnitt einer 33 Grad 
geneigten Linie mit der Außenhaut bzw. der gedachten Fläche in der Flucht der 
Außenhaut zugrunde zu legen. Bei der Berechnung der Baumasse bleiben 
untergeordnete Bauteile außer Betracht. 

(4) Die Bebauungsdichte ist das zahlenmäßige Verhältnis zwischen der 
bebauten Fläche mit Ausnahme jener Flächen, die für die der Gartengestaltung 
dienenden baulichen Anlagen vorgesehen sind, und der Fläche des Bauplatzes 
mit Ausnahme jener Teile, die Verkehrsflächen im Sinn des § 2 Abs. 23 der 
Tiroler Bauordnung 2022 § 2 Abs. 27 der Tiroler Bauordnung 2022 sind. Bei 
der Berechnung bleiben untergeordnete Bauteile sowie Zufahrten und Zugänge 
im Ausmaß von höchstens 15 v. H. der Fläche des Bauplatzes außer Betracht. 
Unterirdische Gebäude oder Teile von Gebäuden sind nur einzurechnen, wenn 
dies durch eine zusätzliche Festlegung bestimmt wird. 

(5) Die Nutzflächendichte ist das zahlenmäßige Verhältnis zwischen der 
Nutzfläche und der Fläche des Bauplatzes. Die Nutzfläche ist die Summe der 
Bodenflächen eines Gebäudes abzüglich der Wandstärken sowie der im 
Verlauf der Wände befindlichen Durchbrechungen und Ausnehmungen. Nicht 
zur Nutzfläche zählen: 

 a) die Flächen von offenen Balkonen und Terrassen, von 
Kellerabstellräumen, von Heiz- und Tankräumen, von Parkdecks und 
Garagen und von Räumen zum Einstellen von Fahrrädern, 
Kinderwägen, Sportgeräten, Rollstühlen und dergleichen, 

 b) die Flächen, die der inneren Erschließung des Gebäudes dienen, wie 
Stiegenhäuser, Liftschächte, Wohnungszugänge und dergleichen, und 

 c) bei Geschoßen, die das Dach berühren (Dachgeschoße), Flächen mit 
einer lichten Höhe von weniger als 1,50 m. 

 

§ 88 

Grundsätze für die Neuregelung der Grundstücksordnung 

(1) Für die Neuregelung der Grundstücksordnung gelten folgende 
Grundsätze: 

 a) Jedem Grundeigentümer sind Grundstücke zuzuweisen, deren 
Gesamtfläche der Fläche der eingebrachten Grundstücke oder 
Grundstücksteile abzüglich der nach § 87 Abs. 1, 2 und 3 
aufzubringenden Flächen entspricht. Werden für den Neubau, den 
Ausbau oder die Verlegung von Gemeindestraßen Grundflächen nach 
§ 87 Abs. 1 oder 2 aufgebracht oder wird für den Ausbau oder die 
Verlegung von Landesstraßen, Gemeindestraßen, öffentlichen 
Interessentenstraßen oder öffentlichen Privatstraßen Straßengrund in 
das Umlegungsgebiet einbezogen, so sind bei der Aufbringung bzw. 
Zuweisung der entsprechenden Grundstücke die Erfordernisse nach 
§ 37 Abs. 1 des Tiroler Straßengesetzes zu berücksichtigen. 

 b) Die Fläche der zuzuweisenden Grundstücke darf vom 
Abfindungsanspruch nach lit. a um höchstens 3 v. H. abweichen. Eine 
größere Abweichung ist nur bei Vorliegen zwingender Gründe 
tatsächlicher oder rechtlicher Natur zulässig. Solche zwingenden 
Gründe sind insbesondere Notwendigkeiten aufgrund der bestehenden 
Bebauung oder des Verlaufes bestehender Verkehrsflächen oder jener 
Verkehrsflächen, für die rechtsverbindliche Planungen bestehen. 
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Abweichungen gegenüber dem Abfindungsanspruch sind durch 
Geldabfindungen auszugleichen. 

 c) Anstelle von Grundstücken oder Grundstücksteilen, deren bauliche 
Nutzbarkeit insbesondere aufgrund bestehender 
Versorgungseinrichtungen, wie Einrichtungen zur Wasser- oder 
Energieversorgung oder Abwasserbeseitigung und dergleichen, die im 
Rahmen der Baulandumlegung nicht beseitigt werden können, oder 
aufgrund ihrer Lage in Schutz- oder Sicherheitsbereichen überörtlicher 
Anlagen oder aufgrund einer Gefährdung durch Naturgefahren (§ 37 
Abs. 3) beschränkt ist, sind so weit wie möglich Grundstücke 
zuzuweisen, deren bauliche Nutzbarkeit in vergleichbarer Weise 
beschränkt ist. Dabei sind bestehenden Anlagen jene Anlagen 
gleichzuhalten, für die rechtsverbindliche Planungen bestehen. 
Weitergehende Beschränkungen gegenüber den eingebrachten 
Grundstücken sind durch Geldabfindungen auszugleichen. 

 d) Eine Änderung der Eigentumsverhältnisse an bebauten Grundstücken 
oder an Grundstücken, für die eine rechtskräftige Baubewilligung 
vorliegt, darf nur insoweit erfolgen, als das Eigentum an jenen 
Grundstücksteilen, auf denen die betreffende bauliche Anlage besteht 
bzw. errichtet werden soll, sowie an jenen weiteren Grundstücksteilen, 
ohne die diese nach den baurechtlichen Vorschriften nicht mehr 
errichtet werden dürfte, unverändert bleiben muss. Dies gilt nicht für 
Feldstädel, Schuppen, Mauern, Zäune, Abstellplätze, Lagerplätze und 
dergleichen. 

 e) Anstelle von Grundstücken oder Grundstücksteilen, die als Bauland 
oder als Sonderflächen gewidmet sind, sind Grundstücke zuzuweisen, 
die als Bauland derselben Art bzw. als Sonderflächen mit demselben 
Verwendungszweck gewidmet sind; anstelle von Grundstücken im 
Freiland, die innerhalb der im örtlichen Raumordnungskonzept für 
Siedlungszwecke und betriebliche Zwecke vorgesehenen Bereiche 
liegen, sind ebensolche Grundstücke zuzuweisen. Dies gilt nicht, wenn 
der Grundeigentümer der Zuweisung eines anderweitig gewidmeten 
Grundstückes ausdrücklich zustimmt. Grundflächen für Anlagen nach 
§ 87 Abs. 3 erster Satz dürfen nur der Gemeinde zugewiesen werden. 
Vorbehaltsflächen für den Gemeinbedarf dürfen nur der Gemeinde 
und, soweit dies nicht möglich ist, anderen Grundeigentümern anstelle 
von solchen Vorbehaltsflächen zugewiesen werden. Vorbehaltsflächen 
für den geförderten Wohnbau dürfen der Gemeinde, dem Tiroler 

Bodenfonds sowie Bauträgern, die geförderte Wohnbauten errichten, 
zugewiesen werden. Soweit dies nicht möglich ist, dürfen 
Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau anderen 
Grundeigentümern anstelle von solchen Vorbehaltsflächen zugewiesen 
werden. 

 f) Ergibt sich aufgrund des Ausmaßes der eingebrachten Grundstücke 
oder Grundstücksteile kein Anspruch auf Zuweisung eines 
Grundstückes, das aufgrund seiner Größe einer geordneten und Boden 
sparenden Bebauung zugänglich ist, so ist stattdessen eine 
Geldabfindung zuzuerkennen. Dies gilt nicht, wenn der betroffene 
Eigentümer die Zuweisung eines Grundstückes aus einem besonderen 
rechtfertigenden Grund ausdrücklich verlangt und die Neuregelung der 
Grundstücksordnung dadurch nicht wesentlich erschwert wird. Der 
Bemessung der Geldabfindung ist die Fläche der eingebrachten 
Grundstücke abzüglich der nach § 87 Abs. 1, 2 und 3 aufzubringenden 
Flächen zugrunde zu legen. 

 g) Die Geldabfindungen sind von jenen Grundeigentümern aufzubringen, 
die im Fall des § 87 Abs. 1 zweiter Satz, in den Fällen der lit. b und f 
und des Abs. 4 zweiter Satz in Ansehung der Fläche, im Fall der lit. c 
in Ansehung der baulichen Nutzbarkeit der zugewiesenen 
Grundstücke mehr erhalten, als ihr Anspruch nach den eingebrachten 
Grundstücken betragen würde. Die Geldabfindungen sind nach dem 
Verkehrswert der Grundstücke im Umlegungsgebiet zu bemessen. 

(2) Mit Zustimmung der betroffenen Grundeigentümer kann 

 a) Miteigentum an zuzuweisenden Grundstücken und 

 b) Miteigentum anstelle von Geldabfindungen 

begründet werden. 

(3) Mit Zustimmung der Miteigentümer kann Miteigentum im Verhältnis 
der ideellen Anteile aufgelöst werden, wenn die Anteile der einzelnen 
Miteigentümer allein oder in Verbindung mit anderen eingebrachten 
Grundstücken oder Grundstücksteilen den Anspruch auf Zuweisung von 
Grundstücken ergeben, die aufgrund ihrer Größe einer geordneten und Boden 
sparenden Bebauung entsprechend den Festlegungen des Bebauungsplanes 
zugänglich sind. Weiters kann auf Verlangen einzelner Miteigentümer 
Miteigentum in gleicher Weise hinsichtlich ihrer ideellen Anteile aufgelöst 
werden, wenn die einzelnen Anteile der Miteigentümer, die die Auflösung 
verlangen, allein oder in Verbindung mit anderen eingebrachten Grundstücken 
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oder Grundstücksteilen und die Summe der Anteile der verbleibenden 
Miteigentümer den Anspruch auf Zuweisung solcher Grundstücke ergeben. 

(4) An eingebrachten Grundstücken oder Grundstücksteilen, die 
ausschließlich als Verkehrsflächen zu Verkehrszwecken genutzt werden, kann 
Miteigentum auch ohne Zustimmung der Miteigentümer im Verhältnis der 
ideellen Anteile aufgelöst werden. Den Miteigentümern, deren Anteile allein 
oder in Verbindung mit anderen eingebrachten Grundstücken oder 
Grundstücksteilen keinen Anspruch auf Zuweisung von Grundstücken 
ergeben, die aufgrund ihrer Größe einer geordneten und Boden sparenden 
Bebauung entsprechend den Festlegungen des Bebauungsplanes zugänglich 
sind, ist stattdessen eine Geldabfindung zuzuerkennen. Abs. 1 lit. f zweiter und 
dritter Satz gilt sinngemäß. 

 

§ 118 

Bestehende Widmungen 

(1) Widmungen als Sonderflächen für Abbaugebiete und Abbauanlagen 
nach § 51 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 1997 in der Fassung 
LGBl. Nr. 10/1997 und des Gesetzes LGBl. Nr. 21/1998 gelten als 
Sonderflächen nach § 43 Abs. 1 lit. a mit diesem Verwendungszweck. 

(2) Abweichend vom § 49a Abs. 1 ist die Errichtung und die Erweiterung 
von Anlagen, die der Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, auch auf Grundflächen zulässig, 
die nicht als Sonderflächen für UVP-pflichtige Anlagen gewidmet sind, wenn 
deren Widmung vor dem 21. Juli 2004 in Kraft getreten oder beschlossen 
worden ist. § 49a Abs. 2 zweiter Satz ist auf Grundflächen, deren Widmung als 
Sonderfläche für landwirtschaftliche Intensivtierhaltung, Sonderfläche für 
Beherbergungsgroßbetriebe, Sonderfläche für Einkaufszentren oder 
Sonderfläche für Sportanlagen vor dem 21. Juli 2004 in Kraft getreten oder 
beschlossen worden ist, nicht anzuwenden. 

(3) Hinsichtlich jener Grundflächen, die nach § 53 Abs. 3 fünfter Satz 
dieses Gesetzes in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 82/2015 als 
Verkehrsflächen gelten, ist im elektronischen Flächenwidmungsplan anstelle 
der Darstellung der Widmung dieser Grundflächen als Verkehrsflächen deren 
Eigenschaft als Verkehrsflächen ersichtlich zu machen, sobald die dafür 
erforderlichen Geodaten verfügbar sind; der Straßenverwalter hat diese Daten 
hierzu unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Hinsichtlich jener Grundflächen, 

die nach § 53 Abs. 3 fünfter Satz dieses Gesetzes in der Fassung des Gesetzes 
LGBl. Nr. 82/2015 als Verkehrsflächen gelten, ist im elektronischen 
Flächenwidmungsplan anstelle der Darstellung der Widmung dieser 
Grundflächen als Verkehrsflächen deren Eigenschaft als Straßen ersichtlich zu 
machen, sobald die dafür erforderlichen Geodaten verfügbar sind; der 
Straßenverwalter hat diese Daten hierzu unverzüglich zur Verfügung zu 
stellen. Die Widmung der betreffenden Grundflächen als Verkehrsflächen 
erlischt mit dem Ablauf des Tages, an dem diese Daten zur Abfrage 
freigegeben werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auf die betreffenden 
Grundflächen § 41 Abs. 1 dieses Gesetzes in der Fassung des Gesetzes LGBl. 
Nr. 82/2015 weiter anzuwenden. 

(4) Auf Grundflächen, die am 31. August 2023 als Sonderflächen für 
Folientunnels gewidmet sind, dürfen auch Kulturschutzanlagen im Sinn des § 2 
Abs. 19 der Tiroler Bauordnung 2022 in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 
64/2023 errichtet werden. 

 

§ 121 

Bestehende Bebauungspläne 

(1) Festlegungen über Baugrenzlinien und Höhenlagen, die am 
30. September 2001 bestanden haben oder die bis zu diesem Zeitpunkt 
beschlossen worden sind, bleiben weiterhin aufrecht. § 59 Abs. 3 bzw. § 62 
Abs. 4 in Verbindung mit § 61 Abs. 6 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 1997 
in der Fassung LGBl. Nr. 10/1997 und des Gesetzes LGBl. Nr. 21/1998 sind 
darauf weiter anzuwenden. 

(2) Bebauungspläne, die am 30. Juni 2005 bestanden haben oder die bis 
zu diesem Zeitpunkt beschlossen worden sind und in denen die Bauhöhe 
ausschließlich durch die Anzahl der oberirdischen Geschoße festgelegt wird, 
bleiben weiterhin aufrecht. § 62 Abs. 1 erster und zweiter Satz des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2001 in der Fassung LGBl. Nr. 93/2001 ist darauf 
weiter anzuwenden. Wird der Bebauungsplan hinsichtlich des betreffenden 
Grundstückes geändert, so ist jedoch jedenfalls der oberste Punkt im Sinn des 
§ 62 Abs. 1 erster Satz festzulegen. 

(3) Bis zum Inkrafttreten der Fortschreibung des örtlichen 
Raumordnungskonzeptes mit den Festlegungen nach § 31b Abs. 1 sowie auf in 
diesem Zeitpunkt anhängige Bauverfahren sind § 54 Abs. 5 und § 55 des 
Tiroler Raumordnungsgesetzes 2006 in der Fassung LGBl. Nr. 27/2006 mit der 
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Maßgabe weiter anzuwenden, dass an die Stelle des allgemeinen und des 
ergänzenden Bebauungsplanes der Bebauungsplan tritt. § 55 Abs. 1 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2006 in der Fassung LGBl. Nr. 27/2006 findet auf 
Grundstücke, die als Sonderflächen für Beherbergungsgroßbetriebe, 
Sonderflächen für Handelsbetriebe oder Sonderflächen für Einkaufszentren 
gewidmet sind oder auf denen Gebäude, deren höchster Punkt mehr als 20 m 
über dem anschließenden Gelände liegt, keine Anwendung. § 54 Abs. 5 
zweiter Satz ist anzuwenden. 

(4) Allgemeine Bebauungspläne, die am 30. Juni 2011 bestanden haben 
und entsprechend dem § 117 Abs. 7 dieses Gesetzes in der Fassung des 
Gesetzes LGBl. Nr. 82/2015 ergänzt worden sind, gelten als Bebauungspläne 
im Sinn des § 54. 

(5) § 60 Abs. 5 in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 82/2015 ist auf 
Bebauungspläne, die am 30. September 2016 bestanden haben oder bis zu 
diesem Zeitpunkt beschlossen worden sind, weiter anzuwenden. In diesen 
Fällen gelten die Bestimmungen über die offene Bauweise. 

(6) Festlegungen über die Traufenhöhen in Bebauungsplänen, die am 
30. September 2016 bestanden haben oder bis zu diesem Zeitpunkt beschlossen 
worden sind, gelten als Festlegungen über die Höhen der oberen 
Wandabschlüsse im Sinn des § 62 Abs. 1 und 2. 

(7) Die §§ 58 Abs. 1 und 59 Abs. 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl. 
Nr. xx/2024 sind auch auf Bebauungspläne, die am – Platzhalter: Tag vor dem 
Tag des Inkrafttretens – bestanden haben oder die bis zu diesem Zeitpunkt 
beschlossen worden sind, anzuwenden. 

 

 

Artikel 5 

Änderung des Tiroler Stadt- und Ortsbildschutzgesetzes 2021 

 

§ 5 

Bewilligungspflichtige Vorhaben 

(1) Bei charakteristischen Gebäuden bedürfen einer Bewilligung: 

 a) der Zubau, 

 b) der Umbau und die sonstige Änderung, wenn dadurch für das Gebäude 
typische architektonische Elemente berührt werden, 

 c) andere bauliche Maßnahmen, wenn dadurch das äußere 
Erscheinungsbild des Gebäudes berührt wird, wie insbesondere: 

 1. die Anbringung und die wesentliche Änderung von 
Antennentragmasten, sonstigen Außenantennenanlagen und 
Parabolantennen, 

 2. die Anbringung und die wesentliche Änderung von 
Werbeeinrichtungen mit Ausnahme von gesetzlich 
vorgeschriebenen Geschäfts- und Betriebsstättenbezeichnungen und 
damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Ankündigungen, 

 3. die Anbringung und die wesentliche Änderung von 
Beleuchtungseinrichtungen, Markisen, Verblendungen und 
dergleichen, 

 4. die Anbringung von Photovoltaik- und Solaranlagen 
Solarenergieanlagen sowie von Anlagen zur Kühlung oder 
Wärmegewinnung, 

 5. die Errichtung und die wesentliche Änderung von Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge, 

 6. der Austausch von Fenstern, Außentüren und Toren, 

 7. die Instandsetzung, Änderung und Erneuerung von Fassaden, 
Fassadenanstrichen und Dacheindeckungen. 

(2) Die Frist nach § 52a Abs. 4 Tiroler Bauordnung 2022, LGBl. 
Nr. 44/2022, in der jeweils geltenden Fassung gilt nicht für die Anbringung 
von Solarenergieanlagen an charakteristischen Gebäuden. 

(3) Die Behörde hat über Vorhaben zur Anbringung von 
Solarenergieanlagen mit einer Engpassleistung von maximal 11 kW spätestens 
innerhalb von einem Monat nach dem Einlangen des vollständigen 
Bauansuchens zu entscheiden. Ergeht innerhalb dieser Frist keine 
Entscheidung der Behörde, so gilt die Genehmigung als erteilt. 

(4) § 52a Abs. 2 und 6 Tiroler Bauordnung 2022 sowie § 9a des Tiroler 
Elektrizitätsgesetzes 2012, LGBL. Nr. 134/2011, in der jeweils geltenden 
Fassung, sind sinngemäß anzuwenden. 
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§ 7 

Bewilligungsvoraussetzungen, 
sinngemäße Anwendung von Bestimmungen 

(1) Die Bewilligung ist unter Berücksichtigung der Grundsätze nach § 1 
Abs. 3 zu erteilen: 

 a) für einen Zubau (§ 5 Abs. 1 lit. a), wenn dieser sich insbesondere 
aufgrund seiner Proportionen und architektonischen Elemente in das 
bestehende Gebäude derart einfügt, dass dessen prägende Wirkung auf 
das Stadt- oder Ortsbild erhalten bleibt; 

 b) für einen Umbau oder eine sonstige Änderung (§ 5 Abs. 1 lit. b), wenn 
die für das Gebäude typischen, das äußere Erscheinungsbild 
bestimmenden architektonischen Elemente in ihrer Substanz und 
Wirkung auf das Stadt- oder Ortsbild erhalten bleiben; bauliche 
Maßnahmen im Gebäudeinneren, die für das Gebäude typische 
architektonische Elemente berühren, deren Gestaltung oder Funktion 
mit den das äußere Erscheinungsbild bestimmenden Elementen im 
unmittelbaren Zusammenhang steht, sind nur zulässig, sofern dieser 
Zusammenhang in dem zur Erhaltung der Bedeutung des Gebäudes im 
Sinn des § 3 Abs. 1 erforderlichen Ausmaß gewahrt bleibt; 

 c) für eine andere bauliche Maßnahme (§ 5 Abs. 1 lit. c), wenn die 
prägende Wirkung des Gebäudes auf das Stadt- oder Ortsbild erhalten 
bleibt; für einen Antennentragmast, eine sonstige 
Außenantennenanlage oder eine Parabolantenne nach § 5 Abs. 1 lit. c 
Z 1 und Photovoltaik- und Solaranlagen Solarenergieanlagen nach § 5 
Abs. 1 lit. c Z 4 überdies dann, wenn die prägende Wirkung des 
Gebäudes im Wesentlichen erhalten bleibt und die Anbringung der 
Anlage an einer anderen, diese Wirkung weniger beeinträchtigenden 
Stelle oder auf eine andere, diese Wirkung weniger beeinträchtigende 
Weise rechtlich oder technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht 
vertretbar ist. 

(2) Auf den Inhalt der Bewilligung und deren Erlöschen, das Verfahren, 
die Verfahrenskonzentration, die Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes 
und die Erhaltung von charakteristischen Gebäuden sind die §§ 21 bis 25 
anzuwenden, die §§ 24 und 25 gegebenenfalls bereits ab der Zustellung der 
Mitteilung im Sinn des § 6 Abs. 1 erster Satz. 

 

4. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen für Schutzzonen und 
Ensembleschutzzonen 

§ 17 

Bewilligungspflichtige Vorhaben in Schutzzonen und 
Ensembleschutzzonen 

(1) In der Schutzzone oder Ensembleschutzzone bedürfen einer 
Bewilligung: 

 a) der Neu- und Zubau von Gebäuden sowie die Errichtung von 
sonstigen baulichen Anlagen, 

 b) der Umbau und die sonstige Änderung von Gebäuden, wenn dadurch 
deren äußeres Erscheinungsbild berührt wird, bei charakteristischen 
Gebäuden jedenfalls dann, wenn dadurch für das Gebäude typische 
architektonische Elemente berührt werden, 

 c) die Änderung von sonstigen baulichen Anlagen, wenn dadurch deren 
äußeres Erscheinungsbild berührt wird, 

 d) andere bauliche Maßnahmen an Gebäuden und sonstigen baulichen 
Anlagen, wenn dadurch deren äußeres Erscheinungsbild berührt wird, 
wie insbesondere: 

 1. die Anbringung und die wesentliche Änderung von 
Antennentragmasten und sonstigen Außenantennenanlagen und 
Parabolantennen, 

 2. die Anbringung und die wesentliche Änderung von 
Werbeeinrichtungen mit Ausnahme von gesetzlich 
vorgeschriebenen Geschäfts- und Betriebsstättenbezeichnungen und 
damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Ankündigungen, 

 3. die Anbringung und die wesentliche Änderung von 
Beleuchtungseinrichtungen, Markisen, Fensterläden, 
Verblendungen und dergleichen, 

 4. die Anbringung von Photovoltaik- und Solaranlagen 
Solarenergieanlagen sowie von Anlagen zur Kühlung oder 
Wärmegewinnung, 

 5. die Errichtung und die wesentliche Änderung von Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge, 

 6. der Austausch von Fenstern, Außentüren und Toren, 
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 7. die Änderung und Erneuerung von Fassaden, Fassadenanstrichen 
und Dacheindeckungen; 

 e) der Abbruch von nicht charakteristischen Gebäuden, 

 f) die Errichtung, die Aufstellung und die wesentliche Änderung von frei 
stehenden Werbeeinrichtungen mit Ausnahme von Anlagen im Sinn 
des § 56 Abs. 2 der Tiroler Bauordnung 2022, LGBl. Nr. 44/2022, in 
der jeweils geltenden Fassung der Tiroler Bauordnung 2022, 

 g) die Errichtung, die Aufstellung und die wesentliche Änderung von frei 
stehenden Antennentragmasten, sonstigen Außenantennenanlagen und 
Parabolantennen, 

 h) Maßnahmen der Stadtmöblierung im Bereich von Straßen und Plätzen, 
wenn aufgrund der Größe, Ausgestaltung oder Situierung der Anlagen 
das charakteristische Gepräge des Stadt- oder Ortsbildes beeinflusst 
werden kann, 

 i) bei Straßen, die vorwiegend dem Fußgängerverkehr oder dem Verkehr 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln dienen, die Neugestaltung der 
Straßenoberflächen, 

 j) die Gestaltung von öffentlichen Flächen mit Ausnahme von 
Verkehrsflächen im Sinn der straßenrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere von Parkanlagen und Grünflächen, wenn dadurch das 
charakteristische Gepräge des Stadt- oder Ortsbildes beeinflusst 
werden kann. 

(2) Für charakteristische Gebäude innerhalb von Schutzzonen und 
Ensembleschutzzonen gelten § 3 Abs. 3 und die §§ 4 bis 9. 

 

§ 19 

Bewilligungsvoraussetzungen in Schutzzonen 

(1) Die Bewilligung in Schutzzonen ist, sofern es sich nicht um ein 
Vorhaben nach § 17 Abs. 1 lit. d Z 1 oder lit. g oder um die Anbringung von 
Photovoltaik- und Solaranlagen nach § 17 Abs. 1 lit. d Z 4 handelt, zu erteilen, 
wenn das Vorhaben unter Berücksichtigung der Grundsätze nach § 1 Abs. 3 
das charakteristische Gepräge des geschützten Stadt- oder Ortsteiles bzw. der 
geschützten Gebäudegruppe nicht beeinträchtigt und wenn 

 a) im Fall des Neu-, Zu- oder Umbaus oder der sonstigen Änderung von 
Gebäuden das Vorhaben sich so in das Straßenbild, in die 

Dachlandschaft und in die durch die angrenzenden Gebäude 
vorgegebenen Baufluchten und Bauhöhen einfügt und die Fassaden 
hinsichtlich ihrer Gliederung, ihrer Struktur, ihres Materials und ihrer 
Farbe so gestaltet sind, dass die prägende Wirkung des umliegenden 
Baubestandes erhalten bleibt, 

 b) im Fall des Zubaus zu charakteristischen Gebäuden dieser sich 
insbesondere aufgrund seiner Proportionen und architektonischen 
Elemente in das bestehende Gebäude derart einfügt, dass dessen 
prägende Wirkung auf das Stadt- oder Ortsbild erhalten bleibt, 

 c) im Fall des Umbaus oder der sonstigen Änderung von 
charakteristischen Gebäuden die für das Gebäude typischen, das 
äußere Erscheinungsbild bestimmenden architektonischen Elemente in 
ihrer Substanz und Wirkung auf das Stadt- oder Ortsbild erhalten 
bleiben; bauliche Maßnahmen im Gebäudeinneren, die für das 
Gebäude typische architektonische Elemente berühren, deren 
Gestaltung oder Funktion mit den das äußere Erscheinungsbild 
bestimmenden Elementen im unmittelbaren Zusammenhang steht, sind 
nur zulässig, sofern dieser Zusammenhang in dem zur Erhaltung der 
Bedeutung des Gebäudes im Sinn des § 3 Abs. 1 erforderlichen 
Ausmaß gewahrt bleibt. 

(2) Die Bewilligung für den Abbruch von nicht charakteristischen 
Gebäuden ist zu erteilen, wenn durch den Abbruch das charakteristische 
Gepräge des geschützten Stadt- oder Ortsteils bzw. der geschützten 
Gebäudegruppe nicht beeinträchtigt wird. Der Abbruch von 
denkmalgeschützten Gebäuden oder Gebäudeteilen, für deren Abbruch eine 
rechtskräftige denkmalschutzrechtliche Bewilligung nicht vorliegt, ist nicht 
zulässig. 

(3) Die Bewilligung zur Anbringung und wesentlichen Änderung von 
Antennentragmasten und sonstigen Außenantennenanlagen und 
Parabolantennen nach § 17 Abs. 1 lit. d Z 1, die Anbringung von Photovoltaik- 
und Solaranlagen Solarenergieanlagen nach § 17 Abs. 1 lit. d Z 4 sowie zur 
Errichtung, Aufstellung und wesentlichen Änderung von frei stehenden 
Antennentragmasten und sonstigen Außenantennenanlagen und 
Parabolantennen nach § 17 Abs. 1 lit. g ist zu erteilen, wenn die Anlage das 
charakteristische Gepräge des geschützten Stadt- oder Ortsteiles bzw. der 
geschützten Gebäudegruppe nicht beeinträchtigt. Im Fall von 
Antennentragmasten, sonstigen Außenantennenanlagen und Parabolantennen 
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sowie Photovoltaik- und Solaranlagen Solarenergieanlagen an 
charakteristischen Gebäuden muss überdies die prägende Wirkung des 
Gebäudes auf das Stadt- oder Ortsbild erhalten bleiben. Die Bewilligung ist 
jedoch auch zu erteilen, wenn diese Interessen im Wesentlichen gewahrt 
werden und die Errichtung, Aufstellung oder Anbringung der Anlage an einer 
anderen, diese Interessen weniger beeinträchtigenden Stelle oder auf eine 
andere, diese Interessen weniger beeinträchtigende Weise rechtlich oder 
technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist. 

 

§ 22 

Verfahren 

(1) Um die Erteilung der Bewilligung ist bei der Behörde schriftlich 
anzusuchen. 

(2) Im Antrag sind die Art, die Lage und der Umfang des Vorhabens 
anzugeben. Dem Antrag sind weiters die zur Beurteilung der Zulässigkeit des 
Vorhabens nach diesem Gesetz erforderlichen Unterlagen, wie Pläne, Skizzen 
und Beschreibungen bei physischer Einbringung in zweifacher Ausfertigung, 
sowie die Darstellung des Vorhabens, der umgebenden Gebäude und 
gegebenenfalls der umgebenden Kulturlandschaft anzuschließen. Die 
Unterlagen müssen von einer dazu befugten Person oder Stelle verfasst sein 
und sind von ihrem Verfasser zu unterfertigen. 

(3) Wird der Antrag elektronisch eingebracht, so ist der Behörde 
mitzuteilen, ob der Antragsteller oder sein bevollmächtigter Vertreter im 
Teilnehmerverzeichnis nach § 28a des Zustellgesetzes registriert ist und an der 
elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis teilnimmt. Unterbleibt eine 
solche Mitteilung oder ergibt sich während des Verfahrens trotz ursprünglich 
gegenteiliger Mitteilung, dass der Antragsteller oder sein bevollmächtigter 
Vertreter an der elektronischen Zustellung mit Zustellnachweis nicht 
teilnimmt, so kann die Behörde erforderlichenfalls die Vorlage physischer 
Ausfertigungen von Antragsunterlagen, auf die sich die Erledigung bezieht, für 
Zwecke der Zustellung binnen angemessener Frist verlangen. Dasselbe gilt, 
wenn die Vorlage physischer Ausfertigungen einzelner Beilagen zur 
Durchführung des Verfahrens aus technischen oder organisatorischen Gründen 
erforderlich ist. 

(4) Mit einem elektronischen Antrag vorgelegte Beilagen, die keine 
inhaltliche Einheit bilden, sind als getrennte Anhänge zu übermitteln. Beilagen 

sind mit einer Bezeichnung zu versehen, die ihren Inhalt zum Ausdruck bringt. 
Antrag und Beilagen dürfen nur dann in gescannter Form eingebracht werden, 
wenn diese nicht in originär elektronischer Form zur Verfügung stehen. 

(5) Werden allfällige von der Behörde nach Abs. 1 nach Abs. 3 verlangte 
physische Ausfertigungen nicht fristgerecht übermittelt und kann das 
Verfahren aus diesem Grund nicht fortgesetzt oder beendet werden, so kann 
die Behörde den Antrag in jeder Lage des Verfahrens zurückweisen. 

(6) Die Behörde kann dem Antragsteller, wenn die vorgelegten 
Unterlagen zur Beurteilung der Zulässigkeit des Vorhabens nicht ausreichen, 
die Vorlage weiterer Unterlagen, insbesondere die Vorlage von 
Arbeitsmodellen und Visualisierungen, die die umgebenden Gebäude und 
gegebenenfalls die umgebende Kulturlandschaft umfassen, sowie die Vorlage 
von Materialmustern auftragen. Weiters kann die Vorlage der Unterlagen in 
digitaler Form aufgetragen werden. 

(7) Vor der Erteilung der Bewilligung ist ein Gutachten des 
Sachverständigenbeirates, vor der Erteilung der Bewilligung für Maßnahmen 
nach § 17 Abs. 1 lit. d, f und h ein Gutachten des Vertreters der Gemeinde im 
Sachverständigenbeirat, einzuholen. Der Sachverständigenbeirat bzw. der 
Vertreter der Gemeinde im Sachverständigenbeirat hat das Gutachten ohne 
unnötigen Aufschub, längstens aber innerhalb von sechs Wochen, zu erstatten. 
Kann das Gutachten innerhalb dieser Frist nicht erstattet werden, so sind der 
Behörde unverzüglich der Grund für die Verzögerung und der Zeitpunkt, bis 
zu dem das Gutachten spätestens vorliegen wird, mitzuteilen. 

(8) Wird im Verfahren ein Gutachten eingeholt oder vorgelegt, das jenem 
des Sachverständigenbeirates oder des Vertreters der Gemeinde im 
Sachverständigenbeirat widerspricht, so hat die Behörde diesem Gelegenheit 
zu geben, innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist zum Gutachten 
Stellung zu nehmen. Erstattet der Sachverständigenbeirat oder der Vertreter 
der Gemeinde im Sachverständigenbeirat innerhalb dieser Frist keine 
Stellungnahme, so ist das Verfahren ohne seine weitere Anhörung 
fortzusetzen. Die Einholung einer Stellungnahme kann unterbleiben, wenn die 
Behörde in ihrer Entscheidung dem Gutachten folgt. 
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§ 23a 

Sonderbestimmungen im Rahmen der Umsetzung von Unionsrecht 

(1) Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2022/2577 gilt nicht für die 
Bewilligung der Anbringung von Photovoltaik- und Solaranlagen in 
Schutzzonen und Ensembleschutzzonen nach § 17 Abs. 1 lit. d Z 4. 

(2) Der Schwellenwert für die Anbringung von Photovoltaik- und 
Solaranlagen wird im Bewilligungsverfahren nach § 17 Abs. 1 lit. d Z 4 
abweichend von Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2022/2577 mit 10,9 kW 
festgelegt. 

(3) Art. 7 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 2022/2577 gilt nicht für die 
Bewilligung der Anbringung von Anlagen zur Kühlung oder 
Wärmegewinnung in Schutzzonen und Ensembleschutzzonen nach § 17 Abs. 1 
lit. d Z 4. 

 

§ 23a 

Sonderbestimmungen im Rahmen der Umsetzung von Unionsrecht 

(1) Die Frist nach § 52a Abs. 4 Tiroler Bauordnung 2022 gilt nicht für die 
Anbringung von Solarenergieanlagen in Schutzzonen und 
Ensembleschutzzonen nach § 17 Abs. 1 lit. d Z 4. 

(2) Die Behörde hat über Vorhaben zur Anbringung von 
Solarenergieanlagen mit einer Engpassleistung von maximal 11 kW innerhalb 
eines Monats nach dem Einlangen des vollständigen Bauansuchens zu 
entscheiden. Ergeht innerhalb dieser Frist keine Entscheidung der Behörde, so 
gilt die Genehmigung als erteilt. 

(3) § 52a Abs. 2 und 6 Tiroler Bauordnung 2022 sowie § 9a des Tiroler 
Elektrizitätsgesetzes 2012 sind sinngemäß anzuwenden. 

 

§ 38 

Landesbeitrag 

(1) Das Land Tirol hat den Gemeinden als Träger von Privatrechten 

 a) Zuschüsse zu den Kosten der Ausarbeitung der 
Entscheidungsgrundlagen für die Erklärung zu charakteristischen 
Gebäuden, 

 b) Zuschüsse zu den Kosten der Ausarbeitung der 
Entscheidungsgrundlagen für die Erklärung zu geschützten Zonen 
oder deren Änderung, 

 c) Zuschüsse für die Öffentlichkeitsarbeit im Sinn des § 2 

zu gewähren. 

(2) Das Land Tirol hat den Gemeinden weiters jedenfalls 50 v. H. der 
Kosten bzw. Mehrkosten nach § 35, die ihnen aus der Gewährung von 
Förderungen nach diesem Gesetz erwachsen, zu ersetzen. 

(3) Das Land Tirol kann finanzschwachen Gemeinden, insbesondere 
jenen mit einem größeren Bestand an förderungswürdigen Altgebäuden, nach 
Maßgabe der im jeweiligen Landesvoranschlag für Förderungen nach diesem 
Gesetz vorgesehenen Mittel bis zu 7580 v. H. der Kosten im Sinn des Abs. 2 
ersetzen. 

 

§ 47 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt das 
Stadt- und Ortsbildschutzgesetz 2003, LGBl. Nr. 89, zuletzt geändert durch das 
Gesetz LGBl. Nr. 144/2018, außer Kraft. 

(2) Die §§ 5 Abs. 2, 3 und 4 und 23a treten mit dem Ablauf des 29. Juni 
2024 außer Kraft. 

(2) Mit diesem Gesetz wird die Richtlinie (EU) 2018/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen, ABl. 2018 Nr. L 328, S. 82, zuletzt 
geändert durch die Richtlinie (EU) 2023/2431, ABl. L, 2023/2431, 31.10.2023 
umgesetzt. 

(3) Mit diesem Gesetz wird die Verordnung (EU) 2022/2577 des Rates 
zur Festlegung eines Rahmens für einen beschleunigten Ausbau der Nutzung 
erneuerbarer Energien, ABl. Nr. L 335, S. 36 durchgeführt. 

 


